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1. Einleitung 

 

 

Das hier vorgestellte Forschungsprojekt hat die Konzepte und Maßnahmen der west-

deutschen Integrationsbemühungen ostdeutscher Flüchtlinge im Zeitraum vom Ende des 

zweiten Weltkriegs bis zur deutschen Wiedervereinigung zum Gegenstand.  

 

Während dieser Zeit wurden in Westdeutschland rund 6 Millionen Zuzüge aus Ost-

deutschland gezählt und die Flüchtlinge betrugen zusammen mit anderen deutschstäm-

migen Migranten wie Vertriebenen und Aussiedlern einen wesentlichen Teil der Bevöl-

kerung der BRD (Münz / Seifert / Ulrich, 1999: 36f; Bade, 1992: 402).  

 

Die Flüchtlinge stellten als Objekte zur Eingliederung für die westdeutsche Gesellschaft 

ständig eine große Belastung dar. Dies wurde sowohl durch die große Zahl als auch 

durch den Charakter der ostdeutschen Flüchtlinge verursacht, da die Flüchtlinge näm-

lich zwei Aspekte besaßen: die Flüchtlinge waren dem Grundgesetz nach Einheimische, 

kamen aber aus einem anderen Staat, der ein eigenes politisches und ökonomisches Sys-

tem hatte und in einer konkurrierenden Beziehung zur BRD stand.
1
 

 

Die Herausforderung bezog sich vorerst auf die dringende Aufgabe des Staates, sich um 

wesentliche Bedürfnisse der Flüchtlinge wie Aufnahme, Versorgung, Errichten der wirt-

                                            
1
 Nach deutschem Grundgesetz wurden Immigranten aus der ehemaligen DDR als Ein-

heimische angesehen (Art. 116) und es wurde ihnen Freizügigkeit genehmigt (Art. 11). 
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schaftlichen Grundlage und gesellschaftliche Integration zu kümmern, ohne große so-

ziale Probleme zu verursachen.
2
 

 

Von Anfang an näherte sich die BRD der Aufgabe aus der Perspektive der Humanität 

und der Verwaltung.
3
 Dazu setzte sich die Regierung Ziele und strebte unter Einsatz 

verfügbarer Ressourcen mit verschiedenen politischen Mitteln an. Dies lässt sich dem 

traditionellen Bereich der Verwaltungswissenschaft zuordnen.
4
  

 

Die Integration für ostdeutsche Flüchtlinge in die westdeutsche Gesellschaft war eines 

der wichtigsten Themen in der deutschen Innenpolitik (vgl. Heidemeyer, 1994; Schwarz, 

1993; Wendt, 1991) und war durch die Anteilnahme der ganzen Gesellschaft möglich 

(vgl. Lüttinger, 1989; Ackermann, 1990; Esser, 2001).  

 

Bei der Untersuchung wurden die Verhältnisse zwischen den Trägern bzw. Akteuren in 

den jeweiligen Teilsektoren (Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft) kaum beachtet, 

sondern vielmehr einzelne Akteure wie Staat (z.B. die Gesetzgebung, die Anweisung 

und die Durchführung der Gewährleistung zwischen Bund und Ländern) oder Zivilge-

sellschaft (z.B. die Rolle der Wohlfahrtsverbände).
5
  

                                            
2
 Siehe zur ‟Integration als Staatsaufgabe‟ zur Einheit des Staatsvolkes: Rogge (1959: 

194). 
3
 Rede von Bundespräsident Theodor Heuss bei der Einweihung des Notaufnahmela-

gers Marienfelde. In: Stiftung Bundespräsident Theodor Heuss Haus Stuttgart, Bundes-

präsident, Amtszeit Heuss, B 122, 228 (Bundesarchiv Koblenz); Effner/Heidemeyer 

(Hg.), (2005: 11). 
4
 Siehe zum ‚Lokus und Focus‟ als Gegenstand der Verwaltungswissenschaft: Henry 

(1975: 378-386). 
5
 Siehe zum aus Perspektive des Staats: vgl. Schäfer (1986), Gärtner (1989) und Haber-

land (1988). Siehe zum aus Perspektive der Zivilgesellschaft: vgl. Lanquillon (1987) 

und Hans von Keler (1989). 
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Die Interaktion zwischen Akteuren und Umwelt wurde auch nicht ausreichend beachtet. 

Da die deutsche Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Wiedervereinigung 

große Wandel durchlief, kann man davon ausgehen, dass dieser Kooperationsmecha-

nismus durch das politische, wirtschaftliche und soziale Umfeld beeinflusst wurde. 

 

Um frühere Forschungsergebnisse zu ergänzen, verfolgt die vorliegende Untersuchung 

zwei Ziele: Zum einen sollen gesellschaftliche Integrationsbemühungen für ostdeutsche 

Flüchtlinge dynamisch aufgefasst werden. Dazu wird die Governance als theoretischer 

Ansatz herangezogen. Das heißt: Der Kooperationsmechanismus zwischen Staat, Wirt-

schaft und Zivilgesellschaft wird untersucht, wobei die Einflüsse der Umwelt wie politi-

scher, wirtschaftlicher und sozialer Lage mit bedacht werden.   

 

Zum anderen werden der Standpunkt der vorliegenden Arbeit und die daraus gewonne-

nen Untersuchungsergebnisse auf die Frage hin erprobt, inwieweit die deutschen Erfah-

rungen auf die Integrationsbemühungen Südkoreas für nordkoreanische Flüchtlinge 

übertragen werden könnten. Die Lage, in der sich Korea in Bezug auf die Integration 

befindet, ist nämlich in mancher Hinsicht (u.a. Doppelstatus der Flüchtlinge, Teilung der 

Landes) mit der Lage Deutschlands vergleichbar, so dass man aus der deutsche Integra-

tionspolitik, derer Strategien und Integrationsmaßnahmen eine wertvolle Lehre für Ko-

rea ziehen könnte.  

 

In Kapitel 2 werden theoretische Ansätze für die Integration und Governance zusammen 

Fragestellungen sowie Hypothesen angesprochen und danach Untersuchungsmethoden 

für diese Arbeit vorgestellt. Das Kapitel 3 stellt die Eingliederungsbemühungen für ost-
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deutsche Flüchtlinge in den drei verschiedenen Zeiträumen geteilt dar, wobei die Ände-

rung des Umfeldes sowie der Umstände der Flucht wichtig verfolgt werden: Ära Kon-

rad Adenauers und seine Nachfolger (1949 - 1969), Ära Willy Brandts (1969 - 1974) 

und Helmut Schmidts (1974 - 1982), und Ära Helmut Kohls (1982 - 1990).  

 

In Kapitel 4 werden die Integrations-Governance auf die Struktur und Kommunikation 

hin beleuchtet, wobei die Analyse einerseits von den Akteure und Rollen jeweiliger Sek-

toren (Öffentlicher, Wirtschaftlicher und Zivilgesellschaftlier) und andererseits von den 

Interaktionen zwischen den Akteuren u.a. zwischen dem öffentlicher- und zivilgesell-

schaftlichem Sektor zentral wird. In Kapitel 5 werden die Charakterzüge der Integrati-

ons-Governance unter Berücksichtigung bisheriger Untersuchungsergebnisse analysiert. 

Schließlich befasst sich das Kapitel 6 mit der Frage, was und inwiefern Korea aus den 

deutschen Erfahrungen lernen kann, und damit kommt die vorliegende Arbeit zu Ende.  
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2. Rahmen der Analyse zur Integrationsforschung der Im-

migranten 

 

 

In diesem Kapitel geht es um die theoretische und die methodische Basis für weitere 

Diskussionen. Zunächst werden sowohl Begriffe und Eigenschaften der Integration als 

auch die Integrationsmaßnahmen der BRD skizziert. Gleichzeitig werden bisherige For-

schungsergebnisse von Integration und Integrationsbemühungen für die DDR-

Zuwanderer dargestellt. Im Hinblick auf die Integrationsmaßnahmen wird die Gover-

nance als ein Erklärungsansatz vorgestellt. Anschließend werden die Fragestellung und 

die Methode für die vorliegende Arbeit erwähnt.  

 

 

2.1 Konzepte und Maßnahmen der Integration 

  

Um die Kooperation zur Integration darzustellen, ist es nötig, den Begriff der Integrati-

on und die Maßnahmen zur Integration einzugrenzen. Bezüglich der Immigranten und 

ihrer Eingliederung in die einheimische Gesellschaft und Kultur gab es verschiedene 

theoretische Erklärungen darüber, welche Faktoren für die Immigranten-Integration ein-

flussreich waren und wie die Integrationsbemühungen in der Aufnahmegesellschaft ab-

geleitet wurden (Park, 1950; Gordon, 1964; Porter, 1965; Abramson, 1980; Berry, 

1992).  
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2.1.1 Integration der Migranten 

 

Die Migration ist die Hauptursache, die die Notwendigkeit der Integration hervorruft. In 

dieser Hinsicht steht hier die Migrationsbewegung als Untersuchungsgegenstand im 

Mittelpunkt des Interesses und die Konzepte der Integrationsbemühungen der BRD 

werden im Zusammenhang mit der Migrationspolitik beleuchtet.  

 

2.1.1.1 Migration und ostdeutsche Flüchtlinge  

 

Im sozial- und politikwissenschaftlichen Bereich wird die Migration als „jeder Wechsel 

des Hauptwohnsitzes einer Person“ definiert (Wagner, 1989: 26), bzw. die Veränderung 

der Residenz. Alle Bewegungen, die sowohl innerstaatlich als auch international zur 

Änderung des Wohnsitzes, Bestimmungsortes und Hindernisse führen, sind also als 

Migration zu begreifen (Lee, 1966: 49; Haug, 2000: 1). Unter der Immigration versteht 

man eine Handlung, bei der jemand aus freier Wahl oder aus wirtschaftlichem und poli-

tischem Druck Landesgrenzen überschreitet und sich dort länger als ein Jahr aufhält 

(Jordan / Düvell, 2003: 5).  

 

Die Zusammensetzung der Bevölkerung in Deutschland hat sich in den letzten Jahr-

zehnten erheblich verändert. Insgesamt fast 15 Millionen Vertriebene, Flüchtlinge, 

Übersiedler und Aussiedler kamen nach Westdeutschland seit Ende des Zweiten Welt-

kriegs. Die Migrationsbevölkerung stellte in der BRD gar keinen kleinen Teil der ge-

samten deutschen Bevölkerung dar (Bade, 1993: 18f; Bade 1997: 135). 
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Es gibt verschiedene Arten von Migranten wie z.B. Vertriebene, Flüchtlinge, Urlauber, 

Reisende, Gastarbeiter, Auswanderer usw. Die Gruppen werden hauptsächlich nach 

Stammangehörigkeit und Ursprungsland unterteilt. Neben ausländischen Migranten wie 

Gastarbeiter oder Asylbewerber gibt es deutsche Migranten, die sich der Amtssprache 

nach in drei Kategorien als Vertriebene, Aussiedler und Zuwanderer unterteilen lassen. 

Diese werden hier nach folgenden Definitionen unterteilt:  

1) Vertriebene: Als Vertriebene werden diejenigen Deutschen bezeichnet, die im 

Zusammenhang mit dem zweiten Weltkrieg ihre Heimat im alten Reichsgebiet jen-

seits der Oder-Neiße-Linie oder im Ausland durch Flucht oder Vertreibung verloren 

haben,  

2) Aussiedler: Als Untergruppe der Vertriebenen sind Aussiedler die Deutschen, die 

nach dem Abschluss der allgemeinen Vertreibungsmaßnahmen ihre Heimat verlas-

sen haben oder verlassen, 

3) Zuwanderer: Oberbegriff für die aus der DDR oder von Ost-Berlin mit oder ohne 

Genehmigung ausgereisten Deutschen. Der Begriff „Zuwanderer“ umfasst verschie-

dene Gruppen, und zwar Übersiedler, Flüchtlinge, Sperrbrecher und Sonstige:  

- Übersiedler: Deutsche, die die DDR oder Berlin (Ost) mit Genehmigung der 

dortigen Behörden verlassen haben und in das Bundesgebiet einschließlich des 

Landes Berlin zugezogen sind,  

- Flüchtlinge: Deutsche, die die DDR oder Berlin (Ost) ohne Genehmigung der 

dortigen Behörden verlassen haben und ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet 

einschließlich dem Land Berlin genommen haben,  

- Sperrbrecher: Flüchtlinge, die in das Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) 

unter Gefahr für Leib und Leben gelangt sind,  
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- Sonstige: Deutsche aus der DDR oder Berlin (Ost), die nach vorangegangener 

Haft in der DDR mit Genehmigung der dortigen Behörden (Ausreise) oder die 

ohne eigenen Antrag auf Veranlassung der dortigen Behörden (Ausbürgerung) 

in das Bundesgebiet einschließlich des Landes Berlin gekommen sind (Baum, 

1999: 518; Gärtner, 1989: 14, Haberland, 1988: 19).  

 

Zwar zeigen diese verschiedenen Begriffe für ostdeutsche Flüchtlinge ihre unterschied-

lichen Fluchtformen, dennoch sind alle Flüchtlinge im allgemein wissenschaftlichen 

Begriff.
6
 Daher werden ostdeutsche Flüchtlinge in dieser Arbeit sowohl mit dem Ober-

begriff Zuwanderer aus Ostdeutschland bzw. der DDR als auch mit der bestimmten 

Fluchtform bezeichnet. 

 

Im Zeitraum zwischen Beendigung des zweiten Weltkriegs bis zur Wiedervereinigung 

wurden in der Westdeutschland rund 6 Millionen Zuzüge aus Ostdeutschland gezählt 

(vgl. Münz / Seifert / Ulrich, 1997). Neben 730 000 Menschen, die aus der sowjetischen 

in die westlichen Besatzungszonen übersiedelt, werden die 5,2 Millionen Menschen, die 

                                            
6
 Seit der Genfer Flüchtlingskonvention vom 28.07.1951 und nach der Verabschiedung 

eines ergänzenden Protokolls (1967) ist der Umfang der betroffenen Flüchtlinge ge-

nannt und kann erweitert werden. Infolge dieses Ereignisses wurde von der UN-

Hochkommissars für Flüchtlinge (UNHCR) beschlossen, den Begriff nicht nur auf poli-

tisch verfolgte, sondern auch auf Wirtschaftsflüchtlinge anzuwenden (Nuscheler, 1987: 

12f). Zur historischen Entwicklung des Flüchtlingsbegriffes der Genfer Flüchtlingskon-

vention, siehe Kaul (1991). Obwohl die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 eine 

generelle Flüchtlingsdefinition einführte, gab sie mit Hilfe geographischer und zeitlicher 

Beschränkungsklauseln die Möglichkeit, den Wirkungskreis der Konvention zu limitie-

ren. Aus diesem alten dogmatischen Gefüge löste sich der Begriff Flüchtling mit dem 

Protokoll von 1967 endgültig. „Die Festlegung, wer Flüchtling ist, hängt nun nicht mehr 

von einer Gruppenanerkennung durch einen Staat ab, sondern wird durch Eigenschaften 

geschaffen, die allein im direkten Bereich des Flüchtlings liegen“ (Kaul, 1991: 29). 
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aus der DDR nach Westdeutschland im Zeitraum von 1949 bis zum ersten Halbjahr 

1990 kamen, auch als Immigranten verstanden.
7
 Denn ihre Wanderungen von Ost- nach 

Westdeutschland fanden in Form von Flucht oder Reise statt.
8
 2,6 Millionen Flüchtlin-

ge kamen bis zur Schließung der innerdeutschen Grenzen am 13. August 1961. So war-

en bis Ende 1988 616 000 Übersiedler und 235 000 Menschen (38 Prozent aller Über-

siedler) ohne Genehmigung in die Bundesrepublik Deutschland gelangt. Hinzu kommen 

allein 40 000 sogenannte Sperrbrecher (6,5 Prozent aller Übersiedler), die über die 

Staatsgrenze in die Bundesrepublik Deutschland geflohen waren. Im Übrigen wurden 

30 000 Personen (fast 5 Prozent aller Übersiedler) im selben Zeitraum aus den Gefäng-

nissen der DDR von der BRD freigekauft (Wendt, 1991: 387f).  

 

Zudem erfolgte diese Bewegung überwältigend einseitig. 4,9 Millionen Zuzüge aus der 

DDR wurden im Zeitraum 1950 bis Ende 1989 in der Bundesrepublik Deutschland re-

gistriert, während nur 471 000 Personen in die DDR gezogen sind. Damit erlitt die DDR 

vor fast 50 Jahren einen großen Bevölkerungsverlust von nahezu 4,4 Millionen Men-

schen (siehe Tabelle 2-1). 

 

                                            
7
 Unter Beachtung der Zuzüge aus der DDR im Jahr 1949 (129 000 Personen) und des 

ersten Halbjahres 1990 (238 000 Personen) kamen sogar 5,2 Millionen Menschen in 

Richtung Bundesrepublik Deutschland (Wendt, 1991: 387). 
8
 Neben diesen Begriffen existiert noch eine Vielzahl weiterer Begriffe wie z.B. Um-

siedler, Übersiedler, Sperrbrecher, Ausreiser, Vertriebene, Flüchtlinge, Zuwanderer usw., 

die jeweils unterschiedliche Dimensionen erfassen (Lüttinger, 1989: 57f).  
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Tabelle 2-1: Innerdeutsche Wanderungen nach Zeiträumen 

Jahr 

Zuzüge aus der DDR 

in die BRD 
Fortzüge  

in die DDR 

absolut 

Wanderungs- 

Saldo 
Insgesamt 

Darunter 

Absolut 

Zuwande-

rer* % 

1950-1961 

1950-1988 

1950-1989 

1950-1990** 

1962-1969 

1962-1988 

1962-1989 

1970-1979 

1980-1988 

3 854 552 

4 480 303 

4 868 699 

5 107 083 

221 538 

625 751 

1 014 147 

174 876 

229 337 

2 609 321 

3 173 757 

3 517 611 

3 755 995 

140 712 

564 436 

908 290 

148 695 

203 601 

67,7 

70,8 

72,2 

73,5 

63,5 

90,2 

93,7 

85,0 

88,8 

400 315 

470 252 

471 381 

- 

37 209 

69 937 

75 072 

15 344 

17 384 

3 454 237 

4 010 051 

4 397 318 

- 

184 329 

555 814 

939 075 

159 532 

211 953 

* Zuwanderer, die im Notaufnahmeverfahren registriert wurden. 

** Bis Juni 1990.  

Quelle: Wendt (1991: 388). 

 

Damit kann man einen Überblick über die innerdeutschen Bewegungen bekommen. 

Nach ihrer Ankunft wurden sie in Notaufnahmelagern oder Ämtern in Westdeutschland 

registriert. Somit ist ersichtlich, dass ihre Bewegungen keine kurze Reise, sondern einen 

langen Aufenthalt bedeuteten.
9
 Dabei handelte es sich um einen Migrationsstrom zwi-

schen zwei Staaten, die zwar eine gemeinsame Geschichte, Kultur und Sprache hatten, 

sich aber seit dem Ende des zweiten Weltkriegs ökonomisch, politisch und sozialstruk-

turell unterschiedlich entwickelt hatten (vgl. Baumgartl, 1992: 13; Wendt, 1991: 386ff). 

Vor diesem Hintergrund behielt sich die BRD während der geteilten Zeit einen konstan-

ten Integrationsanspruch für die Migranten vor. 

 

                                            
9
 Obwohl die Zahl der Menschen, die wieder in die DDR zurückgekehrt sind, relativ 

groß war, ist sie trotzdem nicht vergleichbar mit der Zahl der Zuwanderung nach West-

deutschland. Zur West-Ost Immigration vgl. Schmelz (1999: 88-108). 
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2.1.1.2 Integration: Begriff und Eigenschaft 

 

Das Wort Integration stammt aus der Mathematik und wird heute in verschiedenen So-

zialwissenschaften wie Psychologie, Verfassungs-Wissenschaft und insbesondere So-

ziologie verwendet. Die Integration bedeutet mathematisch gesehen, den Prozess des 

Integrierens von Teilen, aus dem sich eine Summe ergibt, die mehr als die einfache Ad-

dition der ganzen Teile ist.
10

   

 

Der Begriff wurde nach dem zweiten Weltkrieg in die Debatte über die Eingliederung 

der Flüchtlinge, Immigranten und Fremdlinge in Deutschland eingeführt (Ackermann, 

1990: 14; Kerber / Schmieder (Hg.), 1984: 262).
11

 Das Bedeutungsspektrum der Integ-

ration ist allerdings breit gefächert. Von daher bestehen unter den Wissenschaftlern 

Meinungsunterschiede (vgl. Heckmann, 1998; Ackermann, 1990). Vielfältige Integrati-

onsbegriffe lassen sich meist nach Umfang und Wirkungsweise einordnen.
12

  

 

Angesichts des Umfangs kann man die Integration grob in zwei Typen unterteilen: eine 

systemische und eine soziale (bzw. gesellschaftliche) Integration. Die systemische In-

tegration bezieht sich auf Hardwares, also politische, wirtschaftliche, juristische und 

                                            
10

 Unter dem Begriff „Integration“ versteht man, dass verschiedene Teile zu einer Ge-

samtheit strukturiert werden bzw. eine gegenseitige Abhängigkeit hervorbringt (Nye, 

1968: 858). 
11

 Bis Ende der 50er Jahre lagen keine Theorien der Integration vor, da Begriffe wie 

Immigrant, Flüchtling und Heimatloser in der Gesellschaft nicht öffentlich diskutiert 

wurden. Während die Wissenschaftler, die sich in der Forschungsgruppe Immigration 

zusammenfanden, die Begrifflichkeit, ohne eine Theorie der Integration zu entwickeln, 

problematisierten, ließen etwa die Soziologen der Frankfurter Schule das Problem der 

Flüchtlinge sozusagen „rechts“ liegen (Ackermann, 1990: 22). 
12

 Über die Geschichte der Diskussion des Begriffs Integration, siehe Ackermann 

(1990).  
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gesellschaftliche Systeme. Die soziale kann mit Softwares verglichen werden, also der 

Integration von Werten, Normen, Ideologien, Verhaltensformen und Kulturen (Lock-

wood, 1964).
13

 Diese soziale Integration ist mit der Integration der Migranten in die 

aufnehmende Gesellschaft eng verbunden, weil sie sich um die Verhältnisse einer Per-

son bzw. Gruppe statt eines Systems zur existierenden Gesellschaft dreht.  

 

Die soziale Integration kann zudem in sozio-kulturelle und sozio-ökonomische Integra-

tion separiert werden. Dem ersteren Bereich wären dabei vor allem die Interaktionen der 

Migranten zuzuordnen, die innerhalb der Integrationsfelder Wohnsituation, Freizeitge-

staltung und öffentliches Leben stattfinden und seine Verhaltensnormen und Werthal-

tungen beeinflussen.
14

 Der letztere hingegen besitzt seine Schwerpunkte in der Berufs- 

und Arbeitswelt. Dazu gehören insbesondere die Felder Erwerbstätigkeit, Berufsausbil-

dung sowie die hierfür vorbereitende Schulbildung. Jedoch finden sich hierin deutlich 

abgrenzbare Merkmale vor allem in den Bereichen persönlicher Entwicklungsmöglich-

keiten, die sich über eine dauerhafte Eingliederung in das Berufsleben (Erwerbsein-

kommen, Teilnahme an der sozialen Sicherung) definieren und zudem auch Aufstiegs-

chancen im Arbeitsplatz eröffnen. Die daraus gewonnene gleichberechtigte Positionie-

rung in der Erwerbshierarchie und die daraus resultierenden Integrationschancen gehen 

weit über eine nur materielle Gewährleistung des Lebensunterhalts hinaus. Durch die 

                                            
13

 Wie beispielsweise die kulturelle Integration, kann Integration weiter differenziert 

und bereichsspezifisch angewandt werden. Darüber hinaus wird Integration aus dem 

Zusammenhang in einem einzelnen Feld betrachtet (z.B. Arbeitsmarkt, Bildungswesen) 

(Sackmann, 2004: 23f). 
14

 Damit werden Lebensgewohnheiten der Familie, Kontakte zu Verwandten und 

Freunden sowie Orientierung innerhalb der Peer-group definiert. Ferner gehören dazu 

diverse Beschäftigungen wie Freizeitbeschäftigung mit Spiel, Sport und Hobbies oder   

die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen sowie die Benutzung öffentlicher Einrich-

tungen wie zum Beispiel Bücherhallen, Museen, Schwimmbäder (Janikowski, 1999: 33). 
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persönliche Selbstachtung und gesellschaftliche Anerkennung wird das Selbstbewuss-

tsein gestärkt und die Ich-Identität stabilisiert (Janikowski, 1999: 33f). Somit wäre laut 

dem Konzept der sozio-wirtschaftlichen Integration durch den Beruf die wichtigste 

Voraussetzung für die Ausführung der anderen Integrationsebene als auch als ein ent-

scheidender Schritt zu voller Integration (ebd. 21). 

  

Im Gegensatz zur Teilung mit Bereich unterscheidet Esser in seinem Modell bei der So-

zialintegration vier Dimensionen 1) die Kulturation als der Erwerb von Wissen und Fer-

tigkeiten, einschließlich der Sprache;
15

 2) die Plazierung als die Übernahme von Posi-

tionen und die Verleihung von Rechten; 3) die Interaktion als Aufnahme sozialer Bezie-

hungen im alltäglichen Bereich; und 4) die Identifikation als die emotionale Zuwendung 

zu dem betreffenden sozialen System (Esser, 2001: 8-17). Laut Esser sind alle vier Di-

mensionen miteinander verbunden und aufeinander angewiesen: Ohne Voraussetzung 

einer gewissen Kulturation existiert keine Platzierung und erst bei Vorhandensein einer 

bestimmten Kulturation wird eine Platzierung möglich. Dementsprechend werden dann 

Interaktion und Identifikation in einem bestimmten sozialen System möglich. Das Mo-

dell ist geeignet für die Interpretation vom allgemeinen Integrationsprozess und die ge-

genseitige Rolle zur Sozialintegration. Das Resultat einer sozialen bzw. gesellschaftli-

chen Integration kommt nur durch die Bereitschaft zur Eingliederung der Migranten (in 

der Phase Kulturation) und entsprechende Beiträge von der aufnehmenden Gesellschaft 

(in der Phase Plazierung)  durch diverse Interaktionen zwischen beiden Seiten zustan-

de. 

                                            
15

 Kulturation ist laut Esser das Besitzen von notwendigem Wissen und das Vorhanden-

sein bestimmter Kompetenzen, die für ein sinnhaftes, verständiges und erfolgreiches 

Agieren und Interagieren der Akteure Voraussetzung sind (Esser, 2001: 8). 
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Die Integration, die nach der Wirkungsweise verstanden wird, bezeichnet nicht einen 

einseitigen Prozess, sondern einen dynamisch konvergierenden Prozess, in dem zwei 

Handlungsgruppen aufeinander wirken (Ackermann, 1990). Die Integration, wenn auf 

die Frage nach der Immigranten angewendet, stellt im Prinzip einen Prozess dar, in dem 

die Regierung den Immigranten kontinuierlich Angebote - wie z.B. durch das Festset-

zungsverfahren der Nationalidentität (Weiner, 1996) sowie die Förderung des gesell-

schaftlich umfangreichen Engagement der Immigranten (EC Commission, 2004: 17) - 

macht und die Immigranten darauf reagieren.
16

 Aufgrund der dauernden wechselseiti-

gen Auswirkung soll man bei diesem Prozess mit einem längeren Zeitraum rechnen 

(Penninx, 2004). Also wirken als Erfolgsfaktoren die Freiwilligkeit des Staates, der Bei-

trag des Immigranten und die Struktur für produktive Beziehung aufeinander. Wenn 

einer dieser Faktoren fehlschlug, würden die anderen auch schwer auftreten (Weiner, 

1996: 59). 

 

Die Frage, inwieweit sich die Integration im Vergleich mit der Assimilation messen 

lässt, bleibt noch offen, da das Wort „Assimilation“ in der bisherigen Integrationsfor-

schung als Oberbegriff für verschiedene Eingliederungsverfahren verwendet wird 

(Sackmann, 2004: 23). Mittlerweile werden in neuesten Forschungen die Versuche da-

hingehend gesteuert, dass die Integration begrifflich von der Assimilation getrennt wird 

(vgl. Esser, 2001). Anders als die Assimilation, die im Prinzip von der ethnischen Ho-

mogenität ausgeht bzw. deren politisches Ziel die Aberkennung der unterschiedlichen 

                                            
16

 Also ist es ein Grundprinzip, dass der Immigrationsstaat einerseits den einzelnen 

Immigranten Beteiligungsrecht an Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Bürgergesell-

schaft gewährleistet und die Immigranten anderseits Grundregelungen und Werte des 

Immigrationsstaates respektieren und sich ohne Verlust ihrer Identität am Integrations-

Prozess aktiv beteiligen müssen (EC Commission, 2004: 17). 
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Ethnizität ist, bedeutet die Integration, um Esser (2001: 17-24) zu zitieren „die Aner-

kennung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Stellung sämtlicher Einwohne-

rinnen und Einwohner unter Berücksichtigung ihrer Identität, kulturellen Eigenheiten 

und Lebensarten.“ Statt eines einseitigen Prozesses ist die Integration ein andauernd 

wechselwirkender Prozess zwischen Migranten und der Aufnahmegesellschaft. Unum-

gänglich ist darum die Mitwirkung sowohl der Einheimischen bzw. der Aufnahmege-

sellschaft als auch die der Migranten selbst.  

 

Bei der Analyse der Integration der Zuwanderer aus der DDR halte ich jedoch nicht viel 

von einer begrifflich strengen Unterscheidung zwischen Assimilation und Integration. 

Denn hierbei handelt es sich um westdeutsche Eingliederungsbemühungen, die ange-

sichts von Ziel, Form und Ergebnis eine klare Unterscheidung zwischen Integration und 

Assimilation kaum zulassen.
17

 Dass die Assimilation und die Integration in den klassi-

schen Erklärungsmodellen oft durch Eingliederungsprozesse ersetzt werden oder die 

letztere als ein die erstere übergreifender Begriff eingesetzt wird, scheint nicht ohne Zu-

sammenhänge mit den genannten Gründen zu stehen (Esser, 2001: 18; Brubaker, 2001: 

533f). Daher wird das Wort „Integration“ bzw. Eingliederung in weiten Teilen der vor-

liegenden Arbeit zur Beschreibung alldessen genutzt, was mit westdeutschen Maßnah-

men zum Zweck der reibungslosen Einbürgerung ostdeutscher Zuwanderer in die BRD 

zu tun hat. 

 

 

                                            
17

 Nach Brubaker (2001: 533f) hat der Begriff Assimilation zwei Bedeutungen, und 

zwar eine ist „general“ und „abstract“, andere ist „specific“ und „organic“. Obwohl die 

letztere die gleichsam traditionelle Bedeutung von Assimilation ist, ist die erstere je-

doch gleich der von Integration. 
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Abschließend wird in dieser Arbeit die Integration so verstanden, dass sie einen wech-

selseitigen sozialen Prozess zwischen der Aufnahmegesellschaft und dem Migranten 

darstellt. Dabei umfasst der Prozess die wirtschaftliche und kulturelle Eingliederung der 

Zuwanderer in die Gesellschaft des Einwanderungslandes, wobei die Integration durch 

Berufserwerb eine entscheidende Rolle spielt. Von beiden Seiten wird eine Bereitschaft 

seitens der Integration erwartet, damit ein positives Ergebnis zustande kommen kann. 

Deswegen wird eine entsprechende Qualifizierung von Migranten vorausgesetzt, damit 

die von der Aufnahmegesellschaft anerkannt wird und entsprechende Mittel zur Verfü-

gung gestellt werden können.
18

  

 

 

2.1.2 Eingliederungsbemühungen für ostdeutsche Flüchtlinge 

 

In diesem Abschnitt geht es um Integrationsmaßnahmen zur Eingliederung der Zuwan-

derer in die Aufnahmegesellschaft. Die Integrationsmaßnahmen umfassten alle öffentli-

chen Bemühungen, die sich - unmittelbar oder mittelbar - mit der Eingliederung der 

Zuwanderer in die Aufnahmegesellschaft befassten. Aus der administrativen Perspekti-

ve stellten solche Maßnahmen den Schwerpunkt dar, der sich sowohl auf Aufnahme, 

Aufenthalt, Einbürgerung und Antidiskriminierung, als auch auf Sozial-, Arbeitsmarkt-, 

Bildungs- oder Kulturpolitik bezog.
19

 Sowohl auf verschiedene Regierungs- und Ver-

                                            
18

 Das erfordert seitens der Zuwanderer die Bereitschaft, sich auf gesellschaftliche Le-

bensformen einzulassen, die Normen und vorhandenen Verhaltensmuster zu überneh-

men und sich auf vorhandene Arbeitsbedingungen einzustellen (Regina, 1986: 32).  
19

 Nach Darstellung der Bundesregierung kann Integration „als Querschnittsaufgabe 

verstanden werden, an der die verschiedenen Bundesministerien beteiligt sind“. In Be-

zug auf die gegenwärtige Integrationspolitik wird von der Europäischen Kommission 

folgendes thematisiert: 1) gesetzliche Grundlagen wie z.B. Zuwanderungs-, Staatsange-
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waltungsebenen als auch bei verschiedenen nichtstaatlichen Akteuren wurde der Ein-

gliederungsschritt vielseitig durchgeführt. Notwendig war eine Koordinierung nicht nur 

zwischen Ministerien und verschiedenen Regierungs- und Verwaltungsebenen, sondern 

auch zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren (Europäische Kommission, 

2007: 7).
20

  

 

2.1.2.1 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse  

 

Nach den bisherigen Untersuchungen lässt sich folgendes als gemeinsame theoretische 

Grundlagen für Konzepte und Maßnahmen der Integration festhalten.  

 

Im Konzept der Integration für diese Migranten stand die Gleichstellung im rechtlichen 

Sinne. Die Zuwanderer aus der DDR wurden durch das Bundesvertriebenen- und Flüch-

tlingsgesetz (BVFG) wie Westdeutsche behandelt. Im materiellen Sinn wurde der Aus-

gleich durch das Ausgleichsgesetz durchgeführt. Diese waren zudem die grundlegende 

Basis der Integration der Ostdeutschen. Unter Berücksichtigung dieses Konzeptes stan-

den arbeitspolitische Maßnahmen im Mittelpunkt, die eine berufliche Integration ans-

trebten (Brecht, 2005: 86).  

 

Wirtschaftliche Selbstständigkeit der Migranten zur Sozialintegration wurde bevorzugt, 

da dies eine vollwertige Anerkennung in der Aufnahmegesellschaft bedeutete. Zudem 

                                                                                                                                

hörigkeits- und Gleichbehandlungsgesetz, 2) Integrationsgipfel sowie Integrationsplan, 

3) einzelne Maßnahmen wie z.B. Integrationskurse (Europäische Kommission, 2007: 9). 
20

 Nach der Europäischen Kommission (2007: 8) sind die Beseitigung von Ungleich-

heiten und der Erwerb von Kompetenzen entscheidende Faktoren, um Zuwanderern ei-

ne Eingliederung in die Aufnahmegesellschaft zu ermöglichen. 
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festigte es die eigene Identität und das Selbstbewusstsein der Aufzunehmenden. Im 

Hinblick auf die Aufnahmegesellschaft war damit eine positive Entwicklung auf öko-

nomischer Ebene verbunden. Denn eine erfolgreiche berufliche Integration ist von Vor-

teil für die ökonomische Stabilität der Aufnahmegesellschaft und Ressourcensicherung 

für die Zukunft (Derenbach, 1984: 9f).  

 

Der als Maßnahmen meist untersuchte Gegenstand waren Gesetze und Institutionen. Sie 

beziehen sich u.a. auf diejenigen, die grundsätzliche Tätigkeiten wie Aufnahme, Erfas-

sung, Versorgung usw. regulierten. Beispiele waren das Notaufnahmegesetz (NAG), das 

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) und Landesflüchtlingsverwaltun-

gen. Darüberhinaus wurden die Gesetze, die auf der Basis der eben genannten Gesetze 

für die wirtschaftliche Unterstützung sorgten, auch als wichtig behandelt. So wurden im 

Arbeitsförderungsgesetz unmittelbare Maßnahmen zum Berufserwerb wie Beratung und 

Vermittlung meist untersucht (Bundesminister des Innern, 1988; Hofbauer, 1985) und 

im Lastenausgleichsgesetz die Förderungsmaßnahmen, die sich nach den Berufen in 

drei Bereiche unterteilten: 1) die gewerbliche Wirtschaft und die freien Berufe sowie 2) 

die Landwirtschaft und schließlich und 3) die Schaffung von Dauerarbeitsplätzen für 

Arbeitslose oder berufsfremd eingesetzte Geschädigte (Bundesminister des Innern 

(Hrsg.), 1982). 

 

2.1.2.2 Bisher nicht berücksichtigte Aspekte 

 

Die bisherigen Forschungsergebnisse haben zum Verständnis der jeweiligen Integrati-

onsbemühungen der BRD für die ostdeutschen Flüchtlinge beigetragen, ihnen aber ist 
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nicht gelungen, ein dynamisches und umfangreiches Bild dessen, was die deutsche Ge-

sellschaft zur Integration geleistet hat, anzubieten. Das heißt, sie beschränken sich the-

matisch auf eine bestimmte Seite der Integrationsmaßnahmen.  

 

Wie bei Heidemeyer (1994) zu sehen ist, zeichnete sich seine Untersuchung von ande-

ren Forschern durch die Untersuchung von nicht nur einer zeitgeschichtlichen Beschrei-

bung, sondern auch den politischen Maßnahmen aus. Aber seine Untersuchungsgegens-

tände waren auf den öffentlichen Sektor (Regierungen verschiedener Ebenen, Notauf-

nahmelager, Parteien, Politiker, usw.) und den Zeitraum von der Nachkriegszeit bis zum 

Errichten der Berliner Mauer fokussiert. Ähnlich gingen Gärtner (1989), Haberland 

(1988) und dem Bundesministerium des Innern (Hg.) (1982) vor, so thematisierten sie 

lediglich öffentliche Maßnahmen der Bundesregierung. Oder die Integrationsbemühun-

gen der Zivilgesellschaft (Lanquillon, 1987; Keler, 1989; Pieschl, 1989) sowie Wirt-

schaft (vgl. Koch, 1992; Schärfer, 1986) wurden untersucht. Auf die regionale Integrati-

onspolitik begrenzt waren die Untersuchungen von Augustin (2005), Köhler (1991) und 

dem Senator für Gesundheit und Soziales (Hrsg.) (1986).    

 

Wie die als Beispiele angeführten Forschungen zeigen, wurden außer der Regierung 

noch die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft als Untersuchungsgegenstand behandelt. 

Das heißt, die Integration war eine Aufgabe, die die gesamte Gesellschaft beschäftigte: 

Regierung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Da die Integration sich aus der Zusammen-

arbeit der daran beteiligten mehreren Akteuren ergab, ist es entscheidend, zu verstehen, 

wie die Akteure zusammenarbeiteten und miteinander kommunizierten. Aber die zitier-

ten Untersuchungen verfehlten gerade diesen Aspekt. Also wird eine neue Untersu-
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chungsperspektive benötigt, die multipler Beteiligung und ihrer Koordinierung gerecht 

werden kann. In diesem Zusammenhang werde ich im nächsten Abschnitt das Konzept 

Governance als theoretischen Ansatz einleiten.  

 

Eine weitere Einschränkung der bisherigen Untersuchungen ist dann, dass die Interakti-

onsdynamik zwischen Akteuren und ihrer Umwelt – obwohl die Umwelt die Hinter-

gründe der Integrationsmaßnahmen war – eher vernachlässigt wurde, dadurch dass sich 

die Untersuchungen auf kürzere Zeitspannen oder Teilaspekten begrenzten.  

 

 

2.1.3 Governance als theoretischer Ansatz 

 

In diesem Abschnitt werden die Diskussionen um die Governance als Kooperationswe-

sen zwischen vielen Akteuren vorgestellt.
21

 Nach bisherigen Forschungen versteht man 

unter der Governance zwei Konzeptionen: Eine verweist auf eine normative und diszip-

linäre Alternative zum Verhalten der Regierung und des Managements (wie eines der 

Leitbilder heutiger Reformpolitik von OECD Ländern) und die andere ist ein transdis-

ziplinäres Modell zur positiven Analyse und Interpretation von historischen Transfor-

mationen politischer Steuerung.  

 

 

                                            
21

 Eine Übersetzung ins Deutsche scheint kaum möglich. Zum Beispiel die Gleichset-

zung mit Regierungsführung – „Good Governance“ als gute Regierungsführung – auch 

in amtlichen Dokumenten ist bedenklich (Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung(BMZ)(Hrsg.), (1999: 34)). Aber die Übersetzung von 

Governance als Ordnungspolitik – „Global Governance“ als Weltordnungspolitik – ist 

ebenfalls problematisch (Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg.), 1995: 4). 
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Um die Integrationspolitik der BRD positiv zu analysieren, beschäftigt sich die vorlie-

gende Arbeit mit politischer Steuerung statt mit einem normativen Konzept.
22

  

 

2.1.3.1 Begriff der Governance 

 

Die Governance ist ein jüngerer Begriff, der heute wie viele andere Leitbegriffe über 

Staat, Wirtschaft, Gesellschaft auch aus dem Anglo-amerikanischen Raum stammt und 

in der letzten Dekade zu wissenschaftlichen, vor allem politik- und verwaltungswissen-

schaftlichen Diskursen Eingang gefunden hat (König, 2001: 1; Adam, 2001: 11). Das 

Wort „Governance“ hat mehrere Bedeutungsebenen und wird von vielen Wissenschaft-

lern unterschiedlich eingesetzt.
23

 Darunter versteht man, wenn eng gefasst, einzelne 

Entscheidungs- bzw. Implementationstechniken, aber auch im breiten Verständnis Koo-

perationsstruktur und Kommunikationsmechanismus oder gar kann sie in breitester Auf-

fassung allgemein auf den Mechanismus zur Problemlösung hinweisen (Hértier, 2002; 

Treib / Bähr / Falkner, 2005: 6).
24

  

 

Von den drei begrifflichen Möglichkeiten scheint mir angemessen, dass die Governance 

als ein Konzept mit mittlerer Reichweite verstanden wird. Dies lässt sich mit den Hin-

                                            
22

 Wie Benz (2007: 4) betont, ist Governance keine ganz neue Theorie, sondern eine 

neue analytische Perspektive, die die Analyse von komplizierten Strukturen und Verfah-

ren kollektiver Aktionen in einem Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ermöglicht. Über 

die normative und disziplinäre Verwendung als Leitbild der Reformpolitik wie z.B. 

„good governance“ und „new public management“ siehe zu Dose (2003: 26) und Jessop 

(1998: 35). 
23

Siehe zur verschiedenen Beispielen von Governance: Rhodes (1997) und Kooiman 

(2002: 71f). 
24

 Nach Treib / Bähr / Falkner (2005: 5f) bezeichnet Governance nicht nur „Policy“ wie 

Maßnahmen sondern auch „Politics“ wie Entscheidungsprozess und sogar „Polity“ in 

dem verschiedene Akteure beteiligt sind. 
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tergründen begründen, in denen sich das Konzept ‚Governance„ entwickelten. Der 

Wortgebrauch unter den Forschern u.a. über die Politik bzw. Verwaltung scheint sich 

hauptsächlich auch darauf zu beziehen - i.e. einen Kooperationsmechanismus zwischen 

verschiedenen (staatlichen und nicht-staatlichen bzw. öffentlichen und privaten) Akteu-

ren eines Netzwerks (Lange / Schimank, 2004: 23).
25

 Das heißt, es geht in der Gover-

nance nicht nur um einen konstitutiven Rahmen für politisch-administrative Abläufe, 

sondern auch um eine Kommunikationsprozedur selbst (König / Adam (Hrsg.), 2001: 1; 

Benz, 2004: 25).  

 

2.1.3.2 Entwicklungshintergrund des Konzeptes Governance   

 

Es liegen einige wissenschaftliche Untersuchungen darüber vor, wie die Governance 

entstand bzw. welche Hintergründe es dafür gibt (Marin / Mayntz (ed.), 1991; Pierre / 

Peters, 2000). Sie gehen von der Auffassung aus, dass sich internationale Verhältnisse 

und die Konstellation zwischen öffentlichen und privaten Akteuren dynamisch verän-

dern (Kennis / Schneider, 1991: 34ff).  

 

Erstens ist die Veränderung internationaler Beziehungen als einer der wichtigen Fakto-

ren zu nennen. Nach der Ansicht der UN-Kommission benötigt man gegen globale 

Probleme einen neuen kooperativen Handlungsansatz, weil sie nicht im Alleingang, 

                                            
25

 In die Analyse der politischen Steuerung wird zunehmend der Beitrag von zivilge-

sellschaftlichen und privatwirtschaftlichen Akteuren mit einbezogen und die Politikwis-

senschaft löst sich damit von ihrer traditionellen „Staatsfixierung“. Damit ist aber noch 

keine Aussage darüber getroffen, ob sich die politische Steuerung im Zeitablauf auch 

tatsächlich inhaltlich verändert hat. Unter dem Begriff Governance werden darüber hi-

naus auch weitgehende inhaltliche Veränderungen der politischen Steuerung subsumiert 

(Bogumil / Holtkamp, 2005: 148). 
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sondern nur unter Beteiligung vieler staatlicher- sowie nicht-staatlicher Akteure be-

kämpft werden können (Brunnengräber / Dietz / Hirschl / Walk, 2004: 5).  

 

Zweitens geht es um die Transformation des Staatsbildes auf der nationalen Ebene. 

„Seit Beginn der 1990er Jahre wird in der Politikwissenschaft die Entwicklung eines 

‚starken Staates‟ von dem ersten Nachkriegsjahrzehnt zur Krise des Wohlfahrtsstaates 

bis zum moderierenden Staat gezeichnet.“
26

 Diese Transformation der staatlichen Rolle 

wird häufig als Staatsversagen (governing failures) interpretiert denn als eine Form von 

Neoliberalismus (vgl. Mayntz, 1993; Messner, 1998; Steinberg, 1999).
27

 Was häufig 

als Staatsversagen angesehen wird, sind erstens das Implementationsproblem (die Un-

fähigkeit, Regeln durchzuführen), zweitens das Motivationsproblem (die Unisicherheit 

der Legitimität der Regeln), drittens das Wissensproblem (unzulängliches Wissen über 

die Komplexität der Gesellschaft und effektives Regieren), und viertens die mangelnde 

Kompetenz der Regierung (die Unangemessenheit der bestehenden Regelungsstrukturen 

und -instrumente).
28

 

 

Außer der Anforderung der neuen komplizierten Aufgaben lassen sich weniger hierar-

chische Formen der politischen Entscheidungsfindung spätestens seit den 1970er Jahren 

                                            
26

 „Der Staat heute ist durch die Privatisierung und Deregulierung öffentlicher Aufga-

ben, einer veränderten Steuerpolitik und monetaristischer Wirtschaftspolitik gekenn-

zeichnet“ (Brunnengräber / Dietz / Hirschl / Walk, 2004: 5f; vgl. Pierre / Peters, 2000). 
27

 In den 1990er Jahren wurde die Verwaltungspolitik bzw. Reformpolitik stark unter 

Managementsicht, dem so genanntem New Public Management, berücksichtigt. Deswe-

gen kann der Governance-Begriff als Gegenbewegung „auf eine als übertrieben binnen-

orientierte und managerialistische Ausrichtung in den letzten Jahren“ interpretiert wer-

den (Jann / Wegrich, 2004: 199). 
28

 Diese Problemfelder werden von vielen Autoren unter den Schlagworten Komplexi-

tät, Dynamik und Diversität zusammengefasst (Brunnengräber / Dietz / Hirschl / Walk, 

2004: 5f; vgl. Kickert, 1993; Steinberg, 1999). 
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in den OECD-Ländern deutlich beobachten. Angesichts der immer mehr zunehmenden 

Belastung der staatlichen Aufgaben und in Folge der engeren Kooperation ziviler Ak-

teure in sozialen und politischen Regelungsprozessen ist die Wichtigkeit und gegensei-

tige Abhängigkeit von kollektiven und kooperativen Akteuren größer geworden.
29

 Das 

sind neue Phänomene im modernen Nationalstaat, der die öffentliche Sphäre von der 

privaten strikt trennt und dessen Regierung bisher allein für Staatsaufgaben zuständig 

war (vgl. Mayntz, 2001: 17-20; Kennis / Schneider, 1991: 34).
30

  

 

Dieser Wandel lässt sich einerseits auf die zunehmende Differenzierung und Speziali-

sierung der Gesellschaft und andererseits auf gegenseitige komplexe Abhängigkeit zwi-

schen dem Staat und nicht-staatlichen Akteuren zurückführen. Daher kann der Staat al-

lein nicht mehr angemessen gesellschaftliche Teilbereiche steuern.
31

 Die Regulierung 

der Mitwirkung der Akteure ist für ihn nötig (Kennis / Schneider, 1991: 34ff, Kooiman, 

2002: 75).
32

 In diesem Sinne erscheint das Schlagwort „governance without govern-

ment“ von Rosenau (ed.) (1993) mehr oder weniger übertrieben treffend. Zwar ist die 

Rolle der Regierung des Staates eingeschrumpft und die Governance erfolgt unter Ein-

beziehung nicht-staatlicher Akteure unbürokratisch (Héritier, 2002: 3; Peters / Pierre, 

                                            
29

 Das ist gleich der Erscheinung von „organized society“ von Kennis / Schneider 

(1991: 34). 
30

 „The main point here is that political institutions no longer exercise a monopoly of 

the orchestration of governance“ (Pierre / Peters, 2000: 4). 
31

 In dem Aspekte politischer Wirklichkeit, die über das Konzept des „starken Staa-

tes“ hinausgehen, kann der Governance-Ansatz verstanden werden. Denn hier wird Po-

litik als Management von Interdependenzen beleucht (Benz, 2004: 17). 
32

 Anders als bisher Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft und zwar der Staat als 

Steuerungssubjekt und die Gesellschaft als Steuerungsobjekt in einem hierarchischen 

Verhältnis standen, begreift das Governance-Konzept „Subjekt und Objekt von Steue-

rung als hybride, situationsabhängige Konstrukte“ (Mayntz, 2005: 13). 
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1998: 230f; Rhodes, 1996: 652f; Stoker, 1998: 17).
33

 Aber der Staat verfügt über die 

größten Ressourcen des Landes, ohne seine Beteiligung könnte eine Zusammenarbeit 

mehrerer Akteure nicht so vorstellbar sein. 

 

2.1.3.3 Analysedimension der Governance 

 

Die Governance ist eine Organisationsform, die mit Zielen und Grenzen auf ihre Um-

welt agiert und reagiert bzw. Einfluss auf ihre Umwelt nimmt. Sie stellt aber deshalb 

eine Oberorganisation dar, weil unter ihr zahlreiche einzelne kleinere Organisationen 

zusammengehalten werden.
34

 In diesem Sinne ist es nötig, für die Governance einen 

aus der Organisationsperspektive ausgehenden Analyserahmen zu finden.  

 

Bisherige Governance-Forschungen kategorisiert Kooiman (2002: 73) aus der sozialpo-

litischen bzw. organisatorischen Perspektive in sechs Dimensionen (siehe Tabelle 2-2). 

 

Tabelle 2-2: Sechs Dimensionen der Governance 

Autor Begriff 

Rosenau (1995: 

13) 

- “Systems of rule at all levels of human activity from the family 

to the international organization in which the pursuit of goals 

through the exercise of control has transnational repercussions” 

Commission on 

Global Governan-

ce (1995: 2) 

- “a continuing process through which conflicting or diverse in-

terests may be accommodated and co-operative action may be 

taken” 

                                            
33

 Ein impliziter „Anti-Staats-Bias“ liegt in diesem engen Governance-Konzept, näm-

lich dem normativen Vorzug für kooperative Governance-Formen (Dose, 2003: 26; Jes-

sop, 1998: 35; 38). 
34

 Hierauf weisen Dodgson et al. (2002) hin: "In broad terms, Governance can be de-

fined as the actions and means adopted by a society to promote collective action and 

deliver collective solutions in pursuit of common goals". 
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Rhodes (1997: 15) - “self-organizing, interorganizational networks characterized by 

interdependence, resource exchange, rules of the game and sig-

nificant autonomy from the state” 

Hyden / Bratton 

(1992: 6f) 

- “conscious management of regime structures with a view of 

enhancing the legitimacy of the public realm (…public realm 

encompassed state and society…)” 

Hay / Jessop 

(1995: 308f) 

- “mechanisms with no presumption that these are anchored 

primarily in the sovereign state”  

Kooiman (2002: 

73) 

- “solving problems and creating opportunities, and the structur-

al and procedural conditions aimed at doing so” 

Quelle: Kooiman (2002: 73) 

 

Wie in der Tabelle deutlich erkennbar, werden in der Governance, obwohl in ihrer Be-

grifflichkeit verschieden, aus der strukturellen Perspektive zahlreiche gesellschaftliche 

Akteure benannt, die mit politischen Prozessen eng verbunden sind. Dazu gehört nicht 

nur der Staat, sondern auch außerstaatliche Teilnehmer aus der Privatwirtschaft und der 

zivilgesellschaftlichen Gruppen wie z.B. Betrieben und Nicht-Regierungs-

Organisationen (NGOs).
35

 Aus der Prozessperspektive geht man auch noch davon aus, 

dass solche Governance-Arrangements in der Tat die Beständigkeit aufzeigen und so-

wohl bei der Entscheidung als auch bei der Implementation der zu treffenden Maßnah-

men mitwirken können. 

 

Wie Jansen (2004: 4f) zusammenfasst, zeigt sich die Dimension der Governance als ein 

Bündel von Regeln, die folgendes vorschreiben: wer Akteure sind und was ihre Rechte 

und Pflichten sind.  

                                            
35

 Darauf beruht die große Popularität des Begriffs: "A key reason for the recent popu-

larity of this concept is its capacity - unlike that of the narrower term 'government' - to 

cover the whole range of institutions and relationships involved in the process of go-

verning" (Pierre / Peters, 2000). 
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Governance dimensions are characterized by a bundle of rules that define who are the ac-

tors, what are their rights and duties, what are their pay-offs from transactions and what 

are the sanctions to expect in case of undue action.
36

  

 

Diese Governance setzt als ihre wichtigen Eigenschaften folgendes voraus:  

1) Type of relation between actors: equal footing or authority, exit conditions, temporal 

and/or social embeddedness, 

2) Type of coordination between many actors: ex post via impersonal mechanism (mar-

kets, polls, evolution by different survival/fertility rates) or ex ante/face to face, 

3) Type of coordination of actions: prescribing actions, forbidding actions, allowing for 

coordination by voluntary contracts/agreements, 

4) Type of incentives: positive or/and negative, degree of formality in transmission, pri-

vate vs. common goods (ebd. 4f). 

 

Diese Typen können „innere Faktoren der Governance“ genannt werden, da die Fakto-

ren entscheidend auf denselben Mechanismus einwirken und die innere Struktur als den 

anhaltenden Mechanismus der Governance bilden. Anders als die Rolle und Struktur 

der Akteure bezüglich der Rechte und Pflichten in der Governance sind diese Faktoren 

oft nicht von öffentlichem Charakter. Dafür braucht man einen neuen Ansatz zur Unter-

suchung der inneren Mechanismen. In dem nächsten Abschnitt wird die Forschungsme-

thode ausführlicher besprochen. 

 

 

                                            
36

 Diese Merkmale sind gleich wie folgende, zentrale Konzepte von Kooiman (2002: 

73): 1) rules and qualities of systems, 2) co-operatation to enhance legitimacy and effec-

tiveness und 3) new processes, arrangements and methods.   
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2.2 Fragestellung und Untersuchungsmethode  

 

2.2.1 Fragestellung zur Integrations-Governance 

  

Die Governance wird je nach sektoralen und geographischen Feldern spezifiziert wie 

Hochschul-Governance, Umwelt-Governance, Local Governance, Global Governance 

und Multilevel Governance (Vgl. Lange / Schimank (Hrsg.), 2004; Benz (ed.), 2004). 

Handelt es sich in der vorliegenden Arbeit um alle Eingliederungsbemühungen für die 

Migranten, so nenne ich sie die Integrations-Governance.
37

 Für die weiteren Auseinan-

dersetzungen wird sie also als die Kooperation jeder Akteure definiert, die sich an der 

Integration ostdeutscher Flüchtlinge beteiligten: also die Kooperation von dem Staat, 

der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft.  

 

Die Frage stellt sich nun, wie der Kooperationsmechanismus, die sogenannte Integrati-

ons-Governance der BRD funktionierte bzw. welche Charakterzüge von ihr dabei wich-

tig waren. Was die Integrationsforschung in der BRD angeht, wird die Rolle der Regie-

rung als Akteur überschätzt. Es gilt als allgemein gültig, dass die Regierung der BRD in 

Sachen der Integration von Flüchtlingen eine entscheidende Rolle gespielt hat. Aber die 

Regierung allein kann nicht alles kontrollieren und es auch nicht kontinuierlich leisten. 

Während sie eine hohe Anzahl von Flüchtlingen verwaltete, waren ihre verfügbaren 

Ressourcen in den Nachkriegszeiten ziemlich begrenzt. Obwohl die Regierung ver-

                                            
37

 Vgl. das Konzept der Europäische Kommission (2007: 72) über „Governance für die 

Integration“. Nach ihr wird der Begriff benannt, insbesondere mit den Strukturen, Me-

chanismen, Prozessen und Formen der Zusammenarbeit, die den Rahmen für Strategien 

und Verfahren der Integration bilden. 
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schiedene Akteure aus der Wirtschaft und Zivilgesellschaft koordinierte, vermied sie 

jedoch die letzte Instanz zu spielen.
38

  

 

Währenddessen werden die anderen Akteure wie Betriebe, Religionsgemeinden und 

Verbände unterschätzt. Ihre Tätigkeiten begannen zwar, nachdem die Regierung die 

Flüchtlinge in provisorische Aufnahmelager untergebracht hatte, um ihnen einen Woh-

nort und einen Arbeitsplatz zu verschaffen. Aus diesem Grund wurden sie meistens in 

den Schatten der Regierung gestellt. Sie waren jedoch gerade diejenigen, die den Flüch-

tlingen die Grundlage zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit, aber auch verschiedene 

Eingliederungsprogramme anboten, um ihnen zur schnelleren Integration zu verhelfen. 

In diesem Sinne ist es erforderlich, nicht-staatliche Akteure nicht außer Acht zu lassen. 

Daher ist die Governance als theoretischer Ansatz vorteilhaft mit dieser Analyse, die 

wichtige Akteure und ihre Kommunikation zur Problemlösung handelt.  

 

Anderseits scheinen in bisherigen Untersuchungen von Integrationsbemühungen eher 

statistische Analysen herrscht zu haben. Es aber ist jedenfalls nicht vorstellbar, dass die 

Konkretisierung der Integrationskonzepte bzw. die Integrationsmaßnahmen nicht vom 

Wandel der Umwelt betroffen blieben, denn er (u.a. Nachkriegsverhältnisse, genau ge-

nommen die Teilung des Landes) war in seinem Ausmaß gesellschaftsübergreifend und 

die Integrationsaufgabe genauso gesellschaftsbeschäftigend. Die Einbettung der Integra-

tionsmaßnahmen in die Umwelt ist daher unumgänglich. Aber im klassischen Verständ-

nis der Governance wird dieser Aspekt bzw. der Umweltfaktor nicht erfasst. Da die In-

                                            
38

 Vgl. Rede von Hanns Heinrich von Knobloch, der die Eingliederungsmaßnahmen für 

Übersiedler und Aussiedler im Innenministerium der Bundesrepublik Deutschland be-

handelte (Koreanische Botschaft in Deutschland, 1994: 3). 
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tegrationsbemühungen der BRD nicht von Außenfaktoren frei waren, muss die Umwelt 

bei der Untersuchung der Integration angemessen Achtung finden.    

 

 

2.2.2 Hypothese und Analyseraum  

 

Die Hypothesen dieser Forschung sind folgende: Erstens die Integrationsbezogenen 

Bemühungen Westdeutschlands sich durch das Governance-Konzept besser erklären 

lässt. Zweitens um das Konzept auf den Fall Koreas zu übertragen, soll nicht nur die 

Integrationspolitik an sich, sondern auch der Kooperationsmechanismus sowie die 

Interaktion zwischen der Governance und der Umwelt berücksichtigt werden. Da ich die 

Integration für einen dynamischen Prozess halte, werde ich in der vorliegenden Unter-

suchung den Umweltfaktoren und Interaktionen mehr Aufmerksamkeit schenken. 

 

Damit stelle ich zwei, und zwar innere sowie äußere Faktoren zur Analyse der Integrati-

ons-Governance. Zu inneren Faktoren zählen Struktur, Rolle und interdependente Ent-

wicklung verschiedener Akteure innerhalb des Governance-Systems.
39

 Sie stellen die 

herkömmlichen Untersuchungsgegenstände der führenden Forschungen.
40

 Auf dieser 

Grundlage können politisch und ökonomisch relevante Verhältnisse zwischen Akteuren 

und Mechanismen erklärt werden, welche die Rollen- und Kooperationssysteme jedes 

                                            
39

 Hinsichtlich einer Definition des Begriffes "System" werden im soziologischen Be-

reich die zentralen Elemente und nicht die Menschen gesehen, sondern deren Handlun-

gen. Das verwendete Wort „System“ bedeutet eine Gesamtheit von Elementen, die so 

aufeinander bezogen sind und in einer Weise wechselwirken, dass sie als eine aufgaben-, 

sinn- oder zweckgebundene Einheit angesehen werden können und sich in dieser Hin-

sicht gegenüber der sie umgebenden Umwelt abgrenzen (vgl. Luhmann, 1972: 23-29). 
40

 Siehe am Beispiel: Jansen (2004: 4f), Klenk / Nullmeier (2003: 41). 
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Akteurs beeinflussen. Allerdings muss die Integrations-Governance auch der Governan-

ce inhärenten wie z.B. die Governance des Staates (Erster Sektor: Bundes-, Landes- und 

Kommunalregierung), die Governance der Wirtschaft (Zweiter Sektor: Betriebe, Inves-

toren) und die Governance der Zivilgesellschaft (Dritter Sektor: kirchliche Gemeinden, 

Wohlfahrtsverbände) berücksichtigen, um innere Mechanismen tiefergehend zu analy-

sieren. 

 

Äußere Faktoren sind die Umwelt des Governance-Systems und dessen Verhältnisse zur 

Umwelt. Ein Governance-System ist auch ein offenes System,
41

 das sich kontinuierlich 

im Wechselspiel mit der Umwelt befindet. Aus diesem Grund sind die Beziehungen und 

gegenseitigen Wirkungsverhältnisse zwischen dem Governance-System und der Um-

welt eine wichtige Forschungskategorie. Es gibt verschiedene Umgebungsvariablen für 

ein Governance-System: z.B. den politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Rahmen. Es wird die Frage verfolgt, ob die Umwelt dem Governance-System zuträglich 

war und welche Strategien sich gegenüber der Umwelt im Governance-System entwi-

ckelten. 

 

Um die umfangreichen Integrationsmaßnahmen der Integrations-Governance einzug-

renzen, wird in dieser Forschung der Fokus speziell auf die Berufsintegration gelegt. 

Um sämtliche Integrations-Governance zu verstehen, wird ein Überblick über die Integ-

                                            
41

 Eine Organisation kann in ein offenes und ein geschlossenes System unterteilt wer-

den, denn eine Organisation gehört auch zu einem System, das seinen eigenen Mecha-

nismus und seine Grenze hat. Anders als ein geschlossenes System, das Wechselwir-

kungen zwischen verschiedenen Systemen nicht kennt, bezeichnet ein offenes System 

mindestens ein Element des Systems in Wechselwirkung zu anderen Elementen eines 

anderen Systems, z.B. eine Interaktion zwischen einer Organisation und ihrer unmittel-

baren Umwelt (Gouldner, 1959; Tompson, 1967: 4-8). 
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rationsbemühungen wiedergegeben und die wirtschaftliche Integration bzw. Berufsin-

tegration als ein Fallbeispiel, das sich auf einen Schwerpunkt der Integration bezog, be-

trachtet. 

 

In bisherigen Diskussionen bezüglich berufsintegrationsbezogener Konzepte und der 

jeweiligen Maßnahmen integrierte administrative Aspekte im Ganzen eher vernachläs-

sigt. Denn: Erstens wird der Umfang der Berufsintegration begrenzt verstanden und die 

aufgenommene Lage von Migranten nicht genügend miteinbezogen. Zur Berufsintegra-

tion gehören sowohl die unmittelbaren Maßnahmen z.B. Beratung und Vermittlung zur 

Arbeit, vielfältige Förderungen in verschiedenen Berufsbereichen als auch mittelbare 

Maßnahmen z.B. Anerkennung, Ausbildung, Studium, Arbeitslosenhilfe, da diese Maß-

nahmen zur Erwerbstätigkeit und ihrer Qualifizierung beitragen. Zudem beeinflusst die 

Eigenschaft der Migranten ihre Integration in die Aufnahmegesellschaft. Denn Migran-

ten erfahren gemeinsame Phasen für die Aufnahme und Verteilung vor der Berufsinteg-

ration in einer Aufnahmegesellschaft. Während dieser Zeit erfuhren und lernten Migran-

ten nachfragende Bedingungen zur neuen rechtlichen und wirtschaftlichen Position 

(Plazierung). Die erfolgreiche Durchsetzung für die Phasen ist nötig, um eine Basis zur 

Berufsintegration zu schaffen und zu sichern. Im Gegensatz zur Normalbevölkerung 

durchlebt der Migrant unterschiedliche Prozesse, angefangen von der Aufnahme über 

die Verteilung bis zur Berufsintegration, was beachtet werden muss. 
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2.2.3 Untersuchungsmethode und die zu erwartenden Ergebnisse 

 

Die Untersuchungsmethode wird auf der Basis von Literatur- und Datenauswertungen 

sowie qualitativen Forschungsmethoden durchgeführt.  

 

Zunächst wird es bei der Literatur- und Datenauswertung wesentlich sein, den Umfang 

der berufsintegrationsbezogenen Eingliederungsbemühungen der westdeutschen Integ-

rations-Governance einzugrenzen. Auf dieser Grundlage werden folgende Aspekte un-

tersucht: 

   (1) Welche Akteure haben an der Integrations-Governance partizipiert?  

   (2) Welche Rollen haben einzelne Akteure übernommen?   

   (3) Wie sahen die Rahmenbedingungen für das Governance-System aus?  

 

Es werden zur Untersuchung nicht nur die Publikationen bisheriger Forschungen, son-

dern auch verschiedene Dokumente des Bundesarchivs Koblenz, des Landesarchivs 

Berlin und des Notaufnahmelagers Marienfelde herangezogen. Berücksichtigt werden 

u.a. die Aktenstände der Arbeitsgemeinschaft der Landesflüchtlingsverwaltungen und 

des Bundesministeriums für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte im Bun-

desarchiv Koblenz sowie die Aktenstände der Arbeitsgemeinschaft der Landesflüch-

tlingsverwaltung im Landesarchiv Berlins.  

 

Darüber hinaus werden anhand der Interviews mit einigen wichtigen Akteuren aus allen 

Governance-Sektoren, diese als innere Faktoren behandelt. Folgende Punkte sind dabei 

darzulegen: 
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   (1) Verhältnisse zwischen den Akteuren   

   (2) Interaktionen zwischen dem Governance-System und seiner Umwelt.
42

  

 

Anders als äußere Faktoren (z.B. Rolle und Struktur der Akteure bezüglich der Rechte 

und Verantwortung der Governance) sind innere Faktoren selten sichtbar. Aus diesem 

Grund wird die neue Perspektive von Institutionalismus für die Forschung von den in-

neren Mechanismen der Governance berücksichtigt.
43

  

 

Neo-Institutionalisten ist es wichtig, innere Regeln (i.e. die Mechanismen, eine Organi-

sation zusammenzuhalten) zu finden. Im klassischen Institutionalismus liegt der 

Schwerpunkt eher auf offiziellen Regeln und Ordnungen als auf Institution. Demgege-

nüber existieren zahlreiche Kritiken, die behaupten, selbst wenn unterschiedliche Orga-

nisationen die gleichen Regeln und Strukturen haben, haben sie innerlich verschiedene 

Eigenschaften sowie Ordnungen und funktionieren mit großer Wahrscheinlichkeit an-

ders. Darum wären innere Faktoren entscheidend, um die Eigenschaften einer Organisa-

tion zu verstehen. In diesem Sinne liegt der Schwerpunkt auf dem Neo-

Institutionalismus im Hinblick auf innere Mechanismen wie z.B. in Normen als innere 

                                            
42

 Die qualitative Methode ist besonders wichtig, um Hypothesen zu bilden, statistische 

Modelle zu konkretisieren und persönlichen Erlebnissen politische Bedeutung zu geben. 

Die qualitative Methode ermöglicht eine grundlegende Analyse (Lynn, 2000). 
43

 Es ist daraufhin wichtig, aufzuklären, wie unter diesen verschiedenen Akteuren eine 

erfolgreiche Kooperation möglich sein konnte. Mit dem klassischen Institutionalismus 

ist es jedoch schwierig, den Kooperationsmechanismus aufzuarbeiten. Denn die Koope-

rationen unter den Akteuren fanden in der Regel außerhalb der offiziellen Verhältnisse 

statt. Deshalb besteht ein Bedarf an einer umfangreicheren Forschungsmethode (Analy-

semethode), die ermöglicht, die Kooperationen der Akteure offen zu legen. Die Akteure 

haben sich für ein- und dieselbe Aufgabe engagiert und gegenseitig ergänzt: Dieser 

Kooperationsmechanismus ist meines Erachtens gerade der entscheidende Faktor für die 

erfolgreiche Eingliederung.  
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Regeln und herrschende Kulturen, die zwar manchmal nicht-öffentlich sowie unsichtbar, 

aber entscheidend sowie katalisatorisch sind.
44

 Aus diesem Grund werde ich den Neo-

Institutionalismus als Forschungsmethode für innere Faktoren benutzen.  

 

Durch diese Untersuchung erwarte ich, dass die theoretische Analyse der Integrations-

Governance nicht nur zur Governance-, Staats- und Organisationstheorie, sondern auch 

zur Transformationsforschung und Integrationstheorie beiträgt. Durch die Analyse wer-

den die Problemfelder in der Integrationspolitik und die nach der deutschen Wiederve-

reinigung praktizierten integrationspolitischen Methoden und Instrumente erst näher 

beleuchtet, und die dadurch gewonnenen Untersuchungsergebnisse werden anschlie-

ßend auf die Überlegung hin reflektiert, wie die bei der Integration auftretenden 

Schwierigkeiten minimiert oder gar effektiv behoben werden könnten.
45

 Dieses For-

schungsvorhaben ist besonders sinnvoll für das noch geteilte Land Korea, da die 

deutsche Wiedervereinigung in jeder Hinsicht als ein Lehrbeispiel für Korea herangezo-

gen werden darf. Es wird schließlich darum gehen, die in Deutschland eingesetzten 

Konzepte und Strategien auf deren Anwendbarkeit in Korea zu überprüfen. In Korea 

werden die Stimmen immer lauter, die verlangen, dass aus den deutschen Erfahrungen 

eine Lehre gezogen werden soll. Aus diesem Grunde bin ich der Meinung, dass aus der 

Analyse der Integrationspolitik Deutschlands wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden 

können, die bei der zukünftigen koreanischen Wiedervereinigung zur erfolgreichen ge-

sellschaftlichen Integration von Nord und Süd beitragen könnten.
46

  

                                            
44

 Siehe zum Konzept der Analyse der Institution als ‚rule of game‟ durch den Neo-

Institutionalismus: Hall / Taylor (1996), North (1990) und Powell / DiMaggio (1991). 
45

 Siehe zum die Integrationserfahrungen als „Test auf Wiedervereinigung“: Ronge 

(1991: 10), Effner / Heidemeyer (Hg.), (2005: 95). 
46

 Die heutige Tendenz nordkoreanischer Flüchtlinge ist nicht wie früher eine geringfü-
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3. Eingliederungsbemühungen hinsichtlich ostdeutscher 

Flüchtlinge  

 

 

In diesem Kapitel werden die Integrationsmaßnahmen der Integrations-Governance für 

die Zuwanderer aus der DDR chronologisch überblickt. Unter Berücksichtigung des 

Forschungszeitraums von der Gründung der BRD bis zur Wiedervereinigung, in dem 

ein großer Wandel gekennzeichnet ist, sollen die Kooperationswesen der Integrations-

Governance in Bezug auf die politische, ökonomische und soziale Lage verstanden 

werden.  

 

Um die Reaktion der Integrations-Govenance auf den Wandel des Umfeldes nachvoll-

zuziehen, ist es erforderlich, den Forschungszeitraum detailiert zu unterteilen. Hierfür 

habe ich folgende Aspekte in Rechnung getragen: 1) Die Akteure, in der deutschen In-

tegrations-Governance die eine führende Rolle spielten, sind im Publik-gezogen Sektor 

zu finden, und zwar die Regierungen, 2) Die Struktur der deutschen Regierung wird oft 

als „Kanzler-Demokratie“ bezeichnet, in der der Kanzler eine unangefochtene Machtpo-

sition besitzt (vgl. Niclauß, 1988; 1999), und 3) Der Kurswechsel der Politik war nicht 

gering, als der Kanzler aus einer neuen Partei gewählt wurde. Von diesem Aspekten her 

richte ich die Aufteilung des Zeitraums auf den Wechsel der Kanzlerpartei zwischen 

CDU, SPD und CDU: 1) Die Ära Konrad Adenauers und seine Nachfolger (1949 - 

                                                                                                                                

gige Immigration sondern eine Massenimmigration; ihre Gründe liegen viel mehr in der 

Wirtschaft als in der Politik. Einem Bericht zufolge gab es bis Anfang 1990 nur weniger 

als 10 nordkoreanische Flüchtlinge. Danach stieg diese Zahl stark an und überstieg ab 

2002 jährlich die Grenze von 1.000 (Sun et al., 2005: 2). 
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1969), 2) Die Ära Willy Brandts (1969 - 1974) und Helmut Schmidts (1974 - 1982), 3) 

und die Ära Helmut Kohls (1982 bis zur Wiedervereinigung).
47

 

 

Anhand dieser Epochengliederung werden im Folgenden verschiedene Rahmenbedin-

gungen der Umwelt unter Berücksichtigung der politischen, ökonomischen und sozialen 

Lage dargelegt. Dann werden die Umstände um die Struktur und Gründe der Flucht ost-

deutscher Zuwanderer sowie Auswirkung der Immigrationsbewegung als Auslöser der 

Integrationsbedürfnisse dargestellt. Schließlich werden das praktische Umsetzen der 

Integrations-Governance auf die Interaktion und umweltbezogene Strategie hin erläutert. 

 

 

3.1 Die Ära Konrad Adenauers und seine Nachfolgers (1949 – 

1969) 

 

Diese Periode umfasst die Amtszeiten von Konrad Adenauers (1949 - 1963), in der die 

Basis der Nachkriegsgesellschaft Deutschlands aufgebaut wurde, und die Übergangs-

phase von Ludwig Erhard (1963 - 1966) und Kurt Georg Kiesinger (1966 - 1969).  

 

 

                                            
47

 Die Besatzungszeit von 1945 bis 1949 wird als einzige Phase in der folgenden Unter-

suchung nur sekundär betrachtet. Denn die Art und Weise der Integrations-Governance 

war bei den Alliierten völlig anders und damit beschäftigen sich bereits viele Untersu-

chungen. Die jeweilige Besatzungsmacht behielt in ihrer Zone die oberste Gewalt und 

gab die politische Richtung vor. Dennoch wird in der vorliegenden Phase die Erfahrung 

der Besatzungszeit teilweise vorgestellt, da die damalige Verwaltung und rechtliche 

Grundlage auf die Aufnahme und Versorgung für die zahlreichen Vertriebenen eine 

Grundlage für die weitere Politik für Flüchtlinge bildete. Siehe: Integrationsbemühun-

gen der Besatzungszeit: u.a. Heidemeyer (1994).  
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3.1.1 Wandel des Umfelds um Integrations-Governance 

 

3.1.1.1 Politische Umfelder 

 

Vom Ende des Zweiten Weltkriegs, der sogenannten „Stunde Null“, bis zur Wiederve-

reinigung hat die Bundesrepublik Deutschland viele verschiedene Umwälzungen in der 

politischen Topografie erlebt. Es handelt sich um drei unterschiedliche Räume, und 

zwar um außenpolitische, innerdeutsche und innenpolitischen Arenen. Hier werden zu-

erst die Außenpolitik der BRD, dann deren innerdeutsche und innenpolitische Maßnah-

men zusammengefasst.  

 

Die Konstellation der internationalen politischen Verhältnisse beeinflusstet die deutsche 

Außenpolitik; einerseits die Folgen der Niederlage des zweiten Weltkriegs Deutschlands 

und andererseits die Gegensätze zwischen den westlichen Alliierten und der östlichen 

Siegermacht. Dies führte zur Teilung Deutschlands.
48

 Damit waren die Samen der un-

terschiedlichen Entwicklungen der Ost- und Westzonen gesät. Es war im politischen 

und wirtschaftlichen Raum deutlich erkennbar. Beide Großmächte – die USA und die 

Sowjetunion – setzten jeweils ihre eigenen politischen Ordnungsvorstellungen durch 

(Grünbaum, 1999: 10f).
49

 Die beiden Mächte, die sich im sogenannten Kalten Krieg 

                                            
48

 Berlin - die Viermächte-Stadt - hatte trotz der Einteilung in Sektoren den Status als 

zonale Einheit, in der die Sieger des Zweiten Weltkrieges die oberste Verantwortung 

zusammen trugen und jede Macht gleiche Rechte besaß. Dieser besondere Status, der 

sich bis 1990 aufrecht erhielt, plus die politische Entwicklung und die geographische 

Lage, machten Berlin zum bevorzugten Ort der Differenzen zwischen Ost und West 

(North, 2005: 362; Grünbaum, 1999: 9). Die Etappen der politischen Diskussion spie-

geln wider, dass die Spaltung Deutschlands durchaus Bestandteil des Systemkonflikts 

war (Weidenfeld / Glaab, 1995: 2799f). 
49

 Am 23. Mai wurde das vom 8. Mai 1949 verabschiedete Grundgesetz verkündet so-
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befanden, versuchten durch Wirtschafts- und Militärbündnisse ihren Einfluss sowohl auf 

Deutschland als auch weltweit auszuweiten.
50

 Der Konflikt spitzte sich zu, als die Be-

rliner Mauer am 13. August 1961 in Folge vieler Republikflüchtlinge aufgrund der 

wachsenden Unzufriedenheit mit der politischen und wirtschaftlichen Lage des Landes 

seit dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953 errichtet wurde.
51

 Unter diesen begrenzten 

Umständen der konkurrierenden Weltmächte lag der Schwerpunkt der frühen bundes-

deutschen Außenpolitik bei Konrad Adenauer auf der Westintegration.
52

 Adenauers Po-

litik der Westintegration ebnete den Weg des besetzten Nachkriegsdeutschlands in die 

zukünftige Souveränität der Bundesrepublik.
53

 

 

West-Berlin war sozusagen die Front-Stadt des Kalten Krieges. Die Verschärfung des 

Konflikts zwischen den USA und der Sowjetunion beeinträchtigte unmittelbar die im 

Widerstreit stehende innerdeutsche Beziehung.
54

 Die Selbstbestimmung der innerdeut-

                                                                                                                                

wie die Bundesrepublik Deutschland ins Leben gerufen. Der Parlamentarische Rat der 

Westzonen arbeitete das Grundgesetz im Auftrag der Alliierten aus. Am 7. Oktober 1949 

konstituierte sich der 2. Deutsche Volksrat in der Sowjetischen Besatzungszone als Pro-

visorische Volkskammer und verabschiedete eine Verfassung. Nach langer Vorbereitung 

wurde somit die Gründung der DDR vollzogen. Nunmehr sollte Deutschland mehr als 

40 Jahre geteilt bleiben (Grünbaum, 1999: 11). 
50

 Die geographische Lage Deutschlands in Europa, nämlich als Mittelpunkt, machte 

dieses zum Hauptaustragungsfeld des Ost-West-Gegensatzes. Die Teilung durch die Be-

satzungsmächte war politisch-territorial vorgegeben (ebd. 11). 
51

  Bis 1961 stieg die Umsiedelung von DDR-Bürgern in den wirtschaftlich florieren-

den Westen an. Dadurch wurde die DDR-Regierung sowohl ideologisch als auch wirt-

schaftlich getroffen, denn viele der Aussiedler waren Fachkräfte. 
52

 Durch den Beitritt zum Europarat (1951), zur Montanunion (1952), zur North Atlan-

tic Treaty Organization (NATO) (1955) und vor allem durch die Pariser Verträge (1955) 

legte Adenauers Außenpolitik die Fundamente für die Westorientierung der BRD (ebd. 

11f). 
53

 Adenauers >>Politik der Stärke<< verfolgte das Konzept, dass ein starker Westen mit 

einer politisch stabilen und ökonomisch erfolgreichen Bundesrepublik durch seine At-

traktivität auf die DDR einwirken und durch seine Überlegenheit östliche Zugeständnis-

se in der Vereinigungsfrage erzielen könnte (ebd. 13). 
54

 Die sowjetische Blockade West-Berlins im Juni 1948 bildete den ersten Höhepunkt 
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schen Beziehung war nicht möglich und demzufolge wurde in beiden Teilen jeweils ei-

ne Regierung gegründet. Die Berliner Mauer zementierte die deutsche Teilung noch fes-

ter (Grünbaum, 1999: 11).
55

  

 

Von der Besatzungszeit bis zur Gründung der BRD hatte Deutschland keinen Spielraum 

für die Innenpolitik. In der Ära Konrad Adenauers (1949 - 1963) setzte sich die Westin-

tegration der BRD durch gegen den Widerstand der SPD, die die Chancen für eine Ver-

einigung dadurch vermindert sah. So erfolgreich Adenauer in seiner Westpolitik war, so 

erfolglos verlief seine Ostpolitik. Die deutsche Einheit rückte immer weitere in die Fer-

ne. Die von Adenauer propagierte >> Politik der Stärken << führte also nicht zum Zu-

sammenbruch des DDR-Regimes (Jesse, 1999: 103f).  

 

Bei Ludwig Erhard (1963 - 1966) und Kurt Georg Kiesinger (1966 - 1969) trat ein ge-

wisser Stillstand ein (ebd. 104). 

 

3.1.1.2 Wirtschaftliche Lage 

 

Anders als das planwirtschaftlich organisierte System der DDR beruhte die Wirtschafts-

ordnung der Bundesrepublik Deutschland auf dem Konzept der sozialen Marktwirt-

schaft (Gros, 1999: 847ff; Prollius, 2006: 296; North, 2005). 

 

                                                                                                                                

des Kalten Krieges zwischen Ost und West (ebd. 10). 
55

 Die Teilung Deutschlands 1955 war durch die Einbeziehung beider Länder in die ge-

gensätzlichen Machtblöcke festgeschrieben. Die sowjetische Antwort auf die Westinteg-

ration und der Containment-Politik der Westmächte, einer >>Eindämmungs<<-Strategie 

gegen sowjetische Expansionsabsichten, war das 1952 entstandene Konzept der Neutra-

lität ganz Deutschlands (ebd. 11).  
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Als der erste Kanzler der BRD in der Nachkriegszeit behielt Adenauer das Erbe der 

Neuordnung ein, die bis zur Gründung der BRD die durch eine massive Intervention der 

Alliierten geprägt war.
56

 Insofern war das von den USA 1947 initiierte europäische 

Hilfsprogramm (European Recovery Programm oder Marshall-Plan) beim Aufbau der 

Bundesrepublik enorm hilfreich.
57

 Obwohl ein direkter Zusammenhang zwischen dem 

Umfang der Marshall-Plan-Hilfe und dem Wachstum in Europa nicht erkennbar war, 

hatte der Marshall-Plan selbstverständlich auch eine ökonomische Wirkung, vor allem 

im Außenwirtschaftsbereich. Aber noch wichtiger war seine politische und soziale Be-

deutung als Garantie der intensiven Kooperation (North, 2005: 369). 

 

Das Schlagwort der 50 Jahre war das „Wirtschaftswunder“ und bezeichnete eine auße-

rordentliche ökonomische Konsolidierung (Jesse, 1999: 104). Erst ab 1952 stabilisierte 

sich der westdeutsche Nachkriegsaufschwung. Obwohl die Arbeitslosigkeit allmählich 

zurückging, waren jedoch 1959 noch über eine halbe Million Bundesbürger arbeitslos 

(Roesler, 2003: 566). Bis 1955 gab es keine Erholung auf dem Arbeitsmarkt. Danach 

änderte sich die Situation. Viele Arbeitskräfte wurden gebraucht und somit begann die 

Bundesrepublik, Gastarbeiter aus dem Ausland zu anwerben. Der erste Vertrag wurde 

1955 mit Italien abgeschlossen. Eine friedliche Phase dauerte ungefähr bis 1973. Die 

Eingliederungsprozesse der Arbeitsimmigration und -integration von Flüchtlingen, Ver-

triebenen und die Beschäftigung von Frauen in den 50ger Jahren beruhten vor allem auf 

                                            
56

 Unter den Alliierten wurden die wichtigsten wirtschaftlichen Ordnungsprinzipien der 

NS-Kriegswirtschaft beibehalten und nicht in Frage gestellt: die bürgerliche Rechtsord-

nung, das Eigentum und die Zentralverwaltungswirtschaft wurden ebenso nicht in Frage 

gestellt (North, 2005: 363).  
57

 Damit sollte die internationale Kooperation in Europa gefördert und nicht zuletzt ka-

pitalistische Institutionen gestärkt werden. Zudem eröffnete die neue US-Politik in den 

Westzonen Spielräume für deutsche Einflüsse“ (ebd. 366).  
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zunehmender Anwendung vorhandener Technik, nicht aber auf technischen Innovatio-

nen (Schildt, 2007: 19).
58

  

 

3.1.1.3 Gesellschaftliche Situation 

 

Die deutsche Gesellschaft unter Adenauer stand, weil zeitlich nach dem Kriegsende, im 

Zeichen sowohl der personellen (Kriegstote, Kriegsbeschädigte, Kriegsgefangene sowie 

Vertriebene und Flüchtlinge) als auch der materiellen (bis zu ca. 40% Zerstörungsgrad) 

Mängel (Schildt, 2007: 1-8).
59

 Es war eine große Herausforderung, die Gesellschaft 

wieder in ihre Bahn zu lenken. Dieser Zeitraum lässt sich in zwei Teile untergliedern: 

den Wiederaufbau der 1950er Jahre und die Transformationszeit der 1960er Jahre (vgl. 

Schildt, 2007). 

 

Von 1950 bis 1960 erlebte die BRD einen markanten demographischen Wuchs durch 

Vertriebene und Flüchtlinge um ca. 11 Prozent auf 55,4 Millionen.
60

 Dieser Zustrom 

                                            
58

 Während im Bergbau und der Landwirtschaft ein Abbau der Arbeitskräfte stattfand, 

wurde in den 1950ger Jahren die Anzahl der Industrie- und Handwerksarbeiter von 9% 

auf 72% erhöht. Typisch in dieser Zeit war die rapide Expansion der Industriearbeit vor 

allem in Wachstumsindustrien wie dem Maschinen- und Automobilbau, der Chemie und 

Pharmazie sowie Erdölverarbeitung (Schildt, 2007: 19). 
59

 Außerdem belasteten die deutsche Bevölkerung in den ersten drei Nachkriegsjahren 

existenzielle Sorgen wie Hunger, Kälte und eine desolate Wohnraumsituation (ebd. 8). 
60

 Eine „Normalisierung“ der Gesellschaft war aufgrund vieler Neubürger ein schwieri-

ger Prozess. 1950 bestand ein Fünftel der Bevölkerung bereits aus Flüchtlingen und 

Vertriebenen. Besonders der stark ansteigende Flüchtlingsstrom aus der DDR – von  

der Staatsgründung bis zum Mauerbau 3,6 Millionen -  führte dazu, dass 1961 sogar 

ein Viertel der Bevölkerung der Bundesrepublik aus Flüchtlingen bestand. Hinzu kamen 

Aussiedler aus ehemaligen deutschen Gebieten in Osteuropa (zumeist aus Polen).  

Ferner wechselten auch eine halbe Million Menschen in den 1950 Jahren von West- 

nach Ostdeutschland, viele davon waren Rückwanderer (Schildt, 2007: 13f; Münz / Sei-

fert / Ulrich, 1997: 168ff).  
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führte zu grundlegenden Problemen in den Wohnverhältnissen.
61

 1950 mussten insge-

samt 2,2 Millionen Menschen (davon fast die Hälfte Vertriebene und Flüchtlinge) eine 

extrem schlechte Wohnsituation – in sehr beengtem Raum in Notwohnungen und Not-

unterkünften - in Kauf nehmen. 1955 gab es 1907 Lager mit 185 750 Personen (Schildt, 

2007: 13ff). Eine Umfrage von 1955 zeigte, dass ein großer Teil der Bevölkerung eine 

sofortige Verbesserung ihrer Wohnsituation forderte. Der Wohnungsbau wurde vor die-

sem Hintergrund zu einem der wichtigsten sozial- und wirtschaftspolitischen Tätigkeits-

feldern des Staates (ebd. 14f).
62

 

 

In den 1950er Jahren vertraten die Vertriebenen durch ihre Verbände und Parteien ihr 

eigenes Interesse. Ihr Erfolg (insbesondere durch die Verbesserung der Wohnsituation 

und der Eingliederung in den Arbeitsprozess) führte zu einer stetigen Minderung der 

sozialen Missstände bei den Vertriebenen. Sie forderten und förderten soziale Integrati-

on, einen generationellen Wandel und eine Veränderung der Außenpolitik, die die Rück-

kehr in die alte Heimat erleichtern sollte (ebd. 17f).
63

 

                                            
61

 Die meisten lebten zur Untermiete – das war ein Massenphänomen geworden. „Je-

weils drei private Haushalte teilten sich zwei Wohnungen. Ein Großteil der 14,6 Millio-

nen Haushalte lebte noch in Notunterkünften aller Art, davon hatten nur ca. 60% eine 

Kochstelle zur alleinigen Benutzung zur Verfügung und rund vier Millionen Haushalte 

hatten nur eine behelfsmäßige oder gar keine Kochgelegenheit“ (Schildt, 2007: 14f). 
62

 Der Inhalt des 1950 vom Bundestag verabschiedeten ersten Wohnungsbaugesetzes 

sah vor, dass innerhalb von sechs Jahren 1,8 Millionen staatlich subventionierte Sozial-

wohnungen zu erstellen seien. Aufgrund der noch knapp vorhandenen Wohnraumsitua-

tion war die anfängliche Maßgabe für eine vierköpfige Familie ca. 45 qm. Durch lokale 

Wohnungsämter wurden diese nach differenzierten Kriterienkatalogen vergeben. Maß-

geblich dafür war ein  Einkommen unterhalb einer festgelegten Einkommensgrenze 

(bis 1953 musste es unterhalb der Versicherungspflichtgrenze für Angestellte liegen) 

(ebd. 15). 
63

 Zwar gab es zu Beginn der fünfziger Jahre noch oft, zumeist friedliche Proteste von 

Vertriebenen und Flüchtlingen, jedoch ließen diese stetig nach. Obwohl die einheimi-

sche Bevölkerung anfangs eine häufig zurückhaltende und ablehnende Haltung gegenü-

ber Zuwanderern besaß, existierten kaum offene Proteste (Koopmans, 1999: 167). 
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In dem Jahrzehnt von 1950 bis 1960, das oft als Wiederaufbauphase bezeichnet wird,  

verdoppelte sich das Bruttosozialprodukt. Die Gesellschaft gelangte auf ein neues 

Wohlstandsniveau, während allerdings statistische Kennziffern das Fortbestehen und 

den Anstieg sozialer Ungleichheit signalisierten. Nach 1960 gab es eine leichte Annähe-

rungstendenz des Lohngefälles. Allerdings verstärkte sich die Heterogenität in der An-

gestelltenschaft vor allem durch die geschlechterspezifische Unterschichtung (ebd. 22).  

 

Die 1960er Jahre waren eine Phase tiefgreifender Transformation: Einerseits entwickel-

te sich die deutsche Gesellschaft zu einer postindustriellen Gesellschaft mit bis dahin 

noch ungekanntem Wohlstand und anderseits vergrößerten sich die Unterschiede zwi-

schen der BRD und der DDR nach dem Bau der Berliner Mauer sowohl in politischer 

und wirtschaftlicher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht als zu Beginn der Teilung 

(ebd. 30). Auf der Ebene der Identität wirkte die Trennung durch die Mauer noch weit-

reichender. Da diese Trennung auf der deutschen Seite eine ungewollte war, verbreitete 

sich unter der Bevölkerung, sei es im Osten oder im Westen, das Sentiment etwa wie 

„wir kommen ja aus dem gleichen Staat und wir haben die gleichen Wurzeln“ aus einer 

gemeinsamen Geschichte geschwächt. Aber die Konflikte sowie die Konfrontation ver-

schärften sich zwischen beiden Parteien.
64

 Aus diesem Grund durfte man das Wort 

DDR nicht sagen, weil „das der Name von den bösen Brüdern im Osten war“.
65

   

 

Das rapide Anwachsen der Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte und deren soziale 

Auswirkung auf die deutsche Gesellschaft war ein wichtiges Merkmal in diesem Zeit-

                                            
64

 Gespräch mit Herrn Helge Heidemeyer, Berlin, am 2. Mai 2008 
65

 Gespräch mit Herrn Andreas Techel, Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg Ber-

lin, am 3. Juni 2009 
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raum. Dem ersten Anwerbeabkommen 1955 mit Italien folgten noch weitere mit Spa-

nien (1960), Griechenland (1960), der Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964), 

Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968). 1964 wurde der einmillionste Gastarbeiter in 

der BRD registriert. Die Zahl stieg mit dem Verlauf der Zeit dauerhaft an, erreichte dann 

neun Jahre später 2,6 Mio. (Münz / Seifert / Ulrich, 1997: 168ff).
66

 

 

Das letzte Drittel der 1960er Jahre lässt sich durch die antiautoritäre Rebellion von 1968 

kennzeichnen. Das Zusammenspiel zwischen dem sich entwickelnden Eigensinn der 

Jugendlichen und der Verschmelzung kommerzieller und gegenkultureller Strömungen 

spielte als Fundament und Ausdruck neuer Orientierungen eine immense Rolle. Die an-

tiautoritäre Welle verbreitete sich weit über die zahlenmäßig kleinen Kreise linker Stu-

denten und Schüler hinaus (Schildt, 2007: 53).  

 

 

3.1.2 Umstände der Flucht 

 

Um die Situation der Zuwanderer besser nachvollziehen zu können, werden in diesem 

Abschnitt der Umfang, die demographische Struktur und die Gründe der Flucht be-

schrieben. Anschließend werden die Auswirkungen der Zuwanderer auf die deutsche 

Gesellschaft erklärt.  

 

                                            
66

 In der DDR fehlte es an Arbeitskräften wegen anhaltender Migration von Ost- nach 

Westdeutschland bis zum Bau der Mauer 1961. Aufgrund bilateraler Abkommen vor 

allem mit Vietnam, Mosambik und Kuba, kamen zeitlich befristet Arbeitsmigranten in 

die DDR; ca. 93.000 ausländische Vertragsarbeitnehmer arbeiteten 1989 in der DDR 

(Rühl / Currle, 2004: 19). 
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3.1.2.1 Umfang und demographische Struktur  

 

Es ist nicht möglich, deutlich nachzuweisen, wie viele von ostdeutschen Flüchtlingen 

aus der DDR kamen. Es liegen zwei Statistiken vor, die über den Zeitraum von 1949 bis 

1989 erstellt wurden, jedoch unterschiedliche Ergebnisse aufzeigen. Die eine ist die 

Wanderungsstatistik der Meldeämter und die andere die Statistik des Bundesnotauf-

nahmeverfahrens. Von den beiden wird die letztere zur Untersuchung herangezogen.
67

 

Die Werte der Zuwanderungsstatistik sind insgesamt aus dem folgenden Grund realitäts-

fern; in der Statistik werden die Menschen mehrfach erfasst, die zwei oder mehrere Ma-

le aus der DDR in die Bundesrepublik kamen und ihren Wohnsitz im Bundesgebiet 

nahmen, zwischenzeitlich jedoch in die DDR zurückkehrten. Allerdings berücksichtigen 

diese Zahlen West-Berlin nicht (Effner / Heidemeyer, 2005: 27).  

 

Bis zum Mauerbau war die Immigration ein Massenphänomen (Münz / Seifert / Ulrich, 

1997: 168ff). Jährlich kamen ca. 200 000 Menschen aus der DDR und 1961 waren be-

reits 2,7 Millionen Zuwanderer aus der DDR in die BRD gekommen. Ihre Migrations-

form war als Flucht ohne Genehmigung gekennzeichnet. Das Jahr 1953 erreichte mit 

331 390 Personen die höchsten Zahlen. Dennoch reduzierte sich die Zahl der Flucht ra-

pide nach dem Mauerbau. Anstelle von Flucht trat zunehmend eine Zuwanderung auf: 

legale Ausreise. Bis 1969 kamen insgesamt 281 000 Personen in die BRD, darunter 146 

000 Menschen mit Genehmigung (52%). Die Anderen, also 135 000 Personen, waren 

                                            
67

 Die Statistik hat dennoch Grenzen aus folgendem Grund: Einmal zählt diese Statistik 

nur Anträge. Häufig sind aber durch einen Antrag zwei, drei oder mehrere Menschen 

z.B. in einem Fall ein Ehepaar oder eine Familie erfasst. Außerdem war ein aus der 

DDR Kommender nur rechtlich, aber nicht praktisch gezwungen, die Notaufnahme zu 

beantragen (Effner / Heidemeyer, 2005: 27). 
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Flüchtlinge: Sie kamen überwiegend über Zweit- und Drittländer in die BRD (siehe Ta-

belle 3-1).  

 

Tabelle 3-1: Flüchtlinge aus der SBZ / DDR in die BRD (1949-1969) 

Jahr  Zuwanderer aus der DDR
1)

 

Ohne Genehmigung 

(Flüchtlinge) Anzahl 

% Mit Genehmigung 

(Legale Ausreisende) 

Anzahl 

% Insgesamt 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961
2)

 

129245 

197788 

165648 

182393 

331390 

184198 

252870 

279189 

261622 

204092 

143917 

199188 

155402 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

129245 

197788 

165648 

182393 

331390 

184198 

252870 

279189 

261622 

204092 

132917 

199188 

155402 

1961
3)

 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

 51624 

 16741 

 12967 

 11864 

 11886 

  8456 

  6385 

  4902 

  5273 

100 

78.4 

30.4 

28.3 

40.2 

35.0 

32.6 

30.6 

31.1 

- 

  4624 

 29665 

 30012 

 17666 

 15675 

 13188 

 11134 

 11702 

- 

21.6 

69.6 

71.7 

59.8 

65.0 

67.4 

69.4 

68.9 

 51624 

 21365 

 42632 

 41876 

 29552 

 24131 

 19573 

 16036 

 16975 

1) Im Notaufnahmeverfahren registrierte Flüchtlinge und genehmigte Ausreisende. 
2) bis 12.8. 
3) ab 13.8. 

Quelle: Wendt (1991: 390). 
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Bis zur Schließung der Grenzen am 13. August 1961 waren vor allem jüngere Alters-

gruppen an der Flucht beteiligt. So waren z.B. 1955 52.5% der Übersiedler jünger als 25 

Jahre alt, während 4% der Übersiedler älter als 65 Jahre war. Die 25 bis 65 Jährigen hat-

ten 1955 einen Anteil von 43.5%. Allerdings veränderte sich die Altersstruktur nach 

dem Mauerbau ins Gegenteil, da diejenigen, die in den 60er Jahren mit einer Genehmi-

gung in die BRD eingereist sind, in überwiegender Zahl im Rentenalter waren. In den 

sechziger Jahren waren etwa 70 - 80% aller Übersiedler älter als 60 Jahre während die 

Altersgruppe bis 25 Jahre bei etwa 10% lag (1965: 10,4%). Mehr als die Hälfte der 

Übersiedler waren sogar älter als 65 Jahre (1965: 52%) (siehe Tabelle 3-2). 

 

Tabelle 3-2: Übersiedler nach Altersgruppen in Prozent 

Jahr Unter 25 25-65 65 und mehr 

1955 

1965 

1974 

1985 

1989 

52.5% 

10.4% 

15.1% 

34.9% 

45.7% 

43.5% 

38.1% 

45.6% 

52.5% 

51.3% 

4.0% 

51.5% 

39.3% 

12.6% 

3.0% 

Quelle: Wendt (1991: 391). 

 

 

Nachfolgende Tabelle 3-3 zeigt die Sozialstruktur des Flüchtlingsstromes der Jahres 

1952 bis einschließlich Juni 1961 auf. In diesem Verzeichnis sind nur die Personen be-

achtet worden, die sich einem Notaufnahmeverfahren unterzogen haben (Bundesminis-

terium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 1961: 3f). 
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Tabelle 3-3 Sozialstruktur des Flüchtlingsstromes in v. H. (1952 - 1961) 

Berufsgruppen 
1952 - 

1957 
1958 1959 1960 

1961 

1.H.-J. 

1. Pflanzenbau u. Tierwirtschaft 

2. Industrie u. Handwerk 

3. Technische Berufe 

4. Handel u. Verkehr 

5. Haushalts-, Hygiene-, 

  Gesundheitsdienst, Körperpflege 

6. Verwaltungs- u. Rechtswesen 

7. Geistes- u. Kunstleben 

8. Berufstätige mit unbestimmten 

  Berufen 

7,6 

20,7 

1,9 

11,8 

4,9 

 

2,9 

1,5 

11,0 

4,5 

19,3 

2,1 

11,8 

5,8 

 

4,4 

2,6 

10,0 

5,0 

20,1 

2,4 

12,0 

5,3 

 

3,8 

2,0 

10,1 

7,4 

21,3 

2,6 

11,8 

4,8 

 

3,5 

1,9 

7,4 

6,1 

22,3 

2,9 

12,0 

4,7 

 

3,3 

1,6 

8,9 

A. Erwerbspersonen (1-8) 62,3 60,5 60,7 60,7 61,8 

9. Pensions- u. Rentenempfänger 

10. Hausfrauen ohne Berufe 

11. Kinder u. Schüler 

12. Studenten 

4,4 

11,9 

21,0 

0,4 

6,8 

11,3 

20,2 

1,2 

10,3 

10,3 

17,7 

1,0 

7,6 

10,5 

20,4 

0,8 

8,4 

9,4 

19,5 

0,9 

B. Nichterwerbspersonen (9-12) 37,7 39,5 39,3 39,3 38,2 

Zusammen (A+B) 100 100 100 100 100 

Quelle: Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (1961: 

4). 

 

 

3.1.2.2 Gründe der Immigration 

 

In diesem Abschnitt wird gefragt, welche Gründe die Zuwanderer aus der SBZ/DDR 

hatten, wobei Beziehungen zwischen beiden Teilen Deutschlands kurz beleuchtet wer-

den. Als Grundlage zur Untersuchung von den Eingliederungsbemühungen der BRD ist 

eine Betrachtung von zeitgenössischen Ereignissen als Makroelement unverzichtbar.  
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Es werden also in der klassischen Theorie über die Immigration die Makro-Ebene (Er-

klärung von Migrationsbewegungen, z.B. Rahmenbedingungen) und die Mikro-Ebene 

(Erklärung von Migrations-Entscheidungen, z.B. persönlicher Grund) als Analyse-

Ebenen vorgestellt.
68

 So wie neue Theorien behaupten, gehören nicht nur ökonomische 

Faktoren, sondern auch politische und soziale Faktoren zu der Makro-Ebene.
69

 In der 

Praxis finden zur Analyse zwei Ebenen (Mikro- und Makro-Ebene) parallel Anwendung 

nach den jeweiligen zeitlichen Phasen.  

 

Wesentliche Gründe aus denen man, die DDR in den fünfziger und sechziger Jahre ver-

ließ, sind der sich verschärfende „Klassenkampf“, politische Repressionen, strafrechtli-

che Verfolgung der Intellektuellen und Andersdenkender, politischer Dogmatismus, 

Durchsetzung des Sozialismus, Errichtung eines bürokratischen Systems, zentralisierte 

Methoden der Planung und Leitung der Volkswirtschaft, Kollektivierung der Landwirt-

schaft sowie des Handwerks, Versorgungsengpässe und Einschränkungen des inner-

deutschen Reiseverkehrs (Wendt, 1991: 389).  

 

Auch nach dem Bau der Berliner Mauer gelang der SED unter ihrem Generalsekretär 

Erich Honecker der Führungswechsel und konnte gegenüber der DDR-Bevölkerung ihr 

Bild (Image) - selbst wenn es nur kurzzeitig war – in ein etwas besseres Licht stellen, in 

dem sie das Programm der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik aufstellte und ih-

                                            
68

 Die Analyse der Migrationsentscheidungen kann allgemein in verschiedenen Dimen-

sionen stattfinden: In der Mikro-Ebene auf dem Niveau der Individuen, dem relational 

aggregierten Niveau der Meso-Ebene oder auf einem strukturell aggregierten Niveau 

der Makro-Ebene (Rieck, 2003: 54; Haug, 2000: 23). 
69

 Klassische Theorien der (internationalen) Migration beziehen sich hauptsächlich auf 

ökonomische Faktoren, sei es zur Erklärung von Migrationsbewegungen auf der Makro-

Ebene oder von Migrations-Entscheidungen auf der Mikro-Ebene (vgl. Haug, 2000).  
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ren Propagandaapparat einschaltete. Die SED-Führung ignorierte jedoch sowohl das 

ansteigende Problembewusstsein und die Kritik der Bevölkerung an die Ergebnisse von 

der KSZE-Konferenz in Helsinki, als auch die weltweit greifende Rohstoff- und Ener-

giekrise und enttäuschende Ergebnisse des IX. Parteitages. Der Zustrom der Übersiedler 

konnte nicht gestoppt werden (ebd. 391). 

 

In Tabelle 3-4 sind die Fluchtgründe zu sehen, die von den Betroffenen angegeben wur-

den: politische Gründe machen 56% aus (darunter 12% Gewissensnotstände und Ein-

schränkung von Grundrechten, von 29% Ablehnung der Aufforderung zu politischen 

Betätigungen oder gar zu Spitzeldiensten), wirtschaftliche Gründe (vor allem bessere 

Einkommens- und Wohnverhältnisse) 10%, familiäre und persönliche Gründe 15%, 

sonstiges 6%. 

 

Tabelle 3-4: Fluchtgründe vor dem Mauerbau 

Gründe %  

Politische 56 % - Ablehnung der Aufforderung zu politischen  

 Betätigungen oder zu Spitzeldiensten: 29% 

- Gewissensnotstände und Einschränkung von  

 Grundrechten: 12% 

- sonstige: 15% 

Wirtschaftliche 23% - Zwangskollektivierung und Verstaatlichung: 13% 

- bessere Einkommens- und Wohnverhältnisse: 10%  

Familiäre / 

Persönliche 

15%  

Sonstige 6%  

Quelle: Bundesministerium für Gesamtdeutsche Fragen (1961: 18-22).  
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3.1.2.3 Auswirkung der Immigrationsbewegung 

 

Die Massenbewegung aus der DDR hatte zunächst negative, aber dann positive Dimen-

sionen. Zwar belastete sie die Gesellschaft in der Nachkriegszeit, trug allerdings zu dem 

westdeutschen Wirtschaftsausschwung und zu einer dauerhaften Verbindung beider Tei-

le Deutschlands bei. 

 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird die deutsche Gesellschaft mit gravieren-

den Problemen konfrontiert. Die Hälfte der Wohnhäuser war zerstört und es mangelte an 

dem Allernotwendigsten wie Lebensmitteln, Heizmaterial und Medikamenten. Die 

Massenflucht aus der SBZ/DDR verunsicherte die allgemeine Lage und verursachte or-

ganisatorische sowie finanzielle Schwierigkeiten, die sich sowohl auf Aufnahme, Trans-

port, Unterhalt und Arbeitslosenhilfe, als auch auf Lager, Notunterkünfte und die Finan-

zierung des Wohnungsbaues bezogen (Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge 

und Kriegsgeschädigte, 1965: 13). Für die meisten Arbeiter- und Angestelltenfamilien 

charakterisierten sich die frühen 50er Jahren durch äußerste Sparsamkeit und Beschei-

denheit (Oesterreich, 2008: 57). 

 

Wohnungsnot war vor allem bis in die 60er Jahre hinein ein schwerwiegendes Problem. 

Die staatlich geförderten Mietwohnungen waren insbesondere für kinderreiche Familien 

sowie Rentner und Arbeitslose manchmal unerschwinglich. Aufgrund der starken Präfe-

renzen einzelner Personengruppen bei der Verteilung der Sozialwohnungen und der 

großen Zahl vorrangig zu versorgender Personen hatten Wohnungssuchende wenig Ge-

legenheit, eine geeignete Wohnung zu bekommen.  
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Die Wohnsituation in West-Berlin verschlimmerte sich noch durch den Zuzug der poli-

tisch anerkannten DDR-Flüchtlinge, die ebenso eine Wohnung benötigen.
70

 Sowohl in 

West-Berlin als auch in allen Bundesgebieten stellte die Wohnungsnot ein enormes so-

ziales, politisches und ökonomisches Problem dar. Fünf Jahre nach Kriegsende mangel-

te es an 6,3 Mio. Wohneinheiten und 1956 immer noch an einer Million Wohnungen 

infolge der Kriegszerstörung und der massenhaften Immigration der Vertriebenen und 

der DDR-Flüchtlinge (Krummbacher, 1988: 441).
71

 Eine augenmerkliche Entlastung 

des Wohnungsmarktes geschah langsam gehend, so dass die DDR-Flüchtlinge dank des 

Wirtschafswachstums zwar eine Arbeit, aber angemessene Wohnungen selten bekom-

men konnten. Von daher mussten viele auch im Bundesgebiet jahrelang in Notaufnah-

melagern leben (Oesterreich, 2008: 381). 

 

Die Zuwanderung nahm seit 1952 trotz der sich verschärfenden Konflikte zwischen 

beiden deutschen Ländern zu. Demnach war die Fluchtbewegung bis 1961 ein Massen-

phänomen, das weder die BRD noch die DDR übersehen konnte, und deshalb bezogen 

sich beide Staaten in den Kontroversen aufeinander.
72

 Flüchtlinge brachten ihre Erfah-

                                            
70

 Hinzu kamen Tausende von abgelehnten Zuwanderern, die, obwohl sie kein Recht 

auf eine geförderte Wohnung hatten, diese aber trotzdem oft bewohnten. Die Wohnun-

gen waren illegal von ermächtigten Mietern weitergeleitet worden (Oesterreich, 2008: 

57f). 
71

 Deshalb mussten im Sommer 1955 etwa 234 000 Menschen auf lange Sicht in 1 907 

Wohnlagern wohnen und nach vier Jahren lebten noch über 145 600 Personen in 1 184 

Notquartieren. Abgesehen von dem vordringlichen Interesse am Wiederaufbau der Wirt-

schaft existierte in der Nachkriegszeit auch die Notwendigkeit, durch Förderbaumittel 

ausdrücklich in den industriellen Ballungszentren gezielt Wohnraum zu schaffen. Zwi-

schen 1951 und 1960 jährlich ca. 300 000 Sozialwohnungen konnten mit Hilfe staatli-

cher Zuschüsse gebaut werden (Krummbacher, 1988: 456).
 
 

72
 Ostdeutschland riegelte im Mai 1952 die Grenze zu Westdeutschland ab und baute 

eine Sperrzone auf. Ab diesem Zeitpunkt nutzten die meisten ostdeutschen Bürger die 

besondere Lage Berlins um zu fliehen, da eine ungenehmigte Einreise in die Bundesre-

publik de facto für sie unmöglich war (Heidemeyer, 1994: 43). 



54 

 

rungen aus der DDR in die Bundesrepublik mit und versuchten, den Kontakt zu ihren 

im Osten verbliebenen Familien, Verwandten und Freunden aufrecht zu erhalten. Der 

Plan der SED-Regierung, politisch und wirtschaftlich, aber auch im Bewusstsein der 

Bürger den sozialistischen deutschen Teilstaat völlig vom Westen zu trennen, hat nicht 

geklappt: Also „umfassen ihre i.e. [der Zuwanderer] Biografien [Lebensraum] das ganze 

Deutschland“ (Effner / Heidemeyer, 2005: 14f).
73

  

 

Die Zuwanderer aus der SBZ/DDR sowie die Aussiedler aus den ehemaligen deutschen 

Gebieten östlich von Oder und Neiße übten durch ihre vorteilhafte Altersstruktur und 

ihr hohes Ausbildungsniveau positive Auswirkungen sowohl auf die demographische 

Entwicklung der BRD, als auch u.a. auf deren wirtschaftliches Wachstum aus. Da die 

Versorgung des Arbeitsbedarfs durch die Zuwanderer aus der DDR gedeckt werden 

konnte, war es kein Wunder, dass die Anwerbung von Ausländern erst nach dem Bau 

der Berliner Mauer in vollem Umfang einsetzte (Münz / Seifert / Ulrich, 1997: 168ff). 

 

Als eine weitere große Herausforderung während der fünfziger Jahre ist die Integration 

der jugendlichen DDR-Flüchtlinge zu nennen, die ohne Eltern oder Angehörige nach 

Westdeutschland kamen. Die große Zahl solcher Jugendlichen stellte allein schon ein 

besonderes Problem dar (Brecht, 2005: 88).
74

  

 
                                            
73

 „Die Menschen in den 50er Jahren, die haben in sich noch das Gefühl, wir kommen 

ja aus dem gleichen Staat, wir kommen aus den gleichen Wurzeln. Die haben eine ge-

meinsame Geschichte gehabt und eine ziemlich dramatische Geschichte auch, nämlich 

die vom 2.Weltkrieg, die haben alle gehabt“ (Gespräch mit Herrn Helge Heidemeyer, 

Berlin, am 2. Mai 2008). 
74

 Die Tageszeitung „Die Welt“ meldete am 24. November 1955 unter dem Titel „Stei-

gende Jugendliche aus Sowjetzone“, seit 1949 seien 700 000 Jugendliche unter 25 Jah-

ren aus der DDR in die Bundesrepublik gekommen (Brecht, 2005: 88). 



55 

 

Im Hinblick auf die Berufsintegration hat die deutsche Volkswirtschaft sich erst 1959 so 

stark gefestigt, dass eine problemlose Aufteilung möglich wurde. Erst von diesem Zeit-

punkt an hatten die Zuwanderer keine besonderen Schwierigkeiten mehr bei der Be-

schaffung eines Arbeitsplatzes mehr. Wie in vorliegenden Abschnitt erwähnt, wiesen die 

Zuwanderer eine bemerkenswert günstige Altersstruktur als Arbeitskräfte auf. Daher 

stand die wirtschaftliche Eingliederung von Anfang an unter einem gutem Ausgangs-

punkt (Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 1965: 

13). 

 

 

3.1.3 Umgang mit der Integration  

 

Um sich der Massenflucht von Ostdeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg zu stellen, 

schuf die BRD zahlreiche rechtliche Grundlagen und Institutionen zur Durchführung 

unter Berücksichtigung des Konsenses für ihre weitere Integration in die BRD. West-

deutsche Regierungen nahmen die Eingliederung der Zuwanderer als eines ihrer wich-

tigsten politischen Ziele auf, wobei der Wiedervereinigungsgedanke immer mit spielte 

(vgl. Heidemeyer, 1994; Schwarz, 1993; Lüttinger: 1989).
75

 Wie ein Staatssekretär der 

Adenauer-Zeit 1957 meinte, lautete  das Grundprinzip der Integrationspolitik die „Po-

litik der offenen Arme“.
76

 Die Vertreter aller politischen Parteien haben der Integrati-

                                            
75

 Vgl. die Rede vom Bundespräsidenten Theodor Heuss zur Eröffnung des Notauf-

nahmelagers Marienfelde am 14. April 1953. Er betonte, dass das Bedürfnis nicht nur in 

der menschlichen Sache, sondern auch im Verwaltungswesen bestehe (Effner / Heide-

meyer, 2005: 11). 
76

 In einer Ansprache im West-Berliner Radiosender RIAS erläuterte Franz Thedieck 

„Wer aber aus solchem Zwang zu uns kommt, dem soll hier nach besten Kräften und im 

Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten das Finden einer neuen provisorischen Heimat 
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onspolitik stets den Rücken gedeckt und sie selber fortgeführt. Außerdem hatten sie eth-

nische sowie humanitäre Gründe, die die Aufnahme der ostdeutschen Flüchtlinge als 

gleichberechtigte Deutsche ansahen. Erstens hing die zunehmende Aufnahme der Zu-

wanderer aus der DDR mit der Konstellation des Kalten Krieges zusammen.
77

 Die Nie-

derschlagung des Aufstands vom 17. Juni 1953 verschärfte vorerst den Konflikt zwi-

schen Ost und West, gab dem westdeutschen politischen Kreis dann generell den Anlass, 

die Zuwanderer aus der DDR als Antikommunisten gerne aufzunehmen.
78

 Zweitens 

diente der wirtschaftliche Aufschwung der BRD seit Mitte der fünfziger Jahre als ein 

wichtiger Hintergrund, weil die Wirtschaft immer mehr nach Nachschub von Arbeits-

kräften verlangte (Brecht, 2005: 84).  

 

Außer der Regierung als Gesetzgeber, der die Grundlage zur Integration vorschreibt, 

sind noch die regen Aktivitäten der deutschen NGOs zu nennen. Denn in der Integrati-

ons-Governance traten sie gleichsam als ein der Exekutor der Integrationsmaßnahmen 

auf.  

 

 

                                                                                                                                

und der Start zu einer neuen Existenz erleichtert werden“ (Brecht, 2005: 84f). 
77

 Das Hauptaugenmerk der Bundesregierung war die Wiedervereinigung. Das Flüch-

tlingsproblem galt immer als eine Auseinandersetzung mit dem Kommunismus. Um 

Kommunisten in Demokraten umzuwandeln oder eine positive gesellschaftliche und 

staatsbürgerliche Eingliederung durchzuführen, musste den Flüchtlingen ein gesamt-

deutsches Bewusstsein vermittelt werden. Das galt als die Garantie für eine erfolgreiche 

Wiedervereinigung (Ackermann, 1996: 86).  
78

 In der Aufnahme von DDR-Flüchtlingen sah die Bundesregierung eine politisch-

ideologische Legitimationsfunktion. Im Kalten Krieg galten Flüchtlinge aus dem zwei-

ten nicht anerkannten deutschen Staat als willkommene Überläufer, die gegen den 

Kommunismus gesiegt haben. Damit war der Flüchtling eine zentrale Figur in der poli-

tischen Auseinandersetzung zwischen Ost und West (ebd. 87). 
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In diesem Zusammenhang werde ich mich den deutschen Integrationsmaßnahmen aus 

folgenden Blickwinkel nähern; die allgemeine Handlungsbasis für Integration diente als 

die Grundlage zur wirtschaftlichen Integration, genau genommen, Integration durch Be-

ruf. Integrationsmaßnahmen können von daher in Verbindung mit diesem Kontext bes-

ser verstanden werden und die für die Berufsintegration spezifischen Maßnahmen in 

Rückbezug auf den gesamten Rahmen besser rezipiert werden.  

 

3.1.3.1 Gesetze und Institutionen 

 

Um die Zuwanderer aus der DDR zu integrieren, wurden Gesetze geschaffen. Unter Be-

rücksichtigung der Verwaltungseffizienz basieren  diese Gesetze auf den Konzepten 

wie die Gleichstellung aus rechtlicher Sicht und den Ausgleich aus wirtschaftlicher 

Sicht.  

 

3.1.3.1.1 Notaufnahmegesetz (NAG) und Notaufnahmeverfahren 

 

Nach der Ankunft begann die Erfassung der Flüchtlinge. Die Erfassung und die erste 

Betreuung, die das Gesetz über die Notaufnahme von Deutschen in das Bundesgebiet 

(kurz: Notaufnahmegesetz bzw. NAG) vom 22. Aug. 1950 vorsah, wurde im Notauf-

nahmelager Gießen, Uelzen und Berlin-Marienfelde durchgeführt (vgl. Bundesministe-

rium des Innern (Hg.), 1982: 89).
 79

 Das NAG zielte darauf, die zunehmenden Flüch-

                                            
79

 Das Notaufnahmegesetz verfolgt das Ziel, „1) den Flüchtlingsstrom aus Mitteldeut-

schland unter Kontrolle zu bringen, 2) die soziale Eingliederung der aufgenommenen 

Flüchtlinge durch eine den wirtschaftlichen Erfordernissen entsprechende Verteilung auf 

die Bundesländer zu erleichtern, 3) den Zustrom von Bewohnern Mitteldeutschlands in 

die Bundesrepublik im Hinblick auf die - damals noch - sehr angespannte Lage auf dem 



58 

 

tlinge besser zu kontrollieren und effizienter auf die Bundesländer zu verteilen (Kimmel, 

2005: 118; vgl. Heidemeyer, 1994). 

 

Mit diesem Gesetz wurde die Freizügigkeit der Flüchtlinge eingeschränkt. Um das 

Recht auf das permanente Bleiberecht im Bundesgebiet bzw. in West-Berlin zu erhalten, 

mussten sich die Flüchtlinge in einem Notaufnahmelager einem Anerkennungsverfahren, 

dem sogenannten ‚Notaufnahmeverfahren‟ unterziehen (Vgl. Gärtner, 1989; Bundesmi-

nisterium des Innern (Hg.), 1982).  

 

Die Aufnahmekriterien wurden am Anfang eng gefasst. Die Aufnahme erfolgte nur dann, 

wenn die Zuwanderung „wegen einer drohenden Gefahr für Leib und Leben, für die 

persönliche Freiheit oder aus sonstigen zwingenden Gründen“ unternommen wurde. 

Etwa ein Fünftel (22%) von ihnen konnte die Erlaubnis nicht erhalten. Mit den gleichen 

Kriterien wurde die Aufnahmepraxis jedoch ab 1953 gelockert, so dass für die Zuwan-

derung ein Arbeitsvertrag genügt hat.
80

 Nach dem Anerkennungsverfahren wurde den 

Zuwanderern ein Wohnort bewilligt, und der Zuzug wurde zur Bedingung für eine 

dauerhafte Aufenthaltserlaubnis gemacht. In dieser Art und Weise wurde die Verantwor-

tung für die Zugezogenen den Bundesländern überlassen und finanzielle und organisato-

rische Belastungen verteilt (Köhler, 1991: 85-98; Kimmel, 2005: 124; Senator für Arbeit 

und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 41-45). 
                                                                                                                                

Arbeits- und Wohnungsmarkt zu beschränken,“ soweit er nicht auf triftigen, im Zusam-

menhang mit den dortigen politischen Verhältnissen stehenden Gründen beruhte“ (Bun-

desministerium des Innern (Hg.), 1982: 85). 
80

 Abgelehnte wurden weder bestraft, noch in die DDR zurückgeschickt. Anders als 

aufgenommene Flüchtlinge lebten sie ohne Anspruch auf Arbeitsvermittlung und Wohn-

raum unter schwierigen Bedingungen. Sie wurden oftmals als Illegale bezeichnet, weil 

sie ohne Genehmigung blieben. Ihre Lage war je nach Aufenthaltsort unterschiedlich 

(Ritter, 2005: 33f; Köhler, 1991: 85-98). 



59 

 

Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1953 (BVerfGE 2/266) 

über die Verhältnisse zwischen dem Artikel 11 des Grundgesetzes, der das Recht der 

Freizügigkeit vorschrieb, und dem NAG, wurde die Reisefreizügigkeit der Zuwanderer 

auch gesichert. Die Verweigerung der Aufnahme war nicht mehr möglich, denn die 

Auswanderung ließ sich mit „politisch bedingter Zwangslage“ und der „Bedrohung von 

Leib und Seele“ begründen und wurde so seit der Zuspitzung des kalten Krieges gerech-

tfertigt (Gärtner, 1989: 19; vgl. Heidemeyer, 1994).
81

  

 

Das Aufnahmeverfahren wurde auf Basis der Durchführungsverordnung zum Notauf-

nahmegesetz vom 11. Juni 1951 durchgeführt, bis es dann 1990 abgeschafft wurde. 

Daraus entwickelte sich das Registrierungs- und Verteilungsverfahren.
82

 Als ein mar-

kantes Beispiel dieses Verfahrens lässt sich das Notaufnahmeverfahren in Berlin-

Marienfelde nennen. Wie die Tabelle 3-5 zeigt, bestand es aus insgesamt zwölf Statio-

nen (Kimmel, 2005: 120-126; Köhler, 1991: 70-84; Senator für Arbeit und Sozialwesen 

(Hrsg.), 1955: 38ff).  

 

 

 

                                            
81

 Ab Mitte der 1950er Jahre wurden sie nachträglich anerkannt, weil die Nachfrage 

nach Arbeitskräften infolge des Wirtschaftsaufschwungs anstieg. Im Bundesgebiet wur-

den mehr Arbeitskräfte benötigt, Abgelehnte konnten demzufolge rasch in der westdeut-

schen Gesellschaft Fuß fassen. Infolge der Verschärfung der Konkurrenz und des Konf-

likts zwischen beiden Staaten nach dem Bau der Berliner Mauer lag die Quote der im 

Notaufnahmeverfahren Abgelehnten in den 1960er Jahren unter einem Prozent (Ritter, 

2005: 33f; Köhler, 1991: 85-98). 
82

 Durch die Notaufnahme ist nur die Aufenthaltsberechtigung gewährleistet, jedoch 

keine Inanspruchnahme besonderer Rechte und Vergünstigungen aus dem Bundesver-

triebenengesetz, wie z.B. Darlehen, Kredite, Zinsverbilligungen, Bürgschaften, Beihil-

fen, steuerliche Vergünstigungen, Ausbildungs- und sonstige Förderungen (Senator für 

Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 48). 
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Tabelle 3-5: Die Stationen des Notaufnahmeverfahrens
83

 

Station      Notaufnahmeverfahren 

1. Station      Ärztlicher Dienst 

2. Station      Alliierte Sichtungsstellen 

3. Station      Zuständigkeitsprüfung 

4. Station      Fürsorgerischer Dienst 

5. Station      Polizeiliche Anmeldung 

6. Station      Vorprüfung A 

7. Station      Vorprüfung B 

8. Station      Terminstelle des Aufnahmeverfahrens 

9. Station      Schirmbildstelle 

10. Station      Bundesnotaufnahmeausschuss 

11. Station      Ländereinweisung 

12. Station      Transportstelle 

Quelle: Die Stationen des Notaufnahmeverfahrens von Marienfelde (Kimmel, 2005: 

121-126). 

 

Das Notaufnahmeverfahren hat eigentlich seine ursprüngliche Bedeutung als einen so-

zialen Filter durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 1953 verloren.
84

 

Was noch übrig blieb, waren bloße exekutive Aufgaben wie die Registrierung der Zu-

wanderer zur statistischen Erfassung, deren Verteilung auf die Bundesländer, Beratung 

und Betreuung, die Mitteilung des Aufnahmebescheides und die Auszahlung des Begrü-

ßungsgeldes (Gärtner, 1989: 19). Obwohl Aufnahme, Transport, Unterhalt, Arbeitslo-

senhilfe, Notunterkünfte und Wohnungsbau finanziert wurden, benötigte die Fluchtwel-

le in Westdeutschland noch weitere Investitionen in die Unterbringung und die Arbeits-

beschaffung. Bei der Verteilung der Zuwanderer auf die Bundesländer wurden finanziel-

                                            
83

 Damit eine Notaufnahme erfolgen konnte, mussten viele Stationen durchlaufen wer-

den. Zum Teil bestanden diese Stationen aus Dienststellen des Senators für Arbeit und 

Sozialwesen und des Polizeipräsidenten, sozusagen dem Land Berlin und teilweise der 

Bundesverwaltung; hinzu kam eine alliierte Dienststelle (ebd. 38). 
84

 Der antiquierte Begriff Notaufnahme wurde 1986 aufgegeben (Gärtner, 1989: 19). 
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le Lage, Bevölkerungsdichte und Kriegsschaden der Bundesländer berücksichtigt (Bun-

desministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 1965: 13). 

 

3.1.3.1.2 Das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) und Landesflüch-

tlingsverwaltungen 

 

Das Konzept der Integrationspolitik der BRD kann mit der Gleichstellung zusammenge-

fasst werden. Das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) von 1953 legt 

fest, dass die Migranten aus der SBZ/DDR als deutsche Staatsbürger den Bundesdeut-

schen gleichgestellt werden.
85

  

 

Wenn die Zuwanderer als politisch motivierte „Sowjetzonenflüchtlinge“ bewertet wur-

den, dann konnten sie den Flüchtlingsausweis C (§15 BVFG) erhalten. Inhaber des C-

Ausweises konnten zusätzliche Vergünstigungen wie z.B. Steuererleichterung bekom-

men (Kimmel, 2005: 115; Senator für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 48; Hei-

demeyer, 1994; Gärtner, 1989: 19; Schäfer, 1986: 86). Unter Berufung auf dieses Gesetz 

konnte der Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen wie Renten, Kranken- oder Ar-

beitslosengeld, die sie in der DDR schon erworben hatten, erhoben werden (Schäfer, 

1986: 70). Um dieses Gesetze durchzuführen waren die Länder verpflichtet, zentrale 

Dienststellen zu unterhalten (§21 BVFG). Diese Behörden wurden Landesflüchtlings-

verwaltungen genannt und gehörten auf der Bundesebene zu der Arbeitsgemeinschaft 

der Landesflüchtlingsverwaltungen. 

 

                                            
85

 Dieses Gesetz ließ DDR-Flüchtlinge ebenso wie Vertriebene und Aussiedler als 

deutsche Staatsbürger den Bundesdeutschen prinzipiell gleichstellen (Brecht, 2005: 86). 
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3.1.3.1.3 Lastenausgleichsgesetz (LAG) und Häftlingshilfegesetz (HHG) 

 

Zusätzliche Maßnahmen zur Erleichterung des Neuanfangs der Zuwanderer in der BRD 

wurden sowohl durch das Lastenausgleichsgesetz (LAG) von 1952 als auch durch das 

Häftlingshilfegesetz (HHG) von 1955 angeboten.
86

 Härtefonds von LAG mit der Be-

zeichnung „Beihilfen zur Beschaffung von Hausrat“ konnte man beantragen, wenn man 

dringend Dinge wie Geschirr, Töpfe, Möbel oder Matratzen einkaufen wollte. Das Häft-

lingshilfegesetz (HHG) gewährte zusätzliche Leistungen denjenigen, die in der DDR 

aus politischen Gründen inhaftiert gewesen waren. Die Höhe dieser Leistungen richtete 

sich nach der Dauer der Haft (Brecht, 2005: 85f).  

 

3.1.3.2 Institutionalisierung der Sozialdienste in der Zivilgesellschaft 

 

Sechs Freie Wohlfahrtsverbände traten für die Integration da ein, wo der Zweite Welt-

krieg unzählige Vertriebene, Flüchtlinge, Heimkehrer und Obdachlose hinterließ. Fol-

gende Organisationen zählten zu diesen sechs Spitzenverbänden: Arbeiterwohlfahrt 

(AWO), Deutscher Caritasverband (DCV), Der Paritätische Wohlfahrtsverband (Der 

PARITÄTISCHE), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Diakonisches Werk (DW der EKD) 

und Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST). 

 

Obwohl sie aus unterschiedlichen Motivationen, wie religiösen (Caritas, Diakonie, 

ZWST), humanitären (DRK, Paritätischer Wohlfahrtsverband) oder politischen (AWO) 

hervorgingen, verfolgten sie gemeinnützige Ziele. So sorgte das Rote Kreuz für Unfall- 

                                            
86

 Zu verschiedenen gesetzlichen Maßnahmen siehe Haberland (1988). 
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und Katastrophenhilfe und Krankenhäuser, die Paritäten für Seniorenarbeit, die Diako-

nie und die Caritas in Verbindung mit Krankenhäusern und Kindergärten für die kirchli-

che Sozialarbeit.
87

 

 

Es wurden seitens der Verbände für deren Integrationsarbeit nicht nur die Erfahrungen, 

Einrichtungen, geschultes Personal sowie ehrenamtliche Berater und Betreuer und 

Fachkräfte aus diversen Richtungen zur Verfügung gestellt, sondern sie setzten neben 

den Bundeszuwendungen auch enorme Eigenmittel ein (Bundesminister des Innern, 

1988: 104). 

 

Im Jahr 1949 richteten diese Verbände „die Liga der Spitzenverbände der Freien Wohl-

fahrtspflege“ als Arbeitsgemeinschaft wieder neu ein. Ursprünglich wurde diese Liga 

schon Anfang der 1920er Jahren gegründet und durch den Staat anerkannt. Während der 

Zeit der Nationalsozialisten wurde sie jedoch unterdrückt. 1961 haben sich all diese 

Verbände zur Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände (BAGFW) 

zusammengeschlossen und kooperierten für ihr gemeinsames Ziel: die soziale Arbeit 

durch gemeinschaftliche Initiativen und Aktivitäten zu sichern und zu verstärken.
88

 Die 

Form der bisherigen losen Arbeitsgemeinschaft wird im Jahr 1966 aufgegeben. Ab so-

fort besaß die BAGFW die Rechtsform eines eingetragenen Vereins (Boeßenecker, 

2005: 37-40). 

 

                                            
87

 Gespräch mit Herrn Andreas Techel, Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg Ber-

lin, am 3. Juni 2009. 
88

 Für die Wohlfahrtsverbände sind zumeist viele rechtlich selbständige Organisationen 

tätig. Zudem sind die Verbände nicht primär gewinnorientiert (Boeßenecker, 2005: 37-

40).  
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Mitgliederversammlungen der sechs Spitzenverbände finden regelmäßig statt. Die Spit-

zenverbände treffen sich in den Fachausschüssen der Bundesarbeitsgemeinschaft. Dort 

debattieren sie über gemeinsame Probleme, beraten und stimmen ab. Indem sie sich ge-

genseitig anregen, entwickeln sich daraus gegenseitige Unterstützungen. Gemäß ihrer 

Satzung hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege folgende Auf-

gaben: 1)  Planmäßige Beratung und Abstimmung in allen Aufgabenbereichen der 

Freien Wohlfahrtspflege, insbesondere bei neu auftretenden Fragen auf dem Gebiet der 

Sozial- und Jugendhilfe, 2) Pflege und Stärkung der sozialen Verantwortung in der Be-

völkerung, 3) Mitwirkung an der Gesetzgebung, 4) Wahrung der Stellung der Freien 

Wohlfahrtspflege in der Öffentlichkeit, 5) Zusammenarbeit in zentralen Angelegenhei-

ten mit Bund, Ländern und Kommunen und sonstigen Organen der öffentlichen Selbst-

verwaltung, 6) Kontakte mit den Landesarbeitsgemeinschaften der Freien Wohlfahrts-

pflege, 7) Mitwirkung in Fachorganisationen und Verbänden, soweit Aufgabengebiete 

der Freien Wohlfahrtspflege berührt werden, 8) Zusammenwirken der Verbände bei be-

sonderen Notständen (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Hrg.), 

1985: 15f). 

 

3.1.3.3 Maßnahmen zur Berufsintegration 

 

Neben den allgemeinen Maßnahmen zur Integrations-Governance gab es auch zahlrei-

che Programme, die spezifisch auf die Berufsintegration zielten. Ihre Strategien richte-

ten sich nach den Kriterien der Zielgruppe. Wichtig und grundlegend waren das Alter, 

aber auch die bisherige Berufserfahrung bzw. -bereiche und der Qualifikationsgrad. So 

ist es sinnvoll, dass die Betrachtung solcher berufsspezifischen Programme auf die Kri-
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terien hin erfolgt, und zwar mit dem Schwerpunkt auf das Alter, das grob in zwei Ziel-

gruppen, und zwar Erwachsene und Jugendliche, unterteilt wird. 

 

3.1.3.3.1 Förderungen für Erwachsene   

 

Nach dem LAG bestand das Konzept der beruflichen Eingliederung in die BRD indem 

die Beratung, finanzielle Unterstützung und die Verbesserung der Möglichkeit, einzel-

nen Zuwanderern die freie Berufswahl zu überlassen (Bundesministerium des Innern 

(Hg.), 1982: 62).
89

 Der Lastenausgleich war hierbei nur eine Hilfestellung. Zwei Kate-

gorien waren an den im LAG vorgesehenen Zielrichtungen deutlich erkennbar: die Ein-

gliederung in die gewerbliche Wirtschaft, die freien Berufe und in die Landwirtschaft 

einerseits und die Schaffung von Dauerarbeitsplätzen für Arbeitslose sowie berufsfremd 

eingesetzte Geschädigte andererseits.
90

 Die Förderung zur beruflichen Integration rich-

tete sich nach den soeben erwähnten drei Arten der Berufsbereiche.
91

 Als ein spezielles 

Kreditinstitut für Vertriebene und Flüchtlinge wurde die Lastenausgleichsbank (LAB) 

eingerichtet, wobei amerikanische Mittel anfangs eine große Rolle spielten.
92

  

                                            
89

 In Hinblick auf die mitgebrachten Kenntnisse und Erfahrungen kam es Förderungen 

darauf an, für welchen Beruf er sich angesichts der vorgefundenen neuen Verhältnisse 

entschied (Bundesministerium des Innern (Hg.), 1982: 62).  
90

 Personen, die sich selbstständig machen wollten, wurden mit Steuervergünstigungen 

oder durch Gewährung von günstigeren Krediten oft in Verbindung mit Bürgschaften 

animiert. Zudem wurden in seltenen Fällen auch Zinszuschüsse u.a. gefördert. Zum 

großen Teil lief das über die Lastenausgleichsbank (LAB) (ebd. 66).  
91

  Im Bereich der selbständigen Unternehmertätigkeit gab es unterschiedliche Proble-

me im industriellen Bereich und bei kleineren Handwerksberufen oder freie Berufe, 

wobei letztere zahlenmäßig stärker hervortraten. In der Landwirtschaft sowie bei den 

Unselbständigen (Arbeiter, Angestellte, Beamte) sah die Situation völlig anders aus und 

dementsprechend anders mussten diese Probleme behandelt werden (ebd. 62). 
92

 Im Jahr 1954 wurde die Vertriebenenbank, die im Mai 1950 als zentrales Kreditinsti-

tut für Vertriebene gegründet wurde, per Gesetz in die Lastenausgleichsbank (LAB) 

umgewandelt. Damit erhielten sowohl Vertriebene als auch Flüchtlinge ein auf ihre Be-
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Die freie Entscheidung der zu integrierenden Person hat zur relativ schnellen Eingliede-

rung beigetragen, denn das Individuum konnte selbst Initiative ergreifen, wenn es ande-

re Wünsche hatte oder mit dem zunächst eingeschlagenen Weg unzufrieden war (ebd. 

62f).  

 

Außerdem gab es viele Angebote für verschiedene Gruppen wie folgt (vgl. Bundesmi-

nisterium des Innern (Hg.), 1982; Haberland, 1988; Gärtner, 1989):  

1) Anerkennung von in den Aussiedlungsgebieten und in der DDR abgelegten Prü-

fungen und dort erworbenen Befähigungsnachweisen (§92 BVFG),  

2) Ausbildungsförderung im Sinne der §§2,3 BAföG (Altersgrenze für die Aufnah-

me des Studiums: Grundsätzlich Vollendung des 30. Lebensjahres),  

3)  Beilhilfe aus dem sogenannten Garantiefonds an junge Zuwanderer (bis 35 Jah-

re) sowie Individualbeihilfe zur Sicherstellung eines etwaigen Sonderbedarfs (bei 

Studenten ca. 100 DM zusätzlich zum BAföG), 

4) Akademikerprogramm (Altersgrenze: 30. Bis 50. Lebensjahr): Sprachkurse, er-

gänzende Studien an Hochschulen und Kurse/Maßnahmen, die zur beruflichen Ein-

gliederung notwendig sind,
93

 

                                                                                                                                

lange und Probleme spezifiziertes Kreditinstitut. Das Kreditinstitut hatte ein sehr großes 

Programm, das von  Investitions- und Betriebsmittelkrediten und Bürgschaften, vor 

allem für Handel, Handwerk und freie Berufe, bis zur Auszahlung und kreditmäßigen 

Betreuung der Aufbaudarlehen aus dem Lastenausgleich (mit Ausnahme der Darlehen 

an Landwirte) reichte (ebd. 64f). Der „Marschall-Plan-Fonds“ (dem späterem EFP-

Sondervermögen) erwies sich als die wichtigste Grundlage für den Aufbau der Wirt-

schaft im späteren Bundesgebiet. Es ging um die DM-Gegenwerte für Lieferungen der 

USA an die deutsche Bevölkerung seit 1947. Der Kaufpreis der Lebensmittel wurde von 

den Importeuren in einem Fonds eingezahlt, aus dem Kredite für bestimmte Förde-

rungsschwerpunkte hinsichtlich Investitionen entnommen wurden. Diese kamen speziell 

Geschädigten zugute (ebd. 63). 
93

 Voraussetzungen sind: Nichtanerkennung oder nur teilweise Anerkennung des be-

rufsqualifizierenden Abschlusses oder Anerkennung nur mit Hilfe eines Ergänzungsstu-
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5) Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosengeld und -hilfe) unter Berücksichtigung 

von den in der DDR oder in Ostberlin verrichteten Beschäftigungszeiten, der zeit-

länge einer Arbeitslosigkeit aus politischen Gründen und schließlich von den Ge-

wahrsamszeiten von ehemaligen politischen Häftlingen,  

6) Arbeitslosengeld: 68% oder – bei Arbeitslosen, die nicht mindestens ein Kind ha-

ben – 63% des Tariflohns (Nettolohn) der jeweiligen Berufsgruppe. 

7) Steuerfreibetrag (§52 Abs. 24 EStG in Verbindung mit §33a Abs. 1 EStG 1953),  

8) Leistungen für Wissenschaftler: Zum Ausgleich der Nachteile, die den Wissen-

schaftlern in Folge von ihrer Aus- oder Übersiedlung zufielen, konnte vom Bun-

desminister für Bildung und Wissenschaft eine Angestelltenstelle (bis maximal BAT 

IIa) bis zu zwei Jahren finanziert werden.  

9) Schwerpunktprogramm: Mit dem 300 Millionen DM-

Arbeitsbeschaffungsprogramm der Bundesregierung vom Frühjahr 1950 zielte man 

darauf, Dauerarbeitsplätze in den Hauptflüchtlingsländern zu schaffen (Schwer-

punktprogramm). Das Programm kam den Vertriebenen und Flüchtlingen überpro-

portional zugute. Rund 1/5 des Programms wurde in die Betriebe der Vertriebenen 

und Flüchtlinge eingesetzt.  

 

3.1.3.3.2 Förderungen für jugendliche DDR-Flüchtlinge 

 

Wie bereits erwähnt, war ein Hauptmerkmal der Fluchtstruktur der Zuwachs der Zahl 

der alleingekommenen Jugendlichen aus der DDR. Für die verantwortlichen Stellen war 

                                                                                                                                

diums bzw. Kurses, und die Förderung für eine angemessene berufliche Eingliederung 

(ebd. 64). 
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das besorgniserregend.
94

 Infolgedessen wurden im neuen Haushaltsplan Mittel für die  

Eingliederung der Jugendlichen angehoben. Die zuständigen Stellen achteten auf drei 

Aspekte: Erstens waren jugendliche Flüchtlinge mehrheitlich ohne Schulabschluss oder 

Berufsausbildung. Zweitens mussten sie erfolgreich integriert werden, denn viele von 

ihnen waren enttäuscht wieder in die DDR zurückgekehrt. Schließlich fehlte es ihnen an 

Erfahrungen mit dem Westen. All dies stellte zusammen eine besondere Herausforde-

rung für die westdeutsche Aufnahmegesellschaft. Um die drei Probleme erfolgreich zu 

lösen, wurden jugendbezogene Einrichtungen und Programme gefördert (Brecht, 2005: 

88f; vgl. Hoffmann, 1999).  

 

Jugendliche Flüchtlinge, die in der BRD keine Verwandten hatten, wurden seit 1951 je 

nach Geschlecht unterschiedlich untergebracht und einerseits die Gelegenheit, von So-

zialarbeitern betreut zu werden und Ausbildungs- und Arbeitsplätze vermittelt zu be-

kommen. Andererseits aber fühlten sie sich dort bevormundet und wegen des sogenann-

ten Lagerzwangs eingesperrt. Das war nicht das, was sie sich im Westen erhofften. Je-

doch akzeptierten viele von ihnen schlechte Arbeitsbedingungen im Bergbau, der 

Landwirtschaft sowie in Privathaushalten, weil sie möglichst bald auf eigenen Füßen 

stehen wollten. Nach den Meinungen einiger Sozialpolitiker gab es ein Dilemma: Diese 

auf die Integration bedachte Arbeit führte unter den Jugendlichen zu solch eine Enttäu-

schung, dass sie sich von Westen ausgenutzt fühlten (Brecht, 2005: 89).
95

 

                                            
94

 Von Anfang an wurde das Bedürfnis der Integration der jugendlichen Zuwanderer 

aus der DDR überwiegend betont, da die Hälfte aller Zuwanderer unter 25 Jahre alt war 

und knapp die Hälfte davon allein kamen, ohne Familienangehörige. Ihre Fluchtgründe 

lauteten vorwiegend persönliche und vor allem materielle Motive (Heidemeyer, 1994: 

281). 
95

 Es gab zwei Gründe dafür, dass sich die Anpassung der Jugendlichen an die west-

deutsche Gesellschaft verzögerte. Der eine ist die in der DDR geprägte Verhaltensweise. 
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Zahlreiche Unterstützungen wie Garantiefonds, Abiturienten- und Studentenprogramme 

verhalfen jedem Interessierten seit Mitte der fünfziger Jahre dazu, auf beruflicher Basis 

eine individuelle Förderung zu erhalten. Allmählich erwies sich also, dass nahezu alle 

Zuwanderer von Vollbeschäftigung und dauerhaftem wirtschaftlichen Wachstum in der 

Bundesrepublik profitierten (Hoffman, 1999: 622). Das Lastenausgleichsgesetz stellte 

sich als seine Hauptaufgabe die Förderung der Ausbildung Jugendlicher, deren Eltern 

keinerlei Möglichkeit besaßen, ihren Kindern eine solide Ausbildung an mittleren, hö-

heren und Hochschulen sowie Fachschulen mit Einschluss der Lehrlingsausbildung zu 

finanzieren. Im Rahmen der Gleichstellung und Förderung lief diese Ausbildungshilfe 

allerdings 1963 aus. Nunmehr erfolgte die Förderung im Rahmen des Bundesausbil-

dungsförderungsgesetzes. An Ausbildungshilfe wurden für etwa 1,2 Millionen Jugend-

liche aus Lastenausgleichsmitteln insgesamt knapp 1,1 Milliarden DM eingesetzt (Bun-

desministerium des Innern (Hg.), 1982: 49).  

 

Kurz vor dem Mauerbau begannen die Integrationshilfen und –ziele individuellen Spe-

zifika entgegenzukommen und sich nach der Qualifizierung zu orientieren. So wurde 

der Dialog mit öffentlichen Jugendgemeinschaftswerken eingeführt bei den es auf die 

Gemeinschaftsbildung, Gruppenkontrolle und berufliche Stabilisierung ankam.
96

 Diese 

                                                                                                                                

Wie sie es in der DDR gelernt hatten, „versteckten sie ihre Gedanken hinter einer Mas-

ke“ und „sagten nur das, was man von ihnen erwartete“. Daher war eine sozialpädago-

gische Betreuung erforderlich. Der andere Grund ist die Mentalität der Jugendlichen. 

Sie waren „konsumorientiert, abenteuerlustig und undankbar“. Sie waren in der Regel 

weit von dem erwarteten Bild der politischen Flüchtlinge entfernt (Brecht, 2005: 89f; 

vgl. Ackermann, 1995). 
96

 Jugendliche Flüchtlinge konnten in Einrichtungen der Jugendgemeinschaftswerke, 

die vor allem in Nordrhein-Westfalen seit 1953 in großer Zahl neu gegründet worden 

waren, studieren, wie sich junge Menschen, die von einem anderen System geprägt 

waren, in einer pluralistischen Gesellschaft der  Bundesrepublik verhielten (Acker-

mann, 1996: 85f). 
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Veränderung wurde vor allem durch die zahlenmäßig wachsende Gruppe von zuwan-

dernden Abiturienten und Studenten ausgelöst.
97

  

 

Allerdings blieben die gemeinschaftsbildenden und sozialpädagogisch-psychologischen 

Hilfsangebote der offenen Jugendarbeit weiterhin erhalten. Die Betreuungsdichte blieb 

trotz des Rückgangs der Gesamtzuwanderung 1958/59 ohne Einschnitte durch das En-

gagement der freien Träger aufrecht. Darüberhinaus war die Rolle der Träger in der Ju-

gendwohlfahrt und Sozialarbeit stabil. Ferner ging es darum, bewährte Fachleute im Be-

treuungsbereich zu erhalten. Durch neue Chancen und Möglichkeiten individueller För-

derung sollte die tatsächliche Betreuungsabneigung der Jugendlichen immer wieder von 

dem Anspruch der Träger getrennt werden, was jedoch nicht gelang (Hoffman, 1999: 

622f).  

 

Bevor ich dieses Kapitel zu Ende führe, möchte ich gerne die Bedeutung der wirtschaft-

lichen Lage für die Integration kurz erwähnen. Die Festigung der deutschen Gesell-

schaft, die im allgemein ab 1959 einsetzt, trug entscheidend zu einem problemlosen 

Einstieg in die Berufswelt bei.
98

 Also hatten die Zuwanderer keine ernsthaften Schwie-

rigkeiten mehr mit der Such nach einem Arbeitsplatz (Bundesministerium des Innern 

(Hg.), 1982: 64). Wie in vorangegangenen Abschnitten geschildert, wiesen die Zuwan-

derer als Arbeitskräfte eine bemerkenswert günstige Altersstruktur auf. Daher stand die 

                                            
97

 Aufgrund der Einsicht, dass die Ausbildungschancen in der DDR stark politisch vor-

gegeben waren, beschloss die Bundesrepublik hier helfend und ausgleichend zu wirken. 

Zudem sollte dem zusehends stark schwankenden und teilweise zurückgehenden Quali-

fikationsniveau der jungen Zuwanderer entgegengewirkt werden (Hoffman, 1999: 622f). 
98

Die wirtschaftliche Entwicklung ließ die Arbeitsdarlehen bald entbehrlich werden. Bis 

zur Beendigung dieser im Jahre 1956 waren dafür knapp 0,3 Milliarden DM eingesetzt 

worden. (Bundesministerium des Innern (Hg.), 1982: 48). 
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wirtschaftliche Eingliederung von Anfang an unter einem guten Ausgangspunkt (Bun-

desministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 1965: 13). 

 

 

3.2 Die Ära Willy Brandts und Helmut Schmidts (1969 - 1982) 

 

 

Diese Periode umfasst die Ära Willy Brandt (1969 - 1974), in der der grundlegende 

Kurswechsel von der Konkurrenz zur Versöhnung mit dem Ostblock stattfand, und die 

von Helmut Schmidt (1974 - 1982), in der sich die Wirtschaftslage verschlechterte.  

 

3.2.1 Wandel des Umfelds um Integrations-Governance 

 

Mit dem Regierungswechsel zur sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler Willy 

Brandt (1969 - 1974) erschienen politische, wirtschaftliche und soziale Veränderungen 

in der BRD.  

 

3.2.1.1 Politische Umfelder 

 

Der Kurswechsel von Konkurrenz zur Versöhnung vollzog sich unter dem Motto „Wan-

del durch Annäherung“ in der Ost- und Deutschlandpolitik der Bundesrepublik.
99

 

                                            
99

 Der am 21. Dezember 1972 paraphierte Grundlagenvertrag zwischen der DDR und 

der BRD bildete den Ursprung der gegenseitigen Anerkennung hinsichtlich eines Ge-

waltverzichts und ständiger diplomatischer Beziehungen. Der Vertrag regelte prinzipiel-

le Fragen und konkrete Vereinbarungen des innendeutschen Verhältnisses (Schroeder, 

1998: 223).  
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Durch die Ostverträge und einen Grundlagenvertrag erweiterten sich der außenpoliti-

sche Handlungsspielraum der Bundesrepublik und ihre Rolle auf der Bühne der interna-

tionalen Politik.
100

  

 

Anders als die bisherige gegenseitige Feindseligkeit, veränderte sich die innerdeutsche 

Beziehung rapide unter der Regierung Brandts ebenso wie später unter der Regierung 

Schmidts in die Richtung: „nicht eine Politik der Nichtanerkennung, sondern eine Inten-

sivierung der innerdeutschen Kontakte“ (Grünbaum, 1999: 17).
101

 Dieser Orientie-

rungswechsel zielte darauf, durch Annährung dem nationalen Zusammenhalt zu dienen, 

um die Wiedervereinigung nunmehr als ein langfristiges Ergebnis einer Entspannung in 

Europa in vielen kleinen Schritten erreichbarer werden zu lassen (ebd. 16).
102
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 Die Westalliierten konzentrierten sich in ihrer Deutschlandpolitik mehr auf die Ber-

lin-Frage und nicht auf Deutschland als Ganzes. „Der DDR gelang international der 

Durchbruch: 123 Staaten (einschließlich der drei Westalliierten) erkannten sie völker-

rechtlich an. 1973 wurden beide Staaten Mitglieder der Vereinten Nationen. Die inner-

deutschen Beziehungen verdichteten sich zunehmend, wie mehr als dreißig Abkommen 

zwischen der Bundesrepublik und der DDR von 1972 bis 1989 auf verschiedensten Ge-

bieten belegen (Grünbaum, 1999: 17). 
101

 Während Präsident Dwight D. Eisenhower auf die Rollback-Konzeption zielte, ver-

trat der sowjetische Präsident Nikita S. Chruschtschow eine Zwei-Staaten-Theorie für 

Deutschland. In der Verschärfung des Kalten Krieges propagierten die Amerikaner, den 

Kommunismus zurückzudrängen, während die Sowjetunion eine These von der Exis-

tenz zweier gleichberechtigter Staaten in Deutschland verteidigte, um den Status Quo 

aufrechtzuerhalten (ebd. 13). 
102

 Brandts Politik deckte sich größtenteils mit der Politik der Vereinigten Staaten. Sie 

bemühten sich um eine globale Entspannung der Beziehungen zur anderen Weltmacht. 

Im Mittelpunkt der Gespräche zwischen den USA und der Sowjetunion standen Prob-

leme der Abrüstung und Sicherheit, angesichts des Gleichgewichts beider Militärblöcke. 

Allerdings rückte die deutsche Frage für die Amerikaner deshalb in den Hintergrund. 

Der Westen akzeptierte angesichts des >>Gleichgewichts des Schreckens<<, der die 

Weltpolitik bestimmte, den Status Quo (ebd. 16).  
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Die Jahre 1969 bis 1982 waren von den sozialdemokratischen Kanzlern Willy Brandt 

(1969 - 1974) und Helmut Schmidt (1974 - 1982) geprägt. Brandts Ziel war die Neuge-

staltung der Ost- und Deutschlandpolitik und in gewisser Weise ergänzte Brandts Ostpo-

litik die Westpolitik Adenauers. Diese Zeit gilt zudem als eine Phase der inneren Re-

formen. Unter anderem wurde das Sexualstrafrecht ebenso liberalisiert wie das De-

monstrationsrecht, und das Alter für das Wahlrecht und das der Volljährigkeit wurden 

gesenkt (Jesse, 1999: 105). 

 

3.2.1.2 Wirtschaftliche Lage 

 

Während der Phase von 1955 bis 1973 bestanden keine ernsthaften ökonomischen Prob-

leme, danach trat jedoch eine rapide Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation ein. 

(Heidemeyer-Interview, 2008). Diese Rahmenbedingung veränderte sich nicht während 

der Periode der sozialdemokratischen Regierung aber verschärfte sich in der Ära 

Schmidt aufgrund des Öl-Schocks (ebd. 105).  

 

Im Herbst 1973 stand Deutschland vor einer Krisen- und Umbruchdekade die ihm neue 

Herausforderungen bereitet haben.
103

 Der feste Glaube an ein ungebremstes lineares 

Wirtschaftswachstum wurde dadurch zutiefst erschüttert. Unter diesem Umstand führte 

die zunehmende politische sowie gesellschaftskritische Sensibilisierung der Bevölke-

rung, von der Abkehr von ordnungsorientierter Politik und bürgerlicher Moral begleitet, 

zu einer (antiliberalen) ökologischen Gegenbewegung. Gerade dies war ein Teil des all-

                                            
103

 Die Zäsur äußerte sich in dem Zusammenbruch der Weltwährungsordnung, der Ölp-

reiskrise, der höchsten Inflationsrate seit 1951, den schärfsten Stabilisierungsmaßnah-

men und zugleich dem Scheitern der Globalsteuerung. Die Modernisierungsideologie 

war damit gescheitert (Prollius, 2006: 180). 
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gemeinen soziokulturellen Wandels. Schwierigkeiten stellten sich erst auf dem Arbeits-

markt ein. Die Arbeitslosigkeit erreichte einen ungeahnten Zenit nicht ohne Folgen: Der 

Erhalt der sozialen Sicherungssysteme wurde in Frage gestellt.
104

 Das Denken der Be-

völkerung war von Verbrauchs- und Verteilungsforderungen beeinflusst, während 

gleichzeitig das ordnungspolitische Denken und das Eintreten für die Marktwirtschaft 

und den Wettbewerb zurückgingen (Prollius, 2006: 180f). Schließlich wies die Abnah-

me der Arbeiterzahl von 13,1 Millionen 1961 auf 9,4 Millionen 1977, also um 30 Pro-

zent, auf eine klare Strukturveränderung hin (Schildt, 2007: 30) (Siehe Tabelle 3-3, S. 

49).
105

 

 

3.2.1.3 Gesellschaftliche Situation 

 

In den 1970er Jahren begann in der Bundesrepublik ein neues Kapitel ihrer Sozialge-

schichte (ebd. 54). Nach sozialwissenschaftlichen Forschungen haben neu entstandene 

Milieus, die sich in ihren Wertorientierungen von den bisherigen unterscheiden lassen 

und bei denen generationelle Unterschiede und subjektive Komponenten der Selbstein-

schätzung zugleich eine stärkere Rolle spielen, einen neuen gesellschaftlichen Antrieb 

                                            
104

 Von 1970 bis 1975 wurden die Sozialausgaben verdoppelt. Mit den Ölkrisen kam 

allerdings ein neues Phänomen auf – die Stagflation und der Staat ähnelte einem „kast-

rierten Kater“: >>Sein Umfang steigt und seine Potenz sinkt<< (R. Altmann) (Prollius, 

2006: 297).  
105

 Der volkswirtschaftliche Strukturwandel stellt sich wie folgt dar: „Der Anteil der 

Erwerbstätigen im primären Sektor sank von 13,7 (1960) auf 8,5 (1970) und 7,2 Prozent 

(1975). Der Anteil der Beschäftigten im sekundären Sektor stieg zunächst noch leicht 

von 47,9 (1960) auf 49,1 Prozent (1965) an, ging dann aber bis 1975 auf 45,6 Prozent 

zurück. Den Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft zeigt direkt der Anstieg des An-

teils der Erwerbstätigen im tertiären Sektor von 38,4 (1960) auf 47,2 Prozent (1975). 

Symptomatisch war auch die Ausweitung des öffentlichen Dienstes, in dem gegenüber 

11,4 (1960) ein Jahrzehnt später 13,8 Prozent aller Erwerbstätigen (1970) beschäftigt 

waren“ (Schildt, 2007: 30). 
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gegeben.
106

 Dementsprechend entstanden neue soziale Bewegungen in Form von Bür-

gerinitiativen (ebd. 57).
107

  

 

Im Laufe der Arbeitsimmigration aus Süd- und Südosteuropa während der 1960er Jahre 

und bis in die frühen 1970er Jahren hinein entwickelte sich die Bundesrepublik faktisch 

zu einem Einwanderungsland. In den 1970er Jahren kam es dazu, dass die zugezogenen 

Familien der Gastarbeiter zu einem festen Teil der deutschen Bevölkerung wurden.
108

 

Zudem war eine zunehmende Angleichung des Anteils von zugewanderten Erwerbstäti-

gen an den Stand der einheimischen Bevölkerung feststellbar.
109

  

 

Seit den 1970er Jahren nahmen Segregationstendenzen vor allem in den großen Städten 

                                            
106

 Der Wegbruch traditioneller Milieus bereitete den Weg zur postindustriellen Gesell-

schaft -  auf der politischen Ebene etwa bemerkbar in der nachlassenden Bindungskraft 

zu Parteien und Gewerkschaften. Das darf aber nicht mit einer generellen Milieuauflö-

sung verwechselt werden (ebd. 57). 
107

 Laut Statistik arbeiteten 1978 ca. 1,8 Millionen Mitglieder in solchen Gruppen aktiv 

mit, das entsprach der Zahl der Mitglieder aller politischen Parteien. Die Ziele der Ini-

tiativen waren meist im kommunalen Nahbereich, häufig gegen umweltbelastende Pla-

nungen, etwa den Bau von Straßen, Flughafenerweiterungen oder von Industrieansied-

lungen, in den Großstädten gegen die rücksichtslose Sanierung von älterer Bausubstanz. 

Demgegenüber stieg ebenfalls in den 1970er Jahren die Mitgliedschaft in konservativen 

Parteien noch stark an, CDU und CSU wurden in diesem Zeitraum überhaupt erst zu 

„Mitgliederparteien“ (ebd. 57f). 
108

 Hinzu kam weiterhin ein massiver Nachzug von Familienangehörigen der Gastar-

beiter trotz des Anwerbestopps von 1973, der die Rückkehr der Gastarbeiter vorsah. Die 

Zahl der Ausländer in Deutschland stieg stetig an, obwohl sich die Bundesregierung 

bemühte, die Zahl der Ausländer unter Kontrolle zu bringen, in dem die Heimkehr der 

Ausländer gefördert wurde, und nicht nur konservative Parteien wie CDU/CSU und 

FDP, sondern auch progressive wie die SPD unterstützten auch diese Richtlinie der Re-

gierung (Münz / Seifert / Ulrich, 1997: 168ff).   
109

  Die Zahl der ausländischen Bürger stieg ab den 1970ger Jahren stark an (von 1970 

bis 1980 stieg die Zahl der ausländischen Bürger von 3 auf 4,5 Millionen, 7,2 Prozent 

der gesamten Wohnbevölkerung). Jedes sechste neugeborene Kind hatte 1974 ausländi-

sche Eltern. Ab den 1980er Jahren nahm dann die Zahl der Ausländer nur noch langsam 

zu. So lebten 1989 4,8 Millionen (7,7 Prozent) in der BRD, wobei ein großer Teil bereits 

in der zweiten und dritten Generation in Deutschland lebte. (Schildt, 2007: 58). 
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zu. Stadtteile der Deutschen grenzten sich von denen der Ausländer ab und Zusammen-

führungsversuche wurden Anfang der 1990er Jahre wieder aufgegeben. Außerdem 

konnten Vorurteile auf beiden Seiten während der 1970er und 1980er Jahre nicht abge-

baut werden.
110

 

 

In Bezug auf das Verhältnis zwischen beiden deutschen Gesellschaften, nach dem politi-

schen Wandel, waren große Änderungen im privaten Rahmen ebenfalls sichtbar. Anders 

als in den 60er Jahren wurde das Wort DDR ein Alltagswort.
111

 Kontakte zwischen den 

Deutschen beider Seiten stiegen immer weiter an. Die Mehrheit im deutschen Westen 

fühlte sich verpflichtet für die „arme siebzehn Millionen hinter dem Eisernen Vor-

hang“ zu bezahlen (Baum, 1999: 535). 

 

 

3.2.2 Umstände der Flucht 

 

3.2.2.1 Umfang und demographische Struktur  

 

Während der Kanzlerschaft der sozialen Demokratie wurde die Fluchtform wegen der 

Blockade des Berliner Mauer überwiegend als Übersiedlung gekennzeichnet und die 
                                            
110

 Laut des Instituts für angewandte Sozialwissenschaft (infas) meinten in einer Um-

frage 1981 39 Prozent, dass die Türken den Deutschen ihre Arbeitsplätze wegnehmen 

würden. Vor allem Menschen mit niedrigem sozialem Status und Bildungsniveau, spezi-

ell unter männlichen Jugendlichen, zeigten Anzeichen latenter oder offener Ausländer-

feindlichkeit (ebd. 58). 
111

 „Ich kann mich erinnern an eine Zeit in den 60er Jahren, da durfte man das Wort 

DDR gar nicht sagen. Nicht in der Schule, man durfte es auch nicht zu Hause sagen. 

Das Wort DDR gab es nicht. Das war der Name von den bösen Brüdern im Osten“ (Ge-

spräch mit Herrn Andreas Techel, Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg Berlin, 

am 3. Juni 2009). 
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Zahl der Zuwanderer blieb gering. Von 1971 bis Ende 1979 kamen 131 000 Übersiedler 

aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland, davon hatten 85 000 Personen (65%) 

eine Genehmigung. Im Durchschnitt betrug die Zahl der Übersiedler jährlich etwa 12 

000 bis 13 000 (Bundesminister des Innern (Hg.), 1988: 1) (siehe Tabelle 3-6). 

 

Tabelle 3-6: Übersiedler aus der DDR in die BRD (1969 - 1982) 

Jahr  Übersiedler 
1)

 

Ohne Genehmigung 

(Flüchtlinge) Anzahl 

% Mit Genehmigung 

(Legale Ausreisende) 

Anzahl 

% Insgesamt 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

  5273 

5047 

5843 

5537 

6522 

5324 

6011 

5110 

4037 

3846 

3512 

3988 

4340 

4095 

31.1 

28.8 

33.6 

32.3 

42.9 

40.2 

36.9 

33.7 

33.4 

31.7 

28.1 

31.2 

28.1 

31.0 

 11702 

 12472  

 11565 

 11627 

  8667 

  7928 

 10274 

 10058 

  8041 

  8271 

  9003 

8775 

 11093 

  9113 

68.9 

71.2 

66.4 

67.7 

57.1 

59.8 

63.1 

66.3 

66.6 

68.3 

71.9 

68.8 

71.9 

69.0 

 16975 

 17519  

 17408 

 17164 

 15189 

 13252 

 16285 

 15168 

 12078 

 12117 

 12515 

 12763 

 15433 

 13208 

1) Im Notaufnahmeverfahren registrierte Flüchtlinge und genehmigte Ausreisende. 

Quelle: Wendt (1991: 390). 

 

 

Der Anteil der jüngeren Bevölkerung nahm in den siebziger Jahren leicht zu (1974: 

15%), im Gegensatz dazu sank der Anteil der älteren Bevölkerung über 60 Jahre auf 

39 %  (siehe Tabelle 3-2 S. 48, Abbildung 3-1).  
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Abbildung 3-1: Übersiedler nach Altersgruppen (1955 – 1989) 

 
* Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Berlin. 

Quelle: Wendt (1991: 391). 

 

 

3.2.2.2 Gründe der Immigration 

 

Die DDR-Führung hatte nicht im Sinne, den durch den Mauerbau eingeleiteten für sie 

günstigen bzw. befestigten Zustand dazu zu nutzen, gesellschaftliche Verhältnisse fun-

damental umzuändern. So konnten auch keine sinnvollen Strukturänderungen eingeführt 

werden und konsequente wirtschaftliche Reformen blieben aus. Die Gründe für die 

Fluchtwelle waren also damit strukturell vorprogrammiert (Wendt, 1991: 391).  

 

In der Untersuchung von Ronge (1985: 18) gaben befragte Zuwanderer als Ausreise-

gründe und -motive zwar vor allem politische Gründe wie fehlende Meinungsfreiheit 

(71%) und politischer Druck (66%) aber auch wirtschaftliche Gründe wie schlechte 

Versorgungslage (46%), fehlende oder ungünstige Zukunftsaussichten (45%) an.
112

 

                                            
112

 Seine Untersuchung fand durch die Auswertung schriftlicher Fragebögen im Früh-
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Tabelle 3-7: Ausreisegründe und -motive in den 80er Jahren*   

Gründe % 

Politische - fehlende Meinungsfreiheit: 71% 

- politischer Druck: 66% 

- beschränkte Reisemöglichkeiten in andere Länder: 

56% 

Wirtschaftliche - schlechte Versorgungslage: 46% 

- fehlende oder ungünstige Zukunftsaussichten: 45% 

- ungünstige berufliche Entwicklungsmöglichkeiten: 

21% 

Familiäre/Persönliche - verwandtschaftliche Beziehungen zu Bundesbürgern, 

„Familienzusammenführung“: 36% 

- „einen neuen Anfang machen“: 28% 

* Mehrfachnennungen der Probanden waren möglich 

Quelle: Ronge (1985: 18). 

 

 

3.2.2.3 Auswirkung der Immigrationsbewegung 

 

In dieser Periode blieb die Zuwanderung auf einem ähnlichen Niveau wie nach dem 

Bau der Berliner Mauer. Die BRD erfuhr bis zum Ende der 70er Jahre keine besonderen 

Schwierigkeiten mit der Aufnahme der Zuwanderer. Es erschien nun langsam eine an-

dere unerwartete Herausforderung wie die Notwendigkeit der Integration: diesmal be-

zog sie sich nicht mehr auf Materielles wie Versorgung und Unterbringung, sondern auf 

Mentales, das durch die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Unterschie-

de bedingt war. Also: Seit Ende der 70er Jahre bzw. Anfang 80er Jahre stellte man im-

mer mehr fest, dass der ostdeutsche Zuwanderer eine andere Mentalität hatte wie vor ca. 

                                                                                                                                

jahr 1984 statt. Aber die Ausreisemotive, die darin erfasst wurden, beziehen sich eher 

auf die vorangegangene Zeit, denn zwischen dem Ausreiseantrag und der Bewilligung 

lag eine längere Zeitspanne. Also hatten fast zwei Drittel (63%) der Befragten ihren ers-

ten Ausreiseantrag bereits 1982 oder früher gestellt (vgl. Ronge, 1985: 17). Aus diesem 

Grund sind diese Ausreisemotive für diese Periode gültig.    
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70 Jahren und die Fremdheit wuchs immer mehr an.
113

 Demzufolge vergrößerte sich 

die „deutsch-deutsche Unwissenheit“ und setzte die Bilder der Westdeutschen von den 

ehemaligen DDR-Bürgern in eine negative Richtung zunehmend fest.
114

 Vor diesem 

Hintergrund lässt sich dieser Zeitraum als Anfang der inneren Trennung zwischen 

West- und Ostdeutschen kennzeichnen.   

 

 

3.2.3 Umgang mit der Integration 

 

Die Integrations-Governance unter der sozial-liberalen Koalition behielt die Grundzüge 

der Integration ostdeutscher Zuwanderer bei und erweiterte die Integrationsbemühungen. 

Es gab in dieser Periode ein Sonderprogramm zur Integrations-Governance für die Zu-

wanderer aus der DDR und die Ergänzungen der entsprechenden Gesetze. 

 

In diesem Abschnitt wird also das „Programm für die Eingliederung von Aussiedlern 

und Zuwanderern“ 1976 erwähnt und einzelne Ergänzungen zu Maßnahmen vorgestellt. 

Anschließend werden die Maßnahmen zur Berufsintegration eingeführt. 

 

3.2.3.1 Sonderprogramm und weitere Ergänzungen 

 

In den 70er Jahren verbesserten sich die Ausreisemöglichkeiten aus Ost-, Ostmittel- und 

                                            
113

 Gespräch mit Herrn Helge Heidemeyer, Berlin, am 2. Mai 2008 und Gespräch mit 

Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008. 
114

 “Denen, die in der DDR aufwuchsen, dort ‚sozialisiert‟ sind, geprägt, scheint das 

Fortgehen manchmal schwerer zu fallen als manchem, der in den Fünfzigern ging. Und 

manche gar haben versucht, wieder ‚nach drüben‟ zurückzukehren“ (Kessler / Mier-

meister, 1983: 10). 
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Südosteuropa. Das führte zu einem starken Anstieg der Zahl der Aussiedler und deren 

Bedürfnisse nach Eingliederung. Der Bundesminister des Innern war insbesondere dafür 

zuständig, ein Programm zur Eingliederung von Aussiedlern zu erstellen. In Zusam-

menarbeit mit den Ländern wurde schließlich am 12.03.1976 das „Programm für die 

Eingliederung von Aussiedlern und Zuwanderern“ verabschiedet. Neue Hilfen sollten 

Aussiedlern und Zuwanderern eine schnellere Eingliederung ermöglichen. Zudem be-

schränkte sich das Programm nicht nur auf die Aussiedler aus Polen, sondern auch auf 

die Zuwanderer aus der DDR und Berlin (Ost). Es setzte sowohl im politischen als auch 

im zivilen Bereich (Organisationen, Kirchen und Verbände) großen Zuspruch voraus. Es 

konnte nämlich nur durch die Zusammenarbeit zwischen Ländern und Gemeinden ei-

nerseits und dem engagierten Einsatz von Organisationen und Verbänden andererseits 

realisiert werden (Haberland, 1988: 24f; Haberland, 1994: 28). 

 

Die Schwerpunkte der Maßnahmen, die das Sonderprogamm vorsah, liegen vor allem in 

folgenden Bereichen: 

- Versorgung mit Wohnraum, 

- Sprachförderung (Aussiedler, Berücksichtigung des Berufs), 

- Berufliche Eingliederung  

- Gesellschaftliche Eingliederung  

- Individuelle Betreuung  

- Sensibilisierung für die Probleme und die besondere Lage der Aussiedler in der 

Öffentlichkeit (Haberland, 1988: 24f). 
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Folgende Faktoren beeinflussten die Anzahl und Dauer der Eingliederungsmaßnahmen: 

die personelle Zusammensetzung wie Herkunftsland, Alter, Ausbildung und Sprach-

kenntnisse und noch Bedürfnisse des Individuums. Ferner ist die personelle und finan-

zielle Kapazität der Veranstalter von Belang. Dementsprechend gliedern sich die Maß-

nahmen in Aufbauwochen und Familienfreizeiten von 1 bis 3 Wochen für Neuangesie-

delte und in Wochenendseminare für bereits berufstätige Personen. Eine spezielle Be-

deutung behält nach wie vor die Einzelberatung und -betreuung.
115

  

 

Primär waren die Maßnahmen zur individuellen Betreuung, Beratung und Förderung 

vorgesehen. Diese sollten vor allem durch die Beratungsdienste der Wohlfahrtsverbände 

durchgeführt werden. Der Ursprung der heutigen sozialen Beratung und Betreuung von 

Aus- und Übersiedlern lag in der Förderung des qualifizierten Personals. Dafür wurde 

den Wohlfahrtsverbänden die Möglichkeit gewährt, ihre Mitarbeiter dementsprechend 

zu schulen und fortzubilden. Insofern hatten die Spitzenverbände der Freien Wohl-

fahrtspflege ab sofort die Gelegenheit, mehr Personal in den Beratungs- und Be-

treuungseinrichtungen einzustellen und diese auch so auszubauen, dass sie den anstei-

genden Anforderungen gerecht werden konnten (Linzbach, 1992: 448f).  

 

Das Bundesprogramm von 1976 führte zu einer Verstärkung der Ausarbeitung und Fort-

setzung in der Betreuungsarbeit der Verbände. Damit wurden diese als qualifiziert und 

förderungswürdig anerkannt. Zunächst erhielten nur die sechs Spitzenverbände der 

Freien Wohlfahrtspflege Bundesmittel für ihre soziale Beratung und Betreuung. Seit der 

                                            
115

 Folgende Themen sind enthalten: 1) Staatsbürgerliche Fragen, 2) Schule und Erzie-

hung, 3) Berufs- und Arbeitswelt, 4) Rechts- und Wirtschaftsfragen, 5) Gesundheitsvor-

sorge, 6) Kirche und Religion, 7) Urlaubsgestaltung und Freizeitmaßnahmen, 8) Bil-

dung und Kultur (Bundesminister des Innern, 1988: 102f). 
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Einführung des Sonderprogramms wurden die Bundesmittel für die soziale Betreuung 

der Aus- und Übersiedler deutlich erhöht. Der Bund bewies damit eindrucksvoll seine 

Bemühungen gegenüber den Zuwendungsempfängern, den  Neusiedlern die Integrati-

on in neue hiesige Lebensverhältnisse ermöglichen zu können (ebd. 449).  

 

Neben diesem Sonderprogramm gab es noch weitere einzelne Ergänzungen. So wurde 

1969 eine Entschädigungsregelung für Schäden in der sowjetischen Besatzungszone 

Deutschlands (der späteren DDR) und in Berlin (Ost) eingeführt. 1970 wurde dann die-

se Regelung erweitert und schließlich 1975 der Hauptentschädigung für Schäden nach 

dem Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz (BFG) voll angeglichen.
116

  

 

3.2.3.2 Maßnahmen zur Berufsintegration 

 

Auf der bisher geschilderten Grundlage erarbeitete die Integrations-Governance die 

Konzepte und Maßnahmen zur Berufsintegration, wobei drei Schwerpunkte in dem 

Sonderprogramm berücksichtigt wurden: Erstens war ein beschleunigtes und unkompli-

ziertes Verfahren zur Anerkennung von Ausbildungsgängen und Befähigungsnachwei-

sen notwendig. Zweitens wurde Personal benötigt, das den Zuwanderern eine ihnen ge-

rechte Beratung und Arbeit anbieten konnte und zudem mit ihren Problemen vertraut 

war. Schließlich gab es die Hilfsangebote zur Gründung selbständiger Existenzen (Ha-

berland, 1988: 24f).  

 

                                            
116

 Diese stand nicht nur Flüchtlingen und Zuwanderern zu, sondern auch Einheimi-

schen, die derartige Schäden erlitten haben (Bundesministerium des Innern (Hg.), 1982: 

39). 
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Im Sonderprogramm werden dann die Maßnahmen zur Integration konkret genannt. Bei 

den diversen Programmen zur Berufsintegration geht es um folgendes (vgl. Bundesmi-

nister des Innern, 1988):   

   1) Schul- und Berufsausbildung,  

- Quantitative und qualitative Vorkehrungen im Bildungsbereich, 

- Zuwendungen an die Otto-Benecke-Stiftung zur Förderung der Eingliederung 

von Zuwanderern aus der DDR und Berlin (Ost) mit abgeschlossenem Hochschul-

studium, 

- Garantiefonds zur schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Eingliederung, 

- Förderung der Eingliederung von Wissenschaftlern aus der DDR, Berlin (Ost) 

oder den Aussiedlungsgebieten nach §1 Abs. 2 Nr. 3 BVFG,  

   2) Anerkennung von Prüfungen und Befähigungsnachweisen,  

- Aktualisierung der Entscheidungshilfen zur Anerkennung von Zeugnissen und 

Befähigungsnachweisen im gewerblichen Bereich, 

   3) Berufliche Eingliederung,  

- Förderung der Teilnahme an beruflichen Fortbildungs- und Umschulungsmaß-

nahmen durch die Bundesanstalt für Arbeit 

4) Einbeziehung in die Sozialversicherung (Krankenversicherung, Rentenversicherung, 

Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung),  

5) Förderung selbständiger Existenzgründungen / Landwirtschaftliche Eingliederung,  

6) Steuerrechtliche Begünstigungen,  

7) Beratung und Betreuung durch Verbände, kirchliche Einrichtungen und Stiftungen, 

- Zuschüsse an Wohlfahrts- und Vertriebenenverbände zur sozialen Beratung und 

Betreuung von Aussiedlern und Zuwanderern, 
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- Zuwendungen an Zentrale Organisationen und Verbände zur Finanzierung be-

sonderer zentraler Eingliederungsmaßnahmen sowie institutionelle Förderung der 

Otto-Benecke-Stiftung, 

- Zuwendungen an die Jugendgemeinschaftswerke und sonstige Betreuungsdienste 

für junge Aussiedler und Zuwanderer, 

8) Sonstiges: Eingliederungshilfen für ehemalige politische Häftlinge sowie ehemalige 

Kriegsgefangene. 

 

Daraus ist ersichtlich, dass die Fokussierung auf die freie Entscheidung des einzelnen zu 

einer wesentlich schnelleren Eingliederung führte. Nur auf diese Art und Weise konnte 

man den sich häufig wandelnden Wünschen entgegenkommen und Neuanfänge der 

Flüchtlinge konnten damit gewährleistet werden. In diesem Zusammenhang eröffnete 

die Wirtschaft, die sich nach der Währungsreform jahrelang rasch entwickelt hat, neue 

und bessere Chancen (Bundesministerium des Innern (Hg.), 1982: 62f). 

 

1974 ergaben sich aus dem „Mikrozensus“ (=1% -Stichprobe des Statistischen Bundes-

amtes) hinsichtlich der selbständig erwerbstätigen Geschädigten in den Wirtschaftsbe-

reichen folgende Ergebnisse (ohne Landwirtschaft) (Bundesministerium des Innern 

(Hg.), 1982: 68f). 
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Tabelle 3-8: Selbständig erwerbstätige Geschädigte in den Wirtschaftsbereichen (1974) 

 Vertriebene Flüchtlinge 

Produzierendes Gewerbe 

(Industrie, Handwerk) 

rd. 61 000 rd. 6 000 

Handel und Verkehr rd. 65 000 rd. 10 000 

Dienstleistungen und sons-

tiges Gewerbe 

rd. 73 000 rd. 13 000 

Gewerblich Selbständige 

insgesamt 

rd. 199 000 rd. 29 000 

Quelle: Bundesministerium des Innern (Hg.) (1982: 69) 

 

 

Schon in früheren Jahren war die absolute Zahl der Betriebe von Vertriebenen und 

Flüchtlingen höher gewesen. Die in der Gesamtwirtschaft beobachtbaren Tendenzen 

reichten von der Aufgabe von Unternehmen (schlechte wirtschaftliche Lage, Konkur-

renzdruck, Konjunkturschwankungen, Wechsel zur Angestelltentätigkeit) bis zu stetigen 

Neugründungen (seit einiger Zeit vor allem von Spätaussiedlern). Die nachfolgende Ta-

belle von 1974 stellt die Ergebnisse einer Untersuchung des Statistischen Bundesamtes 

dar, die im Hinblick auf den Anteil der Betriebe von Vertriebenen und Flüchtlingen in 

Industriegebieten der BRD durchgeführt wurde (Bundesministerium des Innern (Hg.), 

1982: 69).  

 



87 

 

Tabelle 3-9: Anteil der Betriebe von Vertriebenen und Flüchtlingen in Industriegebieten 

der BRD (1974) 

Industrie gruppe Anzahl der Betriebe  

Insgesamt Darunter Betriebe von 

Vertriebenen Flüchtlingen 

Zahl % Zahl % 

1. Bergbau, Grundstoff- u. 

Produktionsgüterindustrie 

20 308  808 4,0  434 2,1 

2. Investitionsgüterindustrie 29 436 1 348 4,6 1 155 3,9 

3. Verbrauchsgüterindustrie 34 904 2 623 7,5 1 813 5,2 

4. Nahrungs- und Genuss-

mittelindustrie 

8 043 308 3,8 124 1,5 

Industrie insgesamt 92 691 5 087 5,5 3 526 3,8 

Quelle: Bundesministerium des Innern (Hg.) (1982: 69) 

 

 

Ein Überblick über 30 Jahre zeigt, dass diese Betriebe ohne oder nur mit geringerem 

Eigenkapital gegründet wurden. Die Nachwirkungen sind bis heute insofern sichtbar, 

als die Betriebe oftmals unter dem bundesweiten Durchschnitt liegen. In einigen Fällen 

ist die Kapitalstruktur immer noch ungünstig. Da viele Betriebe nicht über genügend 

Eigenkapital verfügen konnten und dementsprechend keine nötigen Reserven besaßen, 

waren sie als erste von Konjunkturschwankungen betroffen. Zudem waren viele auf-

grund der ökonomischen Bedingungen gezwungen, ihr Sortiment umzustellen oder in 

andere Branchen zu wechseln. Dies führte zwangsläufig zu neuen Investitionen. Ein 

häufiger Standortwechsel brachte ebenfalls neue Probleme. Das sogenannte Standort-

programm der Lastenausgleichsbank stellte für derartige Fälle Kredite aus ERP-Mitteln 

zur Verfügung (Bundesministerium des Innern (Hg.), 1982: 69f).  
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3.3 Die Ära Helmut Kohls (1982 bis zur Wiedervereinigung) 

 

3.3.1 Wandel des Umfelds um Integrations-Governance 

 

3.3.1.1 Politische Umfelder 

 

Im Herbst 1982 begann die Kanzlerschaft Helmut Kohls mit der Forderung nach einer 

>>Politik der Erneuerung<<, da die wirtschaftliche und außenpolitische Krise sich seit 

der Ära Schmidts noch verschlechtert hat.
117

 Unter Kohl wurde die Liberalisierung der 

Wirtschaft sowie die Privatisierung und Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt durchge-

führt und die Sicherung des sozialen Netzes abgebaut. Zudem wurden die Beziehungen 

zu den USA und der Sowjetunion verstärkt (Jesse, 1999: 105; Zohlnhöfer, 2001: 371ff).
 

Trotz des Regierungswechsels zur CDU/CSU und F.D.P. und des Kurswechsels zu  

liberalerer Politik, gab es keine grundlegenden Veränderungen der innerdeutschen Be-

ziehungen. So wurde die Ost- und Deutschlandpolitik der Vorgänger fortgeführt, jedoch 

mit etwas unterschiedlichen Akzenten. Zwar führte Kohl die Zusammenarbeit auf der 

Grundlage bestehender Abkommen fort, aber die Intention seiner Politik lag in der Be-

tonung der Offenheit in der deutschen Frage, der Westbindung und dem Systemgegen-

satz und schließlich der Einheit der Nation. Allerdings zeigte sich die Bundesregierung 

im politischen Alltag eher pragmatisch (Grünbaum, 1999: 19).
118

 

                                            
117

 Zu nennen sind hierbei auf ökonomischer Ebene der Ölschock von 1973 und die 

sich abkühlenden Beziehungen zwischen den Großmächten auf der außenpolitischen 

Ebene. Innenpolitisch änderten sich die Parteiprofile der SPD, die mehr nach links ab-

wich und der FDP, die sich in ihrer Politik der Union anglich (Jesse, 1999: 105). 
118

 Z.B. die beiden der DDR gewährten Milliardenkredite eines privaten Bankenkonsor-

tiums von 1983 und 1984 unter der Bürgschaft der Bundesregierung, sowie der Staats-



89 

 

3.3.1.2 Wirtschaftliche Lage 

 

Ab dem Herbst 1982 wurde die Behebung der wirtschaftlichen Krisenlage ein zentrales 

Thema der Regierungspolitik Helmut Kohls. Durch hohe Exporttätigkeit sowie reger 

Inlandsnachfrage, waren die Kapazitäten der westdeutschen Wirtschaft im Jahre 1989 

nicht mehr so enorm ausgelastet wie seit 1970. So konnten bis 1989 der Staatshaushalt 

konsolidiert, das Defizit im Haushalt vermindert und die Steuerbelastung für private 

Haushalte und Unternehmen gesenkt werden. All das führte zu einer Preisstabilität auf 

niedrigem Niveau, entgegen dem weltweiten Trend der wirtschaftlichen Schwächung. 

Zudem vollzog sich ein weiterer Bruttosozialproduktzuwachs von 3,9%. Diese Punkte 

konnten durchaus als positive ökonomische Prognosen gesehen werden (Gros, 1999: 

849).  

 

Gegen Ende der 80er Jahre wurde es allerdings auf dem deutschen Arbeitsmarkt zuse-

hends schwieriger. Mittlerweile erschien die erste Arbeitslosenwelle und es zeigte sich, 

dass eine Arbeitsstelle zu bekommen weitaus problematischer geworden war, wenn es 

auch noch nicht unmöglich war. Als sich 1989 die Grenze öffnete, gab es erste Beden-

ken, dass der Arbeitsmarkt nun problematischer werden würde, wie Lafontaine damals 

formulierte, dass sie nicht alle nach Westdeutschland rein dürften, „weil wir genug ei-

gene Probleme auf dem Arbeitsmarkt hätten“.
119

  

 

Trotz des ökonomischen Erfolgs der 80er Jahre, ließen sich die Schattenseiten nicht be-

heben. Die Sockelarbeitslosigkeit blieb weiterhin sehr hoch und die soziale Schere zwi-

                                                                                                                                

besuch Erich Honeckers 1987 in Bonn (Grünbaum, 1999: 19f). 
119

 Gespräch mit Herrn Helge Heidemeyer, Berlin, am 2. Mai 2008. 
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schen dem sozial gesicherten Teil der Bevölkerung und den von Arbeitslosigkeit und 

Armut betroffenen Personen ging immer weiter auseinander. Die Einkommensdisparitä-

ten wuchsen und die Anzahl derjenigen, die unter Sozialhilfeniveau gerieten, wuchs 

langsam aber kontinuierlich weiter an. Der Ertrag des ökonomischen Erfolges wurde 

nur unzureichend zur Beseitigung von Strukturschwächen des Wirtschaftsstandortes 

eingesetzt und tiefgreifende Modernisierungsprozesse blieben zum großen Teil aus 

(Gros, 1999: 849). 

 

3.3.1.3 Gesellschaftliche Situation 

 

Dieser Zeitraum ist durch Ausländerfeindlichkeit und die Vergrößerung der Differenz 

zwischen beiden deutschen Staaten trotz der weiteren Schritte zur Wiedervereinigung 

gekennzeichnet.  

 

Im Laufe der 80er Jahre verdoppelte sich die Anzahl der in Deutschland Asylsuchenden 

auf ca. 108 000.
120

 Eine negative Seite dieser Entwicklung war der Anstieg der Auslän-

derfeindlichkeit gegenüber dieser Gruppe.
121

 Der Zuzug aus osteuropäischen Ländern 

in der zweiten Hälfte der 1980er wie Polen und der Sowjetunion war politisch er-

wünscht; sie galten nach deutschem Staatsbürgerschaftsrecht immerhin als Landsleute 

                                            
120

 Zudem gab es 1949 das im Grundgesetz der BRD vorankerte Recht auf Asyl, das die 

Aufnahme politisch oder aus anderen Gründen Verfolgter Asyl gewährte (Santel / Weber, 

2000: 17). 
121

 1988 überstieg der jährliche Durchschnitt an Asylbewerbern von bisher 50 000 ers-

tmals die Zahl von 100 000. Die Prozentzahlen schwankten jeweils zwischen 6,8 (1982) 

und 29,2 Prozent (1985); der Großteil von Asylbewerbern erhielt ein befristetes Bleibe-

recht und war von Abschiebung bedroht. Aufgrund der größer werdenden Anzahl von 

kurdischen Flüchtlingen aus der Türkei und Flüchtlingen aus Afrika nahm die Auslän-

derfeindlichkeit offen rassistischere Töne an (Schildt, 2007: 59). 
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(Schildt, 2007: 59).
122

 Obwohl diese Migrationsform seit den 50er Jahren von allen 

Parteien anerkannt wurde, blieb die Zahl dieser ethnisch bevorzugten Einwanderer bis 

Mitte der 80er Jahre gering. Bekanntlich existierte der sog. „Eiserne Vorhang“ und die 

Ausreise aus der östlichen Hälfte Europas gestaltete sich deshalb als schwierig (Münz / 

Seifert / Ulrich, 1997: 168ff). 

 

Infolge der Kontinuität der innerdeutschen Politik setzte sich die Annährungsperiode 

zwischen beiden deutschen Staaten fort und führte letztendlich zur Wiedervereinigung. 

Dennoch hatten sich auf beiden Seiten die Mentalitäten aufgrund der Differenz des poli-

tischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systems erheblich verändert.
123

  

 

 

3.3.2 Umstände der Flucht 

 

3.3.2.1 Umfang und demographische Struktur  

 

In diesem Zeitraum wurden insgesamt 204 000 Übersiedler (89% aller Migranten aus 

der DDR) im Bundesnotaufnahmeverfahren registriert. Von ihnen besaßen 150 000 

Übersiedler (74% aller Übersiedler) einen genehmigten Ausreiseantrag. Hinzu kamen 

noch die 54 000 Flüchtlinge aus der DDR, von denen nahezu 2 700 über die streng be-

wachten innerdeutschen Grenzbefestigungen geflohen waren. 1984 wurde mit 35 000 

                                            
122

 Zwischen 1985 und 1989 stieg die Zahl von 39 000 ununterbrochen auf 377 000 an. 

Danach ging sie für einige Jahre auf die Hälfte dieses Höchststandes zurück. Die ersten 

ernsthaften Integrationsprobleme der Aussiedler zeigten sich in den 1990er Jahre. 

(Schildt, 2007: 59). 
123

 Gespräch mit Herrn Helge Heidemeyer, Berlin, am 2. Mai 2008. 
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Übersiedlern erstmals seit 1961 einer größeren Personengruppe die Ausreise in die BRD 

genehmigt. Mit der Zeit wurde jüngeren DDR-Bürgern ebenfalls zunehmend die Aus-

reise erlaubt (siehe Tabelle 3-10). 

 

Tabelle 3-10: Übersiedler aus der DDR in die BRD (1982 - 1990) 

Jahr  Übersiedler 
1)

 

Ohne Genehmigung 

(Flüchtlinge) Anzahl 

% Mit Genehmigung 

(Legale Ausreisende) 

Anzahl 

% Insgesamt 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990
2)

 

4095 

3614 

5992 

6160 

6196 

7499 

11893 

241907 

- 

31.0 

31.9 

14.6 

24.7 

23.7 

39.6 

29.9 

70.4 

- 

  9113 

  7729 

 34982 

 18752 

 19982 

 11459 

 27939 

101947 

- 

69.0 

68.1 

85.4 

75.3 

76.3 

60.4 

70.1 

29.6 

- 

 13208 

 11343 

 40974 

 24912 

 26178 

 18958 

 39832 

343854 

238484 

1) Im Notaufnahmeverfahren registrierte Flüchtlinge und genehmigte Ausreisende. 
2) bis 30.6.  

Quelle: Bundesausgleichsamt (Wendt, 1991: 390). 

 

 

Nach und nach änderte sich die Altersstruktur der Übersiedler. Die Übersiedler im jün-

geren und mittleren Alter nahmen zu. Im Jahr 1985 waren beispielsweise 35 % der 

Übersiedler jünger als 25 Jahre und 53 % im Alter zwischen 25 und 65 Jahren. In der 

Gruppe der Übersiedler von 65 Jahren und älter, setzte hingegen ein Rückgang auf 

12.5 % ein (siehe Tabelle 3-11, Abbildung 3-1 S. 78) (Wendt, 1991: 392).  
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Tabelle 3-11: Demographische Struktur der Übersiedler in die BRD (1982 - 1989) 

Altersgruppe 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Anteil* 

Unter 15 J. 

15 bis unter 18J. 

18 bis unter 25J. 

25 bis unter 40J. 

40 bis unter 50J. 

50 bis unter 60J. 

Über 60J. 

5,7 

2,8 

7,9 

23,6 

14,7 

7,0 

38,4 

7,3 

2,9 

7,9 

25,4 

14,4 

9,8 

35,7 

12,9 

4,4 

10,6 

34,7 

17,7 

6,9 

12,8 

13,6 

4,0 

9,6 

34,6 

15,2 

6,1 

17,0 

13,8 

3,5 

9,8 

32,7 

15,5 

6,5 

18,2 

10,9 

2,3 

9,8 

28,0 

15,8 

7,6 

25,5 

14,6 

3,1 

10,7 

33,8 

16,4 

7,7 

14,0 

23,6 

3,1 

19,4 

37,2 

10,4 

3,4 

3,3 

19,4 

3,6 

10,7 

23,4 

12,3 

12,5 

18,1 

männlich 43,1 43,4 49,3 48,6 47,9 45,4 49,6 51,8 47,8 

weiblich 56,9 56,6 50,7 51,4 52,1 54,6 50,4 48,2 52,2 

*Anteil der jeweiligen Altersgruppe der DDR-Wohnbevölkerung am 31.12.1988. 

Quelle: Grundmann (1990: 1423). 

 

 

Hilmer / Köhler (1989: 1383) bemerken dazu, dass „die demographische Zusammenset-

zung der Übersiedler […] ebenfalls Anlass zu einer Sorge [gibt], die sich so ausdrücken 

lässt: ‚Der DDR läuft die Zukunft davon.„“   

 

Zu einem großen Teil siedelten Menschen aus der DDR über, die im besten erwerbsfä-

higen Alter waren und in Westdeutschland nach besseren Arbeits-, Lebens- und Wohn-

bedingungen suchten. Demgegenüber sank von 1982 bis 1989 die Übersiedlungsquote 

der Rentner auf ein Zehntel. In Bezug auf die selektiven Wirkungen von Migration kann 

man allgemein feststellen, „dass sich wanderungsbereite Individuen und Gruppen von 

der übrigen Bevölkerung durch bestimmte psychische, physische und/oder soziale 

Merkmale unterscheiden, vor allem durch spezifische Persönlichkeitsmerkmale, die sie 

befähigen, die der Wanderung entgegenstehenden Hindernisse zu überwinden“ (Fuchs 

u.a., 1988: 502f). 
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Setzt man diese Aussage in Beziehung zu den vorhandenen demographischen Daten, 

nach denen gerade jüngere Menschen die DDR verlassen, um im Westen bessere Chan-

cen zu finden, so kann man annehmen, dass es größtenteils aktive Menschen sind. Sie 

strebten überdurchschnittlich ihre Ziele an, während die weniger Motivierten eher in 

ihrer bisherigen Situation blieben. Ein deutliches Zeichen für die Unterschiede in den 

Arbeits- und Lebenswelten in der DDR und BRD könnten mögliche Integrationsschwie-

rigkeiten sein (Baumgartl, 1992: 9). 

 

1989 fiel die Mauer und das Jahr wurde zum Jahr der Wende. Weiterhin gab es geneh-

migte Ausreisen (von Januar bis Ende Oktober 1989 waren es 102 000), die zahlenmä-

ßig hoch waren. Flüchtlinge, die durch die Öffnung der Grenzanlagen zwischen Ungarn 

und Österreich im August und September 1989 über die Grenze kamen, stiegen eben-

falls.
124

  

 

Mit der Öffnung der innerdeutschen Grenze am 9. November 1989 nahm die Zahl der 

Übersiedler rasch zu. Jedoch nach den Wahlen im März 1990 und in der Erwartung ei-

ner sofortigen staatlichen Vereinigung beider Länder ging ihre Zahl eindeutig zurück.
125

 

Am 1. Juli 1990 wurde der Übersiedlerstatus durch die Wirtschafts- und Währungsuni-

                                            
124

 Im August waren es etwa 8 000 Personen, die über das Ausland in die Bundesrepub-

lik Deutschland flüchteten. Im September waren es bereits 21 000 und im Oktober sogar 

26 000 Personen. Dazu kam noch, dass, nachdem die Grenzen zur ČSSR, die wegen der 

Flüchtlingsströme zeitweilig geschlossen worden waren, wieder geöffnet wurden. 48 

000 Menschen flohen allein vom 3. bis 9. November 1989 über das Gebiet der ČSSR in 

die Bundesrepublik Deutschland (Wendt, 1991: 393). 
125

 Noch knapp ein Drittel der Übersiedler vom November wurden im März 1990 mit 

46 000 Übersiedlern gemessen. Diese Zahlen hatten sich im April sogar fast halbiert (24 

600), und im Juni 1990 wurden nur noch 10 689 als Übersiedler registriert. Insgesamt 

238 384 DDR-Bürger kamen von Januar bis Juli 1990 in die Bundesrepublik Deutsch-

land (ebd. 393). 
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on zwischen beiden deutschen Staaten abgeschafft. Infolgedessen nahm die Übersied-

lung den Charakter von Binnenwanderungen an. Nun sind die Wanderungen zwischen 

den neuen und den alten Bundesländern durch die Vereinigung der beiden deutschen 

Staaten am 3. Oktober 1990 auch rechtlich Binnenwanderungen geworden (Wendt, 

1991: 392ff; Roesler, 2003: 567f). 

 

Es waren überwiegend jüngere Altersgruppen, die 1989 die DDR verlassen hatten. 

Während fast die Hälfte der Ausreisenden und Flüchtlinge (ca. 46%) in einem  Alter 

unter 25 Jahren war, waren nur 3% der registrierten Übersiedler älter als 65 Jahre oder 

älter (siehe Tabelle 3-2 S. 48, Abbildung 3-1 S. 78). Nach der Öffnung der Mauer war 

der Anteil von Jugendlichen unter den Botschaftsbesetzern in Prag und den Übersied-

lern besonders hoch (Wendt, 1991: 394). 

 

3.3.2.2 Gründe der Immigrationsbewegung 

 

In den achtziger Jahren stellten politische und wirtschaftliche Motivationen typische 

Übersiedlungsgründe dar. Die Übersiedlerströme nahmen zusammen mit dem Fall der 

Mauer einen anderen Charakter und eine andere Dimensionen an. Damit wurde auch 

das Ende eines totalitären Staatsgebildes eingeleitet und dadurch die Voraussetzungen 

für eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten geschaffen (Wendt, 1991: 392f).  

 

Die wesentlichen Gründe, die DDR zu verlassen, waren vor allem die Enttäuschung 

über die leeren Versprechungen der weiterhin amtierenden SED-Regierung, der Partei-

führung der SED und den alten Leitungsstrukturen im Staatsapparat, in der Justiz, der 
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Polizei und der Wirtschaft sowie der Wissenschaft und im Bildungswesen. Hinzu ka-

men ebenfalls die sich vergrößernden wirtschaftlichen und sozialen Unsicherheiten in 

der DDR (ebd. 394).  

 

So wurde von den befragten Übersiedlern im Dezember 1989/Januar 1990 vor allem 

folgendes genannt (Voigt / Berlitz-Demiriz / Meck, 1990: 736f): politische Bedingun-

gen (93%), persönliche Unfreiheit (86%), niedriger Lebensstandard und Umweltbedin-

gungen (88%), schlechte Arbeitsbedingungen (72%), Freunde und Verwandte (59%), 

(siehe Tabelle 3-12). 

 

Tabelle 3-12: Fluchtgründe im Dezember 1989/Januar 1990* 

Gründe % 

Politische - Politische Bedingungen: 93% 

- Persönliche Unfreiheit: 86% 

Wirtschaftliche - Niedriger Lebensstandard  

 und Umweltbedingungen: 88% 

- Schlechte Arbeitsbedingungen: 72%  

Familiäre/ Persönliche - Freunde und Verwandte von: 59%. 

* Mehrfachnennungen der Probanden waren möglich 

Quelle: Voigt / Berlitz-Demiriz / Meck (1990: 736f).  

 

 

Nach der Übersiedlerwelle 1984 kam es fünf Jahre später, im Sommer 1989, zu einem 

zweiten Schub an Übersiedlern, der zuerst als Fluchtwelle über Ungarn, letztendlich zur 

Öffnung der Staatsgrenze der DDR führte. Im Zuge dieser Fluchtbewegung entstanden  

weitere Untersuchungen. So führten Hilmer und Köhler von Mitte August bis Mitte 

September 1989 eine schriftliche Befragung in zwei Notaufnahmelagern (Gießen und 

Rastatt) durch, bei der sowohl legal ausreisende Übersiedler als auch Flüchtlinge erfasst 
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wurden. Der soziodemographischen Struktur nach waren diese Übersiedler mehrheitlich 

jung (55% unter 30 Jahre alt), überwiegend männlichen Geschlechts (71%), zu 93% er-

werbstätig und wiesen in der Regel eine gute berufliche Qualifikation auf – „Der DDR 

läuft die Zukunft davon“ (Hilmer / Köhler, 1989: 1984). Bezüglich der Ausreisegründe 

und -motive stellten die Autoren einen Vergleich mit den Gründen aus einer Befragung 

vom Frühjahr 1984 von Ronge (1985) an. Daraus ergab sich folgendes Bild: 

 

Tabelle 3-13: Übersiedlungsmotive im Vergleich 1984 und 1989 

Gründe Ausreisegründe- und -motive* 1984 1989 

Politische - fehlende Meinungsfreiheit 

- beschränkte Reisemöglichkeit 

- politischer Druck/Bevormundung durch den Staat 

71% 

56% 

45% 

74% 

74% 

69% 

Wirtschaftliche - fehlende oder ungünstige Zukunftsaussichten 

- schlechte Versorgungslage  

- ungünstige berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 

66% 

46% 

36% 

65% 

56% 

28% 

Familiäre/ Per-

sönliche 

- Familienzusammenführung  21% 

 

26% 

 

* wesentlicher Grund, Mehrfachnennung möglich 

Quelle: Hilmer / Köhler (1989: 1385). 

 

 

Nach den Forschungsergebnissen der Autoren lag das Ausreisemotiv aus der DDR kei-

neswegs in der wirtschaftlichen Not. „Die zumindest im Vergleich zu anderen Ost-

blockstaaten stabile wirtschaftliche Lage der DDR spiegelt sich auch im bisherigen Le-

bensstandard der Übersiedler und Flüchtlinge wieder, die dort in einem gewissen 

‚Wohlstand‟ lebten: Fast alle besaßen ein Fernsehgerät, davon 57% einen Farbfernseher. 

Mit 61% liegt die Quote der Autobesitzer über dem DDR-Durchschnitt (52%), 15% 

konnten sogar eine Datsche ihr eigen nennen.“ (Hilmer / Köhler, 1989: 1385; Baumgartl, 

1992: 16).  
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Laut Baumgartl (1992: 16f) können die Gründe für Verzicht auf diese relativ gesicherte 

Existenz wie folgt in vier große Bereiche zusammengefasst werden:  

1) fehlende Perspektiven (Zukunftsaussichten, berufliche Entwicklungsmöglichkei-

ten – Anstieg bei den Nennungen seit 1984 um insgesamt 29%),  

2) eingeschränkte bzw. fehlende Freiräume (Meinungsfreiheit, Reisefreiheit – hier 

eine Steigerung um insgesamt 21%),  

3) Unzufriedenheit mit den wirtschaftlichen (Versorgungslage – Steigerung um 

10%),  

4) politische Verhältnisse (Bevormundung durch den Staat – hier ein Rückgang bei 

Nennungen um 1%).  

 

Als Grund der Ausreise von 1989 wirkten die politischen Verhältnisse sich nicht so 

stark auf die Umfrage aus, wie zu erwarten wäre. Besonders wichtig war den Übersied-

lern offensichtlich das, was sie unter „Meinungsfreiheit“ verstanden. Dieses an erster 

Stelle genannte Motiv wies zurück auf die Unmöglichkeit, sich in der DDR angemessen 

persönlich zu entwickeln.  

 

3.3.2.3 Auswirkung der Immigrationsbewegung 

 

In den 80er Jahren verschärfte sich die Fremdheit zwischen West- und Ostdeutschen aus 

„deutsch-deutscher Unwissenheit“, die sich zumindest seit Ende der 70er Jahre langsam 

andeutete.
126

 Die Menschen, die in den 80er Jahren in die BRD kamen, konnten ihren 

                                            
126

 „Bisher hat der Einzelne vielleicht schon mal Probleme gehabt aber im Großen und 

Ganzen sind die Menschen gut aufgenommen worden. Das ändert sich ein bisschen in 

den 80er Jahren, aber das sind ganz andere Probleme. Das sind dann mentale Probleme” 
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Beruf nicht mehr so ohne Weiteres ausüben. Es liegen zahlreiche Bespiele dafür vor, 

dass diese Menschen nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen wurden. Ihre neue 

Umwelt begegnete ihnen oft mit Vorurteilen. Viele litten darunter, dass alles neu und 

fremd war. Noch schlimmer war die unfreundliche sowie verständnislose Haltung ihnen 

gegenüber, z. B. in verbaler Form mit den Worten: „warum kommt ihr denn, es ist doch 

nur das andere Deutschland". Die Eingewanderten waren auch nicht in der Lage, die 

politischen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland wahrzunehmen.
127

  

 

Vielen Bundesbürgern waren die ostdeutschen Verhältnisse nicht vertraut, was zur Unsi-

cherheit der Westdeutschen im Umgang mit den Ostdeutschen und zu einer gewissen 

Skepsis geführt hat. Es gab auch nicht so viele Westdeutsche, die sich für das Schicksal 

der Flüchtlinge interessierten (Kessler / Miermeister, 1983: 163; Brecht, 2005: 91f). Zu-

dem wuchs die Angst vor der Konkurrenz mit den ostdeutschen Zuwanderern auf dem 

Arbeitsmarkt, also den „Brüdern und Schwestern“ aus dem anderen Teil Deutschlands, 

immer mehr an. Die Zuwanderer reagierten mit unterschiedlichen Strategien auf das 

Unverständnis und Misstrauen der westdeutschen Bürger. Beispielsweise versuchten 

sich manche nicht wie ehemalige ostdeutsche Bürger zu verhalten oder verkehrten nur 

mit ehemaligen „Landsleuten“ (Brecht, 2005: 92).  

 

Aus den Radiosendungen der achtziger Jahre kann man von vielfältigen sowie ambiva-

lenten Integrationserfahrungen einzelner Zuwanderer erfahren. Wie im folgenden Zitat 

gezeigt, hatten die Zuwanderer einerseits das Verständnis für die neuen Freiheiten:  

 

                                                                                                                                

(Gespräch mit Herrn Helge Heidemeyer, Berlin, am 2. Mai 2008). 
127

 Gespräch mit Herrn Helge Heidemeyer, Berlin, am 2. Mai 2008. 
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„In der DDR wird man gelebt, hier muss man leben. In der DDR wird einem alles 

in den Mund gelegt, alles gemacht, da braucht man nicht so selbstständig sein.“
128

 

 

Was den Interviewten auffiel, war die Selbstbestimmung des Bürgers, die es seiner Mei-

nung nach in der DDR nicht gab.  

 

Auch wie das folgende Interview zeigt, vermissten sie andererseits ein Gemeinschafts-

gefühl, woran sie im Osten gewöhnt waren:  

„Drüben war alles anders, eine Hand wäscht die andere. […] Hier kriegt man alles 

zu kaufen […], jeder hat alles. […] Klar, dass hier kein Zusammenhalt ist.“
129

  

 

Zudem macht das folgende Zitat auf eine weitere Integrationserschwernis aufmerksam:  

Zahlreichen Zuwanderern fiel es schwer, in der BRD zu leben, weil sie das 

„Heimweh nach drüben“ hatten.  

 

Das Heimweh der DDR-Zuwanderer verschlimmerte sich aufgrund der Tatsache, dass 

sie wegen des Besuchsverbotes der DDR-Behörden nicht ihre Heimatorte besuchen 

durften (Brecht, 2005: 92f).  

 

 

 

 
                                            
128

 Klaus S., 29, in: Wenn die Fremde nicht zur Heimat wird. Über DDR-Bürger, die 

zurückkehren wollen, RIAS, 3. Mai 1988 (Brecht, 2005: 92). 
129

 Junger Mann aus Sachsen, in: Heimweh nach drüben. Übersiedler schildern ihren 

Neuanfang, Deutschlandfunk, 30. Juni 1988 (ebd. 92). 
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3.3.3 Umgang mit der Integration  

 

Trotz des Regierungswechsels zur CDU/CSU-FDP Koalition wahrte die Integrations-

Governance die Grundlage zur Integration ostdeutscher Zuwanderer und erweiterte sich. 

In dieser Periode entstanden ein Sonderprogramm und ein Orientierungskurs der Integ-

rations-Governance für die Zuwanderer aus der DDR.  

 

3.3.3.1 Sonderprogramm und Orientierungskurs 

 

Im Folgenden werden das Sonderprogramm der Bundesregierung vom 31. August 1988 

sowie der Orientierungskurs zusammengefasst. 

 

3.3.3.1.1 Sonderprogramm 

 

Im Februar 1985 forderten die Länderchefs die Bundesregierung auf, das bestehende 

Eingliederungskonzept für Aussiedler und Zuwanderer durch eine Bestandsaufnahme 

und einer Bedarfsanalyse zu überprüfen und Verbesserungsvorschläge zu entwickeln. 

Der Schwerpunkt dabei war die Berücksichtigung sozialer und wirtschaftlicher Verän-

derungen in den Herkunftsländern und der BRD. Am 16. 10. 1986 verabschiedete der 

Deutsche Bundestag das Programm zur „Eingliederung der Übersiedler aus der DDR in 

die Bundesrepublik Deutschland“, das mit wesentlichen Verbesserungen bei den Ein-

gliederungshilfen für Zuwanderer versehen war (Bundesminister des Innern, 1988: 10).  
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In der Sitzung am 8. Juni 1988 nahm das Bundeskabinett die vom Bundesminister des 

Innern vorgelegte Bestandsaufnahme von Eingliederungshilfen des Bundes und der 

Länder mit einer Analyse des Bedarfs zur Kenntnis. Der Bundesminister des Innern rief 

daraufhin eine Arbeitsgruppe zusammen, die in Zusammenarbeit mit Ländern und Ver-

bänden ca. zwei Monate später ein Sonderprogramm für Aussiedler vorlegen sollte. En-

de August 1988 wurde es mit wesentlichen Verbesserungen beschlossen. Dazu gehörten 

u. a.: 

- Aufnahme und Registrierung der Aussiedler 

- Versorgung mit Wohnraum 

- Sprachförderung 

- Schulische und berufliche Eingliederung 

- Individuelle Beratung und Betreuung durch die Vertriebenen- und Wohlfahrts-

verbände (Haberland, 1988: 25). 

 

Außer den sechs Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege, die zunächst aus dem 

Bundestitel zur sozialen Beratung und Betreuung der Aussiedler und Übersiedler Bun-

desmittel erhielten, kamen 1985 durch eine parlamentarische Entscheidung drei weitere 

Vertriebenenverbände hinzu: der Bund der Mitteldeutschen, der Bund der Vertriebenen 

und der Zentralverband Mittel- und Ostdeutscher (Linzbach, 1992: 449). 

 

Die Bundesmittel zur sozialen Betreuung für die Aus- und Übersiedler stiegen ab der 

Etablierung des Sonderprogramms 1976 noch weiter. Im Jahre 1988 standen den Ver-

bänden 12,9 Mio. DM zur Verfügung, die durch eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe 

von 2,5 Mio. DM aufgestockt wurden. Dieses Sonderprogramm vom 31.08.1988 ver-



103 

 

pflichtete die Verbände dazu, ihre Beratungs- und Betreuungskapazität hinsichtlich der 

Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung auf dem entstandenen, wesentlich höheren 

Bedarf möglichst schnell einzustellen. 1989 wurden ursprünglich dazu 28,4 Mio. DM 

vorgesehen, die jedoch wieder um 14,7 Mio. DM aufgestockt werden mussten. Die Ge-

samtsumme betrug im Jahr 1989 43,1 Mio. DM. Im darauffolgenden Jahr standen 79,9 

Mio. DM für die soziale Beratung und Betreuung der Aus- und Übersiedler bereit. Diese 

Summe stellte eine siebenfache Steigerung der Mittel seit 1986 dar (ebd. 449).  

 

3.3.3.1.2 Orientierungskurs 

 

Angesichts der großen Ausreisewelle ab 1984 stellte der Bund Ländern, Gemeinden und 

Wohlfahrtsverbänden zusätzliche Mittel zur Verfügung, um die soziale Integration der 

DDR-Bürger besser zu fördern. Neue Beratungskonzepte wurden von Soziologen, Psy-

chologen und Sozialpädagogen erarbeitet. Die Integrationsschwierigkeiten, die sich vor 

dem Hintergrund immer kumulativ werdender Entfremdung und Systemdifferenz ent-

wickelten, fanden besondere Beachtung. Die Unterstützung der zivilgesellschaftlichen 

Eigeninitiative für Zuwanderer war dabei zentral, weil zahlreiche Zuwanderer die Be-

treuung als Bevormundung empfanden:  

„Umfassende ‚Betreuung‟ durch Kollektiv, Partei, Jugendorganisation, Betrieb, Gewerk-

schaft usw. hat der Übersiedler bis zum Überdruss kennen gelernt.“ (Saur, 1987: 146; vgl. 

Brecht, 2005: 93f.). 

 

Ein Beispiel für die Umsetzung dieser neuen Konzepte war der Orientierungskurs, den 

die Volkshochschule im Herbst 1984 im Berliner Bezirk Wedding einführte. Dieser Kurs 
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wurde bis zum Frühjahr 1990 zweimal im Jahr angeboten. An der immer weiter gestie-

genen Teilnehmerzahl kann man den Erfolg des Kurses erkennen. Wöchentlich hatten 

die Kursbesucher Informationsabende, in denen Experten aus verschiedenen Bereichen 

(zum Beispiel Recht, Medien, Medizin, Politik und Wirtschaft) unter Federführung der 

Sozialpädagogen Vorträge hielten und den Anfragen der Kursbesucher zur Verfügung 

standen. Die Info-Abende waren im Grunde eine Art „Crashkurs“ in das westliche Ge-

sellschaftssystem.
130

 Bei diesen Veranstaltungen ging es nicht um eine einseitige In-

formations- und Wissensvermittlung, sondern um eine beiderseitige Brückenbildung der 

Systemdifferenzen (Brecht, 2005: 95).  

 

3.3.3.2 Maßnahmen der Berufsintegration 

 

Wie im letzten Abschnitt dargestellt, wurde die Grundlage der Maßnahme zur Integrati-

on für die Zuwanderer aus der DDR ohne große Veränderung fortgeführt. Allerdings 

gab es auch kleinere Modifizierungen.  

 

In Großstädten hatten Fachkräfte in gewerblichen Berufen relativ günstige Beschäfti-

gungsmöglichkeiten. Allerdings standen Angehörige der Organisations-, Verwaltungs- 

und Büroberufe, Waren- und Dienstleistungskaufleute sowie  Angehörige der Sozial-, 

Erziehungs- und geisteswissenschaftlichen Berufe einem verhältnismäßig ungünstigen 

Arbeitsplatzangebot gegenüber. Bei den Personen mit höherer Vor- und Ausbildung war 

die berufliche Eingliederung erschwert, wenn sie bei Eintreffen in der Bundesrepublik 

                                            
130

 „Die politischen Systeme prägen die Menschen zwischen den ‚beiden Deutschlands‟. 

Es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber auch viel trennende Entwicklungen. Dies erfahren 

ganz besonders ehemalige DDR-Bürger, wenn sie nach der Übersiedlung ihr Leben neu 

gestalten müssen. Wir können voneinander lernen!“ (Brecht, 2005: 95). 
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Deutschland eine spezialisierte Berufserfahrung mitbrachten bzw. eine Beschäftigung 

auf einer hohen beruflichen Funktionsebene ausführten. Ingenieure wiesen zudem Defi-

zite im Umgang mit modernen Maschinenanlagen und Produktionstechniken auf (Bun-

desminister des Innern, 1988: 81f).  

 

Um die Aussiedler und Zuwanderer aus der DDR für den hiesigen Arbeitsmarkt zu qua-

lifizieren, boten Arbeitsämter und regionale Fachvermittlungsdienste für Fach- und 

Führungskräfte berufliche Bildungsmaßnahmen in Form von diversen Berufs- und Stu-

dienabschlüssen an. In seltenen Fällen war jedoch eine berufliche Neuorientierung auf 

eine völlig andere Qualifikationsebene vonnöten (zur Entwicklung vgl. Nachstehende 

Übersicht) (Bundesminister des Innern, 1988: 82). 

 

Bei der Einstellung von Zuwanderern und Aussiedlern konnten die Arbeitgeber finan-

zielle Eingliederungshilfen erhalten (Einarbeitungszuschuss und Eingliederungsbeihilfe 

nach den §§49 und 54 AFG). Zuwanderer aus der DDR konnten an berufsbildenden 

Anpassungs-, Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen teilnehmen, damit ihre 

Wettbewerbsfähigkeit verbessert wurde (Bundesminister des Innern, 1988: 82f).
131

  

 

Die Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit bestanden in beruflicher Re-

Qualifizierung für die DDR-Flüchtlinge, d. h. in erforderlichen Fortbildungs-, Umschu-

lung- und Einarbeitungsmaßnahmen. Dabei standen vor allem die Vermittlung moderner 

Technologien und der Erwerb von Kenntnissen über die Funktionsweise der westdeut-

                                            
131

 Der Schwerpunkt auf damalige Berufsintegration liegt in Aussiedler. Neben allge-

meinen Förderungsmaßnahmen werden seit kurzer Zeit auch besondere Fortbildungs- 

und Umschulungskurse für Aussiedler angeboten (Bundesminister des Innern, 1988: 83). 
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schen Wirtschaft im Mittelpunkt. Die Finanzierung der Maßnahmen übernahm die Bun-

desanstalt für Arbeit (Franke, 1989: 552).  

 

Die Mehrheit der erwerbstätigen Übersiedler (70%) fand ihre Arbeitsstellen ohne Mit-

wirkung oder Vermittlung der Arbeitsämter (Hofbauer, 1985: 349).
132

 Neben der Hilfe 

der Arbeitsämter konnten viele Immigranten auch noch durch ihre Eigeninitiative und 

mit Hilfe von ihren Verwandten und Bekannten eine Arbeitsstelle finden (Franke, 1989: 

551).  

 

 

                                            
132

 Mit dieser Frage dürften die indirekten Hilfen des Arbeitsamtes (z.B. Vorbereitung 

der Stellensuche durch eingehende Beratung oder durch eine Weiterbildungsmaßnahme) 

nicht enthalten sein (Hofbauer, 1985: 349).   
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4. Struktur und Kommunikation der Integrations-

Governance in der BRD 

 

 

Wie in Kapitel 3 erwähnt, war es eine große Herausforderung gewesen, ostdeutsche 

Zuwanderer erfolgreich einzugliedern. Aufgrund des Krieges mangelte es an Wohnun-

gen, Lebensmitteln und Arbeit. So waren Behörden und Wohlfahrtsverbände kaum in 

der Lage, den Bedürfnissen der Bevölkerung nachzukommen. Dennoch wurden mit der 

Zeit die Schritte zur Integration vollzogen. An den Integrationsmaßnahmen beteiligten 

sich viele verschiedene Akteure, sodass gesagt werden darf, dass die ganze Gesellschaft 

bei der Integration der Zuwanderer mithalf (vgl. Effner / Heidemeyer, 2005; Lüttinger, 

1989). In diesem Zusammenhang wird in diesem Kapitel der Versuch unternommen, die 

Beteiligten gruppenweise einzuordnen und ihre Rollen und Funktionen festzuhalten. Da 

unter dem westdeutschen Kooperationswesen, genannt „Integrations-Governance“, drei 

Teilsektoren, und zwar Regierung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft stehen, werden im 

Folgenden die einzelnen Hauptakteure des jeweiligen Sektors und ihre Verhältnisse in 

groben Zügen zusammengefasst.  

 

 

4.1 Akteure und Rollen 

 

In diesem Abschnitt geht es um die Struktur der Integrations-Governance in der BRD 

zur Eingliederung der Zuwanderer aus der DDR. In erster Linie werden die Akteure, die 

an der Integrations-Governance teilgenommen haben, und ihre Rollen festgehalten. 
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4.1.1 Öffentlicher Sektor 

 

Mit dem öffentlichen Sektor sind die Bundesregierung, Länder und Gemeinden, Not-

aufnahmelager und Bundesanstalt für Arbeit gemeint.  

 

4.1.1.1 Bundesregierung 

 

Der Bund erlässt die Gesetze als Grundlage zur Aufnahme, Versorgung und Unterbrin-

gung der Zuwanderer aus der DDR; wichtig waren z.B. das Lastenausgleichsgesetz 

(LAG 1952), das Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG 1953) und der Ga-

rantiefonds (1954) (Herwartz-Emden / Westphal, 1997: 184).   

 

Gemäß dem Bundesprogramm war die Bundesregierung verpflichtet, Maßnahmen der 

Aufnahmehilfe wie der Unterbringung und Versorgung bis hin zu verschiedenen Ein-

gliederungsförderungen, sicherzustellen.
133

 Zunächst förderte der Bund die „Aufnahme, 

Registrierung und Weiterleitung“ der Zuwanderer an die Länder, die eine unverzügliche 

Abnahme der aufgenommenen und registrierten Aussiedler bzw. Zuwanderer gewähr-

leisten mussten. Gleichzeitig ermöglichte der Bund jedem eine „Überbrückungshil-

fe“ von 200 DM. Außerdem sorgte der Bund dafür, eine „vorläufige Unterbringung in 

Durchgangs- und Überganswohnheimen“ bereitzustellen und den Ländern und Gemein-

den die Schaffung zusätzlicher Übergangsheime mietfrei zu gewährleisten.
134

 Gleich-

                                            
133

 Folgende Rollen werden aus der Akte der Bundesregierung über eine Kurzfassung 

des Bundesprogramms (Schnellbrief, Deutscher Städtetag, 02.09.1988. Aktenzeichen: 

4/75-07, Umdruck-Nr. SB 31077, Anlage B 3106) zitiert.  
134

 Das Bundesprogramm ermöglichte, Gemeinden zur Finanzierung der vorläufigen 

Unterbringung von Zuwanderern, das Gemeindeprogramm der Kreditanstalt für Wie-
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zeitig gab es eine „Wohnraumversorgung“ vom Bundes Ministerium für Bau (BMBau) 

mit Hilfe von Aufbaudarlehen, Sofortprogrammen sowie zinsverbilligten Einrichtungs-

darlehen.
135

  

 

Der Bund ließ andere Institutionen (Verbände, kirchliche Einrichtungen und andere Or-

ganisationen) für sich bei der Integration tätig werden. Zum Beispiel erhielten die Ver-

bände vom Bund Zuschüsse für ihre sozialen Beratungen und Betreuungen von Aus-

siedlern und Zuwanderern. Diese Zuschüsse deckten bis zu 80 % der Personal- und 

Sachkosten für die individuelle Beratung und Betreuung, jedoch wurden bei steigenden 

Zahlen die Zuschüsse erhöht. Die Organisationen und Verbände haben mit finanzieller 

Unterstützung des Bundes besondere Eingliederungsmaßnahmen in Form von Tagungen 

und Seminaren durchgeführt. 

 

Im Übrigens erhielten ehemalige politische Häftlinge gemäß des Häftlingshilfegesetzes 

Eingliederungshilfen und die Kriegsgefangenen anhand des Kriegsgefangenenentschä-

digungsgesetzes Leistungen für die Dauer ihrer Gefangenschaft. Außerdem hat der 

Bund eine verstärkte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Sonder-

programms betrieben.  

 

 
                                                                                                                                

deraufbau unter Beihilfe der Deutschen Ausgleichsbank in Anspruch zu nehmen (ebd.). 
135

 In Bezug auf Wohnraumversorgung wurden nach dem Lastenausgleichsgesetz den 

Berechtigten Aufbaudarlehen zur zusätzlichen Finanzierung der Neuschaffung von 

Wohneigentum gewährt. Das Sofortprogramm der Deutschen Ausgleichsbank sah zu-

dem vor, dass für Großfamilien nach den Richtlinien des BMI vom 20.09.1976 beim 

erstmaligen Bezug einer angemessenen Wohnung zinsverbilligte Einrichtungsdarlehen 

je nach Familiengröße bis zu einem Höchstbetrag von bis zu 10 000 DM gewährt wer-

den konnte (ebd.). 
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4.1.1.1.1 Der Bundesminister für Vertriebene 

 

Das Bundesministerium für Vertriebene spielte eine wichtige Rolle im Umgang mit den 

Deutschen aus der DDR. 1953 wurde die Aufgabe wie die Aufnahme, Unterbringung 

und Eingliederung der Zuwanderer an das Bundesministerium übertragen (Heidemeyer, 

1994: 289). Es herrschten Streitigkeiten innerhalb der Regierung, da es keine Grundlage 

für eine einheitliche Zuwanderungspolitik gab. In diesem politischen Spielraum ver-

suchte der Vertriebenenminister durch Propaganda die Mängel der westdeutschen Poli-

tik, die im Ostteil nicht funktionierte, auszugleichen (ebd. 333).  

 

In der Anfangsphase der Bundesrepublik (mindestens bis 1952) war das Ministerium in 

Sachen Integration zurückhaltend. Die Gründe dafür waren die wirtschaftlichen und so-

zialen Bedingungen der Nachkriegssituation und die Konkurrenz zwischen Vertriebenen 

und Zuwanderern um knappe Mittel, die nach der Aufnahmeregelung oder dem Flüch-

tlingsnotleistungsgesetz aufgeteilt werden sollten. Trotz der Massen von einströmenden 

Flüchtlingen nahm das Ministerium immer mehr Zuwanderer, vor allem in den Berei-

chen wie Wohnungsbau und Häftlingshilfe sowie im Leistungsgesetz für Flüchtlinge auf. 

Im Allgemeinen suchte das Vertriebenenministerium (aus politischen und gesamtdeut-

schen Überlegungen heraus) nach durchführbaren Kompromissen zwischen den ver-

schiedenen Gruppen, die Akteure sowohl in der Regierung als auch in Verbänden und 

dem Parlament waren (ebd. 292).
136

 Im Jahre 1969 wurde der Aufgabenbereich des 

Vertriebenenministeriums im Bundesministerium des Innern übertragen. 

                                            
136

 Es war nötig, verschiedene Interessen von Zuwanderern, den Ländern und der Bun-

desregierung in einem begrenzten Spielraum, im Ausgleich zwischen Humanität und 

Belastbarkeit der Finanzen und der öffentlichen Meinung, zusammenzuführen (Heide-

meyer, 1994: 291f). 
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4.1.1.1.2 Das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 

 

Das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen (BMiB) war mit allen Angele-

genheiten im Zusammenhang mit der DDR beschäftigt.
137

 Dazu gehörten diplomatische 

Kontakte zwischen den beiden deutschen Staaten, wenn diese nicht im Zuständigkeits-

bereich des Auswärtigen Amtes lagen. Die Politik gegenüber der DDR wurde jedoch in 

der Tat vom Bundeskanzleramt in bedeutendem Maße bestimmt. In der Anfangsphase 

trat das Gesamtdeutsche Ministerium in Bezug auf die Versorgung politischer Flüchtlin-

ge als größter Fürsprecher der Flüchtlinge auf. Unter der Berücksichtigung der politi-

schen Gründe, dass die DDR nicht von ‚freiheitlich gesinnten Deutschen‟ geprägt wurde, 

wollte das Ministerium eine Abwanderung aus sonstigen Gründen vermeiden (Heide-

meyer, 1994: 287; vgl. Creuzberger, 2008). 

 

4.1.1.1.3 Das Bundesinnenministerium 

 

Das Bundesministerium des Innern (BMI) unterstützte mit finanziellen Mitteln u. a. 

zentrale Maßnahmen mit Zuwendungen an zentrale Organisationen und Verbände.
138

 

                                            
137

 Das BMiB wurde 1949 unter der Bezeichnung Bundesministerium für gesamt-

deutsche Fragen (BMG) begründet und 1969 bekam es die neue Bezeichnung „inner-

deutsche Beziehungen“ (vgl. Creuzberger, 2008). 
138

 Träger dieser Eingliederungsmaßnahmen waren die bundesweit tätigen Verbände 

und Institutionen der Freien Wohlfahrtspflege und der Kirchen (Deutscher Caritasver-

band, Diakonisches Werk der EKD, Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt, 

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Evangelische Frauenarbeit in Deutschland, 

Evangelische Kirche - Aussiedlerarbeit beim Kirchenamt, Katholischer Flüchtlingsrat in 

Deutschland, Ackermann-Gemeinde) und die zentralen Organisationen der Vertriebenen 

und Flüchtlinge sowie der ehemaligen politischen Häftlinge (Bund der Vertriebenen, 

Bauernverband der Vertriebenen, Deutsche Jugend in Europa, Bund der Mitteldeutschen, 

Zentralverband Mittel- und Ostdeutscher, Stiftung für ehemalige politische Häftlinge, 

Gemeinschaft ehemaliger politischer Häftlinge - Vereinigung der Opfer des Stalinismus 
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Die Mittel waren vor allem für die Anfangsphase der Eingliederung vorgesehen.
 
Für neu 

angesiedelte Zuwanderer finanzierte das Innenministerium verschiedene Veranstaltun-

gen wie Aufbauwochen, Familienfreizeiten und Wochenendseminare, die sich mit Anf-

ragen nach der Staatsbürgerschaft, Schule und Erziehung, Berufs- und Arbeitswelt, 

Rechts- und Wirtschaftsfragen, Gesundheitsvorsorge, Kirche und Religion, Urlaubsge-

staltung und Freizeitmaßnahmen sowie Bildung und Kultur auseinandersetzten (Bun-

desminister des Innern, 1988: 102f; Haberland, 1988: 24f). 

 

4.1.1.1.4 Das Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 

 

Auf die Zuschüsse, die das Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Ge-

sundheit zur Deckung der Personal- und Sachkosten anbot, waren die Spitzenverbände 

der Freien Wohlfahrtspflege sowie der Vertriebenenverbände im Rahmen ihrer Bera-

tungs- und Betreuungstätigkeit, die in den Aufnahmeeinrichtungen, in den Übergangs-

wohnheimen und am endgültigen Wohnsitz erfolgen, angewiesen. Dazu unterstützte 

dasselbe Ministerium die Eingliederungsarbeit der in der Bundesarbeitsgemeinschaft 

„Jugendaufbauwerk“ zusammengeschlossenen Trägergruppe der Jugendsozialarbeit. 

Diese sorgte für ein bundesweites Netzwerk von 141 Beratungs- und Betreuungsdiens-

ten mit  Zuschüssen für die Sach- und Personalkosten, für Sprachhilfekurse, Einfüh-

rungsseminare und Eingliederungsfreizeiten (Haberland, 1988: 33). 

 

                                                                                                                                

[VOS]) (Haberland, 1988: 24f). 
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4.1.1.1.5 Der Bundeskanzler  

 

Es ist unproblematisch, die Eingriffe des Regierungschefs in die Integrationsbemühun-

gen deutlich herauszufiltern. Manchmal erschien der Bundeskanzler wie ein Moderator 

für andere Regierungsmitglieder aus politisch-pragmatischer Perspektive.
139

 Hinsich-

tlich des Wahlrechts und des Beitrags zur Wirtschaft hatte die Aufnahme und Eingliede-

rung der Migranten immer Priorität in der Arbeit der Kanzler (Haberland, 1988: 25f).
140

 

 

4.1.1.2 Länder und Gemeinden 

 

4.1.1.2.1 Allgemeine Erklärung 

 

Nicht nur der Bund, sondern auch die Länder und Gemeinden traten mit eigenen Initia-

tiven und Maßnahmen für die Unterbringung und Eingliederung der Flüchtlinge ein.
141

 

Bis zur Gründung der Bundesrepublik wurden die Bundesländer mit einer unerwarteten 

Massenflucht von Vertriebenen und Flüchtlingen konfrontiert. Deshalb wurden die ers-

                                            
139

 Seine Einstellung war aufgeschlossen für die Angelegenheiten der Flüchtlinge unter 

Berücksichtigung von sowohl sachlichem Handlungsbedarf als auch politischen Über-

legungen (Heidemeyer, 1994: 292). 
140

 Das erklärte Bundeskanzler Helmut Kohl u.a. bei der Vorstellung des Programms 

zur Eingliederung der Aussiedler und Zuwanderer am 31. August 1988 vor der Bundes-

pressekonferenz (ebd. 29f). 
141

 Die institutionelle Kooperation zwischen Bund und Ländern sowie Gemeinden ge-

schah auf vielen Ebenen. Auf der Länderebene spielte der Sozialminister eine herausra-

gende Rolle. „Dann haben sich natürlich die Sozialminister [eingesetzt d.A.], meistens 

war es in der Zuständigkeit der Sozialminister der einzelnen Länder, bei manchen war 

die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen beim Innenminister, das war in den 

Ländern unterschiedlich. Die zuständigen Minister sind auch zusammen gekommen und 

haben die groben, die großen Leitlinien vorgegeben. [. . . ] Die Minister oben sagen, wo 

es langgeht und die Beamten darunter, die müssen dann alles organisieren und umsetzen 

und realisieren“ (Gespräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008).  
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ten gesetzlichen Maßnahmen für Vertriebene und Flüchtlinge von den Ländern improvi-

siert. Damals regelte jedes Land durch seine Flüchtlingsverwaltung die rechtliche Stel-

lung und die Maßnahmen zur Integration von Vertriebenen und Zuwanderern und erließ 

unterschiedliche Landesflüchtlingsgesetze.
142

 

 

Erst nach der Gründung der Bundesrepublik am 5. Juni 1953 trat das Bundesvertriebe-

nengesetz als eine bundesweit einheitlich gesetzliche Regelung in Kraft. Das Gesetz 

enthielt hauptsächlich „die Betreuungsberechtigung, die Ausstellung von Ausweisen, 

die Maßnahmen zur Eingliederung sowie die Zuweisung von Wohnraum und die Ein-

richtung von Flüchtlingsverwaltungen“ auf Landesebene (Bundesminister für Vertriebe-

ne, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, 1969: 6f).  

 

Die Durchführung dieses Gesetzes lag in den Händen der jeweiligen Länder und Ge-

meinden.
143

 Diese überprüften die Ansprüche, bearbeiteten Anträge und bewilligten 

finanzielle Mittel. Dennoch gab es trotz der Kooperation zwischen Bund und Ländern 

innerhalb der 11 Bundesländer Schwierigkeiten hinsichtlich der Leistungen. Einerseits 

hatten es die Bundesländer schwer, angemessene Unterbringungspläne zu erstellen, da 

                                            
142

 Gespräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008. 
143

 „Der Bund gibt das Gesetz, aber die Länder führen es aus. Aber es ist das gleiche 

Gesetz, also führen die Länder es auch gleich aus. Aber es ist Landeskompetenz, das ist 

in Deutschland immer ganz wichtig. ... sie werden unterschiedlich ausgelegt, das kann 

durchaus sein. Aber die Differenzen sind nicht sehr groß gewesen, weil die Länder ge-

rade in dem Bereich sich verständigt haben. Weil es natürlich klar war, wenn z.B. 

Bayern es negativer oder eingeschränkter gemacht hätte, wären die Flüchtlinge, die in 

Bayern waren beispielsweise nach Hessen gegangen, wo es dann einfacher war, eine 

Anerkennung zu bekommen. Und um das zu vermeiden, haben sich die Länder sehr 

stark abgesprochen und das dann doch harmonisiert, das Verfahren, dass es einigerma-

ßen einheitlich überall durchgeführt wurde“ (Gespräch mit Herrn Helge Heidemeyer, 

Berlin, am 2. Mai 2008). 
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nicht vorhersehbar war, wie viele Flüchtlinge in Zukunft ankommen würden.
144

 Ande-

rerseits besaßen sie eine voneinander sehr unterschiedliche wirtschaftliche Lage. Folg-

lich war die  Aufnahmequote der jeweiligen Länder unterschiedlich wie auch die Er-

fahrungen in der Aufnahme und Unterbringung von Vertriebenen. Angestrebt war, dass 

solche Unterschiede durch diverse Kooperationen zwischen Bund und Ländern minima-

lisiert werden konnten (Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschä-

digte, 1969: 6f). Diese improvisierten entsprechend der jeweiligen Situation; z.B. im 

Jahr 1953 wurden wegen der Rekordhöhe der Flüchtlinge in einzelnen Ländern leerste-

hende Gebäude wie Turnhallen, Heime, Werkhallen und notfalls auch Schulen für die 

erste Unterbringung von Flüchtlingen verwandt.
145

  

 

Um das Bundesvertriebenengesetz (BVFG) durchzuführen, gründeten und unterhielten 

die Länder Landesflüchtlingsverwaltungen als zentrale Dienststellen. In diesen Verwal-

tungen wurden unterschiedliche Landesministerien sowie Landesausgleichsämter unter-

gebracht. Gemäß § 15 BVFG bestimmten Behörden die Ausweiserteilung auf Stadt- und 

Landkreisebene.
146

 Voraussetzung der Ausweiserteilung war die Prüfung der deutschen 

                                            
144

 „Keiner konnte das vorher ahnen, keiner konnte das vorhersehen, niemand. Das 

heißt, man konnte die Flüchtlingsentwicklung nicht vorher prognostizieren.“ (Gespräch 

mit Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008). 
145

 Die Unterbringung in teils vorhandenen Quartieren und teils provisorischen Massen-

lagern waren für Länder mit geringen Aufnahmequoten keine besondere Herausforde-

rung. In Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg jedoch, die 

die meisten der Flüchtlinge (70 v.H.) aufzunehmen hatten, war nicht einmal eine Bereit-

stellung von provisorischen Unterkünften möglich. Nordrhein-Westfalen und Baden-

Württemberg u. a., insbesondere Niedersachsen und Bayern, waren gezwungen, außer-

halb der Landesgrenzen sogenannte Pensionslager anzumieten und diese in Betrieb zu 

nehmen (Senator für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 71). 
146

 Bei den Aufgaben auf Landesebene handelte es sich um Ausweiserteilung, weil die 

Entscheidung über den Ausweis mit allen Behörden und Stellen verbunden war und die-

se über Rechte und Vergünstigungen entschieden (Schäfer, 1986: 81f). 
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Staats- oder Volkszugehörigkeit.
147

 So betrieben sie die Dienststellen mit unterschiedli-

chen Bezeichnungen wie „Vertriebenen- und Flüchtlingsamt“ oder „Kreis-

Flüchtlingsamt“.
148

 

 

Überdies förderten die Länder die Pflege von Kulturgut sowie von wissenschaftlichen 

Forschungen.
149

 Mit vielfältigen Projekten wurde vor allem die Förderung ostdeutscher 

Kultur unterstützt, die hierbei wissenschaftliche Institutionen, Kunst- sowie Kulturwer-

ke, regionale Stiftungen und Museen umfasste.
150

  

 

4.1.1.2.2 West-Berlins Sonderstatus  

 

West-Berlin als vorgeschobenes Gebiet in der Mitte des kommunistischen Teils 

Deutschlands befand sich, im Vergleich mit anderen Bundesländern, in einer besonderen 

Lage. Der spezielle Bereich wurde direkt mit Flüchtlingen aus der SBZ/DDR konfron-

tiert und sorgte im Namen und Auftrag des Bundes für die erste fürsorgerische Flüch-

tlingsaufnahme (z.B. erste Hilfe, Unterbringung und Betreuung).  

 

                                            
147

 Art. 116 GG besagt, dass ein Deutscher im Sinne des Artikels ohne deutsche Staats-

angehörigkeit den deutschen Staatsangehörigen gleichzustellen ist - er ist dann ein „Sta-

tusdeutscher.“ Diese Aussage ist innerhalb der Bundesrepublik von enormer praktischer 

Bedeutung (Schäfer, 1986: 81f). 
148

 Im Bundesland Bayern waren hierfür die Ausgleichsämter zuständig; in Hessen 

wiederum existierte die Doppelfunktion nur partiell (ebd. 81f). 
149

 Der Bund war grundsätzlich für Maßnahmen und Vorhaben von zentraler und über-

regionaler Bedeutung zuständig. Die finanziellen Mittel für diverse kleinere Veranstal-

tungen wurden aus den Haushaltsmitteln des Kreises zur Verfügung gestellt (Janz, 1986: 

70). 
150

 Laut einer diesjährigen Auskunft des BMI stellte der Bund zwischen 1953 und 1984 

für die ostdeutsche Kulturarbeit 77,5 Mio. DM bereit (Schäfer, 1986: 99). 
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Aus der Akte des Berliner Archivs über die besondere Eingliederungshilfe (2dA 5157 le 

12/9) hatte Berlin folgende Funktion:  

1) Flüchtlings-, Vertriebenen- und Wohlfahrtsverbände, die Aussiedler und Zuwanderer 

in Berlin beraten und bei der Eingliederung Hilfestellung leisten, erhalten Zuwen-

dungen für Personal- und Sachkosten im Rahmen der Projektförderung.  

2) Das Durchgangsheim Marienfelde ist vom Senat in Berlin als zentrale Beratungsstelle 

für Aussiedler und Zuwanderer eingerichtet worden. Dort sollten Betroffene durch 

differenzierte Beratung die notwendigen Behördengänge erklärt bekommen und Hil-

festellung bei der Bewältigung persönlicher Schwierigkeiten erhalten.  

3) Der Senat von Berlin hat im DAZ eine Kinderbetreuungsstube für die Betreuung der 

Kinder von Aussiedlern und Zuwanderern, während Behördengänge oder des Be-

suchs von Sprachunterricht, eingerichtet.  

4) Sonderbeihilfen des Landes Berlin für Aussiedler in Höhe von jeweils 25 DM, für 

ehemalige politische Häftlinge in Höhe von jeweils 50 DM sowie für deren Erho-

lungsmaßnahmen von bis zu 28 Tagen in Höhe von bis zu jeweils 32 DM. Leistungen 

an Sperrbrecher in Form von Taschengeld (20 DM) und einmaliger Bekleidungshilfe 

(550 DM). Aussiedler und Zuwanderer mit Ausweis C dürfen bis zu zwei Jahren nach 

Eintreffen in West-Berlin kostenlos Volkshochschulkurse besuchen. Sonderbeihilfe 

beim Bezug einer eigenen Wohnung, richtet sich nach Größe der Familie und Anzahl 

der Kinder.  

5) Flugkostenzuschüsse für ehemalige DDR-Bewohner, die die Transitwege nicht be-

nutzen dürfen und hilfsbedürftig sind. 

 

Als das Gesetz vom 30. September 1950 für die Anerkennung der politischen Flüchtlin-

ge beschlossen wurde, wurden die zentralen Aufgaben Anerkennung und Betreuung 

zwei Abteilungen zugeteilt, und zwar der Sozialverwaltung (vgl. Betreuung) und dem 

Senator für Inneres (Anerkennung).
151

 Unter Berücksichtigung des Bundesnotaufnah-

                                            
151

 Weil die Anerkennung einen Verwaltungsakt darstellte, der die Rechtsstellung der 

Betroffenen in Berlin unmittelbar beeinflusste, war es nunmehr Aufgabe der „Magistra-

tabteilung Personal und Verwaltung“ (später Senator für Inneres). Diese errichtete die 

„Flüchtlingsstelle“ mit verschiedenen Kommissionen. Je nach Entscheidung sprach die-

se die Anerkennung – Ausstellung eines Flüchtlingsausweises mit Lichtbild - oder die 

Ablehnung aus. Im letzteren Falle stand dem Flüchtling der Verwaltungsrechtsweg offen 

(Senator für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 49). 
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megesetzes vom 1. Februar 1952 wurde eine neue Abteilung IV beim Senator für Sozi-

alwesen gegründet, um als zentrale Leit- und Weisungsstelle Flüchtlinge und Vertriebe-

ne fürsorglich zu behandeln.
152

 Infolgedessen beschäftigte sich der Senator für Sozial-

wesen mit der Flüchtlingsverwaltung wie Unterbringung, Versorgung usw. Durch Im-

provisation und Zusammenarbeit mit verschiedenen karitativen Organisationen sowie 

einigen privaten Unternehmern konnte die schwierige Situation gehandhabt werden.
153

  

 

Gemäß dem Bundesnotaufnahmegesetz errichtete Berlin die Lager für die Flüchtlinge. 

Das stellte insbesondere eine große Herausforderung dar, als die Zahl der Flüchtlinge in 

den Zeiträumen von 1949 bis 1961 sowie von 1985 bis zur Wende massiv anstieg.
154

 

Aufgrund des nicht enden wollenden Flüchtlingsstroms waren die vorhandenen Auf-

nahmelager schnell ausgelastet. Bereits im Sommer 1952 reichten die Kapazitäten in 18 

Lagern von Wohlfahrtsverbänden nicht mehr aus. Der Senat für Sozialwesen sah sich 

gezwungen, in den ersten Monaten im Jahre 1953, innerhalb weniger Stunden für provi-

                                            
152

 Nach Inkrafttreten des Bundesnotaufnahmegesetzes stellte die Flüchtlingsstelle ihre 

Tätigkeit ein. Deren Aufgaben übernahmen ab sofort die in Berlin eingerichteten Bun-

desdienststellen (ebd. 49). 
153

 In Berlin gab es eine permanente Zusammenarbeit mit den Behörden, beispielsweise 

wurden Schulleiter von diversen Schulen eingeladen, damit diese immer informiert 

waren, was in dem Lager passiert (Gespräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, 

am 9. Juli 2008). 
154

 Da mitunter an manchen Tagen bis zu 3 000 Flüchtlinge untergebracht werden 

mussten, war es bei der Auswahl der Unterbringungsmöglichkeiten oft nicht zu vermei-

den, dass einige Lager den Mindestanforderungen an baulichen, sanitären und hygieni-

schen Bedingungen nicht genügen konnte. So wurden manchmal noch im Bau befindli-

che Gebäude bereits mit Flüchtlingen belegt. Aufgrund der Ausnutzung jeglicher Kapa-

zitäten und Planung war es möglich, dass im März 1953 kein Flüchtling obdachlos blieb, 

auch wenn die Bedingungen mitunter katastrophal waren. Durch die Nutzung zerstörter 

und nach dem Krieg demontierter Fabriken und deren Umwandlung in Flüchtlingslager, 

konnten somit in kurzer Zeit Quartiere für Zehntausende Menschen zur Verfügung ge-

stellt werden (Senator für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 51). 
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sorische Lagerunterkünfte zu sorgen.
155

 Das Lager wurde unterteilt in ein Durchgangs-

lager (Aufnahmelager) für die Flüchtlinge, die sich im Aufnahmeverfahren befanden, 

und in ein Stammlager (Wohnlager) für die notaufgenommenen oder abgelehnten Flüch-

tlinge, die sich in Berlin befanden.  

 

Die nach West-Berlin eingewiesenen und anerkannten Flüchtlinge waren ab sofort 

West-Berliner Bürger und waren keine Flüchtlinge mehr. Wenn sie keine andere Exis-

tenzbasis finden konnten, erhielten sie die gleichen sozialen Unterstützungen wie jeder 

andere West-Berliner Bürger. Das war dann nicht mehr eine Angelegenheit der Abtei-

lung IV (Flüchtlinge und Vertriebene), sondern die Zuständigkeit lag nunmehr bei Ab-

teilung II (Allgemeine Fürsorge) des Senators für Arbeit und Sozialwesen. In ähnlicher 

Weise wurden die abgelehnten hilfebedürftigen Flüchtlinge durch Bezirksämter (Abtei-

lung Sozialwesen) betreut. Diese erhielten ebenfalls, sofern sie nicht in Lagern wohnten, 

finanzielle Unterstützungen im Rahmen der für Berlin geltenden Richtsätze der öffentli-

chen Fürsorge (Senator für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 51). 

 

Wie die Tabelle 4-1 und Tabelle 4-2 zeigen, wurden die in verschiedenen Verwaltungs-

bezirken West-Berlins verteilten Lager mit unterschiedlichen Kapazitäten meistens vom 

Deutschen Roten Kreuz unterhalten.
156

  

                                            
155

 Diese waren oft sehr primitiv und zunächst menschenunwürdig. Mit der selbstlosen 

Hilfe vieler karitativen Organisationen jedoch, besonders des Landesverbandes Berlin 

des Deutschen Roten Kreuzes, der Arbeiterwohlfahrt, der Deutschen Liga für Mensch-

rechte, des Union-Hilfswerkes und anderer in der Flüchtlingshilfe wohltätiger Organisa-

tionen – und auch einiger privater Unternehmen – konnten besonders schwierige Situa-

tionen immer wieder überwunden werden (Senator für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 

1955: 51). 
156

 Zumeist wurden öffentliche Mittel für die Einrichtung der Lager beschafft. Dazu 

gehörten z.B. Normalausrüstung mit Betten und Bettwäsche. Die Einrichtung von Ta-

ges- und Essräumen, anderen sanitären Einrichtungen, Kindergärten usw. fand später 
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Tabelle 4-1: Zahl der Notaufnahmelager Ende 1954 (in Klammern Kapazität)  

Verwaltungsbezirk Lagerträger Zusammen 

Senat 

bzw. Bezirk 

Deutsches  

Rotes Kreuz 

andere
*)

 

Tiergarten 

Kreuzberg 

Charlottenburg 

Spandau 

Zehlendorf 

Tempelhof 

- 

- 

- 

- 

- 

3 (3011, 498, 494) 

2 (410, 570) 

1 (1150) 

1 (120) 

- 

- 

3 (1985, 58, 200) 

- 

- 

- 

1 (677) 

1 (290) 

1 (33) 

2 (980) 

1 (1150) 

1 (120) 

1 (677) 

1 (290) 

7 (6279) 

Insgesamt 3 (4003) 7 (4493) 3 (1000) 13 (9496) 

Quelle: Senator für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.) (1955: 52).
 

*)
 Träger von 2 Lagern mit 710 Plätzen ist die Arbeiterwohlfahrt, von 1 Lager mit 290 

Plätzen der Arbeiter-Samariter-Bund. 

 

Tabelle 4-2: Zahl der Wohnlager Ende 1954 (in Klammern Kapazität) 

Verwaltungsbezirk Lagerträger Zusammen 

Senat 

bzw. Bezirk 

Deutsches  

Rotes Kreuz 

Andere
*)

 

Tiergarten 

Kreuzberg 

Charlottenburg 

Spandau 

Wilmersdorf 

Zehlendorf 

Steglitz 

Tempelhof 

Neukölln 

Reinickendorf 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-  

- 

1 (128) 

1 (321) 

1 (220) 

2 (253, 142) 

1 (100) 

3 (1885, 85, 60) 

2 (76, 75) 

2 (109, 80) 

2 (91, 77) 

3 (62, 414, 34) 

2 (145, 480) 

1 (452) 

- 

1 (219) 

2 (82, 600) 

- 

1 (221) 

1 (400) 

- 

-  

1 (188) 

2 (1243, 300) 

1 (220) 

3 (614) 

3 (782) 

3 (2030) 

3 (372) 

3 (589) 

2 (168) 

3 (510) 

4 (941) 

4 (2316) 

Insgesamt 2 (449) 19 (4840) 8 (3253) 29 (8542) 

Quelle: Senator für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.) (1955: 52)
 

*)
 Träger von 3 Lagern mit 1188 Plätzen ist das Unionhilfswerk, von 2 Lagern mit 521 

Plätzen der Arbeiter-Samariter-Bund, von je einem Lager die Arbeiter-Wohlfahrt (1243 

Plätze), der Johannisbund (219 Plätze) und der Caritasverband (82 Plätze).  

                                                                                                                                

statt, da zunächst so schnell wie möglich, die Flüchtlinge untergebracht werden mussten. 

(Senator für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 51). 
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Der Senat übernahm die Kosten sowohl für die Einrichtung und Reparatur dieser Lager 

entweder direkt oder durch einen Kredit aus Zinserträgen als auch für die Nahrungsmit-

tel und Unterbringung.
157

 Die Abteilung IV der Senatsverwaltung übernahm die mate-

rielle Versorgung der im Verfahren befindlichen Flüchtlinge. Die Überwachung der 

Notaufnahmelager regelten die Bezirksverwaltungen. Die Versorgung der Flüchtlinge 

bestand aus der Unterbringung und Verpflegung in den städtischen oder von Wohl-

fahrtsorganisationen betriebenen Lagern. Ferner wurden Taschengelder gezahlt und Le-

bensunterhalt und Miete unterstützt, wenn die Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf er-

hielten. Mit öffentlichen Mitteln der Fürsorge und mit Spenden wurden u. a. die Kosten 

für die Versorgung von Kleidung und Schuhen und die Kosten für ambulante, ärztliche 

oder zahnärztliche Behandlungen und Krankenhausaufenthalte gedeckt (Senator für Ar-

beit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 49).
158

 

 

 

 

                                            
157

 Die Kosten für die Reparatur von Gebäuden, die als Lager dienten, wurden entweder 

direkt vom Senat übernommen oder mit Krediten aus vorhandenen Vermögen für die 

jeweiligen Wohlfahrtsorganisationen gedeckt (z.B.: Das Deutsche Rote Kreuz erhielt 

zunächst 400 000 DM aus Zinserträgen des ERP-Vermögens.) Die Einrichtungen, dazu 

gehörten beispielsweise die Normalausrüstung mit Bett, Bettwäsche und sonstigem Zu-

behör, wurde aus öffentlichen Mitteln beschafft. Die Kosten beliefen sich dabei je nach 

Art der Unterkunft zwischen 200 DM, 240 DM oder 350 DM. Im Laufe der Zeit wurden 

aus Strohsäcken dann übereinandergestellte Metallbetten mit Matratzen mit Bettwäsche. 

Da die Unterbringung von Flüchtlingen oberstes Gebot war, konnte zunächst auf die 

sonstige Ausgestaltung, wie Einrichtung von Tages- und Essräumen, ausreichende An-

zahl von sanitären Einrichtungen, Kindergärten usw. keine genügende Rücksicht ge-

nommen werden. Der gewisse Standard für Lagereinrichtungen bildete sich dann all-

mählich heraus (Senator für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 51).  
158

 Spenden dienten vor allem als Bekleidungshilfe. Frauen konnten in Nähstuben Klei-

dungsstücke selber wieder herrichten oder umarbeiten. Schuhe wurden entweder in la-

gereigenen Reparaturwerkstätten oder bei Nichtvorhandensein bei einem zugelassenen 

Schuhmacher mit einem Reparaturschein ausgebessert. Die Kosten wurden jeweils vom 

Senat übernommen. Die Fahrt vom Lager zu Stellen des Notaufnahmeverfahrens wurde 

in Form von Fahrscheinen für die öffentlichen Verkehrsmittel gewährleistet (ebd. 52). 
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4.1.1.3 Notaufnahmelager  

 

Die Erfassung der Zuwanderer aus der DDR wurde durch die Notaufnahmelager in Gie-

ßen, Ülzen und Berlin-Marienfelde durchgeführt (Schärfer, 1986: 80; Kimmel, 2005: 

118; vgl. Heidemeyer, 1994). In diesem Abschnitt wird hauptsächlich die Notaufnahme 

in Berlin Marienfelde unter Berücksichtigung der Beziehung zur Landesregierung West-

Berlins betrachtet.   

 

Im Notaufnahmelager Marienfelde regelte die Abteilung IV der Senatsverwaltung die 

materielle Versorgung der im Verfahren befindlichen Flüchtlinge. Der Verwaltung des 

zuständigen Bezirks oblag die Überwachung der Notaufnahmelager.
159

 Der Leiter des 

Notaufnahmelagers besaß organisatorische und administrative Sachkenntnis zur erfolg-

reichen Durchführung der Notaufnahmeverfahren.
160

  

 

Im Notaufnahmeverfahren ging es um die Registrierung zur zentralen Erfassung des 

Zuzugs aus der DDR und die Entscheidung über die Verteilung auf die Länder. Das Ver-

fahren begann mit der Erfassung der Flüchtlinge und ärztlichen Untersuchungen zur 

Feststellung der Lagerfähigkeit (Kimmel, 2005: 120-126; Köhler, 1991: 70-84; Senator 

für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 38ff).  

 

                                            
159

 Der Senat trägt die Kosten der Verpflegung der lagermäßigen Unterbringung in Hö-

he von 2,50 DM pro Tag und Kopf (Senator für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 

52). 
160

 Dieses Notaufnahmeverfahren bestand aus Zwölf Stationen: 1) Ärztlicher Dienst, 2) 

Alliierte Sichtungsstellen, 3) Zuständigkeitsprüfung, 4) Fürsorgerischer Dienst, 5) Poli-

zeiliche Anmeldung, 6) Vorprüfung A, 7) Vorprüfung B, 8) Terminstelle des Aufnahme-

verfahrens, 9) Schirmbildstelle, 10) Bundesnotaufnahmeausschuss, 11) Ländereinwei-

sung, 12) Transportstelle (Kimmel, 2005: 120-126; Köhler, 1991: 70-84).  
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Aus der Ungewissheit der Anzahl der aufzunehmenden Zuwanderer sowie der Dauer 

des Durchlaufs handelten die Leiter und Angestellten oft so, dass sie von Fall zu Fall 

improvisieren mussten.
161

  

 

Die Zahl der Mitarbeiter im Lager schwankte je nach Situation, und vor allem nach der 

Anzahl der Flüchtlinge. Nach einem Interview mit Herrn Harald Fiss (2008), ein ehema-

liger Leiter des Notaufnahmelagers Marienfelde von 1985 bis 1989, gab es 1985 100 

Mitarbeiter, deren Zahl dann bis 1989 auf etwa 300 anstieg. Daraufhin wurden zusätzli-

che Zelte für die Mitarbeiter benötigt sowie ein großer Saal für Besprechungen und die 

Informationsvermittlung.
162

 

 

Die wichtigste Aufgabe des Leiters war Informationen über die Situation der Flüchtlin-

ge und des Notaufnahmelagers Marienfelde zur Verfügung zu stellen, damit Entschei-

dungsorgane wie Parlament, Senat und Regierung angemessen vorgehen konnten.
163

  

                                            
161

 Die Mindestdauer des Durchlaufs durch die gesamte Aufnahme von der Ankunft bis 

zum Abflug war entweder 13 Tage (Erwachsene) oder 9 Tage (alleinstehende Jugendli-

che bis zu 21 Jahren). Jedoch war es in der Praxis selten der Fall, dass ein Flüchtling das 

Verfahren innerhalb der Normalfrist durchlief. Aufgrund von diversen Gründen wie 

Krankheitsfällen, Überprüfung der Vergangenheit oder Anstieg der Flüchtlingswelle 

dauerte es durchaus bis zu 8 Wochen, die ein Flüchtling im Lager verbringen musste, 

um alle Prüfungen durchlaufen zuhaben (Senator für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 

1955: 40f). Ab 1985 verschlimmerte sich die Situation und viele Flüchtlinge mussten 

bis zu einem Jahr im Heim bleiben, ehe sie eine Wohnung zugewiesen bekamen (Ge-

spräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008). 
162

 Gespräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008. 
163

 Bei Tagungen des gesamtdeutschen Ausschusses des Berliner Parlaments und des 

Gesamtberliner Ausschusses stand auf der Tagesordnung jeweils auch der Punkt „In-

formation über die Situation der Flüchtlinge“. Der Verantwortliche des Lagers Marien-

felde gab Informationen zur aktuellen Situation; denn immerhin kannte er die Zahlen 

der Flüchtlinge und die Statistiken. Somit betrifft das letztendlich die Governance – die 

Wiedergabe größtmöglicher Transparenz der Entwicklung und größtmögliche Informa-

tionsbreite, um Defizite zu vermeiden (Gespräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-

Marienfelde, am 9. Juli 2008). 
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In dem Verfahren kam es auf eine intensive Koordinierung zwischen Dienststellen vom 

Senat, der Polizei und dem Bund an, um Schwierigkeiten und Stauungen zu beheben 

und Apparate je nach Situation elastisch zu steuern (Senator für Arbeit und Sozialwesen 

(Hrsg.), 1955: 41). 

 

Neben dem Notaufnahmeverfahren fand im Lager eine Informationsvermittlung als 

Starthilfe für die Zuwanderer statt, um Beratung sowie Betreuung zu fördern.
164

 Dane-

ben waren Lagerträger und seine Angestellten sowie Helfer und viele Flüchtlinge als 

Hilfsarbeiter tätig.
165

 Im Lager fanden regelmäßig Besprechungen für die Aufnahme 

und Eingliederung der Zuwanderer statt. Sie unterteilten sich in zwei Kreise: In dem 

einen ging es um die Zusammenarbeit mit den einzelnen Behörden (z.B. Arbeitsamt, 

Krankenkasse und Innensenator, die Polizei, und vor allem den Alliierten),
166

 in dem 

anderen um die Zusammenarbeit zwischen Verbänden, (z.B. evangelische und katholi-

sche Flüchtlingshilfe, dem Deutschen Roten Kreuz, dem paritätischen Wohlfahrtsver-

band, der Starthilfe, usw.). Solche Besprechungen spielten als eine Kommunikations-

arena mit wichtigen Informationen eine große Rolle bei der Integration der Zuwanderer. 

In einem Kreis tauschten die Betroffenen Informationen und Ratschläge miteinander aus.  

 

                                            
164

 Als gedruckte Informationen wurden die vom BMI herausgegebene „Wegweiser für 

Flüchtlinge und Übersiedler aus der DDR“ und die von der Bundesanstalt für Arbeit he-

rausgegebene „Starthilfen des Arbeitsamtes für Aussiedler“ Flüchtlingen im Lager aus-

gehändigt (Schärfer, 1986: 80). 
165

 In jedem Lager gab es zudem eine große Anzahl von Flüchtlingen, die als Hilfsar-

beiter fungierten. Ihre Aufgaben wurden zu Pflichtarbeiten erklärt, dazu gehörte Kü-

chenarbeit, Reinigung des Lagers und der Schlafräume sowie andere Nebenarbeiten. Für 

diese Pflichtarbeiten erhielten sie ein Taschengeld (Senator für Arbeit und Sozialwesen 

(Hrsg.), 1955: 53).  
166

 In den Zusammenkünften wurden neue Entwicklungen, Fallzahlen, rechtliche Ände-

rungen u. a. besprochen, um bessere Informationsweitergabe zu gewährleisten (Ge-

spräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008). 
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Um die Situation des ansteigenden Flüchtlingsstroms besser zu bewältigen, musste die 

Zusammenarbeit des Lagers mit den Behörden besser gestaltet werden.
167

 Im Lager gab 

es ein Vermittlungsbüro von Arbeitsämtern und dieses besaß eine wichtige Aufgabe zur 

beruflichen Integration der Zuwanderer in der Anfangsphase.
168

 

 

4.1.1.4 Arbeitsämter 

 

Die Bundesanstalt für Arbeit (BA), die dem Ministerium für Arbeit und Soziales unters-

tand, übernahm die wichtigste Rolle bei der Berufsintegration von Zuwanderern aus der 

DDR. Außer ihrer Hauptstelle in Nürnberg befanden sich bundesweit einige Landesar-

beitsämter und zahlreiche regionale Arbeitsämter.
169

  

 

Zu den Hauptaufgaben der Bundesanstalt für Arbeit gehören die Berufsberatung und die 

Arbeitsvermittlung. Bei der Berufsberatung geht es vor allem um Berufsorientierung, 

Berufswahl, Ausbildungsvermittlung und finanzielle Förderung. Um eine erfolgreiche 

Beratung und Vermittlung zu gewährleisten, war die Zusammenarbeit mit internen und 

                                            
167

 Schulleiter, Kitaleiter, Behörden, Vereine und Verbände wurden eingeladen und in-

formiert, um eine bessere Zusammenarbeit zu erreichen. Zudem existierte eine große 

Zahl von Verbänden, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, DDR-Bürger zu integrie-

ren und bei der Integration mitzuhelfen. Das war in allen Ländern so. Die zentrale Auf-

nahmestelle war in Berlin. Alle Flüchtlinge mussten dorthin; somit war dort die Verant-

wortung und diese trug der Lagerleiter (Gespräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-

Marienfelde, am 9. Juli 2008). 
168

 „Ein Vermittlungsbüro der Arbeitsämter war in Marienfelde untergebracht. Zuwan-

derer konnten direkt zu dem Büro gehen und sagen, ‚ich brauche eine Stelle.„ 1960 

wurden händeringend Arbeitskräfte gesucht; es existieren mehr offene Stellen als Ar-

beitskräfte. Dementsprechend sind Vertreter von großen Firmen nach Marienfelde ge-

gangen und haben sich dort einzelne Leute herausgesucht, die sie brauchten“ (Gespräch 

mit Herrn Helge Heidemeyer, Berlin, am 2. Mai 2008). 
169

 Z.B. gab es 1977 insgesamt 9 Landesarbeitsämter und 146 regionale Arbeitsämter 

(Meisel, 1978: 137). 
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externen Stellen sowie mit einzelnen oder mit allen  Stellen der Bundesanstalt  uner-

lässlich. Die Bundesanstalt stand im engen Kontakt mit der Wirtschaft und mit Schulen 

(Meisel, 1978: 111-121).  

 

Den Übersiedlern boten die Arbeitsämter Informationen, Beratungen oder Jobvermitt-

lungen an und zahlten Lohnersatzleistungen in Form von Arbeitslosengeld oder Arbeits-

losenhilfe. Dadurch wurde die berufliche Qualifizierung gefördert. Die Vermittlung 

durch die Arbeitsämter begann bereits in den Notaufnahmelagern. Hier wurden erste 

Informationen über Stellenangebote erstellt. Sie bemühten sich intensiv um die Beschaf-

fung von Arbeitsplätzen für Übersiedler, wobei besonders die Arbeitsplätze mit Wohn-

möglichkeiten gefragt waren. Übersiedler konnten die Stellenanzeigen, die in den Auf-

nahmelagern aushingen, einsehen. Neben der Hilfe der Arbeitsämter waren viele Im-

migranten aus der DDR auch durch Eigeninitiative und Kontakte in die Arbeitswelt ge-

kommen (Franke, 1989: 550f). 

 

 

4.1.2 Wirtschaftlicher Sektor 

 

In diesem Abschnitt geht es um die Akteure und deren Funktion im Bereich der Wirt-

schaft bzw. des privaten Sektors im Gegensatz zum öffentlichen Sektor. Es gestaltet sich 

als äußerst schwierig, in den Untersuchungen konkrete Fälle der Akteure des wirtschaft-

lichen Bereichs ausfindig zu machen. Einerseits handelten sie (mit Ausnahme von Ban-

ken) eher firmenintern, was andererseits – oder gerade deswegen – dazu geführt haben 

mag, ihre wohltäterischen Aktivitäten von gängigen Unternehmenstätigkeiten (mit Aus-
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nahme von Banken) zu trennen.
170

 Um die Untersuchungslücke zu füllen, werden die 

Interviews mit Zeitzeugen durchgeführt und dieser Abschnitt baut darauf auf.  

 

In der Wirtschaft wirkten zahlreiche Betriebe sowie private Einrichtungen, private In-

vestoren und zwei bestimmte Banken als wichtige Akteure mit. Zunächst ermöglichten 

viele Betriebe Zuwanderern durch Stellenangebote eine berufliche Integration auf dem 

Arbeitsmarkt. Sie unterstützen aber auch zusammen mit privaten Investoren verschiede-

ne Eingliederungsveranstaltungen finanziell. Neben diesen Akteuren wirkten zwei Ban-

ken, und zwar die Landesausgleichsbank und die Lastenausgleichsbank, mit ihren Dar-

lehenprogrammen bei der Eingliederung der Zuwanderer stark mit.
171

   

 

4.1.2.1 Betriebe und Privateinrichtungen  

 

Die Berufsintegration war bei der Integration der Zuwanderer von entscheidender Be-

deutung. Betriebe waren relevant, denn sie stellten Arbeitsplätze und Einkommensquel-

len zur Verfügung und ermöglichten dadurch den Zuwanderern den Start in die Gesell-

schaft und die finanzielle Unabhängigkeit. 

  

Die Einstellung von Einwanderern als Firmenangestellte hat sich über Jahre hin verän-

dert. Nach dem zweiten Weltkrieg bis Ende der 1950er Jahre vermittelte das Arbeitsamt 
                                            
170

 Gespräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008. 
171

 Die beiden Banken haben einige Sonderdarlehenprogramme für Zuwanderer und 

Aussiedler sowie Vertriebene mit niedrigen Zinsen nach dem Auftrag des Bundesgeset-

zes zu gewährleisten. In diesem Sinne könnte diese Maßnahme von der Regierung aus-

gehen. Jedoch werden sie als ein Akteur auf Seiten der Wirtschaft dargestellt, weil die 

Banken private Interessen vertreten, die sich von denen der Regierung unterscheiden; 

zudem hatten sie selbst die Entscheidungsmacht inne, auch wenn sie von der Regierung 

viel unterstützt wurden. 
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Zuwanderer an die Betriebe. Durch ein besonderes Vermittlungsbüro in Marienfelde 

wurden die Stellen direkt besetzt.
172

 Damals waren die Betriebe in dieser Sache nicht 

sehr aktiv gewesen. Diese ließen sich entweder vom Arbeitsamt oder bei den Informati-

onssitzungen über die allgemeine Fluchtsituation sowie die Ausbildung der Zuwanderer 

und deren Anerkennung durch den Staat informieren.
173

 Dennoch kamen ab ca. 1960 

einzelne große Firmen aufgrund der steigenden Nachfrage nach Arbeitskräften ins Not-

aufnahmelager Marienfelde, um dort neue Arbeitskräfte zu gewinnen.
174

  

 

Laut Schärfer (1986: 99) beteiligten sich einige Privatunternehmer und -einrichtungen 

an Eingliederungsprojekten wie z.B. der Schaffung von Lagerunterkünften für Zuwan-

derer oder Betreuung der Zuwanderer. Sie unterschieden sich im Rahmen ihrer Funktio-

                                            
172

 Das Arbeitsamt in Marienfelde arbeitete eng mit der Berliner Wirtschaft zusammen. 

Dort konnten Inserate und Annoncen ausgehängt werden (Gespräch mit Herrn Andreas 

Techel, Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg Berlin, am 3. Juni 2009). 
173

 „Auf Sitzungen des Landesarbeitsamtes wurden Betriebsleiter direkt vom Lagerlei-

ter Marienfelde über die tatsächliche Situation der Flüchtlinge informiert (z.B. Anzahl 

der Flüchtlinge, wie alt, wie viele in Berlin bleiben usw.). Die letztendliche Entschei-

dung [der Einstellung d.A.] oblag den einzelnen Betrieben. Eventuell wurden einzelne 

Betriebe aufgefordert, verstärkt Übersiedler einzustellen. Das war der Appell – nicht nur 

Deutsche aus der Bundesrepublik einzustellen, sondern auch Flüchtlinge. Natürlich 

wurde seitens der Betriebe angefragt, was für eine Ausbildung diese hätten. Als Konse-

quenz wurde eine Veranstaltung angeboten, in der über die Ausbildungssituation und 

vorhandenen Zeugnisse der Flüchtlinge informiert [wurde d.A], denn viele Betriebe hat-

ten keine Ahnung von der DDR. Am Schluss der Veranstaltungen waren die Vertreter 

viel aufgeschlossener gegenüber ehemaligen DDR-Bürgern“ (Gespräch mit Herrn Ha-

rald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008). 
174

 „Direkt in Marienfelde, die haben die angesprochen. Die sind da rumgegangen, viel-

leicht mit einem Schild, "Suche Werkzeugmacher", und dann haben die sich gemeldet 

und dann haben die Verträge abgeschlossen. Wenn man eine Arbeitsstelle hatte, wurde 

man ja auch in das entsprechende Bundesland eingewiesen, also wenn man Arbeit 

nachweisen konnte. Insofern hatte das auch Vorteile für die Flüchtlinge und sie wurden, 

wie man das so schön in Deutschland sagt, man wurde vom Fleck weg engagiert für ei-

ne Arbeitsstelle. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen bei unserer Arbeits-

marktsituation. Aber das war so, dass eben die Vertreter der Firmen sogar bis da hin ge-

gangen sind“ (Gespräch mit Herrn Helge Heidemeyer, Berlin, am 2. Mai 2008). 
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nen, der Schwerpunkte und des Volumens der Beteiligung voneinander (Vgl. Senator für 

Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 51).
175

 

 

Zudem spielten Betriebe eine große Rolle in der Unterstützung der Veranstaltungen, die 

zum Zwecke der Integration stattfanden. Diese Unterstützung äußerte sich durch zahl-

reiche Spenden, die die gleichen aus dem Zivilsektor bei weitem übertrafen.
176

 Mit der 

Zeit haben zahlreiche Zuwanderer ihre eigenen Firmen gegründet und wurden damit 

selbstständig beruflich integriert. 

 

4.1.2.2 Privatinvestoren  

 

Als Sponsoren waren private Investoren ebenso gefragt wie Betriebe, um eine Einglie-

derung von Zuwanderern zu fördern. Sie spendeten Geld für NGOs, die sich mit Ein-

gliederungsprojekten beschäftigten.
177

 Als Motivation diente vor allem die Möglichkeit 

der Absetzung der Spende von der Steuer und die gute Eigenwerbung für den Spen-

der.
178

  

                                            
175

 Nach Anschwellen des Flüchtlingsstroms reichten die Aufnahmelager nicht mehr 

aus und neue Lagerunterkünfte mussten weiterhin immer wieder provisorisch geschaf-

fen werden. Nur mit Hilfe der selbstlosen Mitarbeit der karitativen Organisationen und 

Wohlfahrtsverbände, sogar einiger privater Unternehmer, war es möglich, auch schwie-

rige Situationen zu überstehen (Senator für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 51). 
176

 Gespräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008. 
177

 „Sie kriegen einen Teil des Geldes vom Staat, aber sie müssen schauen, wo kriegen 

sie den anderen Teil des Geldes her. Sie brauchen ja Spenden. Und Spenden bekommen 

sie von Privatpersonen oder über Kirchensteuern oder eben über Großspenden und 

Sponsoren von der Wirtschaft“ (Gespräch mit Herrn Andreas Techel, Diakonisches 

Werk Tempelhof-Schöneberg Berlin, am 3. Juni 2009). 
178

 Der Sponsor kann eine Spende von der Steuer absetzen. Je mehr gespendet wird, 

desto weniger Steuern müssen entrichtet werden. Der Teil, der selber vom Verband 

kommen muss, muss eingeworben werden. Das passiert durch Werbung von der Diako-

nie und Caritas, das wiederum auch Werbung/Sponsoring – Fundraising bedeutet (Ge-
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4.1.2.3 Banken 

 

Bei der Eingliederung waren zwei Banken wichtig: die Lastenausgleichsbank (LAB) 

und die Siedlungs- und Landesrentenbank (DSL-Bank).
179

 Ob beide Banken dem Sek-

tor Wirtschaft zuordnen sind, ist umstritten, weil sie Vertriebene, Flüchtlinge und 

Kriegssachgeschädigte durch staatliche Mittel wie günstige Darlehensgewährung als 

soziale Hilfe unterstützten. In dem Sinne, dass sie wie andere handelsübliche Geldinsti-

tute den Kapitalerträgen nachgingen, kann man sie als Akteure im wirtschaftlichen Sek-

tor annehmen. Insofern teilen sich ihre Tätigkeiten in zwei Aufgaben: soziale Hilfe zu 

leisten und noch Gewinn zu erzielen (Schäfer, 1986: 78; Koch, 1992: 464). 

 

Die Deutsche Ausgleichsbank vergab ein günstiges Aufbaudarlehen im Bereich des 

Gewerbes (wie freie Berufe sowie Landwirtschaft) und des Wohnungsbaus ohne Verän-

derung der Bedingungen für eine Dauer von ca. 40 Jahren.
180

 Die Bank hat den Zuwan-

derern durch verschiedene Aufbaudarlehen umfassende Hilfen angeboten. Obwohl die 

Darlehen selbst nicht so groß waren, haben sie ihnen die Existenzgrundlage verschafft 

und dadurch zur beruflichen Integration beigetragen.
181

 Sowohl günstige Bedingungen 

                                                                                                                                

spräch mit Herrn Andreas Techel, Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg Berlin, 

am 3. Juni 2009). 
179

 „Die Deutsche Ausgleichsbank ist einst als Vertriebenen-Bank AG gegründet wor-

den, weil für die über 12 Millionen Geschädigten des zweiten Weltkrieges, die Vertrie-

benen, Flüchtlinge und Bombengeschädigten, einfach keine Bank da war, die deren 

Interessen wahrnahm. Als dann die Lastenausgleichsgesetze erlassen wurden, entwi-

ckelte sich aus der Vertriebenen-Bank AG eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit den 

Namen „Lastenausgleichsbank, Bank für Vertriebene und Geschädigte“ (Koch, 1992: 

464). 
180

 Vor allem wurde das Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft von der Deutschen 

Siedlungs- und Landesrentenbank in Bonn verwaltet, statt von der Deutschen Aus-

gleichsbank (ebd. 468). 
181

 „Wir können sagen, dass der Lastenausgleich, der immerhin bisher über 130 Mrd. 
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als auch praktisches Eigenkapital seien erfolgreiche Determinanten und diese Maßnah-

men haben der deutschen Wirtschaft zum Aufschwung verholfen (ebd. 468).
182

 

 

 

4.1.3 Zivilgesellschaftlicher Sektor  

 

Neben den Akteuren aus der Regierung und Wirtschaft ist der Anteil verschiedener 

nicht-staatlicher Organisationen wie der katholischen Caritas und der evangelischen 

Diakonie als Träger der Integrationsmaßnahmen nicht zu unterschätzen. Denn sie betei-

ligten sich an der bundesweiten Durchführung zur Eingliederungsarbeit unabhängig, 

trotz staatlicher Unterstützung.
183

  

 

Wichtige zivile Akteure waren zuerst die beiden christlichen Kirchen und die Spitzen-

verbände der Wohlfahrtsverbände.
184

 Organisationen der Vertriebenen und Flüchtlinge 

sowie der ehemaligen politischen Häftlinge aus der DDR und Ost-Berlin dürfen als Trä-

ger mitgezählt werden. Beteiligungen einzelner Bürger, der Selbsthilfegruppen und 

internationaler Gesellschaften aus anderen Ländern sind auch noch zu nennen.  

 

                                                                                                                                

[DM d.A.] gekostet hat, eine große Leistung des deutschen Volkes war und dass dieser 

Lastenausgleich, insbesondere mit seinen Darlehen, ganz erheblich zu diesem Auf-

schwung der deutschen Wirtschaft beigetragen hat, auch wenn die Darlehen selbst rela-

tiv klein waren (Gewerbedarlehen 35,000 bis 40,000 DM)“ (ebd. 468). 
182

 „Es war schon die richtige Entscheidung damals, zunächst nur die Eingliederung zu 

fördern und die Entschädigungszahlungen erst später nachfolgen zu lassen“ (ebd. 468). 
183

 Gespräch mit Herrn Helge Heidemeyer, Berlin, am 2. Mai 2008. 
184

 Dazu gehören: Deutscher Caritasverband, Diakonisches Werk der Evangelischen 

Kirche in Deutschland, Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Paritäti-

scher Wohlfahrtsverband, Evangelische Frauenarbeit in Deutschland, Evangelische Kir-

che - Aussiedlerarbeit beim Kirchenamt -, Katholischer Flüchtlingsrat in Deutschland, 

Ackermann-Gemeinde (Bundesminister des Innern, 1988: 102). 
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4.1.3.1 Kirchen 

 

Evangelische und katholische Kirchen in Westdeutschland sorgten u.a. mit der Seelsor-

ge und den Sozialdiensten für die gesellschaftliche Eingliederung der Zuwanderer. Von 

den ersten Tagen der Zuwanderer im Lager bis zu deren späteren Versetzung in ihren 

Wohnort und danach vor Ort standen die Kirchen mit Rat und Tat den Flüchtlingen zur 

Seite. Die seelsorgerische Betreuung fand in Form von Taufen, Konfirmationen, Hoch-

zeiten und Bestattungen statt (Köhler, 1991:14; Augustin, 2005: 144).  

 

Für den Sozialdienst wurden die Wohlfahrtsverbände wie die Diakonie von der evange-

lischen Kirche sowie die Caritas von der katholischen Kirche eingeschaltet.
185

 Die bei-

den gehörten zur Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände, in welcher sie 

mit anderen Verbänden zusammen arbeiteten. Durch personelle und finanzielle Unters-

tützungen haben die Kirchen zur erfolgreichen Verwirklichung der sozialen Beratung 

und Betreuung der Zuwanderer beigetragen. Soziale Beratung und Betreuung nahmen 

die Zuwanderer als Einstieg im Anpassungsprozess gerne entgehen, wie man beispiels-

weise aus dem unten angeführten Zitat entnehmen kann.  

„Ohne Antragstellung bei den entsprechenden Behörden [gibt es d.A.] kein[en] Flüch-

tlingsausweis, kein Arbeitslosengeld, keine Rente, keine Sozialhilfe und keine Kranken-

versicherung“ (Lanquillon / Portmann, 1992: 130). 

 

 

                                            
185

 „Es ist nicht nur eine gute christliche Tradition, dass Gemeinden sich um ihre Mitg-

lieder kümmern; zum proprium kirchlicher Tradition gehört auch, dass Missionsarbeit 

geleistet wird“ (Lanquillon, 1992: 374).  
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Die Eingliederung der Zuwanderer erschwerte sich im Zuge der Verschärfung des inter-

nationalen politischen Klimas, des sog. Kalten Krieges. Aus diesem Grund ist die Be-

deutung der Beratung und Betreuung wichtiger geworden und die Anforderungen an das 

Betreuungspersonal wuchsen, das die Beratungs- und Betreuungsarbeit intensiv und 

dauerhaft leisten musste.
186

  

 

4.1.3.2 Freie Wohlfahrtspflege  

 

Bei der Eingliederung der Zuwanderer waren folgende sechs freie Wohlfahrtspflegen, 

also die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtsverbände, aktiv engagiert: Arbeiterwohl-

fahrt, Deutscher Caritasverband, Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz, Deutscher Paritäti-

scher Wohlfahrtsverband und Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland.
187

  

 

Jeder Wohlfahrtsverband hat seine eigene Gründungsgeschichte und entwickelte einen 

Arbeitsschwerpunkt unter Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen Staat und Zivil-

gesellschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründeten sie sich erneut in einem relativ 

schnellen Tempo und erhielten Bundesmittel, nachdem sie vom Staat anerkannt worden 

waren, für ihre Wohlfahrtspflege. Sie waren bundesweit vernetzt und setzten sich ge-

meinnützlich für Sozialprobleme ein (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-

fahrtspflege e.V. Bonn, 1992: 60).  
                                            
186

 Für diese Aufgaben war eine gründlichere und verbesserte Mitarbeiterschulung von-

nöten. Zudem waren zusätzliche pädagogische und psychologische Hilfen erforderlich. 

Heutzutage ist der Betreuungsbereich extrem relevant geworden; hier gibt es eine ver-

besserte Finanzausstattung aus dem Bundeshaushalt. Nach 1987 ist die Situation der 

betreuenden Verbände durch den Flüchtlingsanstieg schwieriger geworden (Bundesmi-

nister des Innern, 1988: 107). 
187

 Die Struktur der Freien Wohlfahrtspflege setzte sich aus Einrichtungen und Trägern 

zusammen, und Verbände übernehmen die Verknüpfung (Roscher, 1999: 40f). 
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Durchgeführt wurden verschiedene Angebote zur sozialen, kulturellen, gesellschaftli-

chen und kirchlichen Integration der Zuwanderer. Sowohl in den Lagern als auch in den 

Übergangswohnheimen sowie später am Wohnsitz der Zuwanderer wurden für Bera-

tungs- und Betreuungstätigkeiten in Form von Sprechstunden sowie verschiedene Ver-

anstaltungen angeboten. Die Zuwanderer im Heim wurden mit psychosozialen Beratun-

gen und materiellen sowie administrativen Unterstützungen vor Ort individuell betreut 

(vgl. Langquillon (Hrsg.), 1992; Lanquillon (Hrsg.) 1987; Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Freien Wohlfahrtspflege e.V. Bonn, 1992: 60). 

 

Außer dieser Tätigkeit hatten wie Techel (2009) in einem Interview erwähnt, die Mitar-

beiter noch viel mehr zu leisten.
188

 Sie organisierten das Treffen zum Austausch von 

Informationen zwischen den Zuwanderern, die schon lange in Westdeutschland waren, 

und denjenigen, die neu ankamen, aber auch zwischen Zuwanderern und Einheimischen. 

Überdies haben sie Veranstaltungen wie Gemeindebegegnung, Hausaufgabenhilfe, In-

formationsfahrt usw. begleitet. Diesen Maßnahmen lag die Erkenntnis zugrunde, dass 

die Integration ein langwieriger Prozess ist, bei dem Probleme und Schwierigkeiten erst 

viel später auftreten.
189

 Vor allem stellten die Verbände neben ihrer personellen Unters-

tützung finanzielle Hilfen zur Verfügung.
190

 

                                            
188

 Er bezeichnete diese Angelegenheit als Alltagsberatung. Zum Beispiel hinsichtlich 

der Beratung in der Situation, in der sich der Flüchtling allein in einer Großstadt befin-

det. So wird er beispielsweise darüber informiert, „wie fahre ich U-Bahn, wie lese ich 

den U-Bahn-Plan, wo finde ich ein Amt,“ usw., da der bisherige Alltag sich wesentlich 

von der neuen Situation unterschied (Gespräch mit Herrn Andreas Techel, Diakonisches 

Werk Tempelhof-Schöneberg Berlin, am 3. Juni 2009). 
189

 Es wurden folgende Probleme genannt: 1) Resignation, Isolation, Depression und 

Abnahme der beruflichen Qualifikation durch langanhaltende oder wiederkehrende Ar-

beitslosigkeit; 2) Ehe- und Familienprobleme (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 

Wohlfahrtspflege e.V. Bonn, 1992: 60). 
190

 Verbände brachten nicht nur ihre Erfahrungen, Einrichtungen, geschultes Personal 
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4.1.3.3 Organisationen der Vertriebenen und Flüchtlinge  

 

Die sogenannten Vertriebenenverbände haben ebenfalls zur Eingliederung der Zuwan-

derer beigetragen. Darunter sind folgende zu nennen: Bund der Vertriebenen, Bauern-

verband der Vertriebenen, Deutsche Jugend in Europa, Bund der Mitteldeutschen, Zent-

ralverband Mittel- und Ostdeutscher, Stiftung für ehemalige politische Häftlinge, Ge-

meinschaft ehemaliger politischer Häftlinge und Vereinigung der Opfer des Stalinismus 

(VOS) (Bundesminister des Innern, 1988: 102f). Diese Verbände sorgten für die Bera-

tung und Kulturarbeit und verhandelten mit den zuständigen Stellen. Sie waren nicht in 

der BAG (Bundes Arbeitsgemeinschaft) vertreten, weil sie nicht bundesweit existierten. 

Sie arbeiteten von daher nicht übergreifend und übernahmen teilweise integrationsbezo-

gene Aufgaben.
191

 

 

4.1.3.4 Sonstiges 

 

Neben den Hauptakteuren haben auch einzelne Bürger zur Eingliederung der Zuwande-

rer beigetragen: entweder durch Sachspenden wie beispielsweise Lebensmittel, Textilien, 

Schuhe, Seife, Geschirr, Nähmaschinen, Bücher und Zeitschriften oder durch  Geld-

spenden von bis zu 1 000 DM oder auch durch ehrenamtliche Dienstleistungen wie 

Haarschnitten, Wannenbädern, Mittagstischen, Waschen, Betreuung, Auto- und Trans-

portfahrten usw. (Senator für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 72).
192

 Überdies 

                                                                                                                                

usw. sondern auch – neben Bundeszuwendungen – beträchtliche Eigenmittel ein (Bun-

desminister des Innern, 1988: 105). 
191

 Gespräch mit Herrn Andreas Techel, Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg 

Berlin, am 3. Juni 2009. 
192

 Hilfsleistungen, die teilweise unmittelbar von der Nachbarschaft kamen, wurden in 
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initiierten die Engagierten eine Selbsthilfegruppe, die sich ehrenamtlich um die Integra-

tion der Zuwanderer kümmerte (z.B. „Gute Nachbarn“ in Berlin – Wedding).
193

  

 

Mit ihren Programmen zur Unterstützung der Ausbildung, Förderung und dazugehöri-

gen Beratung bzw. Betreuung trat die Otto Benecke Stiftung für die berufliche Integrati-

on stark ein. Jungen Aussiedlern, DDR-Zuwanderern, Asylberechtigten und Kontingent-

flüchtlingen wurden spezielle Ausbildungsprogramme, die eine bessere Integration er-

möglichen sollten, zur Verfügung gestellt. Dabei stand vor allem die Fortsetzung der im 

Herkunftsland begonnenen Ausbildung im Mittelpunkt, damit ein Studium an einer 

Hochschule oder Fachhochschule abgeschlossen werden konnte. Die angebotenen Prog-

ramme umfassten Beratung bzw. Betreuung, Sprachkurse, studienvorbereitende Lehr-

gänge und Stipendien während des Studiums (Beitz, 1990: 17-22; Otto-Benecke-

Stiftung, 1985: 85).
194

 

 

Grundlage der Leistungen waren zum größten Teil Programme der Bundesregierung 

(Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit), die auf Basis von Bestim-

                                                                                                                                

keiner Statistik erfasst. Die Berliner Bevölkerung war jedoch äußerst hilfsbereit (Sena-

tor für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 72f). 
193

 Aus ehemaligen Mitgliedern der Selbsthilfegruppe „Hilfe mit Herz“ ist das Pro-

jekt ,,Gute Nachbarn“, entstanden. Die neunköpfige Gruppe bietet Sprechstunden für 

Betroffene an. An Sprechtagen erscheinen ca. zwischen 25 und 40 Besucher. Die Bera-

tung erstreckt sich über Hilfestellungen bei Arbeit-, Schul- und Wohnraumbereich bis zu 

Behördenangelegenheiten. Der Schwerpunkt liegt insbesondere im Umgang mit Kredi-

ten (B Rep. 002 Nr. 17872, 2dA 5157 Bel 8/8). 
194

 Die Otto Benecke Stiftung wurde am 22. Februar 1965 an der Technischen Universi-

tät Berlin von den Vorsitzenden der Landesverbände des Verbandes Deutscher Studen-

tenschaften gegründet. Hervorgegangen ist sie aus dem Sozialamt des Deutschen Bun-

desstudentenringes, dessen Aufgaben, Rechte und Pflichten sie übernahm. Die Stiftung 

hilft jungen Menschen, denen es aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen 

verweigert ist, sich entsprechend ihren Fähigkeiten und Wünschen zu bilden und ihre 

Heimat verlassen müssen (Otto-Benecke-Stiftung, 1985: 85f). 
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mungen, der sog. Garantiefonds geführt wurden. Die Otto Benecke Stiftung kümmerte 

sich vor allem um junge Flüchtlinge in der Bundesrepublik. Junge Flüchtlinge erhielten 

Stipendien für akademische oder berufliche Ausbildung (Beitz, 1990: 19ff; Otto-

Benecke-Stiftung, 1985: 5). 

 

Als eine Welle der Massenflucht nach dem Kriegsende ausbrach, kam ebenfalls Unters-

tützung aus anderen westlichen Zivilgesellschaften (z.B. Holland, Schweden, Schweiz, 

Dänemark, Italien, USA usw.). Dabei wurden Textilien, Schuhwerk, Lebensmittel, Me-

dikamente und Sonstiges gespendet (Senator für Arbeit und Sozialwesen (Hrsg.), 1955: 

51f; 72f). 

 

 

4.2 Interaktionen zwischen den Akteuren 

 

 

Im vorangegangenen Abschnitt 4.1 wurden wichtige Akteure und ihre Rollen der drei 

Teilsektoren (Regierung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft) von der strukturellen Seite 

her überblickt. Offen sind dennoch die Fragen über die Kooperationsmechanismen so-

wohl innerhalb des jeweiligen Teilsektors als auch in der Integrations-Governance selbst. 

In diesem Abschnitt werden zunächst innere Kooperationsmechanismen der Integrati-

ons-Governance in der BRD untersucht. Bei der Integrations-Governance haben viele 

unterschiedliche Akteure kooperiert. Obwohl drei Teilsektoren daran teilnahmen, ließ 

sich der Sektor Wirtschaft nur schwer festhalten. Betriebe und private Investoren haben 

nämlich weniger um gemeinnütziger Zwecke willen als nach ihren jeweiligen wirt-

schaftlichen Interessen gehandelt. Daher werden in diesem Abschnitt verschiedene 
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Kooperationsweisen zwischen zwei anderen Teilsektoren, Regierung und Zivilgesell-

schaft, untersucht.  

 

 

4.2.1 Öffentlicher Sektor  

 

Im Teilsektor ‚Staat„ bzw. Regierung kann die auf die Eingliederung gerichtete Koope-

ration in verschiedenen Handlungsräumen stattfinden (z.B. zwischen Bund und Ländern, 

zwischen Ländern und Ländern, innerhalb des Bundes sowie innerhalb der Länder). 

Angesichts der Relevanz der Funktion auf der Bundesebene treten die Verhältnisse zwi-

schen Bund und Ländern und innerhalb der Länder deutlich hervor. In den beiden Ver-

hältnissen stand die Arbeitsgemeinschaft der Landesflüchtlingsverwaltung als die zent-

rale Kooperationsinstitution.  

 

4.2.1.1 Bildung des Konsenses   

 

Die Maßnahmen der Regierung zur Eingliederung der Zuwanderer bauen auf eine enge 

Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern auf. Sie verbinden einerseits 

vielfältige Träger und Einrichtungen auf der Bundes- und Landesebene, andererseits 

hängt eine erfolgreiche Integration von der guten Zusammenarbeit des Bundes ab, den 

das Grundgesetz (Artikel 74) an der Gesetzgebung den Ländern überstellt mit den Län-

dern, die die bundeseinheitlichen Regelungen durchführen mussten.
195

 Unter der Vor-

                                            
195

 Die Umsetzung beschlossener Bundesgesetze wurde von den Ländern befolgt. 

Demnach waren insbesondere die Bundesländer an der Integration beteiligt. Zwischen 

Bund und Ländern herrschte immer ein Zusammenspiel, z.B. in finanziellen Angele-
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aussetzung der ausführlichen Würdigung der Länderpolitik könnte eine erschöpfende 

Behandlung erfolgen, jedoch beschränkt sich diese Arbeit auf die Bundespolitik (Hei-

demeyer, 1994: 298). 

 

Im Bund-Länder-Verhältnis ging es durchaus nicht konfliktlos zu, was mitunter eine er-

folgreiche Kooperation zwischen Bund und Ländern verhinderte; zumindest bis zur Bil-

dung eines gemeinsamen Konsenses. Hierzu kann man, um Heidemeyer (1994: 289-

300) zu zitieren, drei unterschiedliche und teilweise widersprechende Verhältnisse zwi-

schen Bund und Ländern sowie innerhalb der Länder nennen.  

 

Zunächst ging es im Verhältnis zwischen Bund und Ländern um Konkurrenz. Der Bund 

versuchte soweit wie möglich die Länderbehörden zu kontrollieren, wenn es um die 

Durchführung der von ihm erlassenen Bestimmungen mit finanziellen Mitteln ging. Die 

Länder strebten jedoch dagegen an und versuchten im Rahmen der Bundesbestimmun-

gen möglichst eigenmächtig zu handeln (ebd. 298f).
196

 

 

Zweitens waren Konflikte zwischen Bund und Ländern sowie innerhalb der Länder in 

bestimmten Bereichen zu sehen. In Bereichen, in denen es um die Länder belastende 

unpopuläre Entscheidungen ging, traten oft Kontroversen zwischen Bund und Ländern 

sowie innerhalb der Länder hervor. Für Landesregierungen war es politisch wesentlich 

günstiger, nicht die Bestimmungen des Bundes selbst zu verantworten, sondern sie wie 

                                                                                                                                

genheiten (Gespräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008). 
196

 Als Beispiel hierfür wäre der Streit bei der Verabschiedung des Häftlingshilfegesetz 

(HHG) und des dazugehörigen Fonds zu nennen. „Der Bund wollte sich die Mitsprache 

bei Entscheidungen, wer als Härtefall anzuerkennen sei, offenhalten, was die Länder als 

Eingriff in ihre Kompetenz betrachteten“ (Heidemeyer, 1994: 298). 
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eine Agentur nur auszuführen. Auch der Bund war bedacht, tätig zu werden, insbeson-

dere wenn es sich um für ihn nachteilige Aufgaben handelte. Die Auseinandersetzungen 

existierten jedoch nicht nur zwischen dem Bund und den Ländern, sondern ebenfalls 

zwischen den Ländern, z. B. bei der Quotenregelung.
197

  

 

Drittens eskalierten die Auseinandersetzungen in extremer Art und Weise, dass sich we-

der Bund noch Länder zurückhielten, ihrem Gegenüber eine Handlung durch Ankündi-

gung negativer Konsequenzen zu erzwingen. Vor allem in der Aufnahmepolitik bestand 

zwischen Bund und Ländern ein großes Konfliktpotential. Ab 1952 versuchten die Län-

der unter der Führung von Nordrhein-Westfalen, Mittel zum Bau von Wohnungen vom 

Bund zu erhalten. Der Forderung wurde Nachdruck verliehen durch die Verweigerung 

einer weiteren Aufnahme von Flüchtlingen. Demgegenüber versuchte der Bund eben-

falls die Mittel mit seinen Interessen in Verbindung zu setzen.
198

  

 

In diesem Zusammenhang handelten der Bund und die Länder ohne besondere Abspra-

che nach eigenen Konzeptionen und Strategien. Das führte mitunter zu Konflikten zwi-

schen den Parteien und es musste erneut verhandelt werden, um das Schlimmste zu ver-

                                            
197

 Bei der Aufnahmeregelung und Leistungsanforderung hinsichtlich der Unterbrin-

gung und letztendlich auch bei der Festsetzung von aufzunehmenden Zuwanderern an 

den Länderquoten kam es oft zu Kontroversen. Diese bezogen sich bei den Konflikten 

innerhalb der Länder auf die Quotierung der Aufzunehmenden. Der Bund weigerte sich 

oft bei der Verteilung der Zuwanderer tätig zu werden. Er fürchtete, dass die von ihm 

festgelegten Quoten die Länder weniger zur Aufnahme verpflichten würden als zwi-

schen den Ländern ausgehandelt. Dennoch konnte sich der Bund der Aufgabe nicht 

ganz entziehen, eine geregelte Aufnahme zu gewährleisten (ebd. 299). 
198

 Ein Beispiel geschah 1955, als einzelne Länder zur Abschaffung des Notaufnahme-

verfahrens tendierten. Daraufhin kündigte das Vertriebenenministerium an, welches das 

Verfahren aus politischen Gründen erhalten wollte, dass mit dem Verzicht auf das Auf-

nahmeverfahren  die Finanzierung des Wohnungsbaus auch wegfallen werde (Heide-

meyer, 1994: 299). 
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hindern.
199

 Von daher drängte sich die Notwendigkeit eines Konsenses auf und erstmals 

wurde ein Konsens vereinbart, sodass 1956 der Vertriebenenminister Oberländer eine 

positive Bilanz aus der Zusammenarbeit zog.
200

  

 

4.2.1.2 Kooperationsinstitut 

 

Auf der Basis des so vereinbarten Konsenses arbeiteten die 11 Bundesländer und der 

Bund zusammen, um eine einheitliche Gewährleistung zur Integration der Zuwanderer 

zu ermöglichen. Darüber hinaus haben einzelne Länder jeweils eine Landesflüchtlings-

verwaltung eingerichtet. Vertreter dieser Landesflüchtlingsverwaltung und verschiedene 

Bundesministerien bildeten die "Arbeitsgemeinschaft der Landesflüchtlingsverwaltung 

(Argeflü)" und fungierten als relevanter Part bei der Eingliederung der Zuwanderer.
201

 

 

Die Kooperationsweisen der Arbeitsgemeinschaft sah auf der Landesebene wie folgt 

aus: Das Sozialministerium war für die Integration von Menschen federführend, konnte 

jedoch nur in Kooperation mit anderen Ministerien wie beispielsweise dem Wissen-

schaftsministerium, Schulministerium und Bauministerium Erfolge erzielen. Bei der 

                                            
199

 In sonstigen Positionen der Länder standen derartige Überlegungen im Vordergrund. 

Zunächst waren die Länder für eine restriktive Aufnahmepolitik, da die Belastung mit 

Flüchtlingen enorm anstieg. Als jedoch eine gestiegene Nachfrage nach Arbeitskräften 

entstand, insbesondere nachdem die Belastung durch die Gewährung von Wohnungs-

baumitteln des Bundes sank, wurden Stimmen nach einer liberalen Praxis lauter (ebd. 

300). 
200

 Da die Länder die Verantwortung für Zuwanderer übernommen hatten und diese 

Aufgabe nie prinzipiell in Frage stellten, kam es auch in anderen Flüchtlingsfragen nicht 

zu grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen Bund und Ländern (ebd.). 
201

 Gespräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008 und Gespräch 

mit Herrn Andreas Techel, Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg Berlin, am 3. Ju-

ni 2009. 
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Flüchtlingsaufnahme musste die Anzahl der aufzunehmenden Personen berücksichtigt 

werden, wie beispielsweise aus wie vielen Personen eine Familie besteht oder ob es sich 

nur um eine alleinstehende Person handelt. Das musste bei der Wohnungszuweisung 

geklärt werden. Danach musste entschieden werden, ob dem Betroffenen eine kleine 

Wohnung oder eine größere Wohnung zur Verfügung gestellt werden sollte. Das musste 

bei der Ankunft von Flüchtlingen genau erfasst werden, um statistische Daten für das 

Baumministerium liefern zu können.
202

 

 

Auf der Bundesebene spielte die "Arbeitsgemeinschaft der Landesflüchtlingsverwaltung 

(Argeflü)" eine entscheidende Rolle. Jedes Bundesland besaß eine eigene Landesflüch-

tlingsverwaltung. Mit der Flüchtlingsproblematik beschäftigten sich jedoch nicht nur 

die Vertreter der Landesflüchtlingsverwaltungen sowie Innenminister (früher ganz am 

Anfang Vertriebenenminister) als Federführer, sondern auch die verschiedenen Ministe-

rien, wie Bauministerium, Wissenschaftsministerium, usw. Die Arbeitsgemeinschaft 

tagte normalerweise einmal pro Jahr.
203

 Die Verwaltung bestand aus Arbeitsgruppen für 

Recht, Umsiedlung, Aufnahme u.a. für die Integration. Diese Gruppen tagten separat 

sollten aber einheitlich verfahren.
204

 In den Sitzungen wurden kontroverse Punkte ge-

meinsam ausdiskutiert z.B. die Frage, wie die zugewanderten Menschen auf die einzel-

nen Bundesländer verteilt werden sollten.
205

 Dann wurde die Landesflüchtlingsverwal-

                                            
202

 Gespräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008. 
203

 In den späten 80ger Jahren wurde zwei- bis dreimal pro Jahr getagt, denn es gab ein 

erhöhtes Bedürfnis nach Abstimmung untereinander (Gespräch mit Herrn Harald Fiss, 

Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008). 
204

 „Also bei der Arbeitsgruppe Recht zum Beispiel war ganz wichtig, für den C-

Ausweis zum Beispiel, […] dass das Recht einheitlich ausgelegt wird“ (Gespräch mit 

Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008). 
205

 „Es gab da immer Quoten, Nordrhein-Westfalen hatte die größte Quote, und Berlin 

hatte immer zwischen 2,8 und 8% aufgenommen. Wenn ein Land nicht zufrieden war 
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tung einberufen. Sie verhandelte und diskutierte oft zwei Tage lang bis sie sich über ein 

neues Quotensystem einigte. In dieser Art und Weise wurden diverse Streitpunkte aus-

getragen wie u.a. die Frage des Wohnungsbaus: in welchem Umfang die finanziellen 

Mittel vom Bund in die Länder fließen sollten.
206

 

 

Von Jahr zu Jahr wechselten sich die Länder in der Führungsrolle der Flüchtlingshilfe 

gegenseitig ab. Die zu diskutierenden Themen wurden von den Ländern und dem Bund 

angegeben. Diese wurden an das Land geschickt, das für das Jahr die Führungsrolle 

übernahm und das führende Land machte bekannt, welche Themen besprochen werden 

sollten. Die Tagesordnung wurde gemeinsam diskutiert, mehrheitlich entschieden oder 

auch darüber abgestimmt, wie man vorgehen würde usw. Auf den Tagungen tauschten 

die Länder miteinander ihre Erfahrungen aus, was die Effizienz in der Zusammenarbeit 

noch verstärkte.
207

 

 

 

4.2.2 Kooperation von Trägern der Zivilgesellschaft  

 

Wie in Abschnitt 4.1 erwähnt, beteiligten sich verschiedene Träger in der deutschen Ge-

sellschaft an der Zusammenarbeit zur Eingliederung ostdeutscher Flüchtlinge. In dieser 

Zusammenarbeit spielten sechs Freie Wohlfahrtspflegen eine zentrale Rolle. Mit ihrer 

                                                                                                                                

mit seiner Quote, hat es einfach gesagt, "das ist zu viel für uns", dann musste ein ande-

res Land ja mehr nehmen, um dieses Land zu entlasten. Also man musste an die Quo-

tenregelung heran“ (Gespräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 

2008). 
206

 Es gab eine Institution, die dafür verantwortlich war, dass zusammengearbeitet wird 

und alles zusammen getan wird. Und deshalb existierten in jedem Land auch solche 

Koordinationsgremien (Gespräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 

2008). 
207

 Gespräch mit Herrn Harald Fiss, Berlin-Marienfelde, am 9. Juli 2008. 
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eigenen bundesweiten Infrastruktur boten sie nämlich vor und nach der Verteilung der 

Zuwanderer dauerhaft Beratungen und weitere Betreuungen an (Linzbach, 1992: 

449).
208

  

 

4.2.2.1 Kooperationsinstitut 

 

Folgende Organisationen gehörten zu den sechs Spitzenverbänden: 1) Arbeiterwohlfahrt 

(AWO), 2) Deutscher Caritasverband (DCV), 3) Der Paritätische Wohlfahrtsverband 

(Der PARITÄTISCHE), 4) Deutsches Rotes Kreuz (DRK), 5) Diakonisches Werk (DW 

der EKD) und 6) Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST).
209

  

 

Es handelt sich gemeinsam um gemeinnützige Organisationen, die aus religiösen (Cari-

tas, Diakonie, ZWST), humanitären (DRK, Paritätischer Wohlfahrtsverband) oder poli-

tischen (AWO) Überzeugungen hervorgehen. Jeder Spitzenverband hat seine eigenen 

Schwerpunkte: so das Rote Kreuz für Unfall- und Katastrophenhilfe und Krankenhäuser, 

die Paritäten für Seniorenarbeit, die Diakonie und die Caritas für die kirchliche Sozial-

arbeit, allerdings in Verbindung mit Krankenhäusern und Kindergärten (Techel, 2009).  

 

 
                                            
208

 Außer diesem hatten Organisationen der Vertriebenen und Flüchtlinge sowie der 

ehemaligen politischen Häftlinge aus der DDR und Ost-Berlin als freie Träger ebenfalls 

eine wichtige Bedeutung. Dennoch waren ihre Rollen begrenzt und sie arbeiteten in die-

sem Zusammenhang mit den Freien Wohlfahrtspflegen zusammen (Haberland, 1988: 

32f; Flierl, 1992: 21). 
209

 Es wurde seitens der Verbände für deren Integrationsarbeit nicht nur die Erfahrun-

gen, Einrichtungen, geschultes Personal sowie ehrenamtliche Berater und Betreuer und 

Fachkräfte aus diversen Richtungen zur Verfügung gestellt, sondern sie setzten zu einem 

erheblichen Teil – neben den Bundeszuwendungen – auch enorme Eigenmittel ein 

(Bundesminister des Innern, 1988: 105). 
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All diese Verbände haben sich zur Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-

verbände (BAGFW) zusammengeschlossen und kooperieren für ihr gemeinsames Ziel: 

die soziale Arbeit durch gemeinschaftliche Initiativen und Aktivitäten zu sichern und zu 

verstärken.  

 

4.2.2.2 Entscheidungsprozess und Netzwerk  

 

Aufgrund der öffentlichen Anerkennung ist die BAGFW als ein integrierter Bestandteil 

der öffentlichen Entscheidungsprozesse dazu befähigt, in der Sache der Wohlfahrtspfle-

ge auf der Kommunen-, Landes- und Bundesebene mitzuwirken. Die BAGFW kann nur 

solche Interessen aggregieren, die sich als konsensfähig erweisen. Zur Gewährleistung 

eines solchen Konsenses wird eine Grundordnung benötigt, die Majorisierungen und 

Bevormundungen verhindert. Satzungsbestimmungen der BAGFW sehen insbesondere 

vor, dass der Vorstand ein aus allen Mitgliedsverbänden zusammengesetztes Vertre-

tungsorgan sei und regelmäßig gewechselt werden soll. Jede Mitgliedsorganisation er-

hält, unabhängig von der Größe des jeweiligen Spitzenverbandes, nur eine Stimme aus 

Prinzip der gleichwertigen Mitgliedschaft. Eine Beschlussfassung bedarf grundsätzlich 

der Einstimmigkeit. Die Gleichrangigkeit der Mitgliedsorganisationen bleibt bei der 

Bildung von Ausschüssen ebenfalls beibehalten (Boeßenecker, 1995: 17f).  

 

In den Aktivitäten der BAGFW ging es darum, die Finanzierung zur Eingliederungshilfe 

im Auftrag von bzw. in Verbindung mit der Regierung konkreter zu gestalten. Die BAG 

hatte eine spezielle Abteilung für Migrationsarbeit in der ihre eigenen Verhandlungen 

statt finden. Ferner existierte eine eigenständige Kommission unter der BAG. Sie ver-

handelte einmal im Jahr über die Finanzierung für die Migrationsarbeit mit dem zustän-
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digen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg. An den Verhand-

lungstisch setzten sich die BAMF und die BAG zusammen und diskutierten über die 

Anzahl der zu finanzierenden Stellen.
210

 

 

Der Spitzenverband besitzt vertikale sowie horizontale Netzwerke, die sich von der 

Kommunenebene bis auf die Bundesebene erstrecken und auf vielfältige Fachbereiche 

übergreifen. Beispielsweise führt das Diakonische Werk der evangelischen Kirche in 

Deutschland als die oberste Ebene die Verhandlungen mit den anderen Bundesvorstän-

den. Auf der Bundesebene hat die Diakonie ihren Sitz in Berlin oder in Stuttgart. Von 

dort aus muss auf die verschiedenen Landesverbände verteilt werden. Des Weiteren hat 

jede regionale Kirche ihr eigenes diakonisches Werk, das sich weiter in die Kommunen 

aufteilt.
211

 Das einzelne diakonische Werk auf jeder Ebene erhält eine volle Selbstän-

digkeit und Unabhängigkeit, obwohl es durch seine nächsthöhere Instanz vertreten 

wird.
212

 Da diese Verbände auf Basis von ihren vereinbarten Bestimmungen arbeiteten, 

                                            
210

 Der Bund finanziert die Arbeit der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 

sowie Vertriebenenverbände im Rahmen des Programms der Bundesregierung für Aus-

siedler und Zuwanderer mit bis zu 80 % der Personal- und Sachkosten. Gerade in den 

letzten Jahren hat die Sozialarbeit im Rahmen der Beratung und Betreuung von Aus-

siedlern und Zuwanderern enorm zugenommen. Als Resultat davon wurde seitens der 

Verbände ein fast flächendeckendes Netz im gesamten Bundesgebiet von Beratungs- 

und Betreuungsstellen errichtet. Diese dienen als Hilfe zur Selbsthilfe, sollen eine 

Orientierung in der Bundesrepublik Deutschland geben und zu einem Leben in Selbst-

ändigkeit und Unabhängigkeit von öffentlichen Hilfen führen. Von 1976 bis 1987 wur-

den dafür Haushaltsmittel in Höhe von rd. 103,9 Mio DM bereitgestellt (Bundesminister 

des Innern, 1988: 104). 
211

 So steht das diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg unter dem diakonischen 

Werk der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg bei Ober-Lausitz (Gespräch mit 

Herrn Andreas Techel, Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg Berlin, am 3. Juni 

2009). 
212

 Obwohl alle Bezirke im diakonischen Werk der evangelischen Kirche zusammenge-

schlossen sind, gibt es Unterschiede zwischen beispielsweise Berlin Tempelhof-

Schöneberg und Neukölln, damit gegenüber der Stadt Berlin und dem Land Branden-

burg eine bessere Vertretung möglich ist. Diese sind wiederum vertreten auf der Bun-

desebene gegenüber Ministerien im Dachverband (Gespräch mit Herrn Andreas Techel, 
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konnte jeder Bewerber für sich das Gleiche aus den Verhandlungen herausholen.
213

 

Somit fiel der Zuschuss gleich aus, wenn sich eine Person bei welcher Organisation 

auch immer bewarb.
214

  

 

 

4.2.3 Kommunikation zwischen Teilsektoren 

 

In diesem Abschnitt wird die Kommunikation innerhalb der Integrations-Governance 

als einer Interaktionsform im Hinblick auf den Kooperationsmechanismus innerhalb 

beider Teilsektoren Staat und Zivilgesellschaft beleuchtet. Im ersten Teil dieses Ab-

schnitts werden die Eigenschaften dargestellt. Im zweiten Teil wird dann die Beziehung 

erläutert, die sich im Rahmen der Kooperation zwischen dem Staat und der Zivilgesell-

schaft entwickelt.  

 

Als das primäre Verantwortungsorgan zur Eingliederung der Zuwanderer beabsichtigte 

der Bund, eine enge Zusammenarbeit mit Ländern und Gemeinden im öffentlichen Sek-

tor sowie mit den anderen Sektoren, und zwar Wirtschaft und Zivilgesellschaft wie z.B. 

den Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, und den Sozialpartnern fortzusetzen. Seine Schwer-

punkte waren dabei: 1) Beschaffung von Wohnräumen und Gewährung von Einrich-

tungsdarlehen, 2) Beschleunigung und Vereinfachung der Anerkennung von Ausbil-

dungsgängen unter Befähigungsnachweisen, 3) qualifikationsgerechte Vermittlung von 

                                                                                                                                

Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg Berlin, am 3. Juni 2009). 
213

 Das wurde zentral verhandelt. So sollte beispielsweise jemand, der in einem jüdi-

schen Krankenhaus lag, genauso viel Geld vom Staat erhalten wie jemand, der in einem 

evangelischen oder Roten-Kreuz-Krankenhaus lag (Gespräch mit Herrn Andreas Techel, 

Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg Berlin, am 3. Juni 2009). 
214

 Gespräch mit Herrn Andreas Techel, Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg 

Berlin, am 3. Juni 2009. 
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Arbeit und Beratung durch Fachkräfte, die mit den Schwierigkeiten der Aussiedler ver-

traut waren, 4) Hilfe zur Gründung von selbständigen Existenzen, 5) besondere Maß-

nahmen für jugendliche Aussiedler, 6) individualisierte Betreuung in den Familien, in-

sbesondere durch Vermittlung von Patenschaften und 7) Weckung von Verständnis in 

der Öffentlichkeit (Linzbach, 1992: 447f).
215

 

 

Wie im letzten Kapitel erwähnt, wurden diese zahlreichen und verschiedenen Koopera-

tionen in drei Teilsektoren durchgeführt. Dennoch gab es kaum ein bundeseinheitliches 

Institut, das die Integrations-Governance systematisch steuerte. Auf dem ersten Blick 

schien die Argflüg auf Bundesebene die Eingliederung der Zuwanderer zu kontrollie-

ren.
216

 Statt eines Entscheidungsinstituts fungierte sie allerdings als ein Forum zum 

Meinungs- sowie Informationsaustausch unter den drei Sektoren. Obwohl die Landes-

flüchtlingsverwaltung in jedem Bundesland in ein Netzwerk mit verschiedenen NGOs 

integriert war, zielte die Eingliederungspolitik darauf, anhand von Wohnungsbauplänen, 

die sich an der zu erwartenden Zahl der Zuwanderer orientierten, die Zuwanderer an-

gemessen aufzunehmen.  

Somit sind die Rollenunterschiede zwischen Staat und Zivilgesellschaft deutlich er-

kennbar: Die Angelegenheiten der Regierung lagen einerseits im Management der Auf-

                                            
215

 Die Maßnahmen, die zur Betreuung von jugendlichen Aussiedlern und Zuwanderern 

und zur Betreuung der übrigen Familienmitglieder sowie zur Förderung von Familien-

patenschaften vorgesehen waren, wurden unter dem Titel „Besondere Maßnahmen zur 

gesellschaftlichen Eingliederung“ geführt. Es sollte auch die Möglichkeit gegeben sein, 

die Mitarbeiter der Wohlfahrtsverbände zu qualifizieren und fortzubilden, um eine ent-

sprechende Beratung zur Eingliederung übriger Familienmitglieder zu gewährleisten 

(Linzbach, 1992: 448). 
216

 Die Argflüg hat einen wichtigen Part zur Steuerung gespielt. Zum Beispiel, hat die 

Argflüg die evangelische Kirche und ihre Inneren Mission und Hilfswerk, die in der 

BAGFW eine führende Position haben, zur Sitzung der Konferenz eingeladen und war 

an den Eingliederungshilfen beteiligt (B 150 / 6204 Bd. I, IV 5 (II 3) - 7255/1).  
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nahme und Unterbringung als die Vorstufe zur substantiellen Eingliederungshilfe der 

neuankommenden Zuwanderer und anderseits in der finanziellen Unterstützung der 

Eingliederungshilfe von NGOs bzw. zivilen Selbsthilfeorganisationen. Das heißt, der 

Staat handelt nicht unmittelbar, sondern steht hinter dem Träger und fördert ihn. Vor 

diesem Hintergrund kam es in der deutschen Integrations-Governance auf die Verteilung 

der Rollen bei der Wohlfahrts- bzw. Sozialarbeit zwischen Staat und Zivilgesellschaft an. 

Nicht nur bei der Eingliederungshilfe für Zuwanderer, sondern auch in der Sozialarbeit 

besaß die Freie Wohlfahrtspflege eine entscheidende Funktion.  
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5. Charakterzüge der Integrations-Governance 

 

 

In diesem Kapitel werden anhand bisheriger Forschungsergebnisse (Kapitel 3 sowie 4) 

die Eigenschaften sowie die Merkmale der westdeutschen Integrations-Governance ana-

lysiert. Erstens werden die Eigenschaften der Zuwanderer aus der DDR untersucht, da 

die Immigranten als Zielgruppe dieser Forschung die Integrations-Governance verur-

sacht hat. Zweitens werden die Reaktionen der Integrations-Governance im Kontext 

vom großen Wandel der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Umwelt in dem Un-

tersuchungszeitraum bewertet. Danach werden die Merkmale der Integrations-

Governance aus der sowohl strukturbezogenen als auch kommunikationsbezogenen 

Perspektive herausgearbeitet. Anschließend wird das Hauptziel der Integrations-

Governance durch die Konzepten und Maßnahmen der Integration durch Qualifizierung 

analysiert.  

 

 

5.1 Wachsende Unterschiede der Eigenschaft der Zielgruppe 

 

Um die Aufgabe der Integrations-Governance besser nachvollziehen zu können, ist es 

nötig, die Eigenschaft der Zuwanderer aus der DDR während des Forschungszeitraums 

umfassend zu verstehen. Denn verständlicherweise sollen Integrationsmaßnahmen auf 

ihre Zielgruppe und deren Eigenschaften eingestellt werden. Wie in Kapitel drei er-

wähnt, veränderten sich während der Zeit der Teilung Deutschlands die Strukturen und 

die Motive der Zuwanderer rapide.  
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Außerdem soll die Veränderung der Konstellation unter der gesamten Immigranten-

gruppe wie Vertriebene, Aussiedler, Gastarbeiter, usw. berücksichtigt werden, da die 

Ressourcen für die Integrations-Governance begrenzt waren und nach Priorität unterteilt 

wurde. Ein umfangreicheres Verständnis von den Auswirkungen der DDR-Zuwanderer 

in der deutschen Migrationsgeschichte wird sich dann ergeben, wenn diese beiden As-

pekte wie Eigenschaftenänderung der Zuwanderer und Integrationsdynamik unter den 

Immigrantengruppen parallel betrachtet werden. In diesem Abschnitt wird zuerst, die 

Veränderung der Merkmale der Zuwanderer aus der DDR als Zielgruppe sowie ihre Ur-

sache fest gehalten, und dann wird auf die Migrantengruppen eingegangen.  

 

5.1.1 Analyse der Struktur und Eigenschaft ostdeutscher Zuwanderer 

 

5.1.1.1 Wandel der Struktur und Eigenschaft der Gruppe 

 

In diesem Absatz werden die Veränderungen der Eigenschaft der ostdeutschen Zuwan-

derer in Bezug auf Struktur, Motiv und dem Verhältnis zu der Aufnahmegesellschaft 

erläutert. Die Eigenschaft der Veränderungen wird anhand der Kanzlerschaftsphasen 

unterteilt. Zunächst veränderte sich in zügiger Art und Weise die Form der Zuwande-

rung sowie die Zahl- und Altersstruktur der Zielgruppe. Diese Veränderung könnte auf 

folgendes verweisen: den Anfänglichen Zustrom von Jugendlichen, eine geringe Anzahl 

von Rentnern in den 60er Jahren, eine stabile geringe Zahl von Arbeitskräften (Alters-

gruppe 25 - 65) bis Mitte der 80er Jahre und eine hohe Anzahl von Migranten derselben 

Altersgruppe bis zum Ende des Forschungszeitraums bzw. der Wiedervereinigung.  
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Zu Beginn der Adenauerzeit ist die Migration als Massenflucht (ca. 2,7 Mio.) von Ju-

gendlichen unter 25 Jahren (mehr als die Hälfte) gekennzeichnet. Sie veränderte sich 

jedoch nach dem Berliner Mauerbau zu einem geringeren Strom von Personen (Flucht 

und Ausreise jeweils ca. 0,1 Mio.), und zwar hauptsächlich Rentnern (mehr als die Hälf-

te). Der Rückgang der Immigrantenzahl setzte sich unter der Kanzlerschaft der Sozial-

demokratischen Partei fort. Zuwanderer kamen sowohl durch Ausreise (ca. 1,8 Mio.) als 

auch durch Flucht (ca. 0,8 Mio.) in die BRD und knapp die Hälfte von ihnen war im 

Arbeitsalter (25 - 65 Jahre alt). Zwar blieb die rückgängige Tendenz bis 1988 unter der 

Kohl-Regierung bestehen, aber mit dem Fall der Mauer stand der BRD erneut eine 

Massenflucht bevor. Bezüglich der Altersgruppe waren mehr als die Hälfte zwischen 25 

und 65 Jahre alt.   

 

Tabelle 5-1: Wandel der quantitativen Eigenschaft der Zielgruppe 

 

Kanzlerschaft der BRD 

Adenauer  I 

(1949 – 1961) 

Adenauer II und 

Übergangsphase 

(1961 – 1969) 

Brandt und 

Schmidt 

(1969 - 1982) 

Kohl (1982 – 1990) 

Form 

/ 

Zahl 

Massenflucht 

(ca. 2,7 Mio.)  

geringe Zahl der 

Flucht und Ausreise 

(jeweilige ca. 0,1 

Mio.) 

geringe Zahl der 

Flucht (ca.0,8) 

und Ausreise (ca. 

1,8) 

geringe Flucht (ca. 0,4 

Mio.) und Ausreise 

(ca. 1,1 Mio.) bis 

1988,   Massenflucht 

ab 1989 (ca. 0,2 Mio.)  

Alter 
Jugendliche 

(52.5%, 1955) 

Rentner (51.5%, 

1965) 

Altersgruppe 25-

65 (45.6%, 1974) 

Altersgruppe 25-65 

(52.5%, 1985; 1989) 

 

Die Motive und die Mentalität der Zuwanderer veränderten sich außerdem (Tabelle 5-2). 

Die Fluchtmotive waren ursprünglich zumeist politisch; doch standen diese nun auf der-

selben Stufe mit wirtschaftlichen Gründen. Zu Beginn der Adenauerzeit dominierten 
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also persönliche Gründe. In den 70er Jahren aber antworteten ca. zwei Drittel der Be-

fragten, dass ihre Entscheidungen politisch und wirtschaftlich motiviert waren. Politi-

sche und wirtschaftliche Gründe blieben weiter die häufigsten Antworten in den 80er 

Jahren.  

 

Tabelle 5-2: Wandel der qualitativen Eigenschaft der Zielgruppe 

 

Kanzlerschaft der BRD 

Adenauer  I 

(1949 – 1961) 

Adenauer II und 

Übergangsphase 

(1961 – 1969) 

Brandt und 

Schmidt 

(1969 - 1982) 

Kohl (1982 – 1990) 

persönli-

ches Mo-

tiv 

Politische Gründe (56%), wirt-

schaftliche Gründe (23%) (1961) 

Vernetzung von 

politischen und 

wirtschaftlichen 

Gründen 

(1984)* 

Politische Bedingun-

gen (93%), Niedriger 

Lebensstandard und 

Umweltbedingungen 

(88%) (Mehrfachnen-

nung waren möglich,  

1989/90) 

Mentalität 

(Vergleich 

mit den 

Einheimi-

schen) 

Gleichheit (So-

lidarität und 

Pflicht zur Hilfe 

„wir kommen 

aus den gleichen 

Wurzeln“)  

Beginn des 

Fremdheitsge-

fühls (DDR als 

der Name von 

den bösen Brü-

dern im Osten) 

Vergrößerung 

der Fremdheit 

zwischen West- 

und Ostdeut-

schen 

Verschärfung der 

Fremdheit zwischen 

West- und Ostdeut-

schen  

* Politische Gründe sind: fehlende Meinungsfreiheit: 71%, beschränkte Reisemöglichkeit: 56%, 

politischer Druck/Bevormundung durch den Staat: 45% und wirtschaftliche Gründe: fehlende 

oder ungünstige Zukunftsaussichten: 66%, schlechte Versorgungslage: 46%, ungünstige beruf-

liche Entwicklungsmöglichkeiten: 36% (Mehrfachnennung waren möglich)  

 

 

Neben den Motivationen änderte sich ebenfalls die Mentalität der Zuwanderer. Dies 

bewirkte zudem eine neue Beziehung zu den Einheimischen bzw. Westdeutschen. Das 

Gefühl, dass man als Deutscher gleiche Wurzeln hat, bestand überwiegend bis zum Bau 
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der Berliner Mauer. Danach begann ein Fremdheitsgefühl zwischen beiden deutschen 

Staaten, das sich mit der Verschärfung der Systemdifferenzen während des Kalten 

Kriegs verbreitete. Unter der Kanzlerschaft der Sozialdemokratischen Partei wurde die 

Fremdheit trotz der Versöhnung der innerdeutschen Beziehung stets größer, da sich die 

Mentalität ostdeutscher Zuwanderer veränderte. Die Fremdheit zwischen West- und 

Ostdeutschen stieg weiterhin an.  

 

5.1.1.2 Hintergründe des Wandels der Zuwanderer-Eigenschaften  

 

Wie gerade erwähnt, lässt sich je nach Zeitraum die Veränderung der quantitativen und 

qualitativen Eigenschaften der Zuwanderer beobachten. In diesem Abschnitt werden die 

Hintergründe des Wandels der Eigenschaften der Zuwanderer dargestellt. 

 

Als Hintergründe der Eigenschaftsveränderung kann man die Vergrößerung der Diffe-

renzen zwischen beiden deutschen Staaten nennen. Sie beziehen sich auf folgende As-

pekte: 1) das politische System (Demokratie versus Diktatur), 2) die Wirtschaftsform 

(Marktwirtschaft versus Planwirtschaft) und 3) den Gesellschaftscharakter (Freiheit ver-

sus Kontrolle). Zusammen mit der Divergenz veränderten sich auch die Mentalitäten der 

Zuwanderer. Diese Mentalität wird als „Gefühlsstau“ bezeichnet, der die inneren Ver-

wundungen bzw. geistigen Verletzungen und Deformationen charakterisieren lässt.
217

 

   

Wie die untere Tabelle 5-3 zeigt, wurden diese Faktoren im Laufe der Zeit auf unter-

schiedlicher Art und Weise beeinflusst: Zu Beginn der Adenauerzeit führten der Klas-

senkampf und der Dogmatismus bezüglich des Umgangs mit dem Sozialismus und der 

                                            
217

 Sie sind nicht sichtbar oder nicht zählbar. Als deren Ursachen nennt Maaz (1990) 

sowohl das langjährig erlebte Leid auch als die Fremdbestimmung und Repressionen 

unter der DDR. 
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Planwirtschaft in der DDR zur Massenflucht in die BRD. Trotz des hohen Verlustes ih-

rer Bevölkerung unterdrückte die DDR bis zum Bau der Berliner Mauer das Problem-

bewusstsein durch den Propagandaapparat. In den 70er Jahren war die Ursache der 

Flucht der systemimmanente Charakter des totalitären Regimes, das sich nicht ändern 

wollte. Die zunehmende Resignation und Erstarrung, die die DDR in den 80er Jahren 

prägten, verursachten weitere Flüchtlingsströme. Die Elemente, die zum Wandel der 

Zuwanderungsstruktur wie -eigenschaften geführt haben, sind zusammenfassend wie 

folgt zu benennen: die Verschärfung der Konkurrenz und des Konflikts zwischen den 

beiden Regierungen während des Kalten Kriegs und danach die Vertiefung der Diver-

genz bis zur Wiedervereinigung.  

 

Tabelle 5-3: Hintergrund des Wandels der Eigenschaft der Zielgruppe 

 

Kanzlerschaft der BRD 

Adenauer  I 

(1949 - 1961) 

Adenauer II und Über-

gangsphase 

(1961 - 1969) 

Brandt und 

Schmidt 

(1969 - 1982) 

Kohl (1982 - 

1990) 

Hinter-

grund 

politischer und 

wirtschaftlicher 

Dogmatismus 

der DDR / Ar-

beitschancen zur 

Zeit des „Wirt-

schaftswunders“ 

Ignorierung des Prob-

lembewusstseins mit 

Hilfe des Propaganda-

apparats, Verschärfung 

des Kalten Kriegs 

/ Wirtschaftsauf-

schwung 

systemimma-

nente Charakter 

eines totalitären 

Regimes /  

Wirtschaftsab-

schwung, Ost-

politik  

zunehmende 

Resignation 

und Erstarrung 

/ leichter Wirt-

schaftsauf-

schwung 
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5.1.2 Analyse der Eigenschaft der Zielgruppe unter Berücksichtigung der 

anderen Gruppen  

 

In diesem Abschnitt wird der Eigenschaftswandel der Zielgruppe aus dem Blick der ge-

samten deutschen Nachkriegsmigrationsgeschichte beleuchtet. Dafür werden die ver-

schiedenen Migrationsbewegungen in die BRD und die dadurch bedingten Veränderun-

gen der Eigenschaft der Zuwanderer aus der DDR analysiert.   

 

Die Zusammensetzung der Bevölkerung in Deutschland hat sich in den letzten Jahr-

zehnten erheblich verändert. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs kamen insgesamt fast 15 

Millionen Vertriebene, Flüchtlinge, Übersiedler und Aussiedler nach Westdeutschland. 

Die Zahl der Eingewanderten betrug kurz vor der deutschen Wiedervereinigung mehr 

als ein Viertel der Wohnbevölkerung der Bundesrepublik Deutschland (Bade, 1993: 18f; 

Bade, 1997: 135). Die Migration im Zeitraum von 1945 bis 1990 lässt sich nach den 

dominanten Migrationsgruppen in vier Phasen unterscheiden (siehe Tabelle 5-4). 
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Tabelle 5-4: Phasen deutscher Migrationsgeschichte (1945 – 1990) 

Bis Gründung 

der BRD (1945-

1949) 

Zuwanderung von mehrheitlich deutschstämmigen Vertriebenen; Rück-

wanderung oder Weiterwanderung von nicht-deutschen Zwangsarbeitern, 

Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen aus der Zeit des Dritten Reiches 

Adenauer und 

Übergangsphase 

(1949 – 1969) 

Erste Hochphase der Wanderungen zwischen Ost- und Westdeutschland 

(bis1961) 

Massive Anwerbung von Gastarbeitern durch die Bundesrepublik (ab1961) 

Brandt und 

Schmidt (1969 

– 1982) 

Anwerbestopp (1973), Konsolidierung der ausländischen Wohnbevölke-

rung in Westdeutschland durch Familiennachzüge, Zuwanderung von Aus-

siedlern, 

Kohl 

(1982 – 1990) 

Weitere Familiennachzüge von ausländischen Migranten, Zuwanderung 

von Aussiedlern, Asylbewerbern, Kriegsflüchtlingen, neuen Arbeitsmig-

ranten; zweite Hochphase der Wanderungen zwischen Ost- und West-

deutschland (1989/90) 

Quelle: Münz / Seifert / Ulrich (1997: 168ff) 

 

 

Anhand der oben angeführten Tabelle lässt sich die Bedeutung der Ost-West Migration 

in der ganzen Migrationsgeschichte wie folgt zusammenfasst: Diese Zuzüge (von Phase 

2 an) folgten der Bewegung der Vertriebenen (Phase 1). Die Aufnahmeverfahren wur-

den für die ostdeutschen Flüchtlinge von Anfang an wegen ähnlicher Erfahrungen mit 

den Vertriebenen besser gestaltet.  

 

Darüber sagt Heidemeyer in einem Interview von 2008:  

“Man hat natürlich immer versucht, die Menschen in Arbeit und Wohnungen zu vermit-

teln - ganz im Gegensatz zu den Vertriebenen, die 1945 - 48 nach Deutschland kamen, die 

ja einfach dahin gelenkt wurden, wo es Wohnraum gab. Aber das war auch eine ganz an-

dere Situation! Da war Deutschland zerstört, und die wurden einfach auf das Land verteilt, 

und das hatte gravierende negative Folgen, mit denen Deutschland noch lange kämpfen 

musste. Und deswegen hat man versucht, aus dieser Erfahrung zu lernen und [es] besser 

zu machen mit den DDR-Flüchtlingen und [man] hat sie gleich an die Arbeitsstellen ver-

mittelt. Das Gros der DDR-Flüchtlinge wurde nach Nordrhein-Westfalen vermittelt, das 

ist ja das Bundesland gewesen, wo es die meiste Arbeit gab, wo es die Industrie gab. Man 
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versuchte die Erfahrung, die man mit anderen Flüchtlingsströmen hatte, zu nutzen und es 

besser zu machen.“
218

 

 

Der Migrant stand, wie im unten angeführten Zitat, in sozio-wirtschaftlichen Verhältnis-

sen über dem Gastarbeiter (Phase 3 und 4) und der Gastarbeiter stand während des Wirt-

schaftswachstums unter dem ostdeutschen Flüchtlingen. Von daher befanden sich die 

ostdeutschen Flüchtlinge im Ganzen in einer wesentlich besseren beruflichen Lage als 

die Migranten nichtdeutscher Abstammung.  

„Die Gastarbeiter - das ist die klassische Unterschicht. Die sind unter der deutschen Ge-

sellschaft, was den Rang im Berufseinstieg bedeutet. Und die DDR-Flüchtlinge, die 

schieben sich nicht unter die Gastarbeiter, sondern sind zwischen den Gastarbeitern und 

der Altbevölkerung, also sie sind direkt schon ein bisschen höher. Insofern gibt es da 

wirklich keine großen Probleme. Auch in den 80er Jahren: Da gibt es Probleme, aber die 

sind im Endeffekt auch nicht so gravierend.“
219

  

 

Andererseits blieben die gesellschaftlichen Einflüsse der ostdeutschen Flüchtlinge im 

Vergleich zu Vertriebenen relativ begrenzt. Denn während die Vertriebenen durch ihre 

massiven Einwanderungen ihre eigene Partei gründen konnten, fanden die Einwande-

rungen der ostdeutschen Flüchtlinge in einem ausgedehnten Zeitraum jeweils mit gerin-

ger Anzahl statt.  

„Die Flüchtlinge sind eine viel größere Gruppe, und die war eine viel problematischere 

Gruppe. Deswegen stehen die so im Mittelpunkt. Die DDR-Flüchtlinge sind ja nie ir-

gendwie aufgefallen. Das waren zwar auch viele Menschen, das waren ja so insgesamt so 

4 Millionen Menschen, aber die Vertriebenen waren halt 9 Millionen, die auf einmal ka-

men. Die Flüchtlinge kommen ja immer so tröpfchenweise über Jahrzehnte, und die Ver-

                                            
218

 Gespräch mit Herrn Helge Heidemeyer, Berlin, am 2. Mai 2008. 
219

 Laut Heidemeyer hatten vor allem die Flüchtlinge Vorteile bei der Arbeitssuche: 

“Das liegt einerseits natürlich daran, dass sie einerseits wirklich ganz gut qualifiziert 

sind, die kommen, und andererseits dass sie natürlich keine Sprachprobleme haben, sie 

sprechen ja die gleiche Sprache. Also, insofern geht das“ (Gespräch mit Herrn Helge 

Heidemeyer, Berlin, am 2. Mai 2008). 
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triebenen sind auf einmal da und sind eine riesige Gruppe. Insofern sind diese viel be-

merkbarer gewesen, die haben viel größere Probleme mit der Integration. Die kommen ja 

viel früher, die kommen ja schon direkt nach dem Krieg, also als Deutschland ja wirklich 

noch am Boden lag. Die haben viel größere Probleme, sich einzugliedern, sich zu integ-

rieren, und von daher stellen die ein ganz anderes Potential für Untersuchungen dar als 

die DDR-Flüchtlinge. Und es gibt ja einen Indikator, an dem man es schön festmachen 

kann: Die Verbände der Vertriebenen sind ja richtig stark und existieren bis heute. Es gab 

natürlich auch Verbände der DDR-Flüchtlinge, aber die sind nie stark geworden und nie 

wirklich stark in Erscheinung getreten.“
220

 

 

 

5.1.3 Analyse der Veränderung der Auswirkung der Zielgruppe 

 

In diesem Teil wird die Auswirkung der Zielgruppe auf die Integrations-Governance 

erklärt. Es wäre sinnvoll in der Reaktionsanalyse der Integrations-Governance, neben 

der Veränderung der Umwelt die Veränderung der Auswirkung der Zielgruppe zu be-

rücksichtigen.  

 

Die Massenbewegung aus der DDR führte einerseits zu einer enormen Belastung bzw. 

zu großen sozialen Kosten in Bezug auf die Verteilung der knappen Ressourcen in der 

Nachkriegsgesellschaft. Andererseits trugen die Zuwanderer zum westdeutschen Wirt-

schaftsaufschwung sowie zur stetigen Verbindung beider deutschen Staaten bei.
221

 

Flüchtlinge brachten ihre Erfahrungen aus der DDR mit und versuchten, den Kontakt zu 

ihren im Osten verbliebenen Familien, Verwandten und Freunden aufrecht zu erhalten.  

 

                                            
220

 Gespräch mit Herrn Helge Heidemeyer, Berlin, am 2. Mai 2008. 
221

 Der Umfang der Marshallplanhilfe wurde durch den Ost-West-Transfer von Hu-

mankapital in Höhe von jährlich 2,6 Mrd. DM – über einen Zeitraum von zwölf Jahren - 

enorm überschritten (Roesler, 2003: 565; Abelshauser, 1983: 96f). 
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Wie Tabelle 5-4 zeigt, rief die Massenmigration der jungen DDR-Zuwanderer in der 

Phase Adenauers massiv die Frage nach der Integration in der BRD hervor. Anderer-

seits trugen sie aber auch als Humankapital zur westdeutschen Wirtschaft bei, und die 

Wirtschaft der BRD entwickelte sich ab 1953 zügig und positiv. Während des Kalten 

Kriegs waren die DDR-Zuwanderer gleichsam die Bindeglieder zwischen den beiden 

Staaten. Mit der Teilung im Kalten Krieg wurde die Divergenz beider deutschen Staaten 

immer größer und das Problem in der auf die Mentalität ausgerichteten Integration 

nahm rasch zu. Obwohl ihnen hohe Arbeitslosigkeit sowie große Konkurrenz um den 

Arbeitsplatz mit anderen Migranten in den 80er Jahren gegenüber standen (wirtschaftli-

cher Abschwung), hatten sie hinsichtlich ihrer Sprachkenntnisse immer noch Vorteile. 

Gerade vor der Wiedervereinigung führten sie durch eine immense Massenbewegung 

zum Mauerfall.  

 

Tabelle 5-5: Auswirkung der Zielgruppe 

 

Kanzlerschaft der BRD 

Adenauer  I 

(1949 - 1961) 

Adenauer II und 

Übergangsphase 

(1961 - 1969) 

Brandt und 

Schmidt 

(1969 - 1982) 

Kohl (1982 - 1990) 

Auswir-

kung 

Dringende Nach-

frage der Integrati-

on (Aufnahme, 

Versorgung, usw.) 

Humankapital 

Legitimität
222

  

Vernetzung zwi-

schen beiden 

Staaten, 

Legitimität, 

Humankapital 

Konkurrenz auf 

dem Arbeits-

markt, wach-

sende Nachfrage 

der Integration 

(Mentalität), 

Legitimität 

Konkurrenz auf 

dem Arbeitsmarkt, 

sowie Nachfrage 

der Integration 

(Mentalität), 

Mauerfall sowie 

Wiedervereinigung  

 

 

                                            
222

 Durch die Abwanderung aus der DDR stellte sich die BRD als das „bessere Sys-

tem“ vor (Abstimmung zum Fuß). 
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5.2 Stabilität der Governance im instabilen Umfeld 

 

In diesem Abschnitt geht es um die Eigenschaft der Integrations-Governance bezüglich 

ihrer Reaktion bzw. Strategie gegenüber der Umwelt, die sich auf die politische, wirt-

schaftliche und soziale Veränderung während des Forschungszeitraums bezieht.  

 

 

5.2.1 Reaktion der Integrations-Governance gegenüber der Veränderung 

der Umwelt 

 

Wie in Kapitel 3 dargelegt, änderten sich nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Wieder-

vereinigung die politische, wirtschaftliche und soziale Situation in der BRD rasant. Al-

lerdings wurde die Integrations-Governance zur Eingliederung der Zuwanderer aus der 

DDR stabil durchgeführt.  

 

5.2.1.1 Veränderung der Umwelt 

 

Um die Strategien der Integrations-Governance gegenüber äußeren Faktoren bzw. der 

Umwelt besser zu verstehen, muss die Veränderung der Umwelt in der untersuchten Zeit 

in Betrachtung gezogen werden. Die bereits in Kapitel 3 erwähnten Ereignisse und die 

Fakten über die nach den wichtigen Kanzlerperioden gegliederte politische, wirtschaft-

liche und zivilgesellschaftliche Lage ergeben sich aus einem chronologischen Überblick 

über diverse Veränderungen der jeweiligen Situation von 1949 bis 1990 in der BRD. So 

werden die Lageveränderungen, (dimensional) in die Außen / Weltebene, Innerdeut-
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schen Ebene und Inneren Ebene Westdeutschlands geteilt, je nach dem Bereich der 

Umwelt untersucht (siehe Tabelle 5-6).    

 

Tabelle 5-6: Veränderung der Umwelt in der BRD (1949 – 1990) 

 Politischer Rahmen Wirtschaftlicher Rah-

men 

Zivilgesellschaftlicher 

Rahmen 

Au-

ßen/Welte

bene 

Wiederherstellung der 

Souveränität durch 

Westintegration 

(50er/60er Jahre), Ost-

politik (70er Jahre) und 

Wiedervereinigung 

Vom Wirtschaftsauf-

schwung bis 1973 zur 

Bewältigung  der Krise 

und Wiederaufschwung 

Vom Wiederaufbau der 

50er Jahre über die post-

industrielle Gesellschaft 

der 60er Jahre zum Wohl-

fahrtsstaat 

Inner-

deutsche 

Ebene 

Von Nichtanerkennung 

bis Anerkennung 

Vom Beginn geöffneter 

Verhandlungen sowie 

Wirtschaftstransfer 

Von Feinseligkeit bis An-

näherung und Wiederve-

reinigung 

Innere 

Ebene 

Konkretisierung der 

Demokratisierung und 

Regierungswechsel 

Von langsamer Vollbe-

schäftigung durch Mas-

senarbeitslosigkeit zur 

Stabilisierung 

Anti-Autorität sowie Li-

beralisierung und Integra-

tionsnachfrage der ver-

schiedenen Migranten  

 

 

Zuerst führte der politische Rahmen der BRD zur Wiedervereinigung durch die Ostpoli-

tik sowie eine Anerkennung der DDR einerseits und zur stabilen Demokratisierung an-

dererseits: Die Außenpolitik zielte auf die Wiederherstellung der Souveränität durch die 

Westintegration (50er/60er Jahre), die Beendigung des Kalten Kriegs durch die Ostpoli-

tik (70er Jahre) und die Wiedervereinigung. Auf der innerdeutschen Ebene stand die ge-

genseitige Anerkennung auf der Tagesordnung. Die BRD erlebte mittlerweile einen Re-

gierungswechsel und eine Demokratisierung.  
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Als nächstes lag der wirtschaftliche Rahmen der BRD in einer großen Veränderung, die 

sich einerseits vom Wirtschaftswunder über eine Krise bis zum Wiederaufschwung ers-

treckte und andererseits auf die Erweiterung innerdeutscher Verhandlungen hinwies. 

Auf der Weltebene erlebte die BRD einen Wirtschaftsaufschwung (bis 1973), eine Wirt-

schaftskrise und einen Wiederaufschwung. Inzwischen war die  Beschäftigungsquote 

auf dem Arbeitsmarkt mit der wirtschaftlichen Lage verkoppelt. Mit der Anerkennungs-

politik wurde der Weg zu innerdeutschen Verhandlungen geöffnet und erweitert.  

 

Zudem befand sich die soziale Situation der BRD ebenfalls in einem großen Wandel – 

von einer postindustriellen Gesellschaft bis zum Wohlfahrtsstaat sowie von der Feindse-

ligkeit gegenüber der DDR bis zur Annäherung an diese. Auf der Makroebene erlebte 

die BRD nach dem Wiederaufbau der 50er Jahre eine postindustrielle Gesellschaft der 

60er Jahre und daraus entstand der Wohlfahrtsstaat. Auf der innerdeutschen Ebene än-

derte sich die Feindschaft in der Politik gegenüber der DDR zur Annäherung. In der 

deutschen Gesellschaft entstanden seit Ende der 60er Jahre die anti-Autoritäre Bewe-

gungen und Liberalisierung und fast in dem gesamten Zeitraum durchlief sie gleicher-

maßen Herausforderungen in der Frage der Integration unterschiedlicher Migranten. 

 

5.2.1.2 Stabilität der Integrations-Governance 

 

Stabil war die Integrations-Governance erst in dem Sinne, als die Integrationsmaßnah-

men gegenüber den Zuwanderern kontinuierlich durchgeführt wurden. Aber sie war ge-

rade deshalb stabil, weil sie trotz der Veränderung der politischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Verhältnisse ihre Grundkonzepte (Gleichstellung und Ausgleich) beibehielt und 

ihre Träger genauso wenig von den Veränderungen betroffen waren. Stabil konnte sie 
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bleiben, indem sie gegebenenfalls ad-hoc auf die Veränderung der Umwelt reagiert hat. 

Vom Wesen her ließen sich die Integrationsmaßnahmen nicht vorher erarbeiten: Die 

Aufnahme der Zuwanderer und deren Versorgung können nicht vorher gesehen werden. 

 

Trotz des massiven Wandels der Umwelt und der Auswirkungen der Zielgruppe behielt 

die Integrations-Governance ohne große Veränderung ihre grundlegenden Konzepte und 

Maßnahmen bei. Unter den Konzepten, die den Vertriebenen und Aussiedlern die 

Gleichstellung des politischen Rechts und einen Ausgleich des wirtschaftlichen Rechts 

einräumten, wurde die Integrations-Governance mit Schwerpunkt auf die Berufsintegra-

tion verwirklicht. Obwohl es unterschiedliche Reaktionen gegenüber der Veränderung 

der Umwelt und Auswirkungen auf die Zuwanderer gab, blieb die Grundlage der Integ-

rations-Governance stabil.  

 

In der Kanzlerzeit von Adenauer wurde der Grundstein zur Integrations-Governance 

durch zahlreiche Gesetze und Institutionen und in der Kooperation zwischen dem Staat 

und der Zivilgesellschaft relativ früh gelegt. Der Schwerpunkt lag auf der wirtschaftli-

chen Integration durch die Unterstützung der Selbständigkeit auf dem Arbeitsmarkt und 

zu diesem Zweck wurde die grundlegende Infrastruktur zur Aufnahme, Versorgung usw. 

aufgebaut. Mit den Erfahrungen der Vertriebenen, die gerade nach dem Zweiten Welt-

krieg nach Westdeutschland gekommen waren, konnte die BRD die Massen von Immig-

ranten aus der DDR ohne große Schwierigkeiten aufnehmen. Ab Mitte der 50er Jahre 

fand für die deutsche Wirtschaft eine rasche Expansion statt. Das verstärkte die finan-

zielle Unterstützung für die Migranten (Bundesministerium des Innern (Hg.), 1982: 48; 

64). Der Wirtschaftsaufschwung führte sogar zur Vollbeschäftigung auf dem Arbeits-
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markt. Zwar gab es noch einen Mangel an Wohnungen, von besonderen Schwierigkeiten 

aber war nie die Rede. Diese oben erwähnten Maßnahmen waren ein Teil der Integrati-

on in die gesamte Bevölkerung in der BRD. 

 

Unter der Kanzlerschaft der Sozialdemokratischen Partei wurde die Integrations-

Governance ausgeweitet und ihre grundsätzlichen Eigenschaften blieben trotz des gro-

ßen Wandels im politischen Bereich bestehen. Neben zahlreichen gesetzlichen Ergän-

zungen stellte das Sonderprogramm von 1976 eine besondere Maßnahme dar. Unters-

tützungen und Ansprüche für Aussiedler und Zuwanderer, obwohl sie zahlenmäßig stark 

vorhanden waren, erfuhren sie keine grundlegende Veränderung. Währenddessen lag der 

Schwerpunkt des Programms auf den Aussiedlern u.a. aus Polen, weil sie sprachlich ge-

fördert werden mussten und ihrerseits weitere dringende Bedürfnisse hatten. Bei der 

Auswirkung der Zuwanderer ging es im Laufe der Zeit weniger um Quantität, als um 

Qualität. Das heißt: In den 70er Jahren kam zwar eine geringere Zahl an Zuwanderern 

über die Grenze, doch sie stellten nicht unbedingt eine kleinere Belastung dar. Da ihre 

Mentalität nicht mit den früheren Zuwanderern gleich war, musste man sich erst eine 

Antwort darauf überlegen, wie man die veränderte Mentalität auf die Integrationsmaß-

nahmen beziehen soll. Die Integrations-Governance scheint jedoch nicht diese Proble-

matik mit ausreichender Aufmerksamkeit in ihre Maßnahmen einbezogen zu haben. 

 

Trotz des Regierungswechsels zur Christlich-Demokratischen-Union von Kohl wurde 

diese Tendenz aufrechterhalten. 1988 wurde ein Sonderprogramm verabschiedet, das 

auf eine aktivere Eingliederung der Aussiedler und Zuwanderer aus der DDR zielte; die 

bisherige Integrationsmaßnahme blieb ohne große Veränderung. Ab 1984 wuchs die 
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Anzahl der DDR-Zuwanderer neben den Aussiedlern stetig an und gegen Ende der 80er 

Jahren vor dem Fall der Mauer begann eine Massenflucht. Die Zahl der Zuwanderer war 

nicht vorhersehbar und somit mussten die Aufnahme und die Versorgung nach ihrer An-

kunft stark improvisiert werden. Dies war eine Hauptaufgabe der Landesregierung. Au-

ßer dem Schwerpunkt wie Erfassung und Versorgung gab es seitens der Regierung der 

BRD nur wenig Aufmerksamkeit auf die gewandelte Mentalität der Zuwanderer.  

 

 

5.2.2 Analyse der Gründe der Stabilität 

 

Wie im letzten Absatz bereits erwähnt, blieb die Integrations-Governance in ihrer Ei-

genschaft stabil. In diesem Abschnitt werden innere und äußere Gründe der Stabilität 

der Integrations-Governance dargelegt.  

 

5.2.2.1 Innere Faktoren 

 

Als innere Faktoren der Integrations-Governance werden folgende Elemente genannt: 

Erfahrung durch andere Migrationsgruppen (Potential), strukturelle Teilnahme der Zi-

vilgesellschaft (Struktur) und Betonung des Konsenses (Prozess). 

 

Erstens hatte die BRD schon ihre eigenen Erfahrungen mit Vertriebenen bei der Planung 

zur Integration für den Zusammenhang mit Zuwanderern maßgebend genutzt. Diese 

Prinzipien wurden weiterhin nicht nur für Vertriebene, sondern auch für Aussiedler ge-

ltend gemacht. Zweitens konnte die Integrations-Governance nicht nur von der Regie-

rung ermöglicht werden. Die aktive und ständige Teilnahme der Zivilgesellschaft ge-
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währleistete erst die Integration. Die Spitzenverbände der Wohlfahrtsverbände spielten 

durch ihre jeweiligen bundeseinheitlichen Organisationen besonders bei der Betreuung 

und Beratung eine entscheidende Rolle. Drittens hinderte die Betonung des gemeinsam 

geteilten Migrationskonzeptes, dass diese Immigrantengruppe als die deutschstämmige 

Migrationsgruppe wie Vertriebene und Aussiedler gleich behandelt werden soll, die Ver-

änderung des grundsätzlichen Rahmens (Heidemeyer, Interview). Zudem entwickelten 

sich die Konzepte und Maßnahmen der Integrations-Governance aus dem Konsens, wo-

bei alle Beteiligten im Prozess der Kommunikation möglicherweise durch vielfältige 

horizontale und vertikale Netzwerke zusammen wirkten. Aus diesem Grund dauerte die 

gemeinsame Entscheidung wie z.B. zwei Sonderprogramme, die alle integrationsbezo-

genen Träger des Staates und der Zivilgesellschaft umfassten, bis zu einem halben Jahr - 

von dem Vorschlag bis zum Beschluss des Programmes.   

 

5.2.2.2 Äußere Faktoren 

 

Als äußere Faktoren der Integrations-Governance werden folgende Elemente genannt: 

Belastung sowie Fähigkeit der Zielgruppe (Eigenschaft der Zielgruppe) und allgemein 

günstige Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt (wirtschaftliche Lage).  

 

Erstens koppelte sich die Reaktion der Integrations-Governance an die Auswirkung der 

Zielgruppe. Bei der Durchführung der Integrations-Governance ging es immer um die 

Größe der Zielgruppe. Wie bereits angesprochen, beeinflussten die Zuwanderer zu Be-

ginn der Adenauerzeit durch Massenflucht die Integrations-Governance. Aber ab dem 

Bau der Berliner Mauer 1961 ging die Zahl der Zuwanderer zurück und stellte in Bezug 
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auf die Erfassung und Versorgung zur Berufsintegration keine große Belastung mehr bis 

frühestens 1984 dar. Außerdem waren die Sprachkenntnisse der Zielgruppe für die In-

tegrations-Governance ein großer Nutzen. Bei den Immigranten, die wie DDR-

Zuwanderer über deutsche Sprachkenntnisse verfügten, konnte die Integrations-

Governance Ressourcen (Zeit und Energie) einsparen. Da sie sich damit verhältnismas-

sig leichter als die anderen Migrantengruppen (ausländische, aber auch deutschstämmi-

ge Migranten) in die Berufswelt integrieren ließen,  brauchte die Integrations-

Governacne grundsätzlich nicht über ihren Grundrahmen erneut nachzudenken.  

 

Als zweiter Punkt existierte in der BRD eine günstige wirtschaftliche Lage für die 

DDR-Zuwanderer. Der Wirtschaftsaufschwung begann bereits in den 50er Jahren und  

spielte bei der Berufsintegration durch die Vollbeschäftigung auf dem Arbeitsmarkt eine 

entscheidende Rolle. Die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich ab Mitte der 70er 

Jahre aber die Zuwanderer waren relativ wenige im Vergleich mit anderen Migranteng-

ruppen davon betroffen. Der Grund lag in ihrer Sprachfähigkeit und starken beruflichen 

Motivation. Hierüber wird im fünften Abschnitt dieses Kapitels noch ausführlich ge-

sprochen. 

 

 

5.3. Zivilgesellschaft als ein wichtiger Politik-Träger 

 

In diesem Abschnitt geht es um die Eigenschaft der Integrations-Governance aus der 

strukturellen Perspektive. Wie in den Kapiteln 3 und 4 erklärt, ist die Eigenschaft der 

deutschen Integrations-Governance die Teilnahme bzw. das Engagement der Zivilge-
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sellschaft. Zunächst werden die Formen und Merkmale der Teilnahme dargelegt. Dann 

wird der Ursprung der zivilen Teilnahme in der deutschen Geschichte gesucht.  

 

5.3.1 Teilnahmeform und – Merkmal der Zivilgesellschaft 

 

Im Mittelpunkt der Formen und Merkmale der Teilnahme der Zivilgesellschaft standen 

die Wohlfahrtsverbände. Sie trugen u.a. durch ihre bundesweit vereinheitlichten Organi-

sationen und Arbeiten großenteils zur Integrations-Governance bei. 

 

5.3.1.1 Durchführungs- und Entscheidungsart  

 

Die Wohlfahrtsverbände leisteten einen wichtigen Beitrag bei der Durchführung der In-

tegrationsmaßnahmen, und zwar durch ihre einheitlichen Organisationen und Mitglieder 

sowohl vor Ort in den Notaufnahmelagern als auch an dem Wohnort nach der Verteilung. 

Außerdem nahmen sie als Gesprächspartner der Regierung an den Entscheidungspro-

zessen für die Integrationsmaßnahmen teil.  

 

Zuerst konzentrierten sich die Verbände vor allem mittels der Beratung und Betreuung 

auf die reibungslose Integration der Zuwanderer. So wurden den Zuwanderern ihre Ans-

prüche auf Leistungen vermittelt. Wie Tabelle 5-3 zeigt, waren manche der Gesetze und 

Verordnungen zu den vorgeschriebenen Unterstützungen zur Integration sehr bürokra-

tisch und kompliziert gestaltet.  
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Tabelle 5-7: Leistungen an Zuwanderern aus der DDR und aus Berlin (Ost) - Anlässlich 

des Aufenthalts in den Aufnahmestellen
223

 

Lfd. 

Nr. 

Leistung Flüchtlinge 

§3 BVFG 

Über-

siedler 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Einmalige Überbrückungshilfe der Bundesregierung pro Person 200 

DM 

Taschengeld  

Festlegung des Aufnahmelandes nach den Wünschen des Antragstel-

lers (z.B. persönliche Bindungen) und den Eingliederungsmöglich-

keiten (Arbeitsplatz, Wohnung u.a.) 

Beratung über die berufliche und soziale Eingliederung und über die 

Inanspruchnahme von Hilfen und Vergünstigungen 

Unterkunft und Verpflegung bzw. Verpflegungsgeld 

Ärztliche Untersuchung und ggf. Versorgung 

Einkleidung durch karitative Verbände 

Fahrkarte zum zukünftigen Wohnort bzw. Landesdurchgangsheim 

Transport des Umzugsgutes  

Studienberatung 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Quelle: Haberland (1988: 82). 

 

 

                                            
223

 Diese Übersicht berücksichtigt noch nicht das Programm der Bundesregierung vom 

31. August 1988. Eine ausführliche Darstellung der Eingliederungsmaßnahmen für Aus-

siedler und Zuwanderer enthält eine Aufzeichnung des Bundesministers des Innern, die 

unten aufgeführt ist (Haberland, 1988: 25f). 
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Tabelle 5-8: Leistungen an Zuwanderern aus der DDR und aus Berlin (Ost) - Nach Ein-

treffen im Aufnahmeland
224

 

Lfd. 

Nr. 

Leistung Flüchtlinge 

§3 BVFG 

Übersied-

ler 

1 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

 

19 

20 

21 

Falls Unterkunft durch familiäre oder sonstige Bindungen nicht 

möglich ist 

a) Unterbringung im Durchgangswohnheim oder 

b) Vermittlung von Wohnraum 

c) Finanzhilfen des Bundes zum Wohnungsbau 

d) Wohnberechtigungsschein 

Beratung und Betreuung  

Erstattung von Rückführungskosten 

Zinsverbilligte Einrichtungsdarlehen des Bundes 

Anerkennung von in der DDR abgelegten Prüfungen und erworbe-

nen Befähigungsnachweisen (§92 BVFG) 

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) 

Beihilfen aus dem sogenannten Garantiefonds, Individualbeihilfen 

zur Sicherstellung 

Akademikerprogramm (Altersgrenze: 30. bis 50. Lebensjahr) 

Kindergeld 

Krankenhilfe, Krankengeld 

Rentenversicherung 

Arbeitslosenversicherung 

Unfallversicherung 

Kriegsopferversicherung 

Bundessozialhilfegesetz 

- Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in besonderen Lebenslagen 

Bevorzugung bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (§74 BVFG) 

Erleichterte Eintragung in die Handwerksrolle (§71 BVFG) 

Steuerfreibetrag (§52 Abs. 24 EstG* in Verbindung mit §33 a Abs. 

1 EStG 1953) 

Hausrat und Kleidung (§33 EStG) 

Steuerbegünstigung nach §§7e, 10 a EStG 

Steuerklasse 

Ja 

 

 

 

 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

 

 

 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Nein 

Ja 

Nein 

 

Ja 

Nein 

Ja 

                                            
224

 Diese Übersicht berücksichtigt noch nicht das Programm der Bundesregierung vom 

31. August 1988 (ebd. 26).  
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22 

23 

24 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

31 

32 

33 

Besondere Freibeträge beim Wohngeld (§16 WoGG) 

Leistungen für Wissenschaftler  

Hilfe zur Gründung einer selbständigen Existenz 

Zuschüsse und Darlehen zur Eingliederung in die Landwirtschaft 

(Nebenerwerbsstellen) 

Entschädigung für bestimmte, im Herkunftsland eingetretene Impf-

schäden (§51 Abs. 3 Bundesseuchengesetz) 

Entschädigung nach dem Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz 

für ehemalige Kriegsgefangene 

Einmalige Unterstützungen und Rentenausgleichsleistungen für 

ehemalige Kriegsgefangene durch die Heimkehrerstiftung 

Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz einschl. der Unterstüt-

zungen der Stiftung für ehemalige politische Häftlinge 

Lastenausgleichsgesetz (Hauptentschädigung) 

Härtefonds des Lastenausgleichs 

Flüchtlingshilfegesetz 

Außergewöhnliche Härtefälle (§301 b LAG) durch Nichtgewährung 

entsprechender Leistungen nach den Lastenausgleichsgesetzen  

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

 

Ja 

Ja 

Nein 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

 

Ja 

 

Ja* 

 

Ja 

 

Ja** 

 

Ja*** 

Nein**** 

Ja 

Ja 

Quelle: Haberland (1988: 83-93). 

*) nur bei Erfüllung der Stichtagsvoraussetzungen 

**) teilweise nur bei Erfüllung der Stichtagsvoraussetzungen  

***) bei Zuzug auf den Wege der Familienzusammenführung (§230 Abs. 2 Nr. 4 LAG) 

****) Diese Leistungen kommen jedoch für Nichtstichtagsvertriebene (§301 Abs. 

1LAG) in Betracht 

 

Neben solch einer bürokratischen Komplexität existierte auch ein ebenso komplizierter 

Antragstellungsprozess. Das heißt, es gab zwar zahlreiche Programme für Zuwanderer, 

aber sie mussten erst beantragt werden, um eingeschaltet zu werden. Zudem hatten die 

Zuwanderer noch Schwierigkeiten mit dem „Gefühlsstau“, der in der DDR geprägt war 

(vgl. Maaz, 1990). Was sie brauchten, war die Vermittlung ihrer Ansprüche. In diesem 

Sinne spielten die Beratung und die Betreuung eine entscheidende Rolle zwischen den 

Programmen und den Menschen.  



173 

 

Die Wohlfahrtsverbände waren ein wichtiges Organ zur Durchführung der Integration 

für Zuwanderer. Denn sie besaßen sowohl eine einheitliche Infrastruktur auf der Bun-

desebene als auch materielle sowie personelle Ressourcen, so dass eine einheitliche Ar-

beitsweise gesichert wurde. Die finanzielle und personelle Belastung der Regierung 

konnte dadurch mehr oder weniger reduziert werden. Jede Organisation auf der Landes- 

und Kommunalebene kooperierte eng mit den jeweiligen Verwaltungen der Regierung. 

Diese Kooperation sicherte die Durchführung der Integrationsmaßnahmen vor Ort.  

 

Die Rolle der Zivilgesellschaft war nicht nur in der Durchführung der Maßnahmen be-

grenzt. Sie beteiligte sich u. a. als wichtiger Träger in der BAGFW an dem Entschei-

dungsprozess zur Jahresplanung für die Integration der Zuwanderer zwischen Staat und 

Zivilgesellschaft. In dem Prozess konnte sie wichtige Vorteile vorweisen, die sich auf  

Know-how bzw. Kenntnisse nach der Erfahrung der Integrationsarbeit bezogen.
225

  

 

5.3.1.2 Hintergründe der zuverlässigen Beteiligung der Zivilgesellschaft 

 

5.3.1.2.1 Eigenschaften der Integrationsarbeit für die Zuwanderer aus der DDR 

 

Die Eigenschaften der Integrationsarbeit für die Zuwanderer aus der DDR können zu-

nächst auf eine quantitative Dimension hin beleuchtet werden. Die Massenmigrations-

welle in der Anfangsphase der ersten Kanzlerschaft war eine Belastung, die die Regie-

rung nicht allein bewältigen konnte. Eigentlich war eine Belastung mit dieser Intensität 

                                            
225

 Diese zeichnen sich aus in der freiwilligen Mitarbeit ihrer Hundertausender von eh-

renamtlichen Helfern, aber auch im opferbereiten Dienst ihrer immer zahlreicher wer-

denden qualifizierten Fachkräfte im Bereich der Pflege, Erziehung und Beratung (Bun-

desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Hrsg.), 1985: 18). 
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nicht ganz neu; unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die BRD ähnliche Erfah-

rungen durch einen Massenstrom der Vertriebenen gemacht. Daher rief die BRD gege-

nüber der Migrationswelle aus der DDR zahlreiche Programme und Institutionen ins 

Leben, währenddessen verbanden sich bundesweitätig Organisationen in der Zivilge-

sellschaft eng miteinander. Wie im letzten Abschnitt erwähnt, erlebte die BRD während 

der geteilten Zeit ununterbrochen Migrationsbewegungen von Vertriebenen, Zuwande-

rern, Aussiedlern und Gastarbeitern. Dementsprechend engagierte sich die Zivilgesell-

schaft ständig in der Integrations-Governance.  

 

Die qualitative Seite der Integrationsaufgabe lässt sich folgendermaßen charakterisieren. 

Die Integrationsmaßnahmen umfassten nicht nur die Erfassung und die Versorgung, 

sondern bezogen sich auch auf den Beruf und die Identität in der neuangesiedelten Ge-

sellschaft. Die Integration der Zuwanderer aus der DDR dauerte immer länger als er-

wartet und bezog sich auf die ganze Gesellschaft. Die passive Mentaltät der Zuwanderer 

ließ eine große Differenz zwischen dem intendierten Ziel und dem Geschehnissen ent-

stehen (vgl. Maaz, 1990). Das heißt: trotz der Unterstützung brauchten sie zwischen-

durch Beratung und Betreuung, um die Angebote wahrzunehmen.  

 

5.3.1.2.2 Eigenschaften der Dienstleistung der Zivilgesellschaft  

 

Den Dienstleistungen der Zivilgesellschaft kommt immer mehr Gewicht zuteil. Denn es 

ist im modernen Verständnis die aktive Partizipation der zivilen Akteure, die die Basis-

demokratie aufrecht erhält, und die Integrations-Governance beruht gerade auf dem 

gleichen Konzept. So wie das Ziel der Integration der Zuwanderer aus der DDR un-
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geachtet der Art und Weise der Durchführungsmethode parteineutral verfolgt wurde, so 

waren die Spitzenverbände als Träger der Integrationsaufgabe entsprechend selbststän-

dig und konnten trotz des Regierungswechsels ohne Veränderung dauerhaft arbeiten. Ihr 

humanitärer sowie apolitischer Charakter ließ die Zivilgesellschaft einen breiteren 

Spielraum einnehmen. Die ständige Mitwirkung der Zivilgesellschaft war wichtig so-

wohl für die Innerdeutsche Beziehung als auch für die inneren Verhältnisse der BRD, 

z.B. spielte die Diakonie eine entscheidende Rolle bei der Verantwortungsübernahme 

der politisch sensiblen Aufgaben wie des Projektes „Freikauf“.
226

  

 

Außer der Unabhängigkeit von der Politik war die Zivilgesellschaft in ihrer Integrati-

onsarbeit effizient. Viele unterschiedliche Mitgliedsorganisationen, aus denen die Zivil-

gesellschaft  bestand, wurden durch die BAGFW von sechs Spitzenverbänden  zum 

gemeinsamen Ziel koordiniert. Dabei ergab sich die Effizienz der Integrations-

Governance daraus, dass die Maßnahmen durch ihre bundesweiten Organisationen und 

ausgebildeten Mitarbeiter einheitlich durchgeführt wurden.     

 

5.3.1.2.3 Anerkennung und Unterstützung vom Staat  

 

Bei der Institutionalisierung der Teilnahme der Zivilgesellschaft kann die Rolle des 

Staates nicht unterschätzt werden. Der Staat hat die freien Wohlfahrtsverbände als wich-

                                            
226

 Es wäre eine zu große Belastung für den Staat gewesen, wenn er das Projekt unmit-

telbar durchgeführt hätte. Überdies hielt die Kirche eine Brücke und Unterstützungen 

zwischen der BRD und der DDR noch während des Kalten Kriegs auf recht (Gespräch 

mit Herrn Andreas Techel, Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg Berlin, am 3. Ju-

ni 2009). Vor allem übernahm die Diakonie der evangelischen Kirche eine Initiative für 

die Aufgabe für die Bundesrepublik Deutschland beim Freikauf politischer Häftlinge 

aus der DDR (Vgl. Rehlinger, 1991).  
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tigen Partner der Integrations-Governance anerkannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ha-

ben sich die Verbände 1949 als Arbeitsgemeinschaft wieder neu gegründet und änderten 

1966 ihre Rechtsform in einen eingetragenen Verein.
227

 Durch die staatliche Anerken-

nung erhielten die Verbände ihre Legitimität und bekamen finanzielle Unterstützungen 

vom Staat. Die Arbeit der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege wurde im Rah-

men des Programms der Bundesregierung für Aussiedler und Zuwanderer von bis zu 

80% der Personal- und Sachkosten finanziert.
228

 

 

Ursprünglich beruhte die Idee der Kooperation auf alten Traditionen. Staat und Zivilge-

sellschaft halfen sich gegenseitig und entwickelten vieles gemeinsam. In diesem Zu-

sammenhang sollte man die Tradition der Zusammenarbeit zwischen Staat und Zivilge-

sellschaft als die geschichtliche Grundlage der Integrations-Governance berücksichtigen.   

 

 

5.3.2 Die Tradition der Teilnahme der Zivilgesellschaft – Freie Wohlfahrts-

verbände 

 

Im Mittelpunkt der aktiven Teilnahme der Zivilgesellschaft waren die Freien Wohl-

fahrtsverbände als die wichtigsten Träger der Integrations-Governance. Jeder der Freien 

Wohlfahrtsverbände hat seine eigene Geburts- und Entwicklungsgeschichte je nach ge-

                                            
227

 Der Staat erkannte bereits die sechs Verbände durch die 3. Verordnung zur Durch-

führung des Gesetzes über die Ablösung öffentlicher Anleihen vom 4.12.1926 als >>Li-

ga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege<< an. Jedoch löste sich die Liga 

sich auf und wurde in die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt integriert (Boeßenecker, 

1995: 17). 
228

 Vgl. Bundesminister des Innern (1988: 104). 
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sellschaftlichen Verhältnissen während der Industrialisierung und Arbeiterbewegung.
229

 

Die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege gingen nicht unmittelbar aus Gesetzen 

hervor. Sie werden als eigenständige Organisationen angesehen, die sich also in ihren 

Untergliederungen und mit ihren Mitgliedern in sämtlichen wichtigen Aufgabenberei-

chen der Wohlfahrtspflege unabhängig betätigen. Ihre Aufgaben umfassen Beratungen-, 

Planungen- und Koordinationen, die sowohl innerhalb des jeweiligen Verbandes als 

auch im Zusammenhang mit anderen Verbänden, Organisationen und Gruppierungen 

oder auch im Zusammenhang mit Kommunen, staatlichen Stellen und der Öffentlichkeit 

gefordert werden (Flierl, 1992: 20). 

 

5.3.2.1 Kooperationsinstitut: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände 

 

Der Spitzenverband stellt jedoch keine substantielle Organisation dar, sondern er ist eine 

Sammelbezeichnung vieler voneinander unabhängiger Organisationen, die ein gemein-

sames Ziel teilen. Um eine gemeinsame Form der Interessenvertretung zu bilden, grün-

deten Spitzenverbände die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 

(BAGFW) (Boeßenecker, 1995: 16f). 

  

 
                                            
229

 Ab Mitte des 19 Jahrhunderts erfolgte die Gründung der Spitzenverbände. Seit 1848 

gibt es die Diakonie, die Caritas wurde ebenfalls im 19. Jahrhundert gegründet. Die Ar-

beiterwohlfahrt entstand erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts und ist aus der Arbeiter-

bewegung hervorgegangen. Der jüdische Wohlfahrtsverband, das Rote Kreuz und der 

paritätische Wohlfahrtsverband wurden alle im 19. Jahrhundert oder nach dem I. Welt-

krieg gegründet. Nach Ende des II. Weltkrieges haben diese sich wieder relativ schnell 

neugegründet, weil sie politisch unverdächtig waren (Gespräch mit Herrn Andreas Te-

chel, Diakonisches Werk Tempelhof-Schöneberg Berlin, am 3. Juni 2009). Siehe zur 

Tradition und Geschichte von den Freien Wohlfahrtsverbände: vgl. Flierl, 1992; Boeße-

necker, 1995). 
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Die Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände 

(BAGFW) spiegelte das Verhältnis zwischen dem Staat und der Zivilgesellschaft in Be-

zug auf den Sozialdienst wider. Ihre Anfänge liegen in der Zeit unmittelbar nach dem I. 

Weltkrieg. Die untere Zeittafel zeigt die Entwicklungen der BAGFW. Ihr zufolge wurde 

die „Deutsche Liga der Freien Wohlfahrtsverbände“ Anfang der 1920er Jahre gegründet 

und durch den Staat anerkannt. Obwohl die Spitzenverbände während der Zeit der Na-

tionalsozialisten unterdrückt wurden, konnten sie nach dem Ende des Zweiten Welt-

kriegs ihre Arbeit fortsetzen. Vor der steigenden Nachfrage von Flüchtlingen, Vertriebe-

nen, Heimkehrern und Obdachlosen gestalteten sie sich im Anschluss ans Kriegsende 

neu (vgl. Boeßenecker, 1995). 

 

Tabelle 5-9: Geschichte der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 

(BAGFW) 

Jahr Ereignis / Vorgang 

1921 

 

 

1924 

 

1926 

 

 

 

1933 

 

1949 

1961 

 

1966 

DCV, DW, ZWST, DRK, Paritätischer Verband schließen sich zur >>Reichs-

arbeitsgemeinschaft der Hauptverbände der freien Wohlfahrtspflege<< zu-

sammen 

Die Reichsarbeitsgemeinschaft gibt sich einen neuen Namen und heißt fortan 

>>Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege<<  

Die in der Liga zusammengeschlossenen Verbände, aber auch die AWO wer-

den durch die 3. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Ablö-

sung öffentlicher Anleihen vom 4. 12. 1926 als >>(Reichs-) Spitzenverbände 

der freien Wohlfahrtspflege<< anerkannt 

Die Liga löst sich auf und integriert sich in die Nationalsozialistischen 

Volkswohlfahrt 

Erweitert um die AWO wird die Liga als Arbeitsgemeinschaft neu gegründet 

Die Liga benennt sich um in: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-

fahrtspflege - BAGFW 

Die Form der losen Arbeitsgemeinschaft wird aufgegeben. Die BAGFW gibt 

sich die Rechtsform eines eingetragenen Vereins 

Quelle: Boeßenecker (1995: 17) 
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Die Hauptintention der BAGFW liegt darin, die Interessen der freien Wohlfahrtspflege 

gegenüber dem Staat und der Gesellschaft zu vertreten. Die BAGFW wirkt beratend an 

der Sozialgesetzgebung sowie der konzeptionellen und praktischen Ausarbeitung staat-

licher Sozialpolitik mit (Boeßenecker, 1995: 17). Regelmäßig finden Mitgliederver-

sammlungen der sechs Spitzenverbände statt. Die Spitzenverbände treffen sich ebenfalls 

kontinuierlich in den 29 Fachausschüssen der Bundesarbeitsgemeinschaft. Dort debat-

tieren sie über ihre gemeinsamen Probleme, regen sich gegenseitig in der Arbeit an, be-

raten und stimmen ab. Dementsprechend findet eine gegenseitige Unterstützung in dem 

Bestreben statt, ein Wegbereiter der modernen Sozialarbeit zu sein.
230

 

 

5.3.2.2 Verhältnisse zwischen dem Staat und der Zivilgesellschaft bezüglich der Wohl-

fahrt: Prinzip der Subsidiarität 

 

Die Beschreibung im letzten Abschnitt zeigt die einzigartigen Rollenverhältnisse zwi-

schen dem Staat und der Zivilgesellschaft, die sich seit langem in der deutschen Ge-

schichte herausgebildet haben. Jeder Staat hat im Bereich des Sozialdienstes je nach po-

litischer und zivilgesellschaftlicher Lage eine eigene Form von Rollenaufteilung. Auf 

                                            
230

 Gemäß der Satzung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege hat 

diese folgende Aufgaben:  

- Planmäßige Beratung und Abstimmung in allen Aufgabenbereichen der Freien Wohl-

fahrtspflege, insbesondere bei neu auftretenden Fragen auf dem Gebiet der Sozial- und 

Jugendhilfe 

- Pflege und Stärkung der sozialen Verantwortung in der Bevölkerung 

- Mitwirkung an der Gesetzgebung 

- Wahrung der Stellung der Freien Wohlfahrtspflege in der Öffentlichkeit 

- Zusammenarbeit in zentralen Angelegenheiten mit Bund, Ländern und Kommunen 

und sonstigen Organen der öffentlichen Selbstverwaltung 

- Kontakte mit den Landesarbeitsgemeinschaften der Freien Wohlfahrtspflege 

- Mitwirkung in Fachorganisationen und Verbänden, soweit Aufgabengebiete der Freien 

Wohlfahrtspflege berührt werden 

- Zusammenwirken der Verbände bei besonderen Notständen (Bundesarbeitsgemein-

schaft der Freien Wohlfahrtspflege (Hrsg.), 1985: 15f). 
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dem deutschen Sozialmarkt aber fällt deutlich auf, dass der Anteil der freien gemeinnüt-

zigen Träger bzw. die freie Wohlfahrtspflege an der Gewährleistung der Sozialarbeit 

viel größer als die der öffentlichen und wirtschaftlichen Akteure ist.
231

  

 

Dieses Verhältnis bei der Verteilung der sozialen Dienstleistung beruht auf der langen 

Tradition, die sich im Konzept Subsidiarität zwischen den öffentlichen und den privaten 

Bereichen niederschlägt. Die Subsidiarität ist, obwohl sie ursprünglich aus der katholi-

schen Soziallehre und deren Gedanken stammt, heute das zentrale Konzept einer sol-

chen Zusammenarbeit zwischen dem Staat und der Zivilgesellschaft. Darunter versteht 

man, dass eine überlegene Rolle den Wohlfahrtsverbänden und nicht den öffentlichen 

und privaten Akteuren zugeteilt wird. Von daher ist es nicht unbegründet, die Subsidiari-

tät als eine der Kooperationsformen zwischen dem Staat und den Freien Wohlfahrtsver-

bänden bzw. der Zivilgesellschaft anzusehen.
232
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 Die Wohlfahrtspflege wird hier von anderen privaten Akteuren unterschieden. Denn 

diese Verbände sind im Prinzip ehrenamtlich und nicht gewinnorientiert (Hammer-

schmidt, 2005: 10f). 40% der sozialen Dienstleistungen in Deutschland werden von der 

freien Wohlfahrtspflege erbracht. Aktuell sind bei den Wohlfahrtsverbänden rund 1,3 

Mio. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 90 000 Einrichtungen und Diensten 

beschäftigt (ebd. 9).  
232

 Freie Wohlfahrtsverbände zeichnen sich durch folgende Grundsätze aus: 1) Freiwil-

ligkeit (auf freiwilliger Grundlage, ohne gesetzliche Verpflichtung und unabhängig vom 

Staat), 2) Gemeinnützigkeit (Dienste für notleidende Mitmenschen nicht des Gewinns 

wegen), 3) Subsidiarität (aus der katholischen Soziallehre stammenden Gedanken, Hilfe 

zur Selbsthilfe von oben nach unten zu gewähren, so dass die Kompetenz des personen-

näheren Lebenskreises erhalten bleibt), 4) Solidarität (wie Subsidiarität ist sozialethi-

sches Leitprinzip, auf das praktische Sozialpolitik aufbaut. Das Wohl des einzelnen und 

das Allgemeinwohl zueinander steht in einer Wechselbeziehung), 5) Weltanschauung 

(die religiösen bzw. humanitären Grundhaltungen der Wohlfahrtsverbände). Vgl. Ro-

scher (1999: 19-29). 
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Das gemeinsame Prinzip zwischen der Solidaritätsidee und dem Governance-Konzept 

ist, die Unterstützung zur Selbsthilfe zu gewähren, so dass die Kompetenz des Indivi-

duums zum Leben sowie zur Überleben erhalten bleibt (Roscher, 1999: 19).  

 

Die gegenwärtige Situation lässt sich in Verbindung zu den deutschen Verhältnissen der 

Vergangenheit erschließen. In den 1880er Jahren gab es im Vergleich zu den heutigen 

Verhältnissen nur eine minimale Sozialpolitik, die sich auf die gesetzliche Regelung der 

Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung bezog. Die Sozialpolitik befand sich damals 

in ihren Anfängen und die Aussicht auf eine Verbesserung der Lebenssituation der Er-

werbstätigen war noch nicht zu erwarten. Sie umfasste bis zur Jahrhundertwende nur 

einen geringen Teil der Arbeiter. Aktive Sozial- und Wohlfahrtspflege wurden vereinzelt 

von konfessionell geprägten Verbänden und Personen angeboten. Mit dem Beginn des 

20. Jahrhunderts trat dann der öffentliche Sektor (Staat, Länder und Kommunen) als 

Planer und Träger der sozialen Arbeit auf und dadurch entstanden soz. zwei Kanäle ähn-

licher Maßnahmen der Wohlfahrt. Vor diesem Hintergrund bildete sich das Subsidiari-

tätsprinzip heraus (Boeßenecker, 1995: 9).  

 

Der Begriff „Subsidiarität“ bezeichnet zugleich die Konflikte zwischen öffentlichen und 

freien (nichtstaatlichen) Interessen in demselben Bereich. Dies blieb keineswegs ohne 

Folgen im rechtlichen Prozess der Wohlfahrtspflege. Im deutschen Verfassungsrecht und 

in der hierauf beruhenden Sozialgesetzgebung führte es zu subsidiären Präjudizierungen 

(Weimarer Reichsverfassung, RJWG, Grundgesetz, BSHG, JWG), die 1967 durch die 

Entscheidung des BVerfG ihre vorläufige Anerkennung fanden.
233

 Ein Blick auf andere 

                                            
233

 1991 wurde das Subsidaritätsprinzip – wenn auch in modifizierter Form – durch das 
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westliche Industrienationen zeigt, dass in keinem anderen Land als in Deutschland diese 

verfassungsrechtlich verankerte Aufgabenaufteilung zwischen öffentlichen und freien 

Trägern anzutreffen ist. Aus diesem Grund ist schließlich anzunehmen, dass die deut-

schen Entwicklungen der Kooperationsmechanismen in das Konzept der kooperativen 

Integrations-Governance nicht von geringem Einfluss hineingeflossen sind (ebd. 9f). 

 

 

5.4 Institutionalisierung der engen Netzwerke 

 

In diesem Abschnitt handelt es sich um die Eigenschaft der Integrations-Governance aus 

der kommunikations- bzw. prozessbezogenen Perspektive. Wie in Kapitel 4 bereits dar-

gelegt, lässt sich die Integrations-Governance dadurch kennzeichnen, dass sie viel mehr 

als eine bloße Zusammensetzung von vielfältigen Akteuren ist. Sie waren quer mitei-

nander vernetzt: horizontal (zwischen den Ländern und Gemeinden) als auch vertikal 

(u.a. zwischen den Staat und der Zivilgesellschaft).  

 

5.4.1 Vielfältige Netzwerke der Integrations-Governance 

 

Eine wichtige Eigenschaft der Integrations-Governance aus der Perspektive der Kom-

munikation bzw. der Prozesse ist die horizontale und vertikale Institutionalisierung der 

vielfältigen Netzwerke, die sich aus den Kooperationen zwischen dem Staat und der Zi-

vilgesellschaft ergaben und nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Landes- und 

Gemeindeebene existieren. In den zahlreichen Netzwerken geht es um die Arbeitsge-

                                                                                                                                

in Kraft getretene KJHG erneut bestätigt und in diversen Einzelbestimmungen verankert 

(Boeßenecker, 1995: 9f). 
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meinschaft der Landesflüchtlingsverwaltungen sowie die Arbeitsgemeinschaft der Spit-

zenwohlfahrtsverbände, die auf der Bundesebene mit vielen Sub-Netzwerken als auch 

auf Bundes- und Landesebene umfasst werden.  

 

5.4.1.1 Vertikale Dimensionen 

 

Was die vertikale Dimension betrifft, hatten der Staat und die Zivilgesellschaft jeweils 

seine bzw. ihre eigene Struktur. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg gründete jedes 

Land gemäß dem Gesetz BVFG §21 seine eigene Landesflüchtlingsverwaltung, um 

deutschstämmige Migranten aufzunehmen und zu integrieren. Die Landesflüchtlings-

verwaltung regelte ihre Einrichtungen und als die oberste Dienststelle auch den Unter-

bau der Flüchtlingsverwaltung.
234

  

 

Um die Eingliederung der Zuwanderer auf Bundesebene gemeinsam durchzuführen, 

hatten die Flüchtlingsverwaltungen der Länder zum Koordinieren ihrer Tätigkeiten eine 

Arbeitsgemeinschaft (Argeflü) ins Leben gerufen. Dabei spielte der Bundesvertriebe-

nenminister sowie -innenminister eine führende Rolle für die Integrationsmaßnahmen 

der Zuwanderer aus der DDR, indem sie mit anderen Ministern wie Finanzminister, 

Bauminister und Kulturminister die Maßnahmen koordinierten. Unterhalb der Bundes-

ebene hatten die Länder sowie die Kommunen ihre eigenen Koordinierungsstellen 

                                            
234

 In den meisten Ländern war der Verwaltungsaufbau dreigliedrig: 1) Landesflüch-

tlingsverwaltung als oberste Eingliederungsbehörde (Sozialministerium), 2) mittlere 

Verwaltungsebene als höhere Eingliederungsbehörde (Behörden der Bezirksebene), 3) 

untere Verwaltungsebne als untere Verwaltungsbehörde (Behörden der Kreisebene: 

Stadt-/ Landkreis). In anderen Ländern, die keine Bezirksverwaltung haben wie Saar-

land, Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin, besteht nur ein zwei- bzw. eingliedri-

ger Verwaltungsaufbau (Häußer / Kapinos / Christ, 1990: 169ff).  
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(Häußer / Kapinos / Christ, 1990: 171). Die Wohlfahrtsverbände waren föderativ struk-

turiert und umfassten mehrere Ebenen: Also entweder in Bundes-, Landes-, Bezirks-, 

Kreis- und Ortsverbänden nach administrativen Gegebenheiten oder auf Diözesen- und 

Dekanatsebene entsprechend der kirchlichen Strukturen (Roscher, 1999: 40f). Das ver-

tikale Netzwerk eines Wohlfahrtsverbands zeichnete sich durch eine gegenseitige Ab-

hängigkeit aus, die durch komplementäre Wechselbeziehungen und den gegenseitigen 

Interessenausgleich charakterisiert wurde (ebd. 42).  

 

5.4.1.2 Horizontale Dimensionen 

 

In der horizontalen Dimension hatten sowohl der Bundesminister für Vertriebenen- und 

Flüchtlingsfragen (später Bundesminister des Innern) als auch die zentralen Dienststel-

len des jeweiligen Landes laut BVFG §22 einen eigenen Beirat für sie gegründet.  

 

Der Beirat für Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen setzte sich bei dem Bundesminister 

für Vertriebene folgendermaßen zusammen: 1) je ein Vertreter aus den gebildeten Beirä-

ten der zentralen Dienststellen der Länder für Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen (§22), 

2) sechzehn Vertreter der auf Bundesebene tätigen Organisationen der Vertriebenen und 

Flüchtlinge, 3) je ein Vertreter der Evangelischen und der Katholischen Kirche, 4) je ein 

Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, 5) je ein Vertreter der anerkannten Spitzen-

verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie des Deutschen Vereins für öffentliche und 

private Fürsorge, 6) zwei Vertreter der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und zwei 

Vertreter der Spitzenorganisationen der Arbeitsnehmer.
235
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 Nach der Zusammensetzung des Beirates für Vertriebenen- und Flüchtlingsfragen 
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Ebenfalls bildete sich ein aus allen jeweiligen zentralen Dienststellen und zivilen Insti-

tutionen auf der Landesebene zusammengesetzter Beirat für Vertriebenen- und Flüch-

tlingsfragen. Beispielsweise bestand der Beirat in Berlin aus 1) dem Senator für Arbeit 

und Sozialwesen oder seinem Beauftragten als Vorsitzendem, 2) ehrenamtlichen Mitg-

liedern, und zwar acht Vertretern der auf Landesebene tätigen Spitzenorganisationen der 

Vertriebenen- und Flüchtlingsvereinigungen, und 3) je einem Vertreter des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes, des Landesverbands Berlin der Zentralstelle der Berliner Arbeit-

geberverbände, des Gesamtverbandes der Berliner Inneren Mission, des Caritasverban-

des für Berlin, des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, des Landesverbands 

Berlin, der Evangelischen Kirche, der Katholischen Kirche und der Jüdischen Gemeinde. 

Jedem ehrenamtlichen Mitglied war ein Stellvertreter beizuordnen. Zudem gehörten 

folgende Personen als beratende Mitglieder dem Beirat an wie 1) drei Vertreter des Se-

nators für Finanzen, von denen je einer beim Landesfinanzamt und beim Landesaus-

gleichsamt tätig sein sollte, 2) je ein Vertreter des Senators für Bau- und Wohnungswe-

sen, des Senators für Inneres, des Senators für Jugend und Sport, des Senators für Wirt-

schaft und Kredit, des Senators für Volksbildung, des Landesarbeitsamtes und schließ-

lich 3) ein für das Sozialwesen zuständiges Mitglied eines Bezirksamtes.
236

  

 

                                                                                                                                

beim Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (§§22 bis 25 

Bundesvertriebenengesetz) waren 44 Mitglieder und 44 Stellvertreter (Stand: 

8.11.1958): 11 Landesflüchtlingsverwaltungen und 33 Organisationen (z.B. alle jeweili-

ge Wohlfahrtsverbände, Bund der vertriebenen Deutschen (BvD), Verband der Lands-

mannschaften (VdL), Gesamtverband der Sowjetzonenflüchtlinge, Deutsche Jugend des 

Ostens (DJO), Evangelische Kirche in Deutschland, Der Beauftragte der Fuldaer Bi-

schofskonferenz für die Vertriebenenseelsorge, Deutscher Gewerkschaftsbund, usw.) 

(Ehrenforth, 1959: 447ff). 
236

 Gemäß der Verordnung (4. DV-BVFG) soll der Beirat vierteljährlich einmal tagen 

und Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit fassen. Siehe vierte Verordnung zur 

Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (GVBl, 1962, S. 485).  
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Außer dem gesetzlichen Beirat wurde in der Zusammenarbeit für die Integration der 

Zuwanderer noch eine Arbeitsgemeinschaft der Landesflüchtlingsverwaltung aufgebaut. 

Daran beteiligten sich alle Vertreter der jeweiligen Landesflüchtlingsverwaltungen, der 

verantwortlichen Bundesministerien und der relevanten Partner wie die evangelischen 

und katholischen Vertreter. In der Organisation gab es verschiedene Ausschüsse wie 

Recht, Aufnahme, Umsiedlung und Evakuiertenfragen. Die Ausschüsse erarbeiteten ihre 

Entwürfe, die dann den Geschäftsstellen der Arbeitsgemeinschaft der Landesflüch-

tlingsverwaltung zur Diskussion vorgelegt wurden. Zudem finden sich heute noch alle 

sechs Wohlfahrtsverbände zur Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände zu-

sammen. Jeder Wohlfahrtsverband hat unterschiedlich Strukturen und Prozesse. Ge-

meinsam aber ist, dass sie sich an den Entscheidungen und Durchführungen beteiligen 

und im Allgemeinen jeweils auf einer bundeseinheitlichen Organisation basieren. Dem 

horizontalen Netzwerk gehören auch kleinere Organisationen und Fachverbände an, die 

nicht bundesweit sondern überregional tätig sind. Solche Organisationen bestanden auch 

aus mehreren Ebenen mit spezifischen Fragestellungen und erledigten teilweise die 

Aufgaben eines Spitzenverbandes (Roscher, 1999: 41).  

 

 

5.4.2 Auswirkung der Institutionalisierung 

 

5.4.2.1 Gewinn der Institutionalisierung  

 

Die Gestaltung des Netzwerks zur Integrations-Governance erhöhte die Systemstabilität 

und die Verantwortung für eine stabile Dienstleistung durch die Partizipation der Teil-
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nehmer. Die horizontalen sowie vertikalen Netzwerke sorgten für eine stabile Dienst-

leistung. Diverse und divergierende Interessen wurden durch vielfältige vertikale und 

horizontale Vernetzungen unter einen gemeinsamen Nenner gebracht. Der Staat und die 

Zivilgesellschaft, vor allem Wohlfahrtsverbände, haben gegenseitig über die Glieder 

und Dienste die Aufsicht geführt.
237

 Sie beteiligen sich zudem an den staatlichen Auf-

gaben wie der Heimaufsicht oder der Anerkennung von freien Trägern in der Jugendhil-

fe. Dadurch werden sie in die Gewährleistung und Sicherung der Qualität mit eingebun-

den (Brauns, 1995: 19f). 

 

Die Integrationspolitik für die DDR-Zuwanderer wurde durch die auf Konsens basie-

rende Partizipation aller Beteiligten in die Tat, also in Form von Integrations-

Governance umgesetzt. Dabei haben die Teilnehmer unter Berücksichtigung des ge-

meinsamen Interesses Erfahrungen und sachbezogene Informationen ausgetauscht und 

somit gemeinsam nach Lösungen gesucht. Dass ein Konsens unter den Beteiligten vor-

ausgesetzt wurde, sicherte eine reibungslose Durchführung der Integrationsmaßnah-

men.
238

  

 

5.4.2.2 Einschränkungen der Institutionalisierung 

 

Probleme mit der Institutionalisierung der Netzwerke der Integrations-Governance war-
                                            
237

 Die Gliederung ermöglichte es, vor Ort Basisnähe herzustellen und gleichzeitig auf 

höherer Ebene Fachkompetenz aufzubauen (Roscher, 1999: 40) 
238

 In Bezug auf diese Demokratiefunktion waren und sind die Wohlfahrtsverbände 

nach wie vor unbestritten die wichtigsten Akteure in der Zivilgesellschaft. Besonders in 

der Funktion des ehrenamtlichen und bürgerlichen Engagements sind sie nicht mehr 

wegzudenken. In ihnen engagieren sich Betroffene und sozialpolitisch engagierte Per-

sonen und motivieren Bürgerinnen und Bürger, sich für soziale Fragen zu interessieren 

und konkrete Hilfe anzubieten (Brauns, 1995: 19f).  
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en zwar nicht bekannt, aber man kann aus administrativer bzw. organisatorischer Sicht 

folgende Aspekte wie ineffiziente Entscheidungsprozesse im öffentlichen Sektor und die 

Bürokratisierung im zivilen Sektor als solche nennen.  

 

Die Ineffizienz in der Arbeitsgemeinschaft der Landesflüchtlingsverwaltungen hing mit 

der Zeitdauer, die bis zur Entscheidung und Durchführung benötigt wurde, zusammen. 

Damit der Kooperationsmechanismus ein Ergebnis erzielen konnte, wurde viel Zeit be-

nötigt. Die Versammlungen fanden nur ein oder zwei mal pro Jahr statt, denn vor der 

Veranstaltung benötigte man eine Vorbereitungsphase, in der die Themen gesammelt 

wurden, und eine Bestätigungsphase, in der das Ergebnis bzw. das Protokoll ergänzt und 

festgehalten wurde. Die Gegenmaßnahmen gegen die Veränderung der Verhältnisse (z.B. 

die Mentalitätsänderung der Zuwanderer) konnten nicht zeitgleich aufgegriffen werden.  

 

Die Prozesse beschränkten sich überwiegend auf sichtbare Notwendigkeiten (wie Auf-

nahme, Versorgung, Wohnung) sowie Probleme (wie Sprachkenntnisse von Aussiedlern). 

Da die Integrations-Governance nur mit deutschstämmigen Migranten beschäftigt war, 

also eine kulturelle Homogenität vorausgesetzte, ist es in solcher Hinsicht schon nach-

vollziehbar, unsichtbare Aspekte eher beiseite geschoben zu haben. Aber wie der Fall 

der DDR-Zuwanderer zeigte, wirkte sich ein unsichtbarer Faktor, also ihre Mentalität, 

gerade integrationshemmend aus. Nicht nur sichtbare Faktoren sondern unsichtbare hät-

ten auch in der Integrations-Governance berücksichtigt werden sollen.  

 

Im zivilen Sektor hatte die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände das Problem 

der Bürokratisierung, die sich im Zuge der Institutionalisierung des Netzwerks entwi-
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ckelte. Die Wohlfahrtsverbände haben sich in zentralistische Großorganisationen ver-

wandelt und sich zu sehr an dem Staat und seinen Organisationsvorgaben orientiert (Ro-

scher, 1999: 39). In diesem Zusammenhang existierten Diskussionen darüber, dass die 

wechselseitige Verflechtung der Spitzenverbände der Wohlfahrtspflege mit staatlichen 

Stellen in der Integrations-Governance unter Neokorporatismus verstanden werden 

könnte.
239

  

 

 

5.5 Hauptziel: Integration durch Qualifizierung 

 

 

Im Mittelpunkt der Integrations-Governance der BRD stand die wirtschaftliche bzw. die 

berufliche Eingliederung. Daraus leiteten sich weiterführende arbeitsmarktpolitische 

Maßnahmen in Verbindung mit allgemeinen Maßnahmen zur Aufnahme und Versorgung 

ab.  

 

5.5.1 Eigenschaft der Integrations-Governance in Bezug auf die Berufsin-

tegration 

 

 
                                            
239

 Unter der Neokorporatismusthese versteht man ein positives Zusammenspiel zwi-

schen Staat und der Freien Wohlfahrtspflege zum gegenseitigen Vorteil, indem sie 

wechselseitige institutionalisierte Beziehungen unterhalten und beispielsweise Pla-

nungs- und Gesetzgebungsverfahren gemeinsam betreiben. Allerdings verhindern in 

Deutschland Förderalismus und Pluralismus ein nachhaltiges korporatistisches Zusam-

menspiel. In den Augen einiger Wohlfahrtsverbändeforscher wird die Neokorporatis-

musdebatte als eine soziologische Modeerscheinung angesehen, die weder Unterschiede 

zwischen Interessenverbänden und Hilfevereinen angemessen berücksichtigt, noch die 

Bedeutung der innerverbandlichen Demokratie thematisiert (Roscher, 1999: 39f). 
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5.5.1.1 Konzepte der Integrations-Governance 

 

Die Integrationspolitik für die Zuwanderer aus der DDR beruhte grundsätzlich auf zwei 

Konzepten, und zwar der rechtlichen Gleichstellung und dem wirtschaftlichen Aus-

gleich. Dadurch konnten sie gleich nach der Ankunft in der BRD die Grundlage ihres 

Lebens bilden. Die Erwerbstätigkeit war dabei von zentraler Bedeutung sowohl in 

Hinblick auf die wirtschaftliche Selbständigkeit als auch in Hinblick auf weitere soziale 

Kontakte zu anderen in der Gesellschaft. Als Strategie zur wirtschaftlichen Integration 

strebte die BRD die Berufsintegration an. Es handelte sich dabei nicht um eine bloße 

Vergabe des Arbeitsplatzes, sondern um die Bestätigung der mitgebrachten Qualifikati-

on bzw. die Qualifizierung.  

 

In diesem Sinne bedeutete die Qualifizierung eine Voraussetzung, Arbeit zu sichern und 

hierbei besetzte das Nachholen anerkannter Berufsabschlüsse (bzw. Zeugnisse) die 

wichtigste Bedeutung. Zwar garantierten diese keine Aussicht auf adäquate Arbeitsplät-

ze, dennoch waren sie eine notwendige Voraussetzung für den Eintritt in den Arbeits-

markt (Nispel / Szablewski-Çavuş, 1996: 115). 

 

Anders als der Begriff „Integration durch Beruf“, der zwar die erwerbliche Selbststän-

digkeit für essentiell hält, jedoch nichts über die Bedeutung der Qualifizierung als eine 

grundlegende Angelegenheit aussagt, wird durch die Anerkennung der Qualifikation die 

Bereitschaft zum Berufsleben gesichert. Aus diesem Grund stellte die „Integration durch 

Qualifizierung“ die Voraussetzung zur Erwerbstätigkeit dar, die schließlich zur Integra-

tion in die Aufnahmegesellschaft führte. Neben der Anerkennung der Berufszeugnisse 
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konnte der Umfang der Qualifizierung zusammen mit der Förderung der Schul- und 

Ausbildung als eine aktive Maßnahme erweitert werden. Vor allem ist die Ausbildung 

eine wesentliche Voraussetzung: um einerseits das Arbeitsplatzrisiko zu senken und um 

andererseits unter Berücksichtigung des schnellen technischen Fortschritts und der da-

mit einhergehenden strukturellen Veränderungen eine dauerhafte Eingliederung in den 

Arbeitsprozess zu sichern (Regina, 1986: 34). 

 

5.5.1.2 Maßnahmen der Integrations-Governance 

 

Wie gerade im letzten Abschnitt dargelegt, gab es nicht nur die passive Qualifizierung 

(wie die Anerkennung der Zeugnisse), sondern auch die aktive durch verschiedene För-

derungen mit verschiedenen Netzwerken der Integrations-Governance.  

 

In Bezug auf die Anerkennung von Zeugnissen, Schulabschlüssen und anderen Befähi-

gungsnachweisen, die in der DDR erworben worden waren, galten die Vorschriften des 

§92 Abs. 1-3 BVFG grundsätzlich für alle Arten von Prüfungen und Befähigungsnach-

weisen auf allen Ebenen (Göring, 1991: 122).
240

 Die Regelungen zur Anerkennung 

wurden durch eine möglichst weitgehende Bestätigung durchgeführt. Falls gewisse 

Gruppen dadurch unzulänglich unterstützt würden, konnten sie allerdings gegebenen-

falls partiell anhand von geforderten Lehrgängen, Praktika usw. kompensiert werden 

(Schäfer, 1986: 95).
241

 Die Zeugnisse und Urkunden wurden durch bundesdeutsche 

                                            
240

 Für die Meisterprüfungen im Handwerk gab es noch 2 Sondervorschriften wie §71 

BVFG und § 7 HwO (Handwerksordnung). Vgl. Göring (1991). 
241

 Es war nicht immer einfach, diese Dokumente zu beschaffen. Die Anerkennung 

wurde in den einzelnen Bundesländern sogar unterschiedlich behandelt, da die aufwen-

dige Bürokratie die Zuwanderer übermäßig beanspruchte (Gärtner, 1989: 22). 
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Stellen zum Teil kostenaufwendig geprüft und bewertet, da die Anerkennung von Quali-

fikationen (wie z.B. Schul- und Berufsausbildungen) mit unterschiedlichen Formalitäten 

verknüpft war.
242

  

 

Als aktive Förderungen existierten zahlreiche Programme, die nach dem Alter und der 

Berufsart angeboten wurden.
243

 Diese Leistungen umfassten Schul- und Berufsausbil-

dung, Berufliche Eingliederung und Förderung selbstständiger Existenzgründungen so-

wie Landwirtschaftliche Eingliederung. Bei der Förderung ging es im Prinzip nicht un-

bedingt um den Beruf, den der Zuwanderer in seiner Heimat bereits ausgeübt hatte, 

sondern vielmehr um einen Beruf, für den er sich in den neuen Verhältnissen angesichts 

seiner bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen entschied (Bundesministerium des Innern 

(Hg.), 1982: 62). Anders als in der DDR, in der die Ausbildungschancen stark politisch 

vorgegeben waren und alle Berufe des nicht-akademischen Bereichs entweder der Fach-

arbeiter- oder der Technikerebene zugeordnet waren, waren im westdeutschen dualen 

Ausbildungssystem die anerkannten Ausbildungsberufe allerdings nur auf einen Teil des 

Arbeitsmarktes beschränkt wie vor allem Industrie, Handel, Handwerk, bestimmte Be-

rufe des öffentlichen Dienstes und der sogenannten Freien Berufe (Göring, 1991: 125).  

 

                                            
242

 Ein Beispiel einer ehemaligen DDR-Bürgerin zeigt, wie schwer sie es in dem Ver-

fahren der Anerkennung ihres Dokumentes hatte: „Barbara S. musste wochenlang war-

ten, bis ihr die zuständige Senatsverwaltung in West-Berlin eine Urkunde ausstellte, die 

sie ‚zur Führung der Berufsbezeichnung Kinderkrankenschwester‟ berechtigte. Nach-

dem sie eine Arbeit gefunden hatte, machte sie ungeachtet ihrer langjährigen Berufspra-

xis in der DDR die Erfahrung, dass sie von den neuen Kollegen und Vorgesetzten miss-

trauisch beäugt wurde. Trotz solcher Schwierigkeiten schafften es die meisten Neuan-

kömmlinge aus der DDR, nach kurzer Zeit beruflich Fuß zu fassen“ (Brecht, 2005: 91). 
243

 Beispielsweise besaß das Akademikerprogramm (30. bis 50. Lebensjahr) und Garan-

tiefond (bis zum 35. Jahre) bestimmte Altersgrenzen. Siehe dazu Kapitel 3 zu den ver-

schiedenen Prorammen nach der Art des Berufes.  
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Neben diesen berufspolitischen Maßnahmen kann man als eine weitere wichtige Eigen-

schaft der Integrations-Governance die Verbindung der allgemeinen Integrationsmaß-

nahmen mit der Berufsintegration nennen. So wurden die Wohnungen, wenn auch nicht 

immer, in Verbindung mit dem Arbeitsplatz angeboten. Arbeitslosengeld und Versiche-

rungsmaßnahmen waren vor der Erwerbstätigkeit möglich. Zudem war das Arbeitswe-

sen der Integrations-Governance noch wichtig. So spielten nicht nur staatliche Träger, 

sondern auch die Zivilgesellschaft (Wohlfahrtsverbände) eine entscheidende Rolle im 

Bereich der Beratung und Betreuung. Die Zuwanderer konnten sich ihre Ansprüche mit 

Hilfe dieser Organisationen sichern.  

 

 

5.5.2 Die Analyse der Berufsintegration der Integrations-Governance  

 

In diesem Abschnitt wird die Wirtschaft als der Schlüssel zur Berufsintegration und die 

Relevanz der Integrations-Governance in Zusammenhang mit der Berufsintegration ana-

lysiert. 

 

5.5.2.1 Wirtschaft als der Schlüssel zur Berufsintegration   

 

Im Grunde liegen keine ausführlichen Statistiken über die Berufstätigkeit der Zuwande-

rer vor. Da die Statistiken über die Erwerbstätigkeit der Zuwanderer aus der DDR nicht 

vorliegen, lässt sich nicht genau ermitteln, wie schnell und in welchem Umfang sich 

ihre berufliche Integration vollzog (Franke, 1989: 551).  
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Unter diesem Umstand genüge es hier zu beobachten, wie sich die wirtschaftliche Lage 

und die Berufsintegration verhielten, um daraus Schlüsse ziehen zu können. Während 

der Kanzlerschaft Adenauers und seiner Nachfolger in den 50er und 60er Jahren stand 

die wirtschaftliche Eingliederung der Zuwanderer aus der DDR auf einer günstigen Ba-

sis. Dank des Wirtschaftsaufschwungs war nicht von ernsthaften Schwierigkeiten mit 

der Beschaffung eines Arbeitsplatzes die Rede.
244

 Mit ihrer günstigen Altersstruktur 

boten die Zuwanderer als Arbeitskräfte eine bemerkenswerte Grundlage. Aber unter den 

jugendlichen Zuwanderern herrschten Unzufriedenheit und Enttäuschung wegen der 

schlechten Arbeitsbedingungen und des daraus erfolgten Gefühls, ausgenutzt zu werden 

(Brecht, 2005: 89).  

 

In den 70er Jahren blieb die deutsche Wirtschaft relativ stabil, obwohl die Weltwirt-

schaft in manch eine Krise geriet. Vor diesem Hintergrund konnten die DDR-

Zuwanderer aufgrund ihres großen Engagements und der hohen Motivation schnell mit 

Arbeitsplätzen versorgt werden. Betriebe und Unternehmen boten ihrerseits berufsspezi-

fische Förderprogramme und dazu benötigte Finanzmittel wie Darlehen (Bundesminis-

terium des Innern (Hg.), 1982: 69). Die Unterschichtung der DDR-Zuwanderer breitete 

sich seit den 60er Jahren aus, was oft das Gefühl der Vernachlässigung hervorrief. Den-

noch lassen sich keine augenfälligen Integrationsprobleme registrieren. Das soll zumin-

dest zum Teil damit zusammenhängen, dass die DDR-Zuwanderer zwischen den Gas-

tarbeitern und der Altbevölkerung situiert waren. Also standen sie eine Stufe höher als 

andere Migrantengruppen.
245

 

                                            
244

 Vollbeschäftigung und die dauerhaft wachsende Wirtschaft der BRD half Zuwande-

rern enorm (Hoffman, 1999: 622) 
245

 Eine Migrantengruppe übernimmt in der neuen Gesellschaft wenig angesehene Ar-
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In den 80er Jahren machten sich eine Wirtschaftsrezession und eine zunehmende Ar-

beitslosigkeit bemerkbar. In der schlechten Wirtschaftslage arbeiteten sie oftmals unter-

halb der Arbeitsverhältnisse, die nicht ihrer Qualifikation entsprachen. Oder sie unter-

zogen sich Fortbildungen sowie Umschulungen, um sich eine bessere Chance auf Arbeit 

zu sichern und sich darauf vorzubereiten (Brecht, 2005: 91). Die Konkurrenz zwischen 

ihnen und den übrigen Arbeitssuchenden, die ebenfalls über gute Berufsqualifikation 

und langjährige Berufserfahrung verfügten, hatte sich verschärft und somit hatten die 

DDR-Zuwanderer Schwierigkeiten, Arbeitsplätze vermittelt zu bekommen.
246

 Erstaun-

licherweise aber hat die Mehrheit der erwerbstätigen Übersiedler (70%) ihre Arbeitsstel-

len ohne Mitwirkung oder Vermittlung durch die Arbeitsämter gefunden (Hofbauer, 

1985: 349; Franke, 1989: 551).
247

 Das heißt: Die Zuwanderer ließen sich nicht von der 

ungünstigen Situation entmutigen. Dass sie motiviert waren, lässt sich auch an ihrer ho-

hen Wiedereinstellungsquote festhalten (Gärtner, 1989: 38f).
248

 

                                                                                                                                

beit und davon profitiert die Altbevölkerung, Hierbei spricht man von Unterschichtung 

und mit den DDR-Flüchtlingen war es sicherlich ähnlich. Trotz eines guten Abschlusses 

mussten sie oftmals im Westen um dessen Anerkennung kämpfen. Bei Nichtanerken-

nung mussten die Betroffenen von ganz unten wieder anfangen (Gespräch mit Herrn 

Helge Heidemeyer, Berlin, am 2. Mai 2008). 
246

 Insbesondere folgende Vermittlungshemmnisse lassen sich bei Zuwanderer aus der 

DDR feststellen: 1) Unterschiedliche Ausbildungs- und Studieninhalte (aufgrund der 

verschiedenartigen Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme), unabhängig von der Aner-

kennung des im Herkunftsland erworbenen Bildungsabschlusses, 2) Unterschiedliche 

Arbeitserfahrung aufgrund der Arbeitsbedingungen und –abläufe in einer zentral gelei-

teten Wirtschaft, 3) Technischer Vorsprung in vielen westlichen Produktionsbereichen, 

4) Im Bundesgebiet nicht bekannte und/oder nicht übertragbare Berufe und/oder Funk-

tionen. (vgl. Bundesminister des Innern, 1988: 80f). 
247

 Bei den indirekten Hilfen des Arbeitsamtes handelt es sich beispielsweise um die 

Vorbereitung der Stellensuche durch eingehende Beratung oder durch eine Weiterbil-

dungsmaßnahme (Hofbauer, 1985: 349). 
248

 In den jeweiligen Altersgruppen und bei vergleichbaren beruflichen Qualifikationen 

waren die DDR-Flüchtlinge in einer wesentlich besseren Lage als arbeitslose Einheimi-

sche und die berufliche Integration vollzog sich sehr schnell. 41% der Übersiedler war-

en nach drei Monaten, 79% nach spätestens sechs Monaten wieder erwerbstätig. Dabei 

half ihnen ihre Mobilität und die Bereitschaft bei der Arbeitssuche Zugeständnisse zu 
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Aus den Beobachtungen ist zwar ersichtlich, dass die wirtschaftliche Lage die Berufsin-

tegration entscheidend beeinflusst. Was aber dabei nicht außer Acht gelassen werden 

soll, ist folgendes: Selbst wenn die Wirtschaft günstig lief, konnten die Migranten das 

Gefühl haben, dass sie benachteiligt bzw. vernachlässigt wurden. Das wirkte sich nega-

tiv auf die Berufsintegration aus. Im umgekehrten Fall konnte die schlechte Wirtschafts-

lage die Berufsintegration nicht so stark beeinträchtigen, wenn die Migranten zur wirt-

schaftlichen Selbstständigkeit motiviert waren. Es können also die wirtschaftlichen Ver-

hältnisse, die Berufsintegration beeinflussen, jedoch nicht allein die Berufsintegration 

bestimmen. Zur erfolgreichen Berufsintegration müsste der Staat sowie die Maßnahmen, 

die für unsichtbare Faktoren sorgen, mit eingeschaltet werden.  

 

5.5.2.2 Die Relevanz der Integrations-Governance 

 

Um die Berufsintegration erfolgreich erzielen zu können, muss die Wirtschaft von ande-

ren Bereichen der Gesellschaft ergänzt und unterstütz werden. Die Ergänzung und die 

Unterstützung, von der hier die Rede ist, beziehen sich weniger auf die wirtschaftlich-

kompensatorischen Maßnahmen, als auf die Richtung, für eine positive mentale Haltung 

der Zuwanderer zu sorgen: also, für den unsichtbaren Faktor. 

 

Die Bildung und Aufrechterhaltung der positiven Haltung kann einerseits durch die ge-

sellschaftliche Unterstützung und andererseits auf der psychologischen Ebene erzielt 

werden. So sind gesetzliche Maßnahmen unentbehrlich, die die Gleichberechtigung der 

Zuwanderer gewährleisten. Im deutschen Integrationsmodell kann man an den Konzep-

                                                                                                                                

machen; 39% vollzogen so z.B. einen Berufswechsel (Gärtner, 1989: 39).  
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ten wie „Gleichstellung“ und „Ausgleich“ eine solche Blickrichtung ablesen. Dass die 

unter dem Konzept „Integration durch Qualifizierung“ ergriffenen Fördermaßnahmen 

nach dem Alter der Zuwanderer und der Art des Berufs gegliedert wurden, lässt sich 

auch in diesem Kontext verstehen. Beratungen und Betreuungen waren es in erster Linie, 

die den Zuwanderern bei der Berufssuche Orientierungen verschafften. Aber als noch 

wichtigeren zu sehen sind sie deshalb, weil sie die unmittelbaren Kontaktstellen zu den 

Zuwanderern darstellten. Also die Zuwanderer werden nicht nur wirtschaftlich betreut, 

sondern gerade psychologisch.
249

  

 

Die Wohlfahrtsverbände waren in diesem Zusammenhang von großem Nutzen. Von ih-

rem Charakter als Zivilorganisationen her ist wohl annehmbar, dass für die Zuwanderer 

Beratungen und Betreuungen vertraulicher als in staatlichen Organisationen vonstatten 

gingen. Diese Zugänglichkeit konnte durch die bundesweit quer durch in kleinste Ver-

waltungseinheiten vernetzte Untergliederungen der Wohlfahrtsverbände verstärkt wer-

den. Da die Motivation der Zuwanderer gar in einer nationalwirtschaftlich ungünstigen 

Zeit die Berufsintegration relativ stabil blieb, soll dieser Aspekt bei der Konzepterstel-

lung zur Berufsintegration, aber auch zur allgemeinen Integration, noch mehr Beach-

tung finden. 

 

Anhand des Ausgeführten lässt sich schließlich folgendes festhalten. Die Wirtschaft 

führt nur dann, wenn – wie oben geschildert – durch außerwirtschaftliche Maßnahmen 

                                            
249

 Unter Berücksichtigung der niedrigen Nutzung der Job-Vermittlung, die durch Ar-

beitsämter für die ostdeutschen Flüchtlinge durchgeführt wurde, könnte man daraus ne-

ben der Nutzung persönlicher Netzwerke der Migranten die entsprechende Rolle der 

Zivilgesellschaft selbstverständlich voraussetzen. Also in dieser Art und Weise ergänz-

ten sich die beiden Säulen der Integrations-Governance gegenseitig (Hofbauer, 1985: 

349; Franke, 1989: 551). 
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vom Staat und von der Zivilgesellschaft angemessen unterstützt, zur gelungenen Integ-

ration. Die außerwirtschaftlichen Maßnahmen betreffen die gesellschaftlichen Systeme, 

aber vielmehr soll es sich dabei um die positive Haltung der Zuwanderer gegenüber der 

Aufnahmegesellschaft und Integrationsmotivation handeln.  
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6. Schlussfolgerungen: Lernen für Korea 

 

 

In diesem Kapitel wird anhand der bisherigen Untersuchungsergebnisse der Stand der 

südkoreanischen Integrationsmaßnahmen für die Flüchtlinge aus Nordkorea beleuchtet 

und anschließend das „Lernen für Korea“ im Spiegel der deutschen Erfahrung formu-

liert.
250

  

 

 

6.1 Stand der koreanischen Forschungsergebnisse  

 

Trotz der langen Geschichte von nordkoreanischen Flüchtlingen nach Südkorea seit En-

de des zweiten Weltkriegs sowie ein paar Veränderungen der Aufnahmeprogramme war 

die südkoreanische Gesellschaft gegenüber nordkoreanischen Flüchtlingen zurückhal-

tend. Einerseits wurde nicht nur die Frage der Flüchtlinge sondern alles, was mit Nord-

korea zu tun hatte, aufgrund der Systemkonkurrenz tabuisiert. Andererseits blieb die 

Zahl der Flüchtlinge zu unbeachtlich, um die Bevölkerung auf sie aufmerksam werden 

zu lassen. Das Thema „Nordkoreanische Flüchtlinge und ihrer Integration“ ist allerdings 

seit Ende der 1990er Jahre, als die Flüchtlinge stark zunahm, zum Gegenstand einer le-

bendigen und durchaus heftigen Debatte geworden (Abbildung 6-1). 

 

                                            
250

 Anders als die unterschiedlichen Bezeichnungen für ostdeutsche Migranten werden 

in dieser Forschung jene Menschen, die aus Nordkorea nach Südkorea flohen als Flüch-

tlinge bezeichnet.   
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Abbildung 6-1: Anzahl der nordkoreanischen Flüchtlinge (1990 - 2009) 

 

Quelle: Ministerium für Wiedervereinigung (Stand: Mai 2010)  

 

 

Dieser Wandel führte einerseits zu zahlreichen integrationsbezogenen Forschungen von 

nordkoreanischen Flüchtlingen und anderseits zu einer neuen dringenden im Umgang 

mit der Integration dieser Flüchtlinge. Das bisherige Konzept gegenüber nordkoreani-

schen Flüchtlingen basiert auf finanzieller Unterstützung mit einem Betreuer für jeden 

Ankömmling. Jedoch sind die Kosten zusammen mit den rapide zunehmenden Flüch-

tlingen genauso rapide angestiegen.
251

 Also wird die Stimme für die Neuüberlegung der 

früheren Integrationsaufgabe lauter, so gewinnt das Konzept „ein Test für die Wiederve-

reinigung“ mehr und mehr an Zustimmung (vgl. Park, 2005).
252

   

 

Frühere Auseinandersetzungen mit der Integration stammen aus zahlreichen Fallstudien 

im Bereich der Psychologie, Kultur und Wohlfahrt und brachten die Diskussion um die 

Eingliederung der nordkoreanischen Flüchtlinge in Gang (Yun, 1999; Jo, 2003; Chae, 

2003). Darin handelte es sich um Anpassung der nordkoreanischen Flüchtlinge an die 

                                            
251

 Gespräch mit Frau Soon Hyung Yi, Seoul, am 15. Mai 2009. 
252

 Gespräch mit Herrn Ho-Taek Lee, Seoul, am 14. Mai 2009. 
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südkoreanische Gesellschaft. Aber an ihren Ergebnissen lässt sich erkennen, dass nord-

koreanische Flüchtlinge als eine Minderheit in der Gesellschaft begriffen wurden und 

somit die Anpassung in der Tat eine einbahnige Assimilation bedeutete. So entwickelte 

sich unerwünscht aus ihren Untersuchungsergebnisse ein negatives Bild der Flüchtlinge: 

„nicht angepasste Gruppe.“
253

   

 

Seit Beginn des Jahres 2000, als die Anzahl der Flüchtlinge rapid anstieg, erschienen 

diverse Untersuchungen, die aus einem pragmatischen Blickwinkel die Aufnahmeförde-

rung und die Anpassungsprogramme beleuchten.
254

 Sie stellte neue Programme sowie 

die Richtung der Förderung vor, die die Anpassungssituation nordkoreanischer Flüch-

tlinge in Bereichen wie Bildung, Menschenrechte, Wohlfahrt und Wirtschaft angingen 

(Yun, 1999; Lee et al., 2003; 2005).  

 

Charakteristisch für die Untersuchungen ist, dass nordkoreanische Flüchtlinge in einem 

gemischten Gefühl von Volksbewusstsein, Humanität, Minderheitsrecht und Kaltem 

Krieg betrachtet und ihnen als Brüdern die Priorität gesetzt wurden (Park / Kim, 2008: 

73f). Im Mittelpunkt der Förderungsbereitschaft der Südkoreaner stand und steht ein 

romantisches Nationalbewusstsein, dass Koreaner aus beiden Teilen die gleichen Wur-

zeln besitzen (vgl. Park, 2005).  

 

 

                                            
253

 Gegen diese Kritiken erscheinen neue Untersuchungen, die sich auf die Integration 

jener Assimilation oder auf die multikulturelle Perspektive beziehen (vgl. Park / Kim, 

2008: 73). 
254

 Gespräch mit Frau Soon Hyung Yi, Seoul, am 15. Mai 2009. 



202 

 

6.2 Lernen für Korea 

  

Nunmehr wird untersucht, ob jener allgemeine Forschungstrend – die deutsche Erfah-

rung – auf Korea übertragen werden kann. Hierfür werden die im 5. Kapitel erklärten 

fünf Merkmale der deutschen Integrations-Governance als Ausgangspunkt zu weiteren 

Ausführungen übernommen.  

 

 

6.2.1 Wachsende Unterschiede der Eigenschaft der Zielgruppe 

 

Wie im letzten Kapitel erwähnt, änderte sich mit der Zeit die deutsche Zielgruppe (ost-

deutsche Flüchtlinge) an ihrer Struktur und Mentalität. Ihre Integration stellte zu Beginn 

wegen der überwältigenden Anzahl die BRD vor viele Herausforderungen, aber im All-

gemeinen gab es keine großen Schwierigkeiten mit der Integration ostdeutscher Zuwan-

derer. Allerdings bestand noch die Kritik an der Behandlung, die sich meistens in den 

80er Jahren auf die veränderte Mentalität der ostdeutschen Zuwanderer bezog.  

 

In Korea wird sich die Eigenschaft der Flüchtlinge kürzlich rapide verändert, sowohl in 

der Fluchtform als auch im Fluchtmotiv.
255

 Diese Veränderung fordert neue Konzepte 

und Maßnahmen. Als Schwerpunkt der heutigen Integrationsbemühungen müsste neben 

der reibungslose Aufnahme und Versorgung, die Massenflucht der nordkoreanischen 

Flüchtlinge umso nötigt, auch noch die unterschiedlich gewordene Mentalität zwischen 

                                            
255

 Was die Motivation der Flucht nordkoreanischer Flüchtlinge betrifft, waren diese bis 

Anfang der 1990er Jahre zumeist Soldaten und kamen aus politischen Gründen, wie 

Bevorzugung des politischen Systems. Jedoch gewann der wirtschaftliche Fluchtgrund 

seit Mitte bis Ende der 1990er Jahre aufgrund der großen Flut im Jahre 1995 an Bedeu-

tung. Ab 2000 wurden die Motivationen der Neusiedler vielfältiger und mit dieser auch 

die Form ihrer Flucht (Joeng, 2008: 76). 
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Nord- und Südkoreanern hinreichend berücksichtigt werden: Denn nicht nur die lange 

Teilung und der seltene Kontakt sondern auch das Trauma des Koreakriegs, wobei sich 

Nord- und Südkoreaner gegenseitig als Feind betrachten, lassen die Unterschiede in ei-

nem noch größeren Maße auseinander klappen (vgl. Yi, 2009). Darum müssen die Maß-

nahmen und Leistungen sowohl hinsichtlich der sichtbaren Aufnahme als auch hinsich-

tlich der unsichtbaren inneren Veränderung erdacht werden.  

 

Wie andere deutschstämmige Migrationsgruppen wurden ostdeutsche Flüchtlinge so 

unter dem Konzept der Gleichstellung und des Ausgleichs als ihre einheimische Bevöl-

kerung behandelt. Anders als in der BRD erhalten die Flüchtlinge aus Nordkorea eine 

Sonderbehandlung, vor allem auf finanzieller Ebene, im Vergleich zu anderen Migran-

ten sowie der unter der Armutsgrenze lebenden Bevölkerungsschicht in Südkorea. Der 

Sonderfallstatus, der den nordkoreanischen Flüchtlingen zugesprochen wird, wirkt in 

dem genannten Zusammenhang seitens der Aufnahmegesellschaft negativ auf dem ge-

sellschaftlichen Zusammenhalt. Ein solches Problem ist in den deutschen Erfahrungen 

verhältnismäßig nicht viel bekannt. Dies hängt sehr wohl mit der Tatsache zusammen, 

dass den ostdeutschen Flüchtlingen kein auffälliges Privileg gewährt wurde. In dem 

Sinne, dass die Politik für Migranten nicht auf eine spezifische Migrantengruppe zielen, 

sondern mit Blick auf die gesamte Gesellschaft durchgeführt werden sollte, kann eine 

außer dem Rahmen fallendende Sonderstellung, wenn auch wohlgemeint, doch mögli-

cherweise der Integration im Wege stehen werden.   
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6.2.2 Stabilität der Governance im instabilen Umfeld 

 

Anders als in Deutschland, wo die Konzepte und Maßnahmen zur Integration ost-

deutscher Zuwanderer trotz des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandels sta-

bil durchgeführt wurden, erlebten nordkoreanische Flüchtlinge unterschiedliche Be-

handlung der Behörden Südkoreas. Die Veränderung der Behandlung kann mit politi-

schen Hintergründen wie der Demokratisierung und dem Kurswechsel der Regierung 

oder wirtschaftlichen Hintergründen wie der Begrenzung des Haushalts und auch mit 

sozialen Hintergründen wie der Gerechtigkeit innerhalb der Bevölkerung besser ver-

standen werden.   

 

Von 1962 bis 1993 erhielten die Flüchtlinge als „Tapfere Überläufer“ (auf Koreanisch 

„Kwisun yongsa“) durch das Veteranenministerium eine Sonderbehandlung ähnlich wie 

die honorierten Veteranen, die wegen ihres besonderen Beitrags vom Staat anerkannt 

wurden. Sie umfasste eine vollständige Unterstützung wie z.B. Wohnung, Beruf und 

Sozialversicherung aufgrund der systemischen Konkurrenz zwischen Nord und Süd. 

Mit der Beendigung der langen Regierungszeit der anti-kommunistischen, autoritären 

Regierungen (1993) wurde die Unterstützung aus der Perspektive der Wohlfahrt durch 

das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt gewährt und unter Berücksichtigung der 

sozialschwachen Gesellschaftsschicht allmählich reduziert (Yun, 2006: 80; Sun et al., 

2005: 158f).
256

  

 

 

                                            
256

 Dazu hatte die geringer gewordene politische Bedeutung derselben Gruppe als „le-

bendiger Beweis für die Kriegslust und Unmenschlichkeit Nordkoreas und der Überle-

genheit des südkoreanischen Systems“ weniger Einfluss (Joeng, 2008: 76). 
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Vor dem ersten Regierungswechsel zur liberalen demokratischen Partei im Jahr 1997, 

änderte sich die gesetzliche Richtung jedoch unter dem Konzept der Förderung zur 

selbstständigen Eingliederung durch das Ministerium für Wiedervereinigung. Das bishe-

rige Konzept, in dem Flüchtlinge als nur Schutzobjekte aufgefasst wurden, wurde nun 

durch ein Prinzip wie den Schutz aber auch die Förderung zur Integration ersetzt (Park / 

Kim, 2008: 74; Sun et. al., 2005: 158ff). Seit 2005 werden nordkoreanische Flüchtlinge 

als Neusiedler (auf Koreanisch „Saeteomin“) bezeichnet, da das Ministerium für Wie-

dervereinigung aufgrund der Vorurteile und Ablehnung die Bezeichnung „nordkoreani-

sche Flüchtlinge“ revidierte (Joeng, 2008: 76). Im Hinblick auf unterschiedliche Unters-

tützungen ergaben sich im Laufe der Zeit Konflikte zwischen nordkoreanischen Flüch-

tlingen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Südkorea eintrafen.
257

  

 

Im Spiegel der deutschen Erfahrung sollten das Konzept und die Maßnahmen zur Integ-

ration für nordkoreanische Flüchtlinge stabil sein, um die Gerechtigkeit zwischen Neu-

ankömmlingen sowie Neuangesiedelten und Einheimischen zu gewährleisten und um 

die Integration der Bevölkerung in Südkorea zu erreichen.   

 

 

6.2.3 Zivilgesellschaft als ein wichtiger Politik-Träger 

 

Die deutsche Zivilgesellschaft, u.a. Wohlfahrtsverbände, spielte in Verbindung mit dem 

Staat bei der Integration der ostdeutschen Flüchtlinge eine wesentliche Rolle. Dem liegt 

                                            
257

 Je nach Gesetzänderungen waren den Flüchtlingen beigemessenen Statuen und zu-

geordneten Zuständigkeitsbehörden unterschiedlich. Daraus ergab sich, dass die den 

Flüchtlingen gewährte Förderung jeweils unterschiedlich wurde. Daher fühlten sich vie-

le Flüchtlinge vernachlässigt, aber die Behörden waren wegen der Verschiebung der 

Kompetenz nicht in der Lage, dieses Problem zu beheben (Sun et al., 2005: 158f). 
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ein konkreter Konsens der ganzen Gesellschaft zugrunde, dass die Integration als ge-

meinsame Aufgabe betrachtete.  

 

Hinsichtlich der gegenwärtigen Massenflucht aus Nordkorea stellt sich die Frage noch 

stärker nach einer Kooperation zwischen Staat und Zivilgesellschaft, um durch die akti-

ve Teilnahme der Zivilgesellschaft die Integration sicherzustellen. Besonders angesichts 

der harten Diktatur in Nordkorea scheint die Wahrscheinlichkeit des „Gefühlsstaus“ wie 

bei ostdeutschen Flüchtlingen sehr hoch (vgl. Yi, 2009: 39-43). Aus diesem Grund brau-

chen nordkoreanische Flüchtlinge nicht nur die Gesetze für die Förderung, sondern ge-

rade die Möglichkeit der jeweiligen Gewährleistungen zur Beratung und anderen Hil-

fen.
258

  

 

Die Behandlung nordkoreanischer Flüchtlinge ist immer noch eine persönliche Betreu-

ung sowie die Aufsicht von einem Polizisten.
259

 Da der Integrationsaufwand zusammen 

mit dem Anstieg der Flüchtlinge drastisch zuwächst und es sich bei der hier besproche-

ne Integration nicht etwa um die Internalisierung der Staatsgewalt sondern um die Auf-

nahme der zivilgesellschaftlichen Werte handelt, müsste ein Integrationskonzept, das 

auf die Staatsaufsicht beruht, anders überlegt werden. Im Hinblick auf dem Konzept der 

Governance soll die koreanische Regierung in Betracht ziehen, die Zivilgesellschaft im 

Bereich der Betreuung und Beratung als gleichberechtigter Kooperationspartner anzu-

nehmen.  

 

                                            
258

 Gespräch mit Frau Myung-Sook Cho, Seoul, am 14. Mai 2009. 
259

 Also hängt der Erfolg zur reibungslosen Integration nordkoreanischer Flüchtlinge in 

manchen Fällen von den verfügbaren Kapazitäten ab (Sun et al., 2005: 76). 
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Gegenwärtig erfolgt die Teilnahme der Zivilgesellschaft durch einzelne Organisationen 

projektweise. Die Projekte finden meist jährlich statt, aber es fehlt ihnen an die Konti-

nuität sowie Konsequenz. Die Mehrheit der Projekte ist verträglich nur für ein Jahr ab-

gesichert und mit keiner Garantie für eine weitere Förderung versehen. Eine doppelte 

oder gar dreifache Unterstützung für ein- und dieselben Migranten erfolgt oft, weil 

manche Projekte miteinander nicht koordiniert werden.
260

 Wenn feste Strukturen oder 

Vereinbarungen für die Zielgruppe des Projektes vorhanden wären, könnte die Integrati-

on effizienter werden. 

 

 

6.2.4 Institutionalisierung der engen Netzwerke 

 

Eine wichtige Eigenschaft der deutschen Integrations-Governance ist die Institutionali-

sierung zahlreicher horizontaler sowie vertikaler Netzwerke, die sowohl den öffentli-

chen als auch den Privatsektor in vielen Tätigkeitsbereichen (z.B. Aufnahme, Versor-

gung, Schulung, Ausbildung und Arbeitsvermittlung) umfassen. Die auf den Netzwer-

ken positionierten Akteure bzw. Träger kooperierten, um ostdeutsche Zuwanderer in die 

BRD einzugliedern.  

 

Anders als in Deutschland ist die Eigenschaft der Struktur, die die Integrationsarbeit 

Südkoreas bestimmt, bekannt für die zentralisierte Arbeitsführung bzw. Hierarchie sei-

tens der Staatsregierung. Gegenwärtig ist dem Ministerium für Wiedervereinigung die 

gesamte Integrationsaufgabe für nordkoreanische Flüchtlinge unterstellt. Die Aufgabe 

umfasst die Aufnahme, die Versorgung durch das Aufnahmelager „Hanawon“ und wei-

                                            
260

 Demzufolge erhalten einige nordkoreanische Flüchtlinge oft Hilfe, andere hingegen 

gar nicht (Gespräch mit Herrn Ho-Taek Lee, Seoul, am 14. Mai 2009). 
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tere Betreuung nach der Verteilung.
261

 Die Kooperationen mit der Polizei sowie dem 

Koreanischen Geheimdienst erfolgen zum Zweck der Kontrolle und Beratung. Unter 

Berücksichtigung der Knappheit der persönlichen Betreuung, die die Massenflucht von 

nordkoreanischen Flüchtlingen kürzlich verursacht, sollte überlegt werden, wie eine 

sinnvolle Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen entwickelt wird. 

 

Dazu wäre die Institutionalisierung der Teilnahme der Zivilgesellschaft auf verschiede-

nen Ebenen in Bezug auf die Integration nordkoreanischer Flüchtlinge hilfreich. Dabei 

kann die Unterstützung von nicht politischen Organisationen wie religiösen (katholische, 

evangelische, buddhistische, usw.) und von medizinisch-humanitären Institutionen wie 

Koreanischem Rotem Kreuz in Betracht gezogen werden (vgl. Park, 2005). Heutzutage 

spielen in Korea religiöse Organisationen bei der Integration nordkoreanischer Flüch-

tlinge zwar eine große Rolle, die Projekte werden jedoch in den meisten Fällen vonei-

nander unabhängig durchgeführt. Daher fehlt es ihnen an systematischen Programmen 

und der Kontrolle der Qualität der geleisteten Arbeit.
262

 Aus diesem Grund kommt eine 

Vertretung der Zivilgesellschaft gerne in Frage. Denkbar ist eine von den drei großen 

Hauptreligionen Südkoreas vereinigte Organisation, die die Richtlinien und Regeln zur 

Unterstützung der zivilen Träger einheitlich bestimmen könnte. Eine solche wäre dann 

                                            
261

 Nach der Ankunft in Südkorea durchlaufen die nordkoreanischen Flüchtlinge den 

zentralen Überprüfungsort „Daesunggongsa“, danach erleben sie ein Orientierungsprog-

ramm im zentralen Auffanglager „Hanawon“ (Gespräch mit Herrn Yong-Ho Cha, Seoul, 

am 11. Mai 2009). 
262

 In Namen der Mission versuchen manche Kirchen nordkoreanische Flüchtlinge in 

China nach Südkorea zur Flucht zu verhelfen und sie spielen eine große Rolle als eine 

Brücke zwischen nordkoreanischen Flüchtlingen in Südkorea und ihren noch in Nord-

korea wohnenden Familien (Gespräch mit Herrn Ho-Taek Lee, Seoul, am 14. Mai 2009). 

Manche religiöse Institutionen wie Kirche und Buddhisten unternehmen zahlreiche 

Abendschule für nordkoreanische Jugendliche (Gespräch mit Frau Myung-Sook Cho, 

Seoul, am 14. Mai 2009.).  
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berechtigt, in der Sache der Integrationsaufgaben als der Vertreter der Zivilgesellschaft 

aufzutreten und als der Ansprechpartner des Staats mitzuwirken.   

 

 

6.2.5 Integration durch Qualifizierung 

 

Der wichtigste Punkt der deutschen Integrations-Governance ist die Integration durch 

die Qualifizierung. Obwohl es am Anfang der Ankunft der Flüchtlinge eine kleine Un-

terstützung für deren Lebensbasis gab, konzentrierten sich die Förderungen (Darlehen, 

Schulung und Ausbildung) auf die jeweilige Bereitschaft zur Berufsausübung haupt-

sächlich. Durch den Beruf konnte der jeweilige Zuwanderer selbst Fuß fassen und sich 

damit ohne große Probleme in die westdeutsche Gesellschaft eingliedern.  

  

Anders als in Deutschland erhielten die Migranten aus Nordkorea bisher noch enorme 

finanzielle Unterstützung nach der Ankunft, wie z. B. in Form eines „Begrüßungsge-

ldes“ aufgrund des Erbes bisheriger anti-kommunistischer Strategien (vgl. Jeong, 2008: 

76).
263

 Diese Maßnahme sind, obwohl mit viel Geld, da effektivlos, wo den Flüchtlin-

gen die Erfahrungen der „kapitalistischen“ Lebensweise fehlen und sie daher nicht wis-

sen, wie und wo sie mit dem Geld ihr weiteres Leben gestalten können.
264

 Wenn nicht 

mit einem Programm kombiniert, die Flüchtlinge darüber zu informieren, wie sie in der 

neuen Gesellschaft leben können, kann das Geld allein nur einen kurzen Moment helfen, 

ist aber langfristig nutzlos (vgl. Park, 2005). Andererseits sollte das Geld mit Blick auf 

anderer Migrantengruppen und einheimische sozialschwache Bevölkerungsschicht nicht 

geschenkt, sondern als Darlehen gewährleistet werden, um eine relative Deprivation zu 

                                            
263

 Gespräch mit Frau Soon Hyung Yi, Seoul, am 15. Mai 2009. 
264

 Gespräch mit Herrn Ho-Taek Lee, Seoul, am 14. Mai 2009. 
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vermeiden und die gesellschaftliche Integration besser zu erreichen. In diesem Sinne 

soll das künftige Konzept unter Berücksichtigung der Bereitschaft zur Berufsausübung 

sinnvoll sein und dafür die Lösung, die den Flüchtlingen zu einer entsprechenden Quali-

fizierung verhilft, berücksichtig werden.  

 

Im Mittelpunkt der Qualifizierung steht die Anerkennung von Zeugnissen und Deutsch-

land versuchte von Anfang an die Qualifikation aus Ostdeutschland anzuerkennen. Wird 

die Integration als die wechsel- und gegenseitigen Auswirkungen sowie die Beiträge 

beider Seiten verstanden, so wird diese Anerkennung der wichtige Teil der Integrati-

onsmaßnahmen sein. Denn die Anerkennung ist eben das Ergebnis der dauerhaften Be-

gegnungen zwischen persönlichen Erfahrungen sowie Kapazitäten der Flüchtlinge und 

den Normen der Aufnahmegesellschaft und entspricht dem Konzept der Integration statt 

der Assimilation.
265

 Die staatliche Anerkennung müsste noch durch zivilgesellschaftli-

che Beratungen und Betreuungen zur wirtschaftlichen Integration unterstützt werden, 

damit die Selbstinitiative der Migranten unabhängig vom Wandel der Umwelt bzw. der 

jeweiligen Regierungspolitik verstärkt würde.  

 

 

 

 

 

                                            
265

 Wegen des Mangels an den entsprechenden Gesetz wurden nur ein paar nordkorea-

nischen Flüchtlingen ihre Zeugnisse anerkannt (Sun et al., 2005: 170). 
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